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An	  alle	  Vereine	  im	  Sportschützenkreis	  11	  Bruchsal	  
	  
	  
Waffen-	  und	  Beschussrecht	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Oberschützenmeisterin,	  
sehr	  geehrter	  Herr	  Oberschützenmeister,	  
	  
anbei	  erhalten	  Sie	  die	  aktuellen	  Texte	  folgender	  Vorschriften:	  

a) Waffengesetz	  (WaffG)	  
b) Allgemeine	  Waffengesetz-‐Verordnung	  (AWaffV)	  
c) Beschussgesetz	  (BeschG)	  
d) Allgemeine	  Verordnung	  zum	  Beschussgesetz	  –	  Beschussverordnung	  (BeschussV)	  

	  
Ferner	  ist	  die	  aktuelle	  Info-‐Broschüre	  des	  Landeskriminalamtes	  Baden-‐Württemberg,	  an	  wel-‐
cher	  sich	  auch	  die	  Waffenbehörden	  orientieren,	  über	  die	  Aufbewahrung	  von	  Waffen	  und	  Mu-‐
nition	  beigefügt.	  
	  
Wir	  wollen	  damit	  zur	  Information	  der	  Vereine	  über	  diesen	  inzwischen	  sehr	  bedeutenden	  Be-‐
reich	  beitragen	  und	  sie	  auf	  einen	  einheitlichen	  Kenntnisstand	  bringen.	  Für	  individuelle	  Rück-‐
fragen	  stehen	  wir	  über	  die	  jeweilige	  E-‐Mail-‐Adresse	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  
76694	  Forst,	  09.03.2010	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Koordinierungsstelle	  für	  Sachkundeausbildung	  
im	  Sportschützenkreis	  11	  Bruchsal	  

	  
Leiter	  der	  Koordinierungsstelle	  
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(+++ Textnachweis ab: 1.4.2003)

 
Das G wurde als Art. 1 des G 7133-4/1 v. 11.10.2002 I 3970 vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates erlassen. Es tritt gem. Art. 19 Nr. 1 Satz 2 dieses G mWv 1.4.2003 in Kraft.
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Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen

 

§ 1 Gegenstand und Zweck des Gesetzes, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung der
Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

(2) Waffen sind

1. Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und
 

2. tragbare Gegenstände,

a) die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen;
 

b) die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit,
Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, und die in diesem Gesetz genannt sind.
 

 



(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, führt,
verbringt, mitnimmt, damit schießt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel
treibt.

(4) Die Begriffe der Waffen und Munition sowie die Einstufung von Gegenständen nach
Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b als Waffen, die Begriffe der Arten des Umgangs und sonstige
waffenrechtliche Begriffe sind in der Anlage 1 (Begriffsbestimmungen) zu diesem Gesetz näher
geregelt.

§ 2 Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste

(1) Der Umgang mit Waffen oder Munition ist nur Personen gestattet, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

(2) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2 (Waffenliste) Abschnitt 2 zu
diesem Gesetz genannt sind, bedarf der Erlaubnis.

(3) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2 Abschnitt 1 zu diesem Gesetz
genannt sind, ist verboten.

(4) Waffen oder Munition, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht
oder von einem Verbot ausgenommen ist, sind in der Anlage 2 Abschnitt 1 und 2 genannt.
Ferner sind in der Anlage 2 Abschnitt 3 die Waffen und Munition genannt, auf die dieses Gesetz
ganz oder teilweise nicht anzuwenden ist.

(5) Bestehen Zweifel darüber, ob ein Gegenstand von diesem Gesetz erfasst wird oder wie
er nach Maßgabe der Begriffsbestimmungen in Anlage 1 Abschnitt 1 und 3 und der Anlage 2
einzustufen ist, so entscheidet auf Antrag die zuständige Behörde. Antragsberechtigt sind

1. Hersteller, Importeure, Erwerber oder Besitzer des Gegenstandes, soweit sie ein
berechtigtes Interesse an der Entscheidung nach Satz 1 glaubhaft machen können,
 

2. die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder.
 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind vor der Entscheidung zu hören. Die
Entscheidung ist für den Geltungsbereich dieses Gesetzes allgemein verbindlich. Sie ist im
Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 3 Umgang mit Waffen oder Munition durch Kinder und Jugendliche

(1) Jugendliche dürfen im Rahmen eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses abweichend
von § 2 Abs. 1 unter Aufsicht eines weisungsbefugten Waffenberechtigten mit Waffen oder
Munition umgehen.

(2) Jugendliche dürfen abweichend von § 2 Abs. 1 Umgang mit geprüften
Reizstoffsprühgeräten haben.

(3) Die zuständige Behörde kann für Kinder und Jugendliche allgemein oder für den Einzelfall
Ausnahmen von Alterserfordernissen zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen und
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

Fußnoten

§ 3 Abs. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 2 Umgang mit Waffen oder Munition

 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Voraussetzungen
für Waffen- und Munitionserlaubnisse

 

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis



(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1),
 

2. die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt,
 

3. die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat (§ 7),
 

4. ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und
 

5. bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine Versicherung
gegen Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro - pauschal für Personen- und Sachschäden -
nachweist.
 

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Führen oder Schießen kann versagt werden, wenn
der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht seit mindestens fünf Jahren im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(3) Die zuständige Behörde hat die Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, erneut auf ihre
Zuverlässigkeit und ihre persönliche Eignung zu prüfen sowie in den Fällen des Absatzes 1 Nr.
5 sich das Vorliegen einer Versicherung gegen Haftpflicht nachweisen zu lassen.

(4) Die zuständige Behörde hat drei Jahre nach Erteilung der ersten waffenrechtlichen
Erlaubnis das Fortbestehen des Bedürfnisses zu prüfen. Dies kann im Rahmen der Prüfung
nach Absatz 3 erfolgen. Die zuständige Behörde kann auch nach Ablauf des in Satz 1
genannten Zeitraums das Fortbestehen des Bedürfnisses prüfen.

Fußnoten

§ 4 Abs. 4 Satz 3: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. b G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 5 Zuverlässigkeit

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht,

1. die rechtskräftig verurteilt worden sind

a) wegen eines Verbrechens oder
 

b) wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem
Jahr,
 

wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht
verstrichen sind,
 

2. bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie

a) Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden,
 

b) mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese
Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden,
 

c) Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen
Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.
 

 

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die

1.
a) wegen einer vorsätzlichen Straftat,

 

b) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder explosionsgefährlichen Stoffen oder wegen einer fahrlässigen
gemeingefährlichen Straftat,
 



c) wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz
 

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder
mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind
oder bei denen die Verhängung von Jugendstrafe ausgesetzt worden ist, wenn seit dem
Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind,
 

2. Mitglied

a) in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten
wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz
unterliegt, oder
 

b) in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat,
 

waren, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen sind,
 

3. einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen oder
in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt haben, die

a) gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder
 

b) gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche
Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, oder
 

c) durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
 

 

4. innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit mit richterlicher
Genehmigung in polizeilichem Präventivgewahrsam waren,
 

5. wiederholt oder gröblich gegen die Vorschriften eines der in Nummer 1 Buchstabe c
genannten Gesetze verstoßen haben.
 

(3) In die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Nr. 1 nicht eingerechnet wird die Zeit, in
welcher der Betroffene auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt
worden ist.

(4) Ist ein Verfahren wegen Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2
Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über den
Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Verfahrens aussetzen.

(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung folgende
Erkundigungen einzuholen:

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister;
 

2. die Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister hinsichtlich
der in Absatz 2 Nr. 1 genannten Straftaten;
 

3. die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, ob Tatsachen bekannt sind, die
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen; die örtliche Polizeidienststelle schließt in
ihre Stellungnahme das Ergebnis der von ihr vorzunehmenden Prüfung nach Absatz 2 Nr. 4
ein.
 

Die nach Satz 1 Nr. 2 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck der
waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden.

Fußnoten

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 5 Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 5 Abs. 5: Früherer Satz 3 aufgeh. durch Art. 3 G v. 10.9.2004 I 2318 mWv 1.3.2005



§ 6 Persönliche Eignung

(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie

1. geschäftsunfähig sind,
 

2. abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder debil
sind oder
 

3. auf Grund in der Person liegender Umstände mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder
sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren können oder
dass die konkrete Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung besteht.
 

Die erforderliche persönliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht, wenn Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass sie in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind. Die
zuständige Behörde soll die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle einholen. Der
persönlichen Eignung können auch im Erziehungsregister eingetragene Entscheidungen oder
Anordnungen nach § 60 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 des Bundeszentralregistergesetzes entgegenstehen.

(2) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die persönliche Eignung nach Absatz
1 begründen, oder bestehen begründete Zweifel an vom Antragsteller beigebrachten
Bescheinigungen, so hat die zuständige Behörde dem Betroffenen auf seine Kosten die Vorlage
eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige oder
körperliche Eignung aufzugeben.

(3) Personen, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, haben für die erstmalige
Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe auf eigene Kosten ein
amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über die geistige Eignung
vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen im Sinne von § 14
Abs. 1 Satz 2.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über das Verfahren zur Erstellung, über die Vorlage
und die Anerkennung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Gutachten bei den zuständigen
Behörden zu erlassen.

§ 7 Sachkunde

(1) Den Nachweis der Sachkunde hat erbracht, wer eine Prüfung vor der dafür bestimmten
Stelle bestanden hat oder seine Sachkunde durch eine Tätigkeit oder Ausbildung nachweist.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Anforderungen an die waffentechnischen
und waffenrechtlichen Kenntnisse, über die Prüfung und das Prüfungsverfahren einschließlich
der Errichtung von Prüfungsausschüssen sowie über den anderweitigen Nachweis der
Sachkunde zu erlassen.

Fußnoten

§ 7 Abs. 2: Die enthaltenen Verordnungsermächtigungen treten gem. Art. 19 Nr. 1 G v. 11.10.2002 I
3970 mWv 17.10.2002 in Kraft

§ 8 Bedürfnis, allgemeine Grundsätze

Der Nachweis eines Bedürfnisses ist erbracht, wenn gegenüber den Belangen der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung

1. besonders anzuerkennende persönliche oder wirtschaftliche Interessen, vor allem als
Jäger, Sportschütze, Brauchtumsschütze, Waffen- oder Munitionssammler, Waffen- oder
Munitionssachverständiger, gefährdete Person, als Waffenhersteller oder -händler oder als
Bewachungsunternehmer, und
 

2. die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Waffen oder Munition für den beantragten Zweck
 

glaubhaft gemacht sind.



Fußnoten

§ 8: Früherer Abs. 2 aufgeh., früherer Abs. 1 jetzt einziger Text gem. Art. 3 Abs. 5 Buchst c DBuchst.
aa u. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 9 Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz kann zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung inhaltlich beschränkt werden, insbesondere um Leben und
Gesundheit von Menschen gegen die aus dem Umgang mit Schusswaffen oder Munition
entstehenden Gefahren und erheblichen Nachteile zu schützen.

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken können Erlaubnisse befristet oder mit Auflagen
verbunden werden. Auflagen können nachträglich aufgenommen, geändert und ergänzt
werden.

(3) Gegenüber Personen, die die Waffenherstellung oder den Waffenhandel nach Anlage 2
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 4 bis 6 oder eine Schießstätte nach § 27 Abs. 2 ohne Erlaubnis
betreiben dürfen, können Anordnungen zu den in Absatz 1 genannten Zwecken getroffen
werden.

Unterabschnitt 2 Erlaubnisse für einzelne Arten des
Umgangs mit Waffen oder Munition, Ausnahmen

 

§ 10 Erteilung von Erlaubnissen zum
Erwerb, Besitz, Führen und Schießen

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird durch eine Waffenbesitzkarte oder
durch Eintragung in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte erteilt. Für die Erteilung einer
Erlaubnis für Schusswaffen sind Art, Anzahl und Kaliber der Schusswaffen anzugeben. Die
Erlaubnis zum Erwerb einer Waffe gilt für die Dauer eines Jahres, die Erlaubnis zum Besitz wird
in der Regel unbefristet erteilt.

(1a) Wer eine Waffe aufgrund einer Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erwirbt, hat binnen
zwei Wochen der zuständigen Behörde unter Benennung von Name und Anschrift des
Überlassenden den Erwerb schriftlich anzuzeigen und seine Waffenbesitzkarte zur Eintragung
des Erwerbs vorzulegen.

(2) Eine Waffenbesitzkarte über Schusswaffen, die mehrere Personen besitzen, kann auf diese
Personen ausgestellt werden. Eine Waffenbesitzkarte kann auch einem schießsportlichen
Verein oder einer jagdlichen Vereinigung als juristischer Person erteilt werden. Sie ist mit der
Auflage zu verbinden, dass der Verein der Behörde vor Inbesitznahme von Vereinswaffen
unbeschadet des Vorliegens der Voraussetzung des § 4 Abs. 1 Nr. 5 eine verantwortliche
Person zu benennen hat, für die die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 nachgewiesen
sind; diese benannte Person muss nicht vertretungsberechtigtes Organ des Vereins sein.
Scheidet die benannte verantwortliche Person aus dem Verein aus oder liegen in ihrer Person
nicht mehr alle Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 vor, so ist der Verein verpflichtet,
dies unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen. Benennt der Verein nicht innerhalb
von zwei Wochen eine neue verantwortliche Person, für die die Voraussetzungen nach § 4 Abs.
1 Nr. 1 bis 3 nachgewiesen werden, so ist die dem Verein erteilte Waffenbesitzerlaubnis zu
widerrufen und die Waffenbesitzkarte zurückzugeben.

(3) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition wird durch Eintragung in eine
Waffenbesitzkarte für die darin eingetragenen Schusswaffen erteilt. In den übrigen Fällen wird
die Erlaubnis durch einen Munitionserwerbsschein für eine bestimmte Munitionsart erteilt; sie
ist für den Erwerb der Munition auf die Dauer von sechs Jahren zu befristen und gilt für den
Besitz der Munition unbefristet. Die Erlaubnis zum nicht gewerblichen Laden von Munition im
Sinne des Sprengstoffgesetzes gilt auch als Erlaubnis zum Erwerb und Besitz dieser Munition.
Nach Ablauf der Gültigkeit des Erlaubnisdokuments gilt die Erlaubnis für den Besitz dieser
Munition für die Dauer von sechs Monaten fort.



(4) Die Erlaubnis zum Führen einer Waffe wird durch einen Waffenschein erteilt. Eine Erlaubnis
nach Satz 1 zum Führen von Schusswaffen wird für bestimmte Schusswaffen auf höchstens
drei Jahre erteilt; die Geltungsdauer kann zweimal um höchstens je drei Jahre verlängert
werden, sie ist kürzer zu bemessen, wenn nur ein vorübergehendes Bedürfnis nachgewiesen
wird. Der Geltungsbereich des Waffenscheins ist auf bestimmte Anlässe oder Gebiete zu
beschränken, wenn ein darüber hinausgehendes Bedürfnis nicht nachgewiesen wird. Die
Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff-
und Signalwaffen sind in der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 2 und 2.1 genannt
(Kleiner Waffenschein).

(5) Die Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe wird durch einen Erlaubnisschein erteilt.

Fußnoten

§ 10 Abs. 1: Früherer Satz 4 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 4 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 10 Abs. 1a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 10 Abs. 2 Satz 2, 4 u. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. c G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 10 Abs. 3 Satz 3 u. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 4 Buchst. d G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 11 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition mit
Bezug zu einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

(1) Eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3
Nr. 1 bis 3 (Kategorien A bis C) oder von Munition für eine solche darf einer Person, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
(Mitgliedstaat) hat, nur erteilt werden, wenn sie

1. die Schusswaffen oder die Munition in den Mitgliedstaat im Wege der Selbstvornahme
verbringen wird oder
 

2. eine schriftliche Erklärung vorlegt, dass und aus welchen Gründen sie die Schusswaffen
oder die Munition nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu besitzen beabsichtigt.
 

Die Erlaubnis zum Erwerb oder Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr.
2 (Kategorie B) oder Munition für eine solche darf nur erteilt werden, wenn über die
Voraussetzungen des Satzes 1 hinaus eine vorherige Zustimmung dieses Mitgliedstaates
hierzu vorgelegt wird.

(2) Für eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die
eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 2 (Kategorie B) oder Munition für eine solche
in einem anderen Mitgliedstaat mit einer Erlaubnis dieses Staates erwerben will, wird eine
Erlaubnis erteilt, wenn die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 vorliegen.

§ 12 Ausnahmen von den Erlaubnispflichten

(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht, wer diese

1. als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten

a) lediglich vorübergehend, höchstens aber für einen Monat für einen von seinem
Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit, oder
 

b) vorübergehend zum Zweck der sicheren Verwahrung oder der Beförderung
 

erwirbt;
 

2. vorübergehend von einem Berechtigten zur gewerbsmäßigen Beförderung, zur
gewerbsmäßigen Lagerung oder zur gewerbsmäßigen Ausführung von Verschönerungen
oder ähnlicher Arbeiten an der Waffe erwirbt;
 

3. von einem oder für einen Berechtigten erwirbt, wenn und solange er

a) auf Grund eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses,
 



b) als Beauftragter oder Mitglied einer jagdlichen oder schießsportlichen Vereinigung,
einer anderen sportlichen Vereinigung zur Abgabe von Startschüssen oder einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung,
 

c) als Beauftragter einer in § 55 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Stelle,
 

d) als Charterer von seegehenden Schiffen zur Abgabe von Seenotsignalen
 

den Besitz über die Waffe nur nach den Weisungen des Berechtigten ausüben darf;
 

4. von einem anderen,

a) dem er die Waffe vorübergehend überlassen hat, ohne dass es hierfür der Eintragung in
die Erlaubnisurkunde bedurfte, oder
 

b) nach dem Abhandenkommen
 

wieder erwirbt;
 

5. auf einer Schießstätte (§ 27) lediglich vorübergehend zum Schießen auf dieser Schießstätte
erwirbt;
 

6. auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32 berechtigt
mitnimmt.
 

(2) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition bedarf nicht, wer diese

1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 erwirbt;
 

2. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 zum sofortigen Verbrauch lediglich auf
dieser Schießstätte (§ 27) erwirbt;
 

3. auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32 berechtigt
mitnimmt.
 

(3) Einer Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer

1. diese mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschäftsräumen oder
befriedetem Besitztum oder dessen Schießstätte zu einem von seinem Bedürfnis
umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit führt;
 

2. diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort
befördert, sofern der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck
oder im Zusammenhang damit erfolgt;
 

3. eine Langwaffe nicht schussbereit den Regeln entsprechend als Teilnehmer an
genehmigten Sportwettkämpfen auf festgelegten Wegstrecken führt;
 

4. eine Signalwaffe beim Bergsteigen, als verantwortlicher Führer eines Wasserfahrzeugs auf
diesem Fahrzeug oder bei Not- und Rettungsübungen führt;
 

5. eine Schreckschuss- oder eine Signalwaffe zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen
bei Sportveranstaltungen führt, wenn optische oder akustische Signalgebung erforderlich
ist.
 

(4) Einer Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe bedarf nicht, wer auf einer
Schießstätte (§ 27) schießt. Das Schießen außerhalb von Schießstätten ist darüber hinaus ohne
Schießerlaubnis nur zulässig

1. durch den Inhaber des Hausrechts oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum

a) mit Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5
Joule (J) erteilt wird oder deren Bauart nach § 7 des Beschussgesetzes zugelassen ist,
sofern die Geschosse das Besitztum nicht verlassen können,
 

b) mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,
 

 



2. durch Personen, die den Regeln entsprechend als Teilnehmer an genehmigten
Sportwettkämpfen nach Absatz 3 Nr. 3 mit einer Langwaffe an Schießständen schießen,
 

3. mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,
 

a) durch Mitwirkende an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden Vorführungen,

b) zum Vertreiben von Vögeln in landwirtschaftlichen Betrieben,
 

 

4. mit Signalwaffen bei Not- und Rettungsübungen,
 

5. mit Schreckschuss- oder mit Signalwaffen zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen
im Auftrag der Veranstalter bei Sportveranstaltungen, wenn optische oder akustische
Signalgebung erforderlich ist.
 

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Erlaubnispflichten
zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen und Belange der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung nicht entgegenstehen.

Fußnoten

§ 12 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 12 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d: Früher Buchst. c gem. Art. 1 Nr. 5 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008

Unterabschnitt 3 Besondere Erlaubnistatbestände
für bestimmte Personengruppen

 

§ 13 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition
durch Jäger, Führen und Schießen zu Jagdzwecken

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten
Munition wird bei Personen anerkannt, die Inhaber eines gültigen Jagdscheines im Sinne von §
15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes sind (Jäger), wenn

1. glaubhaft gemacht wird, dass sie die Schusswaffen und die Munition zur Jagdausübung
oder zum Training im jagdlichen Schießen einschließlich jagdlicher Schießwettkämpfe
benötigen, und
 

2. die zu erwerbende Schusswaffe und Munition nach dem Bundesjagdgesetz in der zum
Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Fassung nicht verboten ist (Jagdwaffen und -munition).
 

(2) Für Jäger gilt § 6 Abs. 3 Satz 1 nicht. Bei Jägern, die Inhaber eines Jahresjagdscheines im
Sinne von § 15 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes sind, erfolgt
keine Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 sowie des § 4 Abs. 1 Nr. 4 für den
Erwerb und Besitz von Langwaffen und zwei Kurzwaffen, sofern die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Nr. 2 vorliegen.

(3) Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 Abs. 2 in Verbindung mit Abs.
1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes bedürfen zum Erwerb von Langwaffen nach Absatz 1 Nr. 2
keiner Erlaubnis. Die Ausstellung der Waffenbesitzkarte oder die Eintragung in eine bereits
erteilte Waffenbesitzkarte ist binnen zwei Wochen durch den Erwerber zu beantragen.

(4) Für den Erwerb und vorübergehenden Besitz gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 von Langwaffen nach
Absatz 1 Nr. 2 steht ein Jagdschein im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes
einer Waffenbesitzkarte gleich.

(5) Jäger bedürfen für den Erwerb und Besitz von Munition für Langwaffen nach Absatz 1 Nr.
2 keiner Erlaubnis, sofern sie nicht nach dem Bundesjagdgesetz in der jeweiligen Fassung
verboten ist.

(6) Ein Jäger darf Jagdwaffen zur befugten Jagdausübung einschließlich des Ein- und
Anschießens im Revier, zur Ausbildung von Jagdhunden im Revier, zum Jagdschutz oder zum



Forstschutz ohne Erlaubnis führen und mit ihnen schießen; er darf auch im Zusammenhang
mit diesen Tätigkeiten die Jagdwaffen nicht schussbereit ohne Erlaubnis führen. Der
befugten Jagdausübung gleichgestellt ist der Abschuss von Tieren, die dem Naturschutzrecht
unterliegen, wenn die naturschutzrechtliche Ausnahme oder Befreiung die Tötung durch einen
Jagdscheininhaber vorsieht.

(7) Inhabern eines Jugendjagdscheines im Sinne von § 16 des Bundesjagdgesetzes wird eine
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition
nicht erteilt. Sie dürfen Schusswaffen und die dafür bestimmte Munition nur für die Dauer
der Ausübung der Jagd oder des Trainings im jagdlichen Schießen einschließlich jagdlicher
Schießwettkämpfe ohne Erlaubnis erwerben, besitzen, die Schusswaffen führen und damit
schießen; sie dürfen auch im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten die Jagdwaffen nicht
schussbereit ohne Erlaubnis führen.

(8) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen nicht schussbereite Jagdwaffen in
der Ausbildung ohne Erlaubnis unter Aufsicht eines Ausbilders erwerben, besitzen
und führen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgeberechtigte
und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten
Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die
Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen.

Fußnoten

§ 13 Abs. 1 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 6 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 13 Abs. 6 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 6 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 14 Erwerb und Besitz von Schusswaffen
und Munition durch Sportschützen

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition zum Zweck des
sportlichen Schießens wird abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 1 nur erteilt, wenn der Antragsteller
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen
bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.) für Munition mit Randfeuerzündung, wenn die
Mündungsenergie der Geschosse höchstens 200 Joule (J) beträgt, und Einzellader-Langwaffen
mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner, sofern das sportliche Schießen mit solchen
Waffen durch die genehmigte Sportordnung eines Schießsportverbandes zugelassen ist.

(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten
Munition wird bei Mitgliedern eines Schießsportvereins anerkannt, der einem nach §
15 Abs. 1 anerkannten Schießsportverband angehört. Durch eine Bescheinigung des
Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes ist glaubhaft zu machen,
dass

1. das Mitglied seit mindestens zwölf Monaten den Schießsport in einem Verein regelmäßig
als Sportschütze betreibt und
 

2. die zu erwerbende Waffe für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des
Schießsportverbandes zugelassen und erforderlich ist.
 

Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen erworben
werden.

(3) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von mehr
als drei halbautomatischen Langwaffen und mehr als zwei mehrschüssigen Kurzwaffen für
Patronenmunition sowie der hierfür erforderlichen Munition wird unter Beachtung des Absatzes
2 durch Vorlage einer Bescheinigung des Schießsportverbandes des Antragstellers glaubhaft
gemacht, wonach die weitere Waffe

1. von ihm zur Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt wird oder
 

2. zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist
 

und der Antragsteller regelmäßig an Schießsportwettkämpfen teilgenommen hat.

(4) Sportschützen, die dem Schießsport in einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 1 als
gemeldetes Mitglied nachgehen, wird abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter Beachtung



des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt, die zum Erwerb
von Einzellader-Langwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, von Repetier-Langwaffen mit
gezogenen Läufen sowie von einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für Patronenmunition und
von mehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen)
berechtigt. Die Eintragung von Waffen, die auf Grund dieser unbefristeten Erlaubnis erworben
wurden, in die Waffenbesitzkarte ist durch den Erwerber binnen zwei Wochen zu beantragen.

Fußnoten

§ 14 Abs. 3: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. d G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 14 Abs. 4 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 15 Schießsportverbände, schießsportliche Vereine

(1) Als Schießsportverband im Sinne dieses Gesetzes wird ein überörtlicher Zusammenschluss
schießsportlicher Vereine anerkannt, der

1. wenigstens in jedem Land, in dem seine Sportschützen ansässig sind, in schießsportlichen
Vereinen organisiert ist,
 

2. mindestens 10.000 Sportschützen, die mit Schusswaffen schießen, als Mitglieder
insgesamt in seinen Vereinen hat,
 

3. den Schießsport als Breitensport und Leistungssport betreibt,
 

4.
a) auf eine sachgerechte Ausbildung in den schießsportlichen Vereinen und

 

b) zur Förderung des Nachwuchses auf die Durchführung eines altersgerechten
Schießsports für Kinder oder Jugendliche in diesen Vereinen
 

hinwirkt,
 

5. regelmäßig überregionale Wettbewerbe organisiert oder daran teilnimmt,
 

6. den sportlichen Betrieb in den Vereinen auf der Grundlage einer genehmigten
Schießsportordnung organisiert und
 

7. im Rahmen eines festgelegten Verfahrens die ihm angehörenden schießsportlichen Vereine
verpflichtet und regelmäßig darauf überprüft, dass diese

a) die ihnen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes obliegenden Pflichten
erfüllen,
 

b) einen Nachweis über die Häufigkeit der schießsportlichen Aktivitäten jedes
ihrer Mitglieder während der ersten drei Jahre, nachdem diesem erstmalig eine
Waffenbesitzkarte als Sportschütze erteilt wurde, führen und
 

c) über eigene Schießstätten für die nach der Schießsportordnung betriebenen
Disziplinen verfügen oder geregelte Nutzungsmöglichkeiten für derartige Schießstätten
nachweisen.
 

 

(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 oder 4 Buchstabe b kann abgewichen
werden, wenn die besondere Eigenart des Verbandes dies erfordert, öffentliche Interessen
nicht entgegenstehen und der Verband die Gewähr dafür bietet, die sonstigen Anforderungen
nach Absatz 1 an die geordnete Ausübung des Schießsports zu erfüllen. Ein Abweichen von
dem Erfordernis nach Absatz 1 Nr. 2 ist unter Beachtung des Satzes 1 nur bei Verbänden
zulässig, die mindestens 2.000 Sportschützen, die mit Schusswaffen schießen, als Mitglieder in
ihren Vereinen haben.

(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt im Benehmen
mit den nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörden des Landes, in dem der Schießsportverband
seinen Sitz hat, und, soweit nicht der Schießsportverband nur auf dem Gebiet dieses Landes
tätig ist, im Benehmen mit den nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörden der übrigen Länder.

(4) Die zuständige Behörde hat das Recht, jederzeit den Nachweis über das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Anerkennung zu verlangen. Die Anerkennung kann zurückgenommen



werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für ihre Erteilung nicht vorgelegen
haben; sie ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen weiterhin nicht vorliegen.
Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung
nachträglich entfallen ist. Anerkennung, Rücknahme und Widerruf sind im Bundesanzeiger
zu veröffentlichen. Vom Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der Aufhebung der Anerkennung an
sind die Bescheinigungen des betreffenden Verbandes nach § 14 Abs. 2 und 3 nicht mehr als
geeignete Mittel zur Glaubhaftmachung anzuerkennen. Sofern der Grund für die Aufhebung
der Anerkennung Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit von Bescheinigungen aufkommen
lässt, können die Behörden bereits ab der Einleitung der Anhörung von der Anerkennung der
Bescheinigungen absehen. Die Anerkennungsbehörde unterrichtet die nach Absatz 3 an der
Anerkennung beteiligten Stellen von der Einleitung und dem Abschluss des Verfahrens zur
Aufhebung der Anerkennung.

(5) Der schießsportliche Verein ist verpflichtet, der zuständigen Behörde Sportschützen,
die Inhaber einer Waffenbesitzkarte sind und die aus ihrem Verein ausgeschieden sind,
unverzüglich zu benennen.

(6) (weggefallen)

(7) (weggefallen)

Fußnoten

§ 15 Abs. 6 u. 7: Aufgeh. durch Art. 1 Nr. 8 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 15a Sportordnungen

(1) Sportliches Schießen liegt dann vor, wenn nach festen Regeln einer genehmigten
Sportordnung geschossen wird. Schießübungen des kampfmäßigen Schießens, insbesondere
die Verwendung von Zielen oder Scheiben, die Menschen darstellen oder symbolisieren, sind
im Schießsport nicht zulässig.

(2) Das Bundesverwaltungsamt entscheidet über die Genehmigung der Teile der
Sportordnungen von Verbänden und Vereinen, die für die Ausführung dieses Gesetzes und
der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen erheblich sind. Die Genehmigung
einer Sportordnung muss im besonderen öffentlichen Interesse liegen. Änderungen von
Sportordnungen sind dem Bundesverwaltungsamt zur Prüfung vorzulegen. Sofern das
Bundesverwaltungsamt nicht binnen drei Monaten Änderungen verlangt oder dem Betroffenen
mitteilt, dass die Prüfung aus anderen wichtigen Gründen nicht abgeschlossen werden kann,
gilt die Änderung als genehmigt. Die Frist nach Satz 3 beginnt mit Zugang aller erforderlichen
Prüfunterlagen beim Bundesverwaltungsamt.

(3) Die Genehmigung einer Sportordnung ohne gleichzeitige Anerkennung als Verband nach §
15 Abs. 1 kann erfolgen, wenn die Vorgaben des Buchstabens a des § 15 Abs. 1 Nr. 4 und der
Buchstaben a bis c des § 15 Abs. 1 Nr. 7 erfüllt sind.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Schießsports Vorschriften
über die Anforderungen und die Inhalte der Sportordnungen zum sportlichen Schießen zu
erlassen und insbesondere zu bestimmen, dass vom Schießsport bestimmte Schusswaffen
wegen ihrer Konstruktion, ihrer Handhabung oder Wirkungsweise ganz oder teilweise
ausgeschlossen sind.

Fußnoten

§§ 15a u. 15b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 9 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 15b Fachbeirat Schießsport

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates einen Ausschuss zu bilden, in den neben Vertretern der beteiligten
Bundes- und Landesbehörden auch Vertreter des Sports zu berufen sind und der das
Bundesverwaltungsamt in Fragen der Anerkennung eines Schießsportverbandes und der



Genehmigung von Schießsportordnungen nach § 15a Abs. 2 und 3 unter Berücksichtigung
waffentechnischer Fragen berät.

Fußnoten

§§ 15a u. 15b: Eingef. durch Art. 1 Nr. 9 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 16 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und
Munition durch Brauchtumsschützen, Führen

von Waffen und Schießen zur Brauchtumspflege

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Einzellader-Langwaffen und bis zu drei
Repetier-Langwaffen sowie der dafür bestimmten Munition wird bei Mitgliedern einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung (Brauchtumsschützen) anerkannt, wenn sie
durch eine Bescheinigung der Brauchtumsschützenvereinigung glaubhaft machen, dass sie
diese Waffen zur Pflege des Brauchtums benötigen.

(2) Für Veranstaltungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem Anlass Waffen zu tragen,
kann für die Dauer von fünf Jahren die Ausnahmebewilligung zum Führen von in Absatz 1 Satz
1 genannten Schusswaffen sowie von sonstigen zur Brauchtumspflege benötigten Waffen im
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 einem verantwortlichen Leiter der Brauchtumsschützenvereinigung
unter den Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass die
erforderliche Sorgfalt beachtet wird.

(3) Die Erlaubnis zum Schießen mit den in Absatz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen außerhalb
von Schießstätten mit Kartuschenmunition bei Veranstaltungen nach Absatz 2 kann für die
Dauer von fünf Jahren einem verantwortlichen Leiter der Brauchtumsschützenvereinigung
erteilt werden. Sie ist zu versagen, wenn

1. in dessen Person eine Voraussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 nicht vorliegt,
 

2. die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht gewährleistet ist,
 

3. Gefahren oder erhebliche Nachteile für Einzelne oder die Allgemeinheit zu befürchten sind
und nicht durch Auflagen verhindert werden können oder
 

4. kein Haftpflichtversicherungsschutz gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 nachgewiesen ist.
 

Die Erlaubnis nach Satz 1 kann mit der Ausnahmebewilligung nach Absatz 2 verbunden
werden.

(4) Brauchtumsschützen dürfen in den Fällen der Absätze 2 und 3 oder bei Vorliegen einer
Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 die Schusswaffen ohne Erlaubnis führen und damit
schießen. Sie dürfen die zur Pflege des Brauchtums benötigten Schusswaffen auch im
Zusammenhang mit Veranstaltungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem Anlass Waffen
zu tragen, für die eine Erlaubnis nach Absatz 2 oder nach § 42 Abs. 2 erteilt wurde, ohne
Erlaubnis führen.

§ 17 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder
Munition durch Waffen- oder Munitionssammler

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei
Personen anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für eine
kulturhistorisch bedeutsame Sammlung (Waffensammler, Munitionssammler) benötigen;
kulturhistorisch bedeutsam ist auch eine wissenschaftlich-technische Sammlung.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel unbefristet
erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in bestimmten Zeitabständen
eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen.

(3) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird auch einem
Erben, Vermächtnisnehmer oder durch Auflage Begünstigten (Erwerber infolge eines Erbfalls)
erteilt, der eine vorhandene Sammlung des Erblassers im Sinne des Absatzes 1 fortführt.

§ 18 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder
Munition durch Waffen- oder Munitionssachverständige



(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei Personen
anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für wissenschaftliche
oder technische Zwecke, zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder zu einem
ähnlichen Zweck (Waffen-, Munitionssachverständige) benötigen.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel

1. für Schusswaffen oder Munition jeder Art und
 

2. unbefristet
 

erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in bestimmten Zeitabständen
eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen. Auf den Inhaber einer
Waffenbesitzkarte für Schusswaffen jeder Art findet im Fall des Erwerbs einer Schusswaffe § 10
Abs. 1a keine Anwendung, wenn der Besitz nicht länger als drei Monate ausgeübt wird.

Fußnoten

§ 18 Abs. 2 Satz 3: IdF d. Art. 1 Nr. 10 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 19 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition,
Führen von Schusswaffen durch gefährdete Personen

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe und der dafür bestimmten Munition
wird bei einer Person anerkannt, die glaubhaft macht,

1. wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben gefährdet zu sein
und
 

2. dass der Erwerb der Schusswaffe und der Munition geeignet und erforderlich ist, diese
Gefährdung zu mindern.
 

(2) Ein Bedürfnis zum Führen einer Schusswaffe wird anerkannt, wenn glaubhaft gemacht
ist, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 auch außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums vorliegen.

§ 20 Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Erwerber infolge Erbfalls

(1) Der Erbe hat binnen eines Monats nach der Annahme der Erbschaft oder dem Ablauf
der für die Ausschlagung der Erbschaft vorgeschriebenen Frist die Ausstellung einer
Waffenbesitzkarte für die zum Nachlass gehörenden erlaubnispflichtigen Schusswaffen
oder ihre Eintragung in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte zu beantragen; für den
Vermächtnisnehmer oder durch Auflage Begünstigten beginnt diese Frist mit dem Erwerb der
Schusswaffen.

(2) Dem Erwerber infolge eines Erbfalls ist die gemäß Absatz 1 beantragte Erlaubnis
abweichend von § 4 Abs. 1 zu erteilen, wenn der Erblasser berechtigter Besitzer war und der
Antragsteller zuverlässig und persönlich geeignet ist.

(3) Für erlaubnispflichtige Schusswaffen und erlaubnispflichtige Munition, für die der Erwerber
infolge eines Erbfalles ein Bedürfnis nach § 8 oder §§ 13 ff. geltend machen kann, sind
die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und des § 8 und der §§ 13 bis 18 anzuwenden.
Kann kein Bedürfnis geltend gemacht werden, sind Schusswaffen durch ein dem Stand
der Technik entsprechendes Blockiersystem zu sichern und ist erlaubnispflichtige Munition
binnen angemessener Frist unbrauchbar zu machen oder einem Berechtigten zu überlassen.
Einer Sicherung durch ein Blockiersystem bedarf es nicht, wenn der Erwerber der Erbwaffe
bereits aufgrund eines Bedürfnisses nach § 8 oder §§ 13 ff. berechtigter Besitzer einer
erlaubnispflichtigen Schusswaffe ist. Für den Transport der Schusswaffe im Zusammenhang
mit dem Einbau des Blockiersystems gilt § 12 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

(4) Das Bundesministerium des Innern erstellt nach Anhörung eines Kreises von Vertretern
der Wissenschaft, der Betroffenen, der beteiligten Wirtschaft und der für das Waffenrecht
zuständigen obersten Landesbehörden dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechende
Regeln (Technische Richtlinie – Blockiersysteme für Erbwaffen) für ein Blockiersystem
nach Absatz 3 Satz 2 sowie für dessen Zulassungsverfahren und veröffentlicht diese



im Bundesanzeiger. Die Prüfung der Konformität und die Zulassung neu entwickelter
Blockiersysteme gemäß der Technischen Richtlinie erfolgt durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt.

(5) Der Einbau und die Entsperrung von Blockiersystemen darf nur durch hierin eingewiesene
Inhaber einer Waffenherstellungserlaubnis oder einer Waffenhandelserlaubnis nach § 21
Abs. 1 oder durch deren hierzu bevollmächtigten Mitarbeiter erfolgen. Die vorübergehende
Entsperrung aus besonderem Anlass ist möglich. Die Zeitpunkte aller Einbauten und
Entsperrungen sind schriftlich festzuhalten. § 39 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(6) In der Waffenbesitzkarte ist von der Waffenbehörde einzutragen, dass die Schusswaffe mit
einem Blockiersystem gesichert wurde.

(7) Die Waffenbehörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung, alle Erbwaffen
mit einem dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechenden Blockiersystem zu sichern,
zuzulassen, wenn oder so lange für eine oder mehrere Erbwaffen ein entsprechendes
Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. Eine Ausnahme kann auch für Erbwaffen erteilt
werden, die Bestandteil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung gemäß § 17 sind oder
werden sollen.

Fußnoten

§ 20: IdF d. Art. 1 Nr. 11 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Unterabschnitt 4 Besondere Erlaubnistatbestände
für Waffenherstellung, Waffenhandel,

Schießstätten, Bewachungsunternehmer

 

§ 21 Gewerbsmäßige Waffenherstellung, Waffenhandel

(1) Die Erlaubnis zur gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer wirtschaftlichen
Unternehmung betriebenen Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen
oder Munition wird durch eine Waffenherstellungserlaubnis, die Erlaubnis zum entsprechend
betriebenen Handel mit Schusswaffen oder Munition durch eine Waffenhandelserlaubnis
erteilt. Sie kann auf bestimmte Schusswaffen- und Munitionsarten beschränkt werden.

(2) Die Waffenherstellungserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 schließt für Schusswaffen oder
Munition, auf die sich die Erlaubnis erstreckt, die Erlaubnis zum vorläufigen oder endgültigen
Überlassen an Inhaber einer Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaubnis sowie zum
Erwerb für Zwecke der Waffenherstellung ein. Bei in die Handwerksrolle eingetragenen
Büchsenmachern schließt die Waffenherstellungserlaubnis die Erlaubnis zum Waffenhandel
ein.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) oder persönliche Eignung (§ 6) nicht
besitzt,
 

2. der Antragsteller die für die erlaubnispflichtige Tätigkeit bei handwerksmäßiger
Betriebsweise erforderlichen Voraussetzungen nach der Handwerksordnung nicht erfüllt,
soweit eine Erlaubnis zu einer entsprechenden Waffenherstellung beantragt wird,
 

3. der Antragsteller nicht die erforderliche Fachkunde nachweist, soweit eine Erlaubnis zum
Waffenhandel beantragt wird; dies gilt nicht, wenn der Antragsteller weder den Betrieb,
eine Zweigniederlassung noch eine unselbstständige Zweigstelle selbst leitet.
 

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller

1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder
 

2. weder seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch eine gewerbliche Niederlassung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.
 



(5) Die Erlaubnis erlischt, wenn der Erlaubnisinhaber die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres
nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder ein Jahr lang nicht ausgeübt hat. Die Fristen
können aus besonderen Gründen verlängert werden.

(6) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 hat die Aufnahme und Einstellung des Betriebs
sowie die Eröffnung und Schließung einer Zweigniederlassung oder einer unselbstständigen
Zweigstelle innerhalb von zwei Wochen der zuständigen Behörde anzuzeigen.

(7) Die zuständige Behörde unterrichtet das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter und
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Erlöschen einer Erlaubnis nach
Absatz 5 Satz 1 und über die Rücknahme oder den Widerruf einer Erlaubnis nach Absatz 1.

Fußnoten

§ 21 Abs. 3 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. aa G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 21 Abs. 3 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 12 Buchst. a DBuchst. bb G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 21 Abs. 6: Früherer Satz 2 bis 4 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 12 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008

§ 21a Stellvertretungserlaubnis

Wer ein erlaubnisbedürftiges Waffengewerbe durch einen Stellvertreter betreiben will,
bedarf einer Stellvertretererlaubnis; sie wird dem Erlaubnisinhaber für einen bestimmten
Stellvertreter erteilt und kann befristet werden. Dies gilt auch für die Beauftragung einer
Person mit der Leitung einer Zweigniederlassung oder einer unselbstständigen Zweigstelle.
Die Vorschriften des § 21 gelten entsprechend.

Fußnoten

§ 21a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 13 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 22 Fachkunde

(1) Die Fachkunde ist durch eine Prüfung vor der zuständigen Behörde nachzuweisen. Die
Fachkunde braucht nicht nachzuweisen, wer die Voraussetzungen für die Eintragung eines
Büchsenmacherbetriebes in die Handwerksrolle erfüllt.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über

1. die notwendigen Anforderungen an die waffentechnischen und waffenrechtlichen
Kenntnisse, auch beschränkt auf bestimmte Waffen- und Munitionsarten (Fachkunde),
 

2. die Prüfung und das Prüfungsverfahren einschließlich der Errichtung von
Prüfungsausschüssen,
 

3. die Anforderungen an Art, Umfang und Nachweis der beruflichen Tätigkeit nach Absatz 1
Satz 2
 

zu erlassen.

Fußnoten

§ 22 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 14 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 22 Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. e G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 23 Waffenbücher

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt, hat ein Waffenherstellungsbuch zu führen,
aus dem die Art und Menge der Schusswaffen sowie ihr Verbleib hervorgehen. Satz 1 ist nicht
anzuwenden auf Schusswaffen, deren Bauart nach den §§ 7 und 8 des Beschussgesetzes
zugelassen ist oder die der Anzeigepflicht nach § 9 des Beschussgesetzes unterliegen, sowie
auf wesentliche Teile von erlaubnisfreien Schusswaffen.



(2) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen erwirbt, vertreibt oder anderen überlässt, hat ein
Waffenhandelsbuch zu führen, aus dem die Art und Menge der Schusswaffen, ihre Herkunft
und ihr Verbleib hervorgehen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf

1. Schusswaffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, die vom Hersteller oder demjenigen, der die
Schusswaffen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht hat, mit dem auf Grund
einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmten Kennzeichen
versehen sind,
 

2. Schusswaffen, über die in demselben Betrieb ein Waffenherstellungsbuch nach Absatz 1 zu
führen ist,
 

3. Verwahr-, Reparatur- und Kommissionswaffen.
 

Fußnoten

§ 23 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 15 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 23 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 15 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 24 Kennzeichnungspflicht, Markenanzeigepflicht

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt, hat unverzüglich mindestens auf einem wesentlichen Teil der Waffe deutlich sichtbar
und dauerhaft folgende Angaben anzubringen:

1. den Namen, die Firma oder eine eingetragene Marke eines Waffenherstellers oder -
händlers, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine gewerbliche Niederlassung hat,
 

2. das Herstellungsland (zweistelliges Landeskürzel nach ISO 3166),
 

3. die Bezeichnung der Munition oder, wenn keine Munition verwendet wird, die Bezeichnung
der Geschosse,
 

4. bei Importwaffen zusätzlich das Einfuhrland (Landeskürzel nach ISO 3166) und das
Einfuhrjahr und
 

5. eine fortlaufende Nummer (Seriennummer).
 

Die Seriennummer nach Satz 1 Nr. 5 ist bei zusammengesetzten Langwaffen auf dem Lauf
und bei zusammengesetzten Kurzwaffen auf dem Griffstück anzubringen. Satz 2 gilt nur
für Schusswaffen, die ab dem 1. April 2008 hergestellt, auf Dauer erworben oder in den
Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden. Auf erlaubnispflichtige Schusswaffen, die
Bestandteil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im Sinne des § 17 sind oder werden
sollen, sind Satz 1 und 2 nicht anzuwenden. Auf Schusswaffen im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 2
ist Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 nicht anzuwenden. Wesentliche Teile erlaubnispflichtiger Schusswaffen
sind gesondert mit einer Seriennummer zu kennzeichnen und in Waffenbüchern nach § 23 zu
erfassen, wenn sie einzeln gehandelt werden.

(2) Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5
Joule erteilt wird, müssen eine Typenbezeichnung sowie das Kennzeichen nach Anlage 1
Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285)
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen.

(3) Wer gewerbsmäßig Munition herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt, hat unverzüglich auf der kleinsten Verpackungseinheit Zeichen anzubringen, die
den Hersteller, die Fertigungsserie (Fertigungszeichen), die Zulassung und die Bezeichnung
der Munition erkennen lassen; das Herstellerzeichen und die Bezeichnung der Munition
sind auch auf der Hülse anzubringen. Munition, die wiedergeladen wird, ist außerdem mit
einem besonderen Kennzeichen zu versehen. Als Hersteller gilt auch derjenige, unter dessen
Namen, Firma oder Marke die Munition vertrieben oder anderen überlassen wird und der
die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Munition den Vorschriften dieses Gesetzes
entspricht.



(4) Wer Waffenhandel betreibt, darf Schusswaffen oder Munition anderen gewerbsmäßig nur
überlassen, wenn er festgestellt hat, dass die Schusswaffen gemäß Absatz 1 gekennzeichnet
sind, oder wenn er auf Grund von Stichproben überzeugt ist, dass die Munition nach Absatz 3
mit dem Herstellerzeichen gekennzeichnet ist.

(5) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen, Munition oder Geschosse für Schussapparate herstellt,
Munition wiederlädt oder im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit diesen Gegenständen
Handel treibt und eine Marke für diese Gegenstände benutzen will, hat dies der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt unter Vorlage der Marke vorher schriftlich anzuzeigen. Verbringer,
die die Marke eines Herstellers aus einem anderen Staat benutzen wollen, haben diese Marke
anzuzeigen.

(6) Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten nicht, sofern es sich um Munition handelt, die Teil einer
Sammlung (§ 17 Abs. 1) oder für eine solche bestimmt ist.

Fußnoten

§ 24 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 16 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 25 Ermächtigungen und Anordnungen

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung der §§ 23 und 24

1. Vorschriften zu erlassen über

a) Inhalt und Führung des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,
 

b) Aufbewahrung und Vorlage des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,
 

c) eine besondere Kennzeichnung bestimmter Waffen- und Munitionsarten sowie über die
Art, Form und Aufbringung dieser Kennzeichnung,
 

 

2. zu bestimmen,

a) auf welchen wesentlichen Teilen der Schusswaffe die Kennzeichen anzubringen sind
und wie die Schusswaffen nach einem Austausch, einer Veränderung oder einer
Umarbeitung wesentlicher Teile zu kennzeichnen sind,
 

b) dass bestimmte Waffen- und Munitionsarten von der in § 24 vorgeschriebenen
Kennzeichnung ganz oder teilweise befreit sind.
 

 

(2) Ist eine kennzeichnungspflichtige Schusswaffe nicht mit einer fortlaufenden Nummer (§ 24
Abs. 1 Satz 1 Nummer 5) gekennzeichnet, so kann die zuständige Behörde - auch nachträglich
- anordnen, dass der Besitzer ein bestimmtes Kennzeichen anbringen lässt.

Fußnoten

25 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. f G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 26 Nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung

(1) Die Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßigen Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung
von Schusswaffen wird durch einen Erlaubnisschein erteilt. Sie schließt den Erwerb von zu
diesen Tätigkeiten benötigten wesentlichen Teilen von Schusswaffen sowie den Besitz dieser
Gegenstände ein.

(2) Die Erlaubnis ist auf höchstens drei Jahre zu befristen und auf eine bestimmte Zahl und Art
von Schusswaffen und wesentlichen Teilen zu beschränken. Personen, denen Schusswaffen
zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder für ähnliche Zwecke, die insbesondere
eine Bearbeitung oder Instandsetzung erforderlich machen können, überlassen werden,
kann die Erlaubnis nach Absatz 1 ohne Beschränkung auf eine bestimmte Zahl und Art von
Schusswaffen und wesentlichen Teilen erteilt werden.



§ 27 Schießstätten, Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten

(1) Wer eine ortsfeste oder ortsveränderliche Anlage, die ausschließlich oder neben
anderen Zwecken dem Schießsport oder sonstigen Schießübungen mit Schusswaffen,
der Erprobung von Schusswaffen oder dem Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung
dient (Schießstätte), betreiben oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art ihrer Benutzung
wesentlich ändern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis darf nur
erteilt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche
Eignung (§ 6) besitzt und eine Versicherung gegen Haftpflicht für aus dem Betrieb der
Schießstätte resultierende Schädigungen in Höhe von mindestens 1 Million Euro – pauschal
für Personen- und Sachschäden – sowie gegen Unfall für aus dem Betrieb der Schießstätte
resultierende Schädigungen von bei der Organisation des Schießbetriebs mitwirkenden
Personen in Höhe von mindestens 10 000 Euro für den Todesfall und 100 000 Euro für
den Invaliditätsfall bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb
befugten Versicherungsunternehmen nachweist. § 10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.
Abweichend von Satz 2 richtet sich die Haftpflichtversicherung für Schießgeschäfte, die der
Schaustellerhaftpflichtverordnung unterliegen, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser Verordnung. Bei
ortsveränderlichen Schießstätten ist eine einmalige Erlaubnis vor der erstmaligen Aufstellung
ausreichend. Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 5 hat Aufnahme und Beendigung des
Betriebs der Schießstätte der örtlich zuständigen Behörde zwei Wochen vorher schriftlich
anzuzeigen.

(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schießstätten, bei denen in geschlossenen
Räumen ausschließlich zur Erprobung von Schusswaffen oder Munition durch Waffen-
oder Munitionshersteller, durch Waffen- oder Munitionssachverständige oder durch
wissenschaftliche Einrichtungen geschossen wird. Der Betreiber hat die Aufnahme und
Beendigung des Betriebs der Schießstätte der zuständigen Behörde zwei Wochen vorher
schriftlich anzuzeigen.

(3) Unter Obhut des zur Aufsichtsführung berechtigten Sorgeberechtigten oder
verantwortlicher und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter
Aufsichtspersonen darf

1. Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind,
das Schießen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen
zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2
Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2),
 

2. Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 18 Jahre alt sind,
auch das Schießen mit sonstigen Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22
l.r.) für Munition mit Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie höchstens 200 Joule (J)
beträgt und Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner
 

gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt hat
oder beim Schießen anwesend ist. Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben die
schriftlichen Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten vor der Aufnahme des
Schießens entgegenzunehmen und während des Schießens aufzubewahren. Sie sind der
zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Die
verantwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur Kinder- und Jugendarbeit glaubhaft
zu machen. Der in Satz 1 genannten besonderen Obhut bedarf es nicht beim Schießen durch
Jugendliche mit Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2 und
nicht beim Schießen mit sonstigen Schusswaffen durch Jugendliche, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben.

(4) Die zuständige Behörde kann einem Kind zur Förderung des Leistungssports eine
Ausnahme von dem Mindestalter des Absatzes 3 Satz 1 bewilligen. Diese soll bewilligt werden,
wenn durch eine ärztliche Bescheinigung die geistige und körperliche Eignung und durch eine
Bescheinigung des Vereins die schießsportliche Begabung glaubhaft gemacht sind.

(5) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis mit
Jagdwaffen schießen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgeberechtigte
und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten



Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die
Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen.

(6) An ortsveränderlichen Schießstätten, die dem Schießen zur Belustigung dienen, darf
von einer verantwortlichen Aufsichtsperson Minderjährigen das Schießen mit Druckluft-
, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase
verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), gestattet werden.
Bei Kindern hat der Betreiber sicherzustellen, dass die verantwortliche Aufsichtsperson in
jedem Fall nur einen Schützen bedient.

(7) Das kampfmäßige Schießen auf Schießstätten ist nicht zulässig. Das Bundesministerium
des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie von sonstigen
Gefahren oder erheblichen Nachteilen für die Benutzer einer Schießstätte, die Bewohner des
Grundstücks, die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit

1. die Benutzung von Schießstätten einschließlich der Aufsicht über das Schießen und der
Anforderungen an das Aufsichtspersonal und dessen besondere Ausbildung für die Kinder-
und Jugendarbeit zu regeln,
 

2. Vorschriften über den Umfang der Verpflichtungen zu erlassen, die bei Lehrgängen zur
Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen und bei Schießübungen dieser Art
einzuhalten sind; darin kann bestimmt werden,

a) dass die Durchführung dieser Veranstaltungen einer Anzeige bedarf,
 

b) dass und in welcher Weise der Veranstalter die Einstellung und das Ausscheiden der
verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder anzuzeigen hat,
 

c) dass nur Personen an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen, die aus Gründen
persönlicher Gefährdung, aus dienstlichen oder beruflichen Gründen zum Besitz oder
zum Führen von Schusswaffen einer Erlaubnis bedürfen,
 

d) dass und in welcher Weise der Veranstalter Aufzeichnungen zu führen, aufzubewahren
und der zuständigen Behörde vorzulegen hat,
 

e) dass die zuständige Behörde die Veranstaltungen untersagen darf, wenn der
Veranstalter, die verantwortliche Aufsichtsperson oder ein Ausbilder die erforderliche
Zuverlässigkeit, die persönliche Eignung oder Sachkunde nicht oder nicht mehr besitzt,
 

 

3. Vorschriften über die sicherheitstechnische Prüfung von Schießstätten zu erlassen.
 

Fußnoten

§ 27 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 17 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 27 Abs. 3 Satz 1 Eingangssatz: IdF d. Art. 1 Nr. 17 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. g G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 27 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 Buchst. e: IdF d. Art. 1 Nr. 17 Buchst. c G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 27 Abs. 7 Satz 2 Nr. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 17 Buchst. c G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 28 Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen und Munition
durch Bewachungsunternehmer und ihr Bewachungspersonal

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen wird bei einem
Bewachungsunternehmer (§ 34a der Gewerbeordnung) anerkannt, wenn er glaubhaft macht,
dass Bewachungsaufträge wahrgenommen werden oder werden sollen, die aus Gründen
der Sicherung einer gefährdeten Person im Sinne des § 19 oder eines gefährdeten Objektes
Schusswaffen erfordern. Satz 1 gilt entsprechend für Wachdienste als Teil wirtschaftlicher
Unternehmungen. Ein nach den Sätzen 1 und 2 glaubhaft gemachtes Bedürfnis umfasst auch
den Erwerb und Besitz der für die dort genannten Schusswaffen bestimmten Munition.

(2) Die Schusswaffe darf nur bei der tatsächlichen Durchführung eines konkreten
Auftrages nach Absatz 1 geführt werden. Der Unternehmer hat dies auch bei seinem
Bewachungspersonal in geeigneter Weise sicherzustellen.



(3) Wachpersonen, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses Schusswaffen des
Erlaubnisinhabers nach dessen Weisung besitzen oder führen sollen, sind der zuständigen
Behörde zur Prüfung zu benennen; der Unternehmer soll die betreffende Wachperson in
geeigneter Weise vorher über die Benennung unter Hinweis auf die Erforderlichkeit der
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Behörde unterrichten.
Die Überlassung von Schusswaffen oder Munition darf erst erfolgen, wenn die zuständige
Behörde zugestimmt hat. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die Wachperson nicht
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt oder die Haftpflichtversicherung des
Bewachungsunternehmers das Risiko des Umgangs mit Schusswaffen durch die Wachpersonen
nicht umfasst.

(4) In einen Waffenschein nach § 10 Abs. 4 kann auch der Zusatz aufgenommen werden, dass
die in Absatz 3 bezeichneten Personen die ihnen überlassenen Waffen nach Weisung des
Erlaubnisinhabers führen dürfen.

Unterabschnitt 5 Verbringen und Mitnahme von Waffen oder Munition
in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes

 

§ 29 Verbringen von Waffen oder Munition
in den Geltungsbereich des Gesetzes

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt
3 (Kategorien A 1.2 bis D) und sonstiger Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, in den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden, wenn

1. der Empfänger zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition berechtigt ist und
 

2. der sichere Transport durch einen zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition
Berechtigten gewährleistet ist.
 

(2) Sollen Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) aus
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mitgliedstaat) in den Geltungsbereich
des Gesetzes verbracht werden, wird die Erlaubnis nach Absatz 1 als Zustimmung zu der
Erlaubnis des anderen Mitgliedstaates für das betreffende Verbringen erteilt.

Fußnoten

§ 29 Abs. 1 Eingangssatz u. Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. h G v. 17.7.2009 I 2062 mWv
25.7.2009

§ 30 Verbringen von Waffen oder Munition
durch den Geltungsbereich des Gesetzes

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition im Sinne des § 29 Abs. 1 durch den
Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden, wenn der sichere Transport durch einen
zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition Berechtigten gewährleistet ist. § 29 Abs.
2 gilt entsprechend.

(2) Sollen Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D)
aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist (Drittstaat), durch den
Geltungsbereich des Gesetzes in einen Mitgliedstaat verbracht werden, so bedarf die Erlaubnis
zu dem Verbringen nach Absatz 1 auch, soweit die Zustimmung des anderen Mitgliedstaates
erforderlich ist, dessen vorheriger Zustimmung.

Fußnoten

§ 30 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. h G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 31 Verbringen von Waffen oder Munition aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3
(Kategorien A 1.2 bis D) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat



kann erteilt werden, wenn die nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates erforderliche
vorherige Zustimmung vorliegt und der sichere Transport durch einen zum Erwerb oder Besitz
dieser Waffen oder Munition Berechtigten gewährleistet ist.

(2) Gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21) kann allgemein die Erlaubnis
nach Absatz 1 zum Verbringen aus dem Geltungsbereich des Gesetzes zu Waffenhändlern
in anderen Mitgliedstaaten für die Dauer von bis zu drei Jahren erteilt werden. Die Erlaubnis
kann auf bestimmte Arten von Schusswaffen oder Munition beschränkt werden. Der Inhaber
einer Erlaubnis nach Satz 1 hat ein Verbringen dem Bundeskriminalamt vorher schriftlich
anzuzeigen.

Fußnoten

§ 31 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. h G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 32 Mitnahme von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes, Europäischer Feuerwaffenpass

(1) Die Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3
(Kategorien A 1.2 bis D) und sonstiger Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden,
wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 vorliegen. Die Erlaubnis kann für die
Dauer von bis zu einem Jahr für einen oder für mehrere Mitnahmevorgänge erteilt werden und
kann mehrfach um jeweils ein Jahr verlängert werden. Für Personen aus einem Drittstaat gilt
bei der Mitnahme von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A
1.2 bis D) durch den Geltungsbereich des Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat § 30 Abs. 2
entsprechend.

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 darf Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem
anderen Mitgliedstaat haben und Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A
1.2 bis D) und die dafür bestimmte Munition nach Absatz 1 mitnehmen wollen, nur erteilt
werden, wenn sie Inhaber eines durch diesen Mitgliedstaat ausgestellten Europäischen
Feuerwaffenpasses sind und die Waffen in den Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen
sind.

(3) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf es unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht
für

1. Jäger, die bis zu drei Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorien C und D und die
dafür bestimmte Munition im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 zum Zweck der Jagd,
 

2. Sportschützen, die bis zu sechs Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorien B,
C oder D und die dafür bestimmte Munition zum Zweck des Schießsports,
 

3. Brauchtumsschützen, die bis zu drei Einzellader- oder Repetier-Langwaffen nach Anlage 1
Abschnitt 3 Kategorien C und D und die dafür bestimmte Munition zur Teilnahme an einer
Brauchtumsveranstaltung
 

mitnehmen, sofern sie den Grund der Mitnahme nachweisen können.

(4) Zu den in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 beschriebenen Zwecken kann für die dort jeweils genannten
Waffen und Munition Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat haben,
abweichend von Absatz 1 eine Erlaubnis erteilt werden, es sei denn, dass Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 nicht vorliegen.

(5) Einer Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den oder durch den
Geltungsbereich des Gesetzes bedarf es nicht

1. für Waffen oder Munition, die durch Inhaber einer Erlaubnis zum Erwerb oder Besitz für
diese Waffen oder Munition mitgenommen werden,
 

2. für Signalwaffen und die dafür bestimmte Munition, die aus Gründen der Sicherheit an Bord
von Schiffen mitgeführt werden, oder
 

3. für Waffen und Munition, die an Bord von Schiffen oder Luftfahrzeugen mitgeführt, während
des Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetzes unter Verschluss gehalten, der
zuständigen Überwachungsbehörde unter Angabe des Hersteller- oder Warenzeichens,



der Modellbezeichnung und, wenn die Waffen eine Herstellungsnummer haben, auch
dieser, unverzüglich gemeldet und spätestens innerhalb eines Monats wieder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes befördert werden.
 

(6) Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes haben
und Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) in einen
anderen Mitgliedstaat mitnehmen wollen, wird ein Europäischer Feuerwaffenpass ausgestellt,
wenn sie zum Besitz der Waffen, die in den Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen
werden sollen, berechtigt sind.

Fußnoten

§ 32 Abs. 1 Satz 1 u. 3 u. Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. h G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 32 Abs. 5 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. i DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 32 Abs. 5 Nr. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. i DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 32 Abs. 5 Nr. 3: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. i DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv
25.7.2009

§ 32 Abs. 6: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. h G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 33 Anmelde- und Nachweispflicht bei Verbringen
oder Mitnahme von Waffen oder Munition in den

oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes

(1) Waffen oder Munition im Sinne des § 29 Abs. 1 hat derjenige, der sie aus einem Drittstaat
in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen oder mitnehmen will, bei
der nach Absatz 3 zuständigen Überwachungsbehörde beim Verbringen oder bei der Mitnahme
anzumelden und auf Verlangen vorzuführen und die Berechtigung zum Verbringen oder zur
Mitnahme nachzuweisen. Auf Verlangen sind diese Nachweise den Überwachungsbehörden zur
Prüfung auszuhändigen.

(2) Die nach Absatz 3 zuständigen Überwachungsbehörden können Beförderungsmittel
und -behälter sowie deren Lade- und Verpackungsmittel anhalten, um zu prüfen, ob die
für das Verbringen oder die Mitnahme in den Geltungsbereich dieses Gesetzes geltenden
Bestimmungen eingehalten sind.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt die Zolldienststellen, das
Bundesministerium des Innern bestimmt die Behörden der Bundespolizei, die bei der
Überwachung des Verbringens und der Mitnahme von Waffen oder Munition mitwirken. Soweit
der grenzpolizeiliche Einzeldienst von Kräften der Länder wahrgenommen wird (§ 2 Abs. 1 und
3 des Bundespolizeigesetzes), wirken diese bei der Überwachung mit.

Fußnoten

§ 33 Abs. 3 Satz 1 u. 2: IdF d. Art. 34 G v. 21.6.2005 I 1818 mWv 1.7.2005

Unterabschnitt 6 Obhutspflichten,
Anzeige-, Hinweis- und Nachweispflichten

 

§ 34 Überlassen von Waffen oder Munition,
Prüfung der Erwerbsberechtigung, Anzeigepflicht

(1) Waffen oder Munition dürfen nur berechtigten Personen überlassen werden. Die
Berechtigung muss offensichtlich sein oder nachgewiesen werden. Werden sie zur
gewerbsmäßigen Beförderung überlassen, müssen die ordnungsgemäße Beförderung
sichergestellt und Vorkehrungen gegen ein Abhandenkommen getroffen sein. Munition darf
gewerbsmäßig nur in verschlossenen Packungen überlassen werden; dies gilt nicht im Fall
des Überlassens auf Schießstätten gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 oder soweit einzelne Stücke von
Munitionssammlern erworben werden. Wer Waffen oder Munition einem anderen lediglich
zur gewerbsmäßigen Beförderung (§ 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1) an einen Dritten übergibt,
überlässt sie dem Dritten.



(2) Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 Satz 1, der einem anderen auf Grund einer
Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 oder einer gleichgestellten anderen Erlaubnis zum Erwerb und
Besitz eine Schusswaffe überlässt, hat in die Waffenbesitzkarte unverzüglich Herstellerzeichen
oder Marke und - wenn gegeben - die Herstellungsnummer der Waffe, ferner den Tag des
Überlassens und die Bezeichnung und den Sitz des Betriebs dauerhaft einzutragen und das
Überlassen binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen. Überlässt
sonst jemand einem anderen eine Schusswaffe, zu deren Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, so
hat er dies binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen und ihr, sofern
ihm eine Waffenbesitzkarte oder ein Europäischer Feuerwaffenpass erteilt worden ist, diese zur
Berichtigung vorzulegen; dies gilt nicht in den Fällen des § 12 Abs. 1. In der Anzeige nach den
Sätzen 1 und 2 sind anzugeben Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnanschrift
des Erwerbers sowie Art und Gültigkeitsdauer der Erwerbs- und Besitzberechtigung. Bei
Nachweis der Erwerbs- und Besitzerlaubnis durch eine Waffenbesitzkarte sind darüber
hinaus deren Nummer und ausstellende Behörde anzugeben. Bei Überlassung an einen
Erlaubnisinhaber nach § 21 Abs. 1 Satz 1 sind in der Anzeige lediglich der Name der Firma und
die Anschrift der Niederlassung anzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für denjenigen, der Schusswaffen oder Munition einem
anderen, der sie außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes erwirbt, insbesondere im
Versandwege unter eigenem Namen überlässt. Die Vorschriften des § 31 bleiben unberührt.

(4) Wer Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union haben, eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien B und
C) oder Munition für eine solche überlässt, hat dies unverzüglich dem Bundeskriminalamt
schriftlich anzuzeigen; dies gilt nicht in den Fällen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 5.

(5) Wer erlaubnispflichtige Feuerwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2,
ausgenommen Einzellader-Langwaffen mit nur glattem Lauf oder glatten Läufen, und deren
wesentliche Teile, Schalldämpfer und tragbare Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1
Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 einem anderen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat des Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs und
Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen (BGBl. 1980 II S. 953) hat, überlässt, dorthin
versendet oder ohne Wechsel des Besitzers endgültig dorthin verbringt, hat dies unverzüglich
dem Bundeskriminalamt schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht

1. für das Überlassen und Versenden der in Satz 1 bezeichneten Gegenstände an staatliche
Stellen in einem dieser Staaten und in den Fällen, in denen Unternehmen Schusswaffen
zur Durchführung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Staaten oder staatlichen
Stellen überlassen werden, sofern durch Vorlage einer Bescheinigung von Behörden des
Empfangsstaates nachgewiesen wird, dass diesen Behörden der Erwerb bekannt ist, oder
 

2. soweit Anzeigepflichten nach Absatz 4 oder nach § 31 Abs. 2 Satz 3 bestehen.
 

(6) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von
Menschen zu bestimmen, dass in den in den Absätzen 2, 4 und 5 bezeichneten Anzeigen
weitere Angaben zu machen oder den Anzeigen weitere Unterlagen beizufügen sind.

Fußnoten

§ 34 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 24 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 35 Werbung, Hinweispflichten, Handelsverbote

(1) Wer Waffen oder Munition zum Kauf oder Tausch in Anzeigen oder Werbeschriften anbietet,
hat bei den nachstehenden Waffenarten auf das Erfordernis der Erwerbsberechtigung jeweils
wie folgt hinzuweisen:

1. bei erlaubnispflichtigen Schusswaffen und erlaubnispflichtiger Munition: Abgabe nur an
Inhaber einer Erwerbserlaubnis,
 

2. bei nicht erlaubnispflichtigen Schusswaffen und nicht erlaubnispflichtiger Munition sowie
sonstigen Waffen: Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr,
 



3. bei verbotenen Waffen: Abgabe nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung,
 

sowie seinen Namen, seine Anschrift und gegebenenfalls seine eingetragene Marke bekannt
zu geben. Anzeigen und Werbeschriften nach Satz 1 dürfen nur veröffentlicht werden,
wenn sie den Namen und die Anschrift des Anbieters sowie die von ihm je nach Waffenart
mitzuteilenden Hinweise enthalten. Satz 2 gilt nicht für die Bekanntgabe der Personalien des
nicht gewerblichen Anbieters, wenn dieser der Bekanntgabe widerspricht. Derjenige, der die
Anzeige oder Werbeschrift veröffentlicht, ist im Fall des Satzes 3 gegenüber der zuständigen
Behörde verpflichtet, die Urkunden über den Geschäftsvorgang ein Jahr lang aufzubewahren
und dieser auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

(2) Dürfen Schusswaffen nur mit Erlaubnis geführt oder darf mit ihnen nur mit Erlaubnis
geschossen werden, so hat der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 bei ihrem Überlassen
im Einzelhandel den Erwerber auf das Erfordernis des Waffenscheins oder der Schießerlaubnis
hinzuweisen. Beim Überlassen von Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen im Sinne des §
10 Abs. 4 Satz 4 hat der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 überdies auf die Strafbarkeit
des Führens ohne Erlaubnis (Kleiner Waffenschein) hinzuweisen und die Erfüllung dieser sowie
der Hinweispflicht nach Satz 1 zu protokollieren.

(3) Der Vertrieb und das Überlassen von Schusswaffen, Munition, Hieb- oder Stoßwaffen ist
verboten:

1. im Reisegewerbe, ausgenommen in den Fällen des § 55b Abs. 1 der Gewerbeordnung,
 

2. auf festgesetzten Veranstaltungen im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung (Messen,
Ausstellungen, Märkte), ausgenommen die Entgegennahme von Bestellungen auf Messen
und Ausstellungen,
 

3. auf Volksfesten, Schützenfesten, Märkten, Sammlertreffen oder ähnlichen öffentlichen
Veranstaltungen, ausgenommen das Überlassen der benötigten Schusswaffen oder
Munition in einer Schießstätte sowie von Munition, die Teil einer Sammlung (§ 17 Abs. 1)
oder für eine solche bestimmt ist.
 

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten für ihren Bezirk zulassen, wenn
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 36 Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu
verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich
nehmen. Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die
Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-
1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) 1) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines
anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Mitgliedstaat) entspricht.

(2) Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, und verbotene
Waffen sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai
1997) entsprechenden oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als gleichwertig
gilt insbesondere ein Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 2) 3) 24992 (Stand Mai
1995). Für bis zu zehn Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem Behältnis
als gewährleistet, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) oder einer
Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates entspricht. Vergleichbar
gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.

(3) Wer erlaubnispflichtige Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt oder die
Erteilung einer Erlaubnis zum Besitz beantragt hat, hat der zuständigen Behörde die zur
sicheren Aufbewahrung getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. Besitzer
von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben außerdem
der Behörde zur Überprüfung der Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 Zutritt zu den Räumen
zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden. Wohnräume dürfen
gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit betreten werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.



(4) Entspricht die bisherige Aufbewahrung von Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz
ihrer Art nach der Erlaubnis bedarf, nicht den in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung
nach Absatz 5 festgelegten Anforderungen, so hat der Besitzer bis zum 31. August 2003 die
ergänzenden Vorkehrungen zur Gewährleistung einer diesen Anforderungen entsprechenden
Aufbewahrung vorzunehmen. Dies ist gegenüber der zuständigen Behörde innerhalb der Frist
des Satzes 1 anzuzeigen und nachzuweisen.

(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten
Kreise durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter Berücksichtigung
des Standes der Technik, der Art und Zahl der Waffen, der Munition oder der Örtlichkeit von
den Anforderungen an die Aufbewahrung abzusehen oder zusätzliche Anforderungen an die
Aufbewahrung oder die Sicherung der Waffe festzulegen. Dabei können

1. Anforderungen an technische Sicherungssysteme zur Verhinderung einer unberechtigten
Wegnahme oder Nutzung von Schusswaffen,
 

2. die Nachrüstung oder der Austausch vorhandener Sicherungssysteme,
 

3. die Ausstattung der Schusswaffe mit mechanischen, elektronischen oder biometrischen
Sicherungssystemen
 

festgelegt werden.

(6) Ist im Einzelfall, insbesondere wegen der Art und Zahl der aufzubewahrenden Waffen
oder Munition oder wegen des Ortes der Aufbewahrung, ein höherer Sicherheitsstandard
erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen und zu
deren Umsetzung eine angemessene Frist zu setzen.

 

1) Herausgegeben im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln.
 

 

2) Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
 

 

3 Herausgegeben im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln.
 

Fußnoten

§ 36 Abs. 3: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. j DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 36 Abs. 5: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. j DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 37 Anzeigepflichten

(1) Wer Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf,

1. beim Tode eines Waffenbesitzers, als Finder oder in ähnlicher Weise,
 

2. als Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher oder in ähnlicher Weise
 

in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die zuständige
Behörde kann die Waffen und die Munition sicherstellen oder anordnen, dass sie binnen
angemessener Frist unbrauchbar gemacht oder einem Berechtigten überlassen werden und
dies der zuständigen Behörde nachgewiesen wird. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die
zuständige Behörde die Waffen oder Munition einziehen. Ein Erlös aus der Verwertung steht
dem nach bürgerlichem Recht bisher Berechtigten zu.

(2) Sind jemandem Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder
Erlaubnisurkunden abhanden gekommen, so hat er dies der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen und, soweit noch vorhanden, die Waffenbesitzkarte und den Europäischen
Feuerwaffenpass zur Berichtigung vorzulegen. Die örtliche Behörde unterrichtet zum Zweck
polizeilicher Ermittlungen die örtliche Polizeidienststelle über das Abhandenkommen.

(3) Wird eine Schusswaffe, zu deren Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, oder eine verbotene
Schusswaffe nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2 nach den Anforderungen der Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 unbrauchbar gemacht oder zerstört, so hat der Besitzer dies der
zuständigen Behörde binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen und ihr auf Verlangen den
Gegenstand vorzulegen. Dabei hat er seine Personalien sowie Art, Kaliber, Herstellerzeichen
oder Marke und - sofern vorhanden - die Herstellungsnummer der Schusswaffe anzugeben.



(4) Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse und Bescheinigungen sind verpflichtet, bei ihrem
Wegzug ins Ausland ihre neue Anschrift der zuletzt für sie zuständigen Waffenbehörde
mitzuteilen.

Fußnoten

§ 37 Abs. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 25 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 38 Ausweispflichten

Wer eine Waffe führt, muss

1. seinen Personalausweis oder Pass und

a) wenn es einer Erlaubnis zum Erwerb bedarf, die Waffenbesitzkarte oder, wenn es einer
Erlaubnis zum Führen bedarf, den Waffenschein,
 

b) im Fall des Verbringens oder der Mitnahme einer Waffe oder von Munition im Sinne von
§ 29 Abs. 1 aus einem Drittstaat gemäß § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 oder § 32 Abs. 1 den
Erlaubnisschein, im Falle der Mitnahme auf Grund einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 4 auch
den Beleg für den Grund der Mitnahme,
 

c) im Fall des Verbringens einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien
A bis D) gemäß § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 aus einem anderen Mitgliedstaat den
Erlaubnisschein dieses Staates oder eine Bescheinigung, die auf diesen Erlaubnisschein
Bezug nimmt,
 

d) im Fall der Mitnahme einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A
bis D) aus einem anderen Mitgliedstaat gemäß § 32 Abs. 1 bis 3 den Europäischen
Feuerwaffenpass und im Falle des § 32 Abs. 3 zusätzlich einen Beleg für den Grund der
Mitnahme,
 

e) im Fall der vorübergehenden Berechtigung zum Erwerb oder zum Führen auf Grund
des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder § 28 Abs. 4 einen Beleg, aus dem der Name des
Überlassers, des Besitzberechtigten und das Datum der Überlassung hervorgeht, oder
 

f) im Fall des Schießens mit einer Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 diese, und
 

 

2. in den Fällen des § 13 Abs. 6 den Jagdschein
 

mit sich führen und Polizeibeamten oder sonst zur Personenkontrolle Befugten auf Verlangen
zur Prüfung aushändigen. In den Fällen des § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 4 Satz 2 genügt an Stelle
der Waffenbesitzkarte ein schriftlicher Nachweis darüber, dass die Antragsfrist noch nicht
verstrichen oder ein Antrag gestellt worden ist. Satz 1 gilt nicht in Fällen des § 12 Abs. 3 Nr. 1.

§ 39 Auskunfts- und Vorzeigepflicht, Nachschau

(1) Wer Waffenherstellung, Waffenhandel oder eine Schießstätte betreibt, eine Schießstätte
benutzt oder in ihr die Aufsicht führt, ein Bewachungsunternehmen betreibt, Veranstaltungen
zur Ausbildung im Verteidigungsschießen durchführt oder sonst den Besitz über Waffen oder
Munition ausübt, hat der zuständigen Behörde auf Verlangen oder, sofern dieses Gesetz
einen Zeitpunkt vorschreibt, zu diesem Zeitpunkt die für die Durchführung dieses Gesetzes
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; eine entsprechende Pflicht gilt ferner für Personen,
gegenüber denen ein Verbot nach § 41 Abs. 1 oder 2 ausgesprochen wurde. Sie können
die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde. Darüber hinaus hat der Inhaber der Erlaubnis die Einhaltung von Auflagen
nachzuweisen.

(2) Betreibt der Auskunftspflichtige Waffenherstellung, Waffenhandel, eine Schießstätte oder
ein Bewachungsunternehmen, so sind die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung
des Betriebs beauftragten Personen berechtigt, Betriebsgrundstücke und Geschäftsräume
während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten, um dort Prüfungen und Besichtigungen
vorzunehmen, Proben zu entnehmen und Einsicht in die geschäftlichen Unterlagen zu nehmen;



zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dürfen diese
Arbeitsstätten auch außerhalb dieser Zeit sowie die Wohnräume des Auskunftspflichtigen
gegen dessen Willen besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Aus begründetem Anlass kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Besitzer von

1. Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder
 

2. in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichneten verbotenen Waffen
 

ihr diese sowie Erlaubnisscheine oder Ausnahmebescheinigungen binnen angemessener, von
ihr zu bestimmender Frist zur Prüfung vorlegt.

Unterabschnitt 7 Verbote

 

§ 40 Verbotene Waffen

(1) Das Verbot des Umgangs umfasst auch das Verbot, zur Herstellung der in Anlage 2
Abschnitt 1 Nr. 1.3.4 bezeichneten Gegenstände anzuleiten oder aufzufordern.

(2) Das Verbot des Umgangs mit Waffen oder Munition ist nicht anzuwenden, soweit jemand
auf Grund eines gerichtlichen oder behördlichen Auftrags tätig wird.

(3) Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis und Angehörige von Leder oder Pelz
verarbeitenden Berufen dürfen abweichend von § 2 Abs. 3 Umgang mit Faustmessern nach
Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.4.2 haben, sofern sie diese Messer zur Ausübung ihrer Tätigkeit
benötigen. Inhaber sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse (§§ 7 und 27 des Sprengstoffgesetzes)
und Befähigungsscheine (§ 20 des Sprengstoffgesetzes) sowie Teilnehmer staatlicher
oder staatlich anerkannter Lehrgänge dürfen abweichend von § 2 Absatz 3 Umgang mit
explosionsgefährlichen Stoffen oder Gegenständen nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer
1.3.4 haben, soweit die durch die Erlaubnis oder den Befähigungsschein gestattete Tätigkeit
oder die Ausbildung hierfür dies erfordern. Dies gilt insbesondere für Sprengarbeiten
sowie Tätigkeiten im Katastrophenschutz oder im Rahmen von Theatern, vergleichbaren
Einrichtungen, Film- und Fernsehproduktionsstätten sowie die Ausbildung für derartige
Tätigkeiten.

(4) Das Bundeskriminalamt kann auf Antrag von den Verboten der Anlage 2 Abschnitt 1
allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Interessen des Antragstellers
auf Grund besonderer Umstände das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des Verbots
überwiegen. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn die in der Anlage 2
Abschnitt 1 bezeichneten Waffen oder Munition zum Verbringen aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes, für wissenschaftliche oder Forschungszwecke oder zur Erweiterung einer
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung bestimmt sind und eine erhebliche Gefahr für die
öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten ist.

(5) Wer eine in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichnete Waffe als Erbe, Finder oder in ähnlicher Weise
in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die zuständige
Behörde kann die Waffen oder Munition sicherstellen oder anordnen, dass innerhalb einer
angemessenen Frist die Waffen oder Munition unbrauchbar gemacht, von Verbotsmerkmalen
befreit oder einem nach diesem Gesetz Berechtigten überlassen werden, oder dass der
Erwerber einen Antrag nach Absatz 4 stellt. Das Verbot des Umgangs mit Waffen oder Munition
wird nicht wirksam, solange die Frist läuft oder eine ablehnende Entscheidung nach Absatz 4
dem Antragsteller noch nicht bekannt gegeben worden ist.

Fußnoten

§ 40 Abs. 3 Satz 2 u. 3: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. k G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 41 Waffenverbote für den Einzelfall

(1) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher Waffen oder Munition untersagen,



1. soweit es zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit oder zur Kontrolle des Umgangs
mit diesen Gegenständen geboten ist oder
 

2. wenn Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass der rechtmäßige
Besitzer oder Erwerbswillige abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln,
psychisch krank oder debil ist oder sonst die erforderliche persönliche Eignung nicht
besitzt oder ihm die für den Erwerb oder Besitz solcher Waffen oder Munition erforderliche
Zuverlässigkeit fehlt.
 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er die Annahme
mangelnder persönlicher Eignung im Wege der Beibringung eines amts- oder fachärztlichen
oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige oder körperliche Eignung ausräumen
kann; § 6 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(2) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb der Erlaubnis bedarf, untersagen, soweit es zur Verhütung von Gefahren für die
Sicherheit oder Kontrolle des Umgangs mit diesen Gegenständen geboten ist.

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet die örtliche Polizeidienststelle über den Erlass eines
Waffenbesitzverbotes.

§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen

(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen,
Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine
Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen.

(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz 1
zulassen, wenn

1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6)
besitzt,
 

2. der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei der öffentlichen Veranstaltung
nicht verzichten kann, und
 

3. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist.
 

(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 Berechtigte auch den Ausnahmebescheid
mit sich führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden

1. auf die Mitwirkenden an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden
Vorführungen, wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition geladene
Schusswaffen oder Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 geführt werden,
 

2. auf das Schießen in Schießstätten (§ 27),
 

3. soweit eine Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 vorliegt,
 

4. auf das gewerbliche Ausstellen der in Absatz 1 genannten Waffen auf Messen und
Ausstellungen.
 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass das
Führen von Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 auf bestimmten öffentlichen Straßen, Wegen oder
Plätzen allgemein oder im Einzelfall verboten oder beschränkt werden kann, soweit an dem
jeweiligen Ort wiederholt

1. Straftaten unter Einsatz von Waffen oder
 

2. Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen, Nötigungen, Sexualdelikte,
Freiheitsberaubungen oder Straftaten gegen das Leben
 

begangen worden sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass auch künftig mit
der Begehung solcher Straftaten zu rechnen ist. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 soll



bestimmt werden, dass die zuständige Behörde allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen
insbesondere für Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Anwohner und Gewerbetreibende
zulassen kann, soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht zu besorgen ist.
Im Falle des Satzes 2 gilt Absatz 3 entsprechend. Die Landesregierungen können ihre
Befugnis nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch Rechtsverordnung auf die zuständige
oberste Landesbehörde übertragen; diese kann die Befugnis durch Rechtsverordnung weiter
übertragen.

Fußnoten

§ 42 Abs. 5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 1 G v. 5.11.2007 I 2557 mWv 23.11.2007

§ 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen
und bestimmten tragbaren Gegenständen

(1) Es ist verboten

1. Anscheinswaffen,
 

2. Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder
 

3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit
einer Klingenlänge über 12 cm
 

zu führen.

(2) Absatz 1 gilt nicht

1. für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen,
 

2. für den Transport in einem verschlossenen Behältnis,
 

3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes
Interesse vorliegt.
 

Weitergehende Regelungen bleiben unberührt.

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der
Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem
Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.

Fußnoten

§ 42a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 27 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 3 Sonstige waffenrechtliche Vorschriften

 

§ 43 Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden dürfen personenbezogene
Daten auch ohne Mitwirkung des Betroffenen in den Fällen des § 5 Abs. 5 und des § 6 Abs. 1
Satz 3 und 4 erheben. Sonstige Rechtsvorschriften des Bundes- oder Landesrechts, die eine
Erhebung ohne Mitwirkung des Betroffenen vorsehen oder zwingend voraussetzen, bleiben
unberührt.

(2) Öffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind auf Ersuchen der zuständigen
Behörde verpflichtet, dieser im Rahmen datenschutzrechtlicher Übermittlungsbefugnisse
personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die Daten nicht wegen überwiegender
öffentlicher Interessen geheim gehalten werden müssen.

§ 43a Nationales Waffenregister

Bis zum 31. Dezember 2012 ist ein Nationales Waffenregister zu errichten, in dem bundesweit
insbesondere Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, sowie Daten
von Erwerbern, Besitzern und Überlassern dieser Schusswaffen elektronisch auswertbar zu
erfassen und auf aktuellem Stand zu halten sind.



Fußnoten

§ 43a: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. l G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 44 Übermittlung an und von Meldebehörden

(1) Die für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis zuständige Behörde teilt der für
den Antragsteller zuständigen Meldebehörde die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis mit. Sie
unterrichtet ferner diese Behörde, wenn eine Person über keine waffenrechtlichen Erlaubnisse
mehr verfügt.

(2) Die Meldebehörden teilen den Waffenerlaubnisbehörden Namensänderungen, Zuzug,
Wegzug und Tod der Einwohner mit, für die das Vorliegen einer waffenrechtlichen Erlaubnis
gespeichert ist.

Fußnoten

§ 44 Abs. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. m G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 44a Behördliche Aufbewahrungspflichten

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden haben alle Unterlagen,
die für die Feststellung der gegenwärtigen und früheren Besitzverhältnisse sowie die
Rückverfolgung von Verkaufswegen erforderlich sind, aufzubewahren.

(2) Die Aufbewahrungspflicht bezieht sich sowohl auf eigene Unterlagen als auch auf nach § 17
Abs. 6 Satz 2 und 3 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung vom 27. Oktober 2003 (BGBl. I
S. 2123), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 426) geändert
worden ist, übernommene Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher.

(3) Für die Waffenherstellungsbücher beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens 30 Jahre. Für
alle anderen Unterlagen einschließlich der Einfuhr- und Ausfuhraufzeichnungen beträgt die
Aufbewahrungsfrist mindestens 20 Jahre.

Fußnoten

§ 44a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 28 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 45 Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt wird,
dass die Erlaubnis hätte versagt werden müssen.

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen
eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen. Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz kann
auch widerrufen werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

(3) Bei einer Erlaubnis kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 im Fall eines vorübergehenden
Wegfalls des Bedürfnisses, aus besonderen Gründen auch in Fällen des endgültigen Wegfalls
des Bedürfnisses, von einem Widerruf abgesehen werden. Satz 1 gilt nicht, sofern es sich um
eine Erlaubnis zum Führen einer Waffe handelt.

(4) Verweigert ein Betroffener im Fall der Überprüfung des weiteren Vorliegens von in
diesem Gesetz oder in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
vorgeschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Wegfall ein Grund zur Rücknahme
oder zum Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung gegeben wäre, seine
Mitwirkung, so kann die Behörde deren Wegfall vermuten. Der Betroffene ist hierauf
hinzuweisen.

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz
1 haben keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erlaubnis wegen des Nichtvorliegens oder
Entfallens der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 zurückgenommen oder widerrufen wird.

Fußnoten

§ 45 Abs. 5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 29 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008



§ 46 Weitere Maßnahmen

(1) Werden Erlaubnisse nach diesem Gesetz zurückgenommen oder widerrufen, so hat der
Inhaber alle Ausfertigungen der Erlaubnisurkunde der zuständigen Behörde unverzüglich
zurückzugeben. Das Gleiche gilt, wenn die Erlaubnis erloschen ist.

(2) Hat jemand auf Grund einer Erlaubnis, die zurückgenommen, widerrufen oder erloschen
ist, Waffen oder Munition erworben oder befugt besessen, und besitzt er sie noch, so kann die
zuständige Behörde anordnen, dass er binnen angemessener Frist die Waffen oder Munition
dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten überlässt und den Nachweis darüber
gegenüber der Behörde führt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die zuständige Behörde
die Waffen oder Munition sicherstellen.

(3) Besitzt jemand ohne die erforderliche Erlaubnis oder entgegen einem vollziehbaren Verbot
nach § 41 Abs. 1 oder 2 eine Waffe oder Munition, so kann die zuständige Behörde anordnen,
dass er binnen angemessener Frist

1. die Waffe oder Munition dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten überlässt
oder
 

2. im Fall einer verbotenen Waffe oder Munition die Verbotsmerkmale beseitigt und
 

3. den Nachweis darüber gegenüber der Behörde führt.
 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die zuständige Behörde die Waffe oder Munition
sicherstellen.

(4) Die zuständige Behörde kann Erlaubnisurkunden sowie die in den Absätzen 2 und 3
bezeichneten Waffen oder Munition sofort sicherstellen

1. in Fällen eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Abs. 1 oder 2 oder
 

2. soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Waffen oder Munition missbräuchlich
verwendet oder von einem Nichtberechtigten erworben werden sollen.
 

Zu diesem Zweck sind die Beauftragten der zuständigen Behörde berechtigt, die Wohnung
des Betroffenen zu betreten und diese nach Urkunden, Waffen oder Munition zu durchsuchen;
Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die
zuständige Behörde angeordnet werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Sofern der bisherige Inhaber nicht innerhalb eines Monats nach Sicherstellung einen
empfangsbereiten Berechtigten benennt oder im Fall der Sicherstellung verbotener Waffen
oder Munition nicht in dieser Frist eine Ausnahmezulassung nach § 40 Abs. 4 beantragt,
kann die zuständige Behörde die sichergestellten Waffen oder Munition einziehen und
verwerten oder vernichten. Dieselben Befugnisse besitzt die zuständige Behörde im Fall der
unanfechtbaren Versagung einer für verbotene Waffen oder Munition vor oder rechtzeitig
nach der Sicherstellung beantragten Ausnahmezulassung nach § 40 Abs. 4. Der Erlös aus
einer Verwertung der Waffen oder Munition steht nach Abzug der Kosten der Sicherstellung,
Verwahrung und Verwertung dem nach bürgerlichem Recht bisher Berechtigten zu.

Fußnoten

§ 46 Abs. 5 Satz 1: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. n G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 47 Verordnungen zur Erfüllung internationaler
Vereinbarungen oder zur Angleichung an Gemeinschaftsrecht

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen oder zur Erfüllung
bindender Beschlüsse der Europäischen Union, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen,
Rechtsverordnungen zu erlassen, die insbesondere



1. Anforderungen an das Überlassen und Verbringen von Waffen oder Munition an Personen,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes haben,
festlegen und
 

2. das Verbringen und die vorübergehende Mitnahme von Waffen oder Munition in den
Geltungsbereich des Gesetzes sowie
 

3. die zu den Nummern 1 und 2 erforderlichen Bescheinigungen, Mitteilungspflichten und
behördlichen Maßnahmen regeln.
 

Fußnoten

§ 47: Die enthaltenen Verordnungsermächtigungen treten gem. Art. 19 Nr. 1 G v. 11.10.2002 I 3970
mWv 17.10.2002 in Kraft

§ 48 Sachliche Zuständigkeit

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen durch Rechtsverordnung bestimmten Stellen
können durch Rechtsverordnung die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden
bestimmen, soweit nicht Bundesbehörden zuständig sind.

(2) Das Bundesverwaltungsamt ist die zuständige Behörde für

1. ausländische Diplomaten, Konsularbeamte und gleichgestellte sonstige bevorrechtigte
ausländische Personen,
 

2. ausländische Angehörige der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Streitkräfte sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder,
 

3. Personen, die zum Schutze ausländischer Luftfahrzeuge und Seeschiffe eingesetzt sind,
 

4. Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben; dies gilt nicht für die in den §§ 21
und 28 genannten Personen, wenn sich der Sitz des Unternehmens im Geltungsbereich
dieses Gesetzes befindet.
 

(3) Zuständig für die Entscheidungen nach § 2 Abs. 5 ist das Bundeskriminalamt.

(4) Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes können über
eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze abgewickelt
werden.

Fußnoten

§ 48 Abs. 2 Nr. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 30 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 48 Abs. 4: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. o G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 1.1.2010

§ 49 Örtliche Zuständigkeit

(1) Die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze über die örtliche Zuständigkeit gelten
mit der Maßgabe, dass örtlich zuständig ist

1. für einen Antragsteller oder Erlaubnisinhaber, der keinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat,

a) die Behörde, in deren Bezirk er sich aufhält oder aufhalten will, oder,
 

b) soweit sich ein solcher Aufenthaltswille nicht ermitteln lässt, die Behörde, in deren
Bezirk der Grenzübertritt erfolgt,
 

 

2. für Antragsteller oder Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 sowie
Bewachungsunternehmer die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche
Hauptniederlassung befindet oder errichtet werden soll.
 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist örtlich zuständig für



1. Schießerlaubnisse nach § 10 Abs. 5 die Behörde, in deren Bezirk geschossen werden soll,
soweit nicht die Länder nach § 48 Abs. 1 eine abweichende Regelung getroffen haben,
 

2. Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 27 Abs. 7 bei ortsfesten Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk die ortsfeste
Schießstätte betrieben wird oder betrieben oder geändert werden soll,
 

3.
a) Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverordnung

nach § 27 Abs. 7 bei ortsveränderlichen Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk der
Betreiber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
 

b) Auflagen bei den in Buchstabe a genannten Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk
die Schießstätte aufgestellt werden soll,
 

 

4. Ausnahmebewilligungen nach § 35 Abs. 3 Satz 2 die Behörde, in deren Bezirk die Tätigkeit
ausgeübt werden soll,
 

5. Ausnahmebewilligungen nach § 42 Abs. 2 die Behörde, in deren Bezirk die Veranstaltung
stattfinden soll oder, soweit Ausnahmebewilligungen für mehrere Veranstaltungen
in verschiedenen Bezirken erteilt werden, die Behörde, in deren Bezirk die erste
Veranstaltung stattfinden soll,
 

6. die Sicherstellung nach § 46 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 auch die
Behörde, in deren Bezirk sich der Gegenstand befindet.
 

Fußnoten

§ 49 Abs. 2 Nr. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 31 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 50 Kosten

(1) Für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach diesem Gesetz und nach den
auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Kosten (Gebühren und Auslagen)
erhoben.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für den Bereich der Bundesverwaltung
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die
gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder
Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit den
Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal- und Sachaufwand
gedeckt wird. Bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen
berücksichtigt werden. Soweit der Gegenstand der Gebühr in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) fällt, findet Satz
3 keine Anwendung; inländische Gebührenschuldner dürfen hierdurch nicht benachteiligt
werden.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die für die Prüfung
oder Untersuchung zulässige Gebühr auch erhoben werden darf, wenn die Prüfung oder
Untersuchung ohne Verschulden der prüfenden oder untersuchenden Stelle und ohne
ausreichende Entschuldigung des Bewerbers oder Antragstellers am festgesetzten Termin
nicht stattfinden konnte oder abgebrochen werden musste. In der Rechtsverordnung können
ferner die Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kostenschuldnerschaft, der Umfang
der zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung abweichend von den Vorschriften des
Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

Fußnoten

§ 50 Abs. 1: Früherer Satz 2 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 32 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 50 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 32 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008 u. d. Art. 3 Abs. 5
Buchst. p DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 1.1.2010



§ 50 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. p DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 1.1.2010
§ 50 Abs. 2 Satz 3 u. 4: Früher Satz 3 gem. u. idF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. p DBuchst. cc G v. 17.7.2009
I 2062 mWv 1.1.2010

Abschnitt 4 Straf- und Bußgeldvorschriften

 

§ 51 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer entgegen § 2
Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.1, eine dort genannte
Schusswaffe zum Verschießen von Patronenmunition nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt
3 Nr. 1.1 erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand
setzt oder damit Handel treibt.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden
hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitgliedes handelt.

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
Geldstrafe.

Fußnoten

§ 51 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 33 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 52 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1 oder
1.3.4, eine dort genannte Schusswaffe oder einen dort genannten Gegenstand erwirbt,
besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit
Handel treibt,
 

2. ohne Erlaubnis nach

a) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine
Schusswaffe oder Munition erwirbt, um sie entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 einem
Nichtberechtigten zu überlassen,
 

b) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine
halbautomatische Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition nach Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 erwirbt, besitzt oder führt,
 

c) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 21 Abs. 1 Satz 1 oder § 21a eine Schusswaffe oder Munition herstellt, bearbeitet,
instand setzt oder damit Handel treibt,
 

d) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 Satz 1 oder § 32 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe oder
Munition in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder
mitnimmt,
 

 

3. entgegen § 35 Abs. 3 Satz 1 eine Schusswaffe, Munition oder eine Hieb- oder Stoßwaffe
im Reisegewerbe oder auf einer dort genannten Veranstaltung vertreibt oder anderen
überlässt oder
 

4. entgegen § 40 Abs. 1 zur Herstellung eines dort genannten Gegenstandes anleitet oder
auffordert.
 

(2) Der Versuch ist strafbar.



(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.2 bis
1.2.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, Nr. 1.4.2 bis 1.4.4 oder 1.5.3 bis
1.5.7, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt,
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt,
 

2. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1
Satz 1

a) eine Schusswaffe erwirbt, besitzt, führt oder
 

b) Munition erwirbt oder besitzt,
 

wenn die Tat nicht in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a oder b mit Strafe bedroht ist,
 

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1
Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe herstellt, bearbeitet oder
instand setzt,
 

4. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1
Satz 1 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 eine dort genannte Schusswaffe oder Munition in
einen anderen Mitgliedstaat verbringt,
 

5. entgegen § 28 Abs. 2 Satz 1 eine Schusswaffe führt,
 

6. entgegen § 28 Abs. 3 Satz 2 eine Schusswaffe oder Munition überlässt,
 

7. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine erlaubnispflichtige Schusswaffe oder erlaubnispflichtige
Munition einem Nichtberechtigten überlässt,
 

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,
 

9. entgegen § 42 Abs. 1 eine Waffe führt oder
 

10 entgegen § 57 Abs. 5 Satz 1 den Besitz über eine Schusswaffe oder Munition ausübt.
 

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 Buchstabe b, c oder d oder Nr. 3
oder des Absatzes 3 fahrlässig, so ist die Strafe bei den bezeichneten Taten nach Absatz 1
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, bei Taten nach Absatz 3 Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe.

(5) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitgliedes handelt.

(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe.

Fußnoten

§ 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b: IdF d. Art. 1 Nr. 34 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c: IdF d. Art. 1 Nr. 34 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 52 Abs. 3 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 34 Buchst. d G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008 u. d. Art. 3 Abs. 5
Buchst. q G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 52a Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 53 Absatz
1 Nummer 19 bezeichnete Handlung vorsätzlich begeht und dadurch die Gefahr verursacht,
dass eine Schusswaffe oder Munition abhanden kommt oder darauf unbefugt zugegriffen wird.

Fußnoten

§ 52a: Eingef. durch Art. 3 Abs. 5 Buchst. r G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009



§ 53 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht erlaubnispflichtige
Munition erwirbt oder besitzt,
 

2. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr.
1.3.6, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt,
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt,
 

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, mit einer Schusswaffe schießt,
 

4. einer vollziehbaren Auflage nach § 9 Abs. 2 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 3, § 17 Abs. 2 Satz
2 oder § 18 Abs. 2 Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 3, § 36 Abs.
3 Satz 1 oder Abs. 6, § 37 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 3, § 40 Abs. 5 Satz 2 oder § 46 Abs. 2
Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt,
 

5. entgegen § 10 Abs. 1a, § 21 Abs. 6 Satz 1 und 4, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1 Satz 6, Abs. 2
Satz 2, § 31 Abs. 2 Satz 3, § 34 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2, Abs. 4 oder Abs. 5 Satz 1,
§ 36 Abs. 4 Satz 2, § 37 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 oder § 40 Abs. 5
Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

6. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 4 oder § 37 Absatz 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
 

7. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2, § 14 Abs. 4 Satz 2 oder § 20 Absatz 1 die Ausstellung
einer Waffenbesitzkarte oder die Eintragung der Waffe in eine bereits erteilte
Waffenbesitzkarte nicht beantragt oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 2 den
Europäischen Feuerwaffenpass nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

8. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, das Waffenherstellungs- oder
Waffenhandelsbuch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
 

9. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs.
1 Nr. 1 Buchstabe c oder Nr. 2 Buchstabe a, oder § 24 Abs. 2 oder 3 Satz 1 und 2,
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c,
eine Angabe, ein Zeichen oder die Bezeichnung der Munition auf der Schusswaffe
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig anbringt oder Munition nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig mit einem besonderen Kennzeichen
versieht,
 

10. entgegen § 24 Abs. 4 eine Schusswaffe oder Munition anderen gewerbsmäßig überlässt,
 

11. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 eine Schießstätte betreibt oder ihre
Beschaffenheit oder die Art ihrer Benutzung wesentlich ändert,
 

12. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 einem Kind oder Jugendlichen das Schießen
gestattet oder entgegen § 27 Abs. 6 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die Aufsichtsperson
nur einen Schützen bedient,
 

13. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 2 Unterlagen nicht aufbewahrt oder entgegen § 27 Abs. 3
Satz 3 diese nicht herausgibt,
 

14. entgegen § 27 Abs. 5 Satz 2 eine Bescheinigung nicht mitführt,
 

15. entgegen § 33 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe oder Munition nicht anmeldet oder nicht
oder nicht rechtzeitig vorführt,
 

16. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht
erlaubnispflichtige Munition einem Nichtberechtigten überlässt,
 



17. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 4 die Urkunden nicht aufbewahrt oder nicht, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig Einsicht gewährt,
 

18. entgegen § 35 Abs. 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig gibt oder die Erfüllung einer dort genannten Pflicht nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig protokolliert,
 

19. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 eine Schusswaffe aufbewahrt,
 

20. entgegen § 38 Satz 1 eine dort genannte Urkunde nicht mit sich führt oder nicht oder
nicht rechtzeitig aushändigt,
 

21. entgegen § 39 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,
 

21a. entgegen § 42a Abs. 1 eine Anscheinswaffe, eine dort genannte Hieb- oder Stoßwaffe
oder ein dort genanntes Messer führt,
 

22. entgegen § 46 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Ausfertigung der
Erlaubnisurkunde nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder
 

23. einer Rechtsverordnung nach § 15a Absatz 4, § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, § 27
Abs. 7, § 36 Abs. 5, § 42 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 47
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist, soweit dieses Gesetz von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt, dem Bundesverwaltungsamt oder dem Bundeskriminalamt ausgeführt wird, die
für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 21 Abs. 1 zuständige Behörde.

Fußnoten

§ 53 Abs. 1 Nr. 5: IdF d. Art. 1 Nr. 35 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008 u. d. Art. 3 Abs. 5
Buchst. s DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 53 Abs. 1 Nr. 6: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. s DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 53 Abs. 1 Nr. 7: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. s DBuchst. cc G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 53 Abs. 1 Nr. 9: IdF d. Art. 1 Nr. 35 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 53 Abs. 1 Nr. 21a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 35 Buchst. c G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 53 Abs. 1 Nr. 23: IdF d. Art. 1 Nr. 2 G v. 5.11.2007 I 2557 mWv 23.11.2007 u. d. Art. 3 Abs. 5 Buchst.
s DBuchst. dd G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 54 Einziehung und erweiterter Verfall

(1) Ist eine Straftat nach den §§ 51, 52 Abs. 1, 2 oder 3 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 5 begangen
worden, so werden Gegenstände,

1. auf die sich diese Straftat bezieht oder
 

2. die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden
oder bestimmt gewesen sind,
 

eingezogen.

(2) Ist eine sonstige Straftat nach § 52 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 53 begangen
worden, so können in Absatz 1 bezeichnete Gegenstände eingezogen werden.

(3) § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sind anzuwenden. In den Fällen der §§ 51, 52 Abs. 1 oder 3 Nr. 1 bis 3 ist § 73d des
Strafgesetzbuches anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat.



(4) Als Maßnahme im Sinne des § 74b Abs. 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches kommt auch die
Anweisung in Betracht, binnen einer angemessenen Frist eine Entscheidung der zuständigen
Behörde über die Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 vorzulegen oder die Gegenstände einem
Berechtigten zu überlassen.

Abschnitt 5 Ausnahmen von der Anwendung des Gesetzes

 

§ 55 Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden,
Bundeswehr, Polizei und Zollverwaltung, erheblich

gefährdete Hoheitsträger sowie Bedienstete anderer Staaten

(1) Dieses Gesetz ist, wenn es nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, nicht anzuwenden
auf

1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank,
 

2. die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen
Streitkräfte,
 

3. die Polizeien des Bundes und der Länder,
 

4. die Zollverwaltung
 

und deren Bedienstete, soweit sie dienstlich tätig werden. Bei Polizeibediensteten und
bei Bediensteten der Zollverwaltung mit Vollzugsaufgaben gilt dies, soweit sie durch
Dienstvorschriften hierzu ermächtigt sind, auch für den Besitz über dienstlich zugelassene
Waffen oder Munition und für das Führen dieser Waffen außerhalb des Dienstes.

(2) Personen, die wegen der von ihnen wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgaben des Bundes
oder eines Landes erheblich gefährdet sind, wird an Stelle einer Waffenbesitzkarte, eines
Waffenscheins oder einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 eine Bescheinigung über
die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen oder Munition sowie eine Bescheinigung
zum Führen dieser Waffen erteilt. Die Bescheinigung ist auf die voraussichtliche Dauer
der Gefährdung zu befristen. Die Bescheinigung erteilt für Hoheitsträger des Bundes das
Bundesministerium des Innern oder eine von ihm bestimmte Stelle.

(3) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Bedienstete anderer Staaten, die dienstlich
mit Waffen oder Munition ausgestattet sind, wenn die Bediensteten im Rahmen einer
zwischenstaatlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Anforderung oder einer allgemein
oder für den Einzelfall erteilten Zustimmung einer zuständigen inländischen Behörde oder
Dienststelle im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig werden und die zwischenstaatliche
Vereinbarung, die Anforderung oder die Zustimmung nicht etwas anderes bestimmt.

(4) Auf Waffen oder Munition, die für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen überlassen werden, ist
§ 40 nicht anzuwenden.

(4a) Auf den Waffen, die für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen überlassen werden, sind neben den
für Waffen allgemein vorgeschriebenen Kennzeichnungen (§ 24) zusätzlich Markierungen
anzubringen, aus denen die verfügungsberechtigte Stelle ersichtlich ist. Bei Aussonderung aus
staatlicher Verfügung und dauerhafter Überführung in zivile Verwendung ist die zusätzliche
Markierung durch zwei waagerecht dauerhaft eingebrachte Striche zu entwerten. Dabei muss
erkennbar bleiben, welche nach Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Stelle verfügungsberechtigt über
die Waffe war.

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 1 Satz 1 entsprechende Regelung für sonstige Behörden
und Dienststellen des Bundes treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis nach Satz 1
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf eine andere
Bundesbehörde übertragen.



(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 5 Satz 1
entsprechende Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Landes treffen. Die
Landesregierungen können die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere
Landesbehörden übertragen.

Fußnoten

§ 55 Abs. 4a: Eingef. durch Art. 1 Nr. 36 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 56 Sondervorschriften für Staatsgäste und andere Besucher

Auf

1. Staatsgäste aus anderen Staaten,
 

2. sonstige erheblich gefährdete Personen des öffentlichen Lebens aus anderen Staaten, die
sich besuchsweise im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, und
 

3. Personen aus anderen Staaten, denen der Schutz der in den Nummern 1 und 2 genannten
Personen obliegt,
 

ist § 10 und Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 nicht anzuwenden, wenn ihnen das
Bundesverwaltungsamt oder, soweit es sich nicht um Gäste des Bundes handelt, die nach §
48 Abs. 1 zuständige Behörde hierüber eine Bescheinigung erteilt hat. Die Bescheinigung,
zu deren Wirksamkeit es der Bekanntgabe an den Betroffenen nicht bedarf, ist zu erteilen,
wenn dies im öffentlichen Interesse, insbesondere zur Wahrung der zwischenstaatlichen
Gepflogenheiten bei solchen Besuchen, geboten ist. Es muss gewährleistet sein, dass in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbrachte oder dort erworbene Schusswaffen oder Munition
nach Beendigung des Besuches aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder
einem Berechtigten überlassen werden. Sofern das Bundesverwaltungsamt in den Fällen des
Satzes 1 nicht rechtzeitig tätig werden kann, entscheidet über die Erteilung der Bescheinigung
die nach § 48 Abs. 1 zuständige Behörde. Das Bundesverwaltungsamt ist über die getroffene
Entscheidung zu unterrichten.

§ 57 Kriegswaffen

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen. Auf tragbare Schusswaffen, für die eine Waffenbesitzkarte nach § 59 Abs. 4
Satz 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden Fassung erteilt worden ist,
sind unbeschadet der Vorschriften des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen § 4 Abs.
3, § 45 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 36 und 53 Abs. 1 Nr. 19 anzuwenden. Auf Verstöße gegen
§ 59 Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden Fassung und gegen §
58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem 1. April 2003 geltenden Fassung ist § 52 Abs.
3 Nr. 1 anzuwenden. Zuständige Behörde für Maßnahmen nach Satz 2 ist das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

(2) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste)
geändert und verlieren deshalb tragbare Schusswaffen ihre Eigenschaft als Kriegswaffen, so
hat derjenige, der seine Befugnis zum Besitz solcher Waffen durch eine Genehmigung oder
Bestätigung der zuständigen Behörde nachweisen kann, diese Genehmigung oder Bestätigung
der nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörde vorzulegen; diese stellt eine Waffenbesitzkarte
aus oder ändert eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte, wenn kein Versagungsgrund im Sinne
des Absatzes 4 vorliegt. Die übrigen Besitzer solcher Waffen können innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Inkrafttreten der Änderung der Kriegswaffenliste bei der nach § 48 Abs.
1 zuständigen Behörde die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte beantragen, sofern nicht der
Besitz der Waffen nach § 59 Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden
Fassung anzumelden oder ein Antrag nach § 58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem 1.
April 2003 geltenden Fassung zu stellen war und der Besitzer die Anmeldung oder den Antrag
unterlassen hat.

(3) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste)
geändert und verliert deshalb Munition für tragbare Kriegswaffen ihre Eigenschaft als
Kriegswaffe, so hat derjenige, der bei Inkrafttreten der Änderung der Kriegswaffenliste den
Besitz über sie ausübt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten einen Antrag auf Erteilung



einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 3 bei der nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörde zu stellen, es
sei denn, dass er bereits eine Berechtigung zum Besitz dieser Munition besitzt.

(4) Die Waffenbesitzkarte nach Absatz 2 und die Erlaubnis zum Munitionsbesitz nach Absatz 3
dürfen nur versagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller
nicht die erforderliche Zuverlässigkeit oder persönliche Eignung besitzt.

(5) Wird der Antrag nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 nicht gestellt oder wird die
Waffenbesitzkarte oder die Erlaubnis unanfechtbar versagt, so darf der Besitz über die
Schusswaffen oder die Munition nach Ablauf der Antragsfrist oder nach der Versagung nicht
mehr ausgeübt werden. § 46 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung.

Abschnitt 6 Übergangsvorschriften, Verwaltungsvorschriften

 

§ 58 Altbesitz

(1) Soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt wird, gelten Erlaubnisse im Sinne des
Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. November 1996 (BGBl. I S. 1779), fort. Erlaubnisse
zum Erwerb von Munition berechtigen auch zu deren Besitz. Hat jemand berechtigt Munition
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erworben, für die auf Grund dieses Gesetzes eine
Erlaubnis erforderlich ist, und übt er über diese bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch den
Besitz aus, so hat er diese Munition bis 31. August 2003 der zuständigen Behörde schriftlich
anzumelden. Die Anmeldung muss die Personalien des Besitzers sowie die Munitionsarten
enthalten. Die nachgewiesene fristgerechte Anmeldung gilt als Erlaubnis zum Besitz.

(2) Eine auf Grund des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976
(BGBl. I S. 432) erteilte waffenrechtliche Erlaubnis für Kriegsschusswaffen tritt am ersten Tag
des sechsten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monats außer Kraft.

(3) Ist über einen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellten Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis nach § 7 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976
(BGBl. I S. 432) noch nicht entschieden worden, findet für die Entscheidung über den Antrag §
21 dieses Gesetzes Anwendung.

(4) Bescheinigungen nach § 6 Abs. 2 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten im bisherigen Umfang als Bescheinigungen nach § 55
Abs. 2 dieses Gesetzes.

(5) Ausnahmebewilligungen nach § 37 Abs. 3 und § 57 Abs. 7 des Waffengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten in dem bisherigen
Umfang als Ausnahmebewilligungen nach § 40 Abs. 4 dieses Gesetzes.

(6) Die nach § 40 Abs. 1 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März
1976 (BGBl. I S. 432) ausgesprochenen Verbote gelten in dem bisherigen Umfang als Verbote
nach § 41 dieses Gesetzes.

(7) Hat jemand am 1. April 2003 eine bislang nicht einem Verbot nach § 37 Abs. 1 des
Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432)
unterliegende Waffe im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 1 dieses Gesetzes besessen, so wird
das Verbot nicht wirksam, wenn er bis zum 31. August 2003 diese Waffe unbrauchbar macht,
einem Berechtigten überlässt oder einen Antrag nach § 40 Abs. 4 dieses Gesetzes stellt. § 46
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

(8) Wer eine am 25. Juli 2009 unerlaubt besessene Waffe bis zum 31. Dezember 2009
unbrauchbar macht, einem Berechtigten überlässt oder der zuständigen Behörde oder einer
Polizeidienststelle übergibt, wird nicht wegen unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes oder
unerlaubten Verbringens bestraft. Satz 1 gilt nicht, wenn

1. vor der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder Übergabe dem bisherigen Besitzer der
Waffe die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben
worden ist oder
 



2. der Verstoß im Zeitpunkt der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder Übergabe ganz oder
zum Teil bereits entdeckt war und der bisherige Besitzer dies wusste oder bei verständiger
Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.
 

(9) Besitzt eine Person, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, am 1. April 2003 mit
einer Erlaubnis auf Grund des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.
März 1976 (BGBl. I S. 432) eine Schusswaffe, so hat sie binnen eines Jahres auf eigene Kosten
der zuständigen Behörde ein amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über
die geistige Eignung nach § 6 Abs. 3 vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz
von Schusswaffen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2 und in den Fällen des § 13 Abs. 2 Satz 1.

(10) Die Erlaubnispflicht für Schusswaffen im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt
1 Satz 3 gilt für Schusswaffen, die vor dem 1. April 2008 erworben wurden, erst ab dem 1.
Oktober 2008.

(11) Hat jemand am 1. April 2008 eine bislang nicht nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.1.2
dieses Gesetzes verbotene Waffe besessen, so wird dieses Verbot nicht wirksam, wenn er bis
zum 1. Oktober 2008 diese Waffe unbrauchbar macht, einem Berechtigten überlässt oder der
zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle überlässt oder einen Antrag nach § 40 Abs.
4 dieses Gesetzes stellt. § 46 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

(12) Besitzt der Inhaber einer Waffenbesitzkarte am 1. April 2008 erlaubnisfrei erworbene Teile
von Schusswaffen im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 2, so sind diese Teile
bis zum 1. Oktober 2008 in die Waffenbesitzkarte einzutragen.

Fußnoten

§ 58 Abs. 8 Satz 1: IdF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. t DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 58 Abs. 10: Eingef. durch Art. 1 Nr. 37 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008; idF d. Art. 3 Abs. 5
Buchst. t DBuchst. bb G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
§ 58 Abs. 11 u. 12: Eingef. durch Art. 1 Nr. 37 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 59 Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium des Innern erlässt allgemeine Verwaltungsvorschriften über
den Erwerb und das Führen von Schusswaffen durch Behörden und Bedienstete seines
Geschäftsbereichs sowie über das Führen von Schusswaffen durch erheblich gefährdete
Hoheitsträger im Sinne von § 55 Abs. 2; die anderen obersten Bundesbehörden und die
Deutsche Bundesbank erlassen die Verwaltungsvorschriften für ihren Geschäftsbereich im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4)
Begriffsbestimmungen

( Fundstelle: BGBl. I 2002, 3994 - 3998;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Abschnitt 1:
Waffen- und munitionstechnische Begriffe, Einstufung von Gegenständen
Unterabschnitt 1:
Schusswaffen 1.
Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
1.1
Schusswaffen
Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung, zur
Jagd, zur Distanzinjektion, zur Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei
denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.
1.2
Gleichgestellte Gegenstände
Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände,
1.2.1
die zum Abschießen von Munition für die in Nummer 1.1 genannten Zwecke bestimmt sind,
1.2.2



bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren
Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine Sperrvorrichtung gespeichert
werden kann (z. B. Armbrüste). Dies gilt nicht für feste Körper, die mit elastischen
Geschossspitzen (z. B. Saugnapf aus Gummi) versehen sind, bei denen eine maximale
Bewegungsenergie der Geschossspitzen je Flächeneinheit von 0,16 J/cm2 nicht überschritten
wird;
1.3
Wesentliche Teile von Schusswaffen, Schalldämpfer
Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich, für die sie bestimmt sind. Dies gilt
auch dann, wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und die Gebrauchsfähigkeit
als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen
wiederhergestellt werden kann. Teile von Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die
Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990
(BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch Artikel 24 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), die nicht vom Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst und
nachstehend als wesentliche Teile aufgeführt sind, sowie Schalldämpfer zu derartigen Waffen
werden von diesem Gesetz erfasst;
Wesentliche Teile sind
1.3.1
der Lauf oder Gaslauf, der Verschluss sowie das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn diese
nicht bereits Bestandteil des Laufes sind; der Lauf ist ein aus einem ausreichend festen
Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der Geschossen, die hindurchgetrieben
werden, ein gewisses Maß an Führung gibt, wobei dies in der Regel als gegeben anzusehen
ist, wenn die Länge des Laufteils, der die Führung des Geschosses bestimmt, mindestens
das Zweifache des Kalibers beträgt; der Gaslauf ist ein Lauf, der ausschließlich der Ableitung
der Verbrennungsgase dient; der Verschluss ist das unmittelbar das Patronen- oder
Kartuschenlager oder den Lauf abschließende Teil;
1.3.2
bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges
Gemisch verwendet wird, auch die Verbrennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung
des Gemisches;
1.3.3
bei Schusswaffen mit anderem Antrieb auch die Antriebsvorrichtung, sofern sie fest mit der
Schusswaffe verbunden ist;
1.3.4
bei Kurzwaffen auch das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die Aufnahme des
Auslösemechanismus bestimmt sind.
Als wesentliche Teile gelten auch vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen sowie
Teile/Reststücke von Läufen und Laufrohlingen, wenn sie mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen fertiggestellt werden können. Schalldämpfer sind Vorrichtungen, die der
wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls dienen und für Schusswaffen bestimmt sind;
1.4
Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (Dekorationswaffen)
Schusswaffen sind dann unbrauchbar, wenn
1.4.1
das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass weder Munition noch Treibladungen
geladen werden können,
1.4.2
der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
1.4.3
in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen für Handfeuer-Kurzwaffen der
Auslösemechanismus dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
1.4.4
bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, im Patronenlager beginnend,

- bis zur Laufmündung einen durchgehenden Längsschlitz von mindestens 4 mm Breite oder
 

- im Abstand von jeweils 3 cm, mindestens jedoch 3 kalibergroße Bohrungen oder
 

- andere gleichwertige Laufveränderungen
 

aufweist,



1.4.5
bei Langwaffen der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel

- mindestens 6 kalibergroße Bohrungen oder
 

- andere gleichwertige Laufveränderungen
 

aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten
Stahlstift dauerhaft verschlossen ist,
1.4.6
dauerhaft unbrauchbar gemacht oder geworden ist eine Schusswaffe dann, wenn
mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die Schussfähigkeit der Waffe oder die
Funktionsfähigkeit der wesentlichen Teile nicht wiederhergestellt werden kann.
1.5
Salutwaffen
Salutwaffen sind veränderte Langwaffen, die u. a. für Theateraufführungen, Foto-, Film- oder
Fernsehaufnahmen bestimmt sind, wenn sie die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

- das Patronenlager muss dauerhaft so verändert sein, dass keine Patronen- oder
pyrotechnische Munition geladen werden kann,
 

- der Lauf muss in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel mindestens sechs
kalibergroße, offene Bohrungen oder andere gleichwertige Laufveränderungen aufweisen
und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten Stahlstift
dauerhaft verschlossen sein,
 

- der Lauf muss mit dem Gehäuse fest verbunden sein, sofern es sich um Waffen handelt, bei
denen der Lauf ohne Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden kann,
 

- die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so geändert werden können,
dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische Munition verschossen werden
können, und
 

- der Verschluss muss ein Kennzeichen nach Abbildung 11 der Anlage II zur
Beschussverordnung tragen;
 

1.6
Anscheinswaffen
Anscheinswaffen sind
1.6.1
Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterscheinungsbild den Anschein von
Feuerwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.1) hervorrufen und bei denen zum
Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden,
1.6.2
Nachbildungen von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen nach Nummer 1.6.1
oder
1.6.3
unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen nach Nummer
1.6.1.
Ausgenommen sind solche Gegenstände, die erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungsbild
zum Spiel oder für Brauchtumsveranstaltungen bestimmt sind oder die Teil einer
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im Sinne des § 17 sind oder werden sollen oder
Schusswaffen, für die gemäß § 10 Abs. 4 eine Erlaubnis zum Führen erforderlich ist. Erkennbar
nach ihrem Gesamterscheinungsbild zum Spiel bestimmt sind insbesondere Gegenstände,
deren Größe die einer entsprechenden Feuerwaffe um 50 Prozent über- oder unterschreiten,
neonfarbene Materialien enthalten oder keine Kennzeichnungen von Feuerwaffen aufweisen.
2.
Arten von Schusswaffen
2.1
Feuerwaffen; dies sind Schusswaffen nach Nummer 1.1, bei denen ein Geschoss mittels heißer
Gase durch einen oder aus einem Lauf getrieben wird.
2.2
Automatische Schusswaffen; dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines Schusses
selbsttätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben Lauf durch einmalige



Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung mehrere Schüsse
abgegeben werden können (Vollautomaten) oder durch einmalige Betätigung des Abzuges
oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils nur ein Schuss abgegeben werden kann
(Halbautomaten). Als automatische Schusswaffen gelten auch Schusswaffen, die mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen in automatische Schusswaffen geändert werden können. Als
Vollautomaten gelten auch in Halbautomaten geänderte Vollautomaten, die mit den in Satz
2 genannten Hilfsmitteln wieder in Vollautomaten zurückgeändert werden können. Double-
Action-Revolver sind keine halbautomatischen Schusswaffen. Beim Double-Action-Revolver
wird bei Betätigung des Abzuges durch den Schützen die Trommel weitergedreht, so dass das
nächste Lager mit einer neuen Patrone vor den Lauf und den Schlagbolzen zu liegen kommt,
und gleichzeitig die Feder gespannt. Beim weiteren Durchziehen des Abzuges schnellt der
Hahn nach vorn und löst den Schuss aus.
2.3
Repetierwaffen; dies sind Schusswaffen, bei denen nach Abgabe eines Schusses über einen
von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition aus einem Magazin in das Patronenlager
nachgeladen wird.
2.4
Einzelladerwaffen; dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren Läufen, die
vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand geladen werden.
2.5
Langwaffen; dies sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung
insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare
Gesamtlänge 60 cm überschreitet; Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen.
2.6
Schreckschusswaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum Abschießen
von Kartuschenmunition bestimmt sind.
2.7
Reizstoffwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, die zum
Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen bestimmt sind.
2.8
Signalwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager oder tragbare
Gegenstände nach Nummer 1.2.1, die zum Verschießen pyrotechnischer Munition bestimmt
sind.
2.9
Druckluft- und Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase verwendet werden; Federdruckwaffen sind Schusswaffen, bei denen entweder
Federkraft direkt ein Geschoss antreibt (auch als Federkraftwaffen bezeichnet) oder ein
federbelasteter Kolben in einem Zylinder bewegt wird und ein vom Kolben erzeugtes
Luftpolster das Geschoss antreibt. Druckluftwaffen sind Schusswaffen, bei denen Luft in
einen Druckbehälter vorkomprimiert und gespeichert sowie über ein Ventilsystem zum
Geschossantrieb freigegeben wird. Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, sind z. B. Druckgaswaffen.
3.
Weitere Begriffe zu den wesentlichen Teilen
3.1
Austauschläufe sind Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder -system, die ohne Nacharbeit
ausgetauscht werden können.
3.2
Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen
Laufes vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen.
3.3
Einsteckläufe sind Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren
Kalibers eingesteckt werden können.
3.4
Wechseltrommeln sind Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit
gewechselt werden können.
3.5
Wechselsysteme sind Wechselläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.
3.6
Einstecksysteme sind Einsteckläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.
3.7



Einsätze sind Teile, die den Innenmaßen des Patronenlagers der Schusswaffe angepasst und
zum Verschießen von Munition kleinerer Abmessungen bestimmt sind.
4.
Sonstige Vorrichtungen für Schusswaffen
4.1
Zielscheinwerfer sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel beleuchten. Ein
Ziel wird dann beleuchtet, wenn es mittels Lichtstrahlen bei ungünstigen Lichtverhältnissen
oder Dunkelheit für den Schützen erkennbar dargestellt wird. Dabei ist es unerheblich, ob das
Licht sichtbar oder unsichtbar (z. B. infrarot) ist und ob der Schütze weitere Hilfsmittel für die
Zielerkennung benötigt.
4.2
Laser oder Zielpunktprojektoren sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel
markieren. Ein Ziel wird markiert, wenn auf diesem für den Schützen erkennbar ein Zielpunkt
projiziert wird.
4.3
Nachtsichtgeräte oder Nachtzielgeräte sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen,
die eine elektronische Verstärkung oder einen Bildwandler und eine Montageeinrichtung
für Schusswaffen besitzen. Zu Nachtzielgeräten zählen auch Nachtsichtvorsätze und
Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (Zielfernrohre).
5.
Reizstoffe sind Stoffe, die bei ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung auf den Menschen
eine belästigende Wirkung durch Haut- und Schleimhautreizung, insbesondere durch einen
Augenreiz ausüben und resorptiv nicht giftig wirken.
6.
Nachbildungen von Schusswaffen sind Gegenstände,

— die nicht als Schusswaffen hergestellt wurden,
 

— die die äußere Form einer Schusswaffe haben,
 

— aus denen nicht geschossen werden kann und
 

— die nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so umgebaut oder verändert werden
können, dass aus ihnen Munition, Ladungen oder Geschosse verschossen werden können.
 

Unterabschnitt 2:
Tragbare Gegenstände 1.
Tragbare Gegenstände nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a sind insbesondere
1.1
Hieb- und Stoßwaffen (Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter
unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf
Verletzungen beizubringen),
1.2
Gegenstände,
1.2.1
die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen beibringen (z. B.
Elektroimpulsgeräte),
1.2.2
aus denen Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, die eine Reichweite bis zu 2 m
haben (Reizstoffsprühgeräte),
1.2.3
bei denen in einer Entfernung von mehr als 2 m bei Menschen

a) eine angriffsunfähig machende Wirkung durch ein gezieltes Versprühen oder Ausstoßen
von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder
 

b) eine gesundheitsschädliche Wirkung durch eine andere als kinetische Energie,
insbesondere durch ein gezieltes Ausstrahlen einer elektromagnetischen Strahlung
 

hervorgerufen werden kann,
1.2.4
bei denen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe den Gegenstand gezielt und brennend mit
einer Flamme von mehr als 20 cm Länge verlassen,
1.2.5



bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass schlagartig
ein Brand entstehen kann, oder in denen unter Verwendung explosionsgefährlicher oder
explosionsfähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden kann,
1.2.6
die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch Drosseln die
Gesundheit zu schädigen,
1.3
Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine Armstütze
oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet
sind (Präzisionsschleudern) sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die
vorbezeichneten Gegenstände.
2.
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind
2.1
Messer,
2.1.1
deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch oder beim Loslassen
der Sperrvorrichtung festgestellt werden können (Springmesser),
2.1.2
deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine
Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig oder beim Loslassen der
Sperrvorrichtung festgestellt werden (Fallmesser),
2.1.3
mit einem quer zur feststehenden oder feststellbaren Klinge verlaufenden Griff, die
bestimmungsgemäß in der geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden
(Faustmesser),
2.1.4
Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen (Butterflymesser),
2.2
Gegenstände, die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen
Energie Tieren Schmerzen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), mit Ausnahme der
ihrer Bestimmung entsprechend im Bereich der Tierhaltung oder bei der sachgerechten
Hundeausbildung Verwendung findenden Gegenstände (z. B. Viehtreiber).
2.2.1
die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Tieren
Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), mit Ausnahme der ihrer Bestimmung
entsprechend im Bereich der Tierhaltung Verwendung findenden Gegenstände.

Unterabschnitt 3:
Munition und Geschosse
1.
Munition ist zum Verschießen aus Schusswaffen bestimmte
1.1
Patronenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss enthalten, und Geschosse mit
Eigenantrieb),
1.2
Kartuschenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss nicht enthalten),
1.3
hülsenlose Munition (Ladung mit oder ohne Geschoss, wobei die Treibladung eine den
Innenabmessungen einer Schusswaffe oder eines Gegenstandes nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.2
angepasste Form hat),
1.4
pyrotechnische Munition (dies sind Gegenstände, die Geschosse mit explosionsgefährlichen
Stoffen oder Stoffgemischen [pyrotechnische Sätze] enthalten, die Licht-, Schall-, Rauch-
, Nebel-, Heiz-, Druck- oder Bewegungswirkungen erzeugen und keine zweckbestimmte
Durchschlagskraft im Ziel entfalten); hierzu gehört
1.4.1
pyrotechnische Patronenmunition (Patronenmunition, bei der das Geschoss einen
pyrotechnischen Satz enthält),
1.4.2
unpatronierte pyrotechnische Munition (Geschosse, die einen pyrotechnischen Satz enthalten),
1.4.3



mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition.
2.
Ladungen sind die Hauptenergieträger, die in loser Schüttung in Munition oder als
vorgefertigte Ladung oder in loser Form in Waffen nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.1 oder
Gegenstände nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 eingegeben werden und

- zum Antrieb von Geschossen oder Wirkstoffen oder
 

- zur Erzeugung von Schall- oder Lichtimpulsen
 

bestimmt sind, sowie Anzündsätze, die direkt zum Antrieb von Geschossen dienen.
3.
Geschosse im Sinne dieses Gesetzes sind als Waffen oder für Schusswaffen bestimmte
3.1
feste Körper,
3.2
gasförmige, flüssige oder feste Stoffe in Umhüllungen.

Abschnitt 2:
Waffenrechtliche Begriffe
Im Sinne dieses Gesetzes
1.
erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt,
2.
besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt,
3.
überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber einem anderen
einräumt,
4.
führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte ausübt,
5.
verbringt eine Waffe oder Munition, wer diese Waffe oder Munition über die Grenze zum
dortigen Verbleib oder mit dem Ziel des Besitzwechsels in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes zu einer anderen Person oder zu sich selbst transportieren lässt
oder selbst transportiert,
6.
nimmt eine Waffe oder Munition mit, wer diese Waffe oder Munition vorübergehend auf einer
Reise ohne Aufgabe des Besitzes zur Verwendung über die Grenze in den, durch den oder aus
dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt,
7.
schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt,
Kartuschenmunition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder andere
Wirkstoffe verschießt oder pyrotechnische Munition verschießt,
8.
8.1
werden Waffen oder Munition hergestellt, wenn aus Rohteilen oder Materialien ein Endprodukt
oder wesentliche Teile eines Endproduktes erzeugt werden; als Herstellen von Munition gilt
auch das Wiederladen von Hülsen,
8.2
wird eine Schusswaffe insbesondere bearbeitet oder instand gesetzt, wenn sie verkürzt, in der
Schussfolge verändert oder so geändert wird, dass andere Munition oder Geschosse anderer
Kaliber aus ihr verschossen werden können, oder wenn wesentliche Teile, zu deren Einpassung
eine Nacharbeit erforderlich ist, ausgetauscht werden; eine Schusswaffe wird weder bearbeitet
noch instand gesetzt, wenn lediglich geringfügige Änderungen, insbesondere am Schaft oder
an der Zieleinrichtung, vorgenommen werden,
9.
treibt Waffenhandel, wer gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer wirtschaftlichen
Unternehmung Schusswaffen oder Munition ankauft, feilhält, Bestellungen entgegennimmt
oder aufsucht, anderen überlässt oder den Erwerb, den Vertrieb oder das Überlassen
vermittelt,
10.
sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,



11.
sind Jugendliche Personen, die mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind;
12.
ist eine Waffe schussbereit, wenn sie geladen ist, das heißt, dass Munition oder Geschosse in
der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- oder Geschosslager sind,
auch wenn sie nicht gespannt ist;
13.
ist eine Schusswaffe zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann;
sie ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt wird.

Abschnitt 3:
Einteilung der Schusswaffen oder Munition in die Kategorien A bis D nach der Waffenrichtlinie
1. Kategorie A
1.1
Kriegsschusswaffen der Nummern 29 und 30 der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 des
Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen),
1.2
vollautomatische Schusswaffen,
1.3
als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffen,
1.4
Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese Munition
mit Ausnahme solcher für Jagd- und Sportwaffen von Personen, die zur Benutzung dieser
Waffen befugt sind.
1.5
panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen und Munition mit
Leuchtspursätzen sowie Geschosse für diese Munition, soweit die Munition oder die Geschosse
nicht von dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst sind.
2. Kategorie B
2.1
halbautomatische Kurz-Schusswaffen und kurze Repetier-Schusswaffen,
2.2
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung,
2.3
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge
von weniger als 28 cm,
2.4
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei
Patronen aufnehmen kann,
2.5
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager nicht mehr als
drei Patronen aufnehmen kann und deren Magazin auswechselbar ist oder bei denen nicht
sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen, deren
Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kann, umgebaut werden
können,
2.6
lange Repetier-Schusswaffen und halbautomatische Schusswaffen mit glattem Lauf, deren
Lauf nicht länger als 60 cm ist,
2.7
zivile halbautomatische Schusswaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen.
3. Kategorie C
3.1
andere lange Repetier-Schusswaffen als die unter Nummer 2.6 genannten,
3.2
lange Einzellader-Schusswaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen,
3.3
andere halbautomatische Lang-Schusswaffen als die unter den Nummern 2.4 bis 2.7
genannten,
3.4
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung, ab einer Gesamtlänge von
28 cm.
4. Kategorie D



4.1
lange Einzellader-Schusswaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen.
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Anlage 1 Abschn. 1 UAbschn. 3 Nr. 1.4: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. a DBuchst. cc bbb G v. 26.3.2008 I
426 mWv 1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 1 UAbschn. 3 Nr. 1.4.1: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. a DBuchst. cc ccc G v. 26.3.2008
I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 1 UAbschn. 3 Nr. 1.4.2: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. a DBuchst. cc ddd G v. 26.3.2008
I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 1 UAbschn. 3 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. a DBuchst. cc eee G v. 26.3.2008 I
426 mWv 1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 2 Nr. 4: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. b DBuchst. aa G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 2 Nr. 8.1: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. b DBuchst. bb G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 2 Nr. 11: IdF d. Art. 1 Nr. 38 Buchst. b DBuchst. cc aaa G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 1 Abschn. 2 Nr. 12 u. 13: Eingef. durch Art. 1 Nr. 38 Buchst. b DBuchst. cc bbb G v. 26.3.2008 I
426 mWv 1.4.2008



Anlage 1 Abschn. 3 Nr. 1.5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 38 Buchst. c G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4)
Waffenliste

(Fundstelle: BGBl. I 2002, 3999 - 4002;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Abschnitt 1:
Verbotene Waffen
Der Umgang mit folgenden Waffen und Munition ist verboten:
1.1
Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Ausnahme halbautomatischer tragbarer Schusswaffen, die in der
Anlage zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506) oder deren Änderungen
aufgeführt sind, nach Verlust der Kriegswaffeneigenschaft;
1.2
Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 und deren
Zubehör nach Nummer 1.2.4, die
1.2.1.1
Vollautomaten im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.2 oder
1.2.1.2
Vorderschaftrepetierflinten, bei denen anstelle des Hinterschaftes ein Kurzwaffengriff
vorhanden ist oder die Waffengesamtlänge in der kürzest möglichen Verwendungsform
weniger als 95 cm oder die Lauflänge weniger als 45 cm beträgt, sind;
1.2.2
ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die mit
Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind (z. B. Koppelschlosspistolen,
Schießkugelschreiber, Stockgewehre, Taschenlampenpistolen);
1.2.3
über den für Jagd- und Sportzwecke allgemein üblichen Umfang hinaus zusammengeklappt,
zusammengeschoben, verkürzt oder schnell zerlegt werden können;
1.2.4
für Schusswaffen bestimmte
1.2.4.1
Vorrichtungen sind, die das Ziel beleuchten (z. B. Zielscheinwerfer) oder markieren (z. B. Laser
oder Zielpunktprojektoren);
1.2.4.2
Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtung für Schusswaffen sowie
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (z. B. Zielfernrohre) sind, sofern
die Gegenstände einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen;
1.2.5
mehrschüssige Kurzwaffen sind, deren Baujahr nach dem 1. Januar 1970 liegt, für
Zentralfeuermunition in Kalibern unter 6,3 mm, wenn der Antrieb der Geschosse nicht
ausschließlich durch den Zündsatz erfolgt;
1.3
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a nach den Nummern 1.3.1 bis
1.3.8
1.3.1
Hieb- oder Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand
vorzutäuschen, oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;
1.3.2
Stahlruten, Totschläger oder Schlagringe;
1.3.3
sternförmige Scheiben, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung zum Wurf auf ein Ziel
bestimmt und geeignet sind, die Gesundheit zu beschädigen (Wurfsterne);
1.3.4
Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass
schlagartig ein Brand entstehen kann; oder in denen unter Verwendung explosionsgefährlicher
oder explosionsfähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden kann
1.3.5
Gegenstände mit Reiz- oder anderen Wirkstoffen, es sei denn, dass die Stoffe als
gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind und die Gegenstände



- in der Reichweite und Sprühdauer begrenzt sind und
 

- zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, der Reichweiten- und der
Sprühdauerbegrenzung ein amtliches Prüfzeichen tragen;
 

1.3.6
Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen
beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), sofern sie nicht als gesundheitlich unbedenklich amtlich
zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen zum Nachweis der gesundheitlichen
Unbedenklichkeit; sowie Distanz-Elektroimpulsgeräte, die mit dem Abschuss- oder
Auslösegerät durch einen leitungsfähigen Flüssigkeitsstrahl einen Elektroimpuls übertragen
oder durch Leitung verbundene Elektroden zur Übertragung eines Elektroimpulses am Körper
aufbringen
1.3.7
Präzisionsschleudern nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.3 sowie Armstützen und
vergleichbare Vorrichtungen für die vorbezeichneten Gegenstände;
1.3.8
Gegenstände, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch
Drosseln die Gesundheit zu schädigen (z. B. Nun-Chakus);
1.4
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b nach den Nummern 1.4.1 bis
1.4.4
1.4.1
Spring- und Fallmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.1 und 2.1.2. Hiervon
ausgenommen sind Springmesser, wenn die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und
der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge

- höchstens 8,5 cm lang ist und
 

- nicht zweiseitig geschliffen ist;
 

1.4.2
Faustmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.3,
1.4.3
Butterflymesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.4,
1.4.4
Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Tieren
Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), sofern sie nicht als gesundheitlich
unbedenklich amtlich zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen zum Nachweis der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit oder bestimmungsgemäß in der Tierhaltung Verwendung
finden;
1.5
Munition und Geschosse nach den Nummern 1.5.1 bis 1.5.7
1.5.1
Geschosse mit Betäubungsstoffen, die zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken bestimmt sind;
1.5.2
Geschosse oder Kartuschenmunition mit Reizstoffen, die zu Angriffs- oder
Verteidigungszwecken bestimmt sind ohne amtliches Prüfzeichen zum Nachweis der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit;
1.5.3
Patronenmunition für Schusswaffen mit gezogenen Läufen, deren Geschosse im Durchmesser
kleiner sind als die Felddurchmesser der dazugehörigen Schusswaffen und die mit einer Treib-
und Führungshülse umgeben sind, die sich nach Verlassen des Laufes vom Geschoss trennt;
1.5.4
Patronenmunition mit Geschossen, die einen Leuchtspur-, Brand- oder Sprengsatz oder einen
Hartkern (mindestens 400 HB 25 - Brinellhärte - bzw. 421 HV - Vickershärte -) enthalten,
ausgenommen pyrotechnische Munition, die bestimmungsgemäß zur Signalgebung bei der
Gefahrenabwehr dient;
1.5.5
Knallkartuschen, Reiz- und sonstige Wirkstoffmunition nach Tabelle 5 der Maßtafeln nach § 1
Abs. 3 Satz 3 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 1872), die zuletzt durch die Zweite Verordnung zur
Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 24. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) geändert



wurde, in der jeweils geltenden Fassung (Maßtafeln), bei deren Verschießen in Entfernungen
von mehr als 1,5 m vor der Mündung Verletzungen durch feste Bestandteile hervorgerufen
werden können, ausgenommen Kartuschenmunition der Kaliber 16 und 12 mit einer
Hülsenlänge von nicht mehr als 47 oder 49 mm;
1.5.6
Kleinschrotmunition, die in Lagern nach Tabelle 5 der Maßtafeln mit einem Durchmesser
P(tief)1 bis 12,5 mm geladen werden kann;
1.5.7
Munition, die zur ausschließlichen Verwendung in Kriegswaffen oder durch die in § 55 Abs. 1
Satz 1 bezeichneten Stellen bestimmt ist, soweit die Munition nicht unter die Vorschriften des
Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder des Sprengstoffgesetzes fällt.

Abschnitt 2:
Erlaubnispflichtige Waffen
Unterabschnitt 1:
Erlaubnispflicht
Der Umgang, ausgenommen das Überlassen, mit Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1 bis 4) und der dafür bestimmten Munition
bedarf der Erlaubnis, soweit solche Waffen oder Munition nicht nach Unterabschnitt 2 für
die dort bezeichneten Arten des Umgangs von der Erlaubnispflicht freigestellt sind. In
Unterabschnitt 3 sind die Schusswaffen oder Munition aufgeführt, bei denen die Erlaubnis
unter erleichterten Voraussetzungen erteilt wird. Ist eine erlaubnispflichtige Feuerwaffe in eine
Waffe umgearbeitet worden, deren Erwerb und Besitz unter erleichterten und wegfallenden
Erlaubnisvoraussetzungen möglich wäre, so richtet sich die Erlaubnispflicht nach derjenigen
für die ursprüngliche Waffe. Dies gilt nicht für veränderte Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5 (Salutwaffen).
Unterabschnitt 2:
Erlaubnisfreie Arten des Umgangs
1.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz
1.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht
mehr als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
1.2
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, die vor dem 1. Januar 1970 oder in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet vor dem 2. April 1991 hergestellt und entsprechend den
zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen in den Handel gebracht worden sind;
1.3
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8 des
Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung 2 zur
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach §
25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
1.4
Kartuschenmunition für die in Nummer 1.3 bezeichneten Schusswaffen;
1.5
veränderte Langwaffen, die zu Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen
bestimmt sind (Salutwaffen), wenn sie entsprechend den Anforderungen der Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5 abgeändert worden sind.
1.6
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der Ersten
Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert worden
sind;
1.7
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell vor
dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
1.8



Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
1.9
Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden
ist;
1.10
Armbrüste;
1.11
Kartuschenmunition für die nach Nummer 1.5 abgeänderten Schusswaffen sowie für
Schussapparate nach § 7 des Beschussgesetzes;
1.12
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 5 zur Dritten
Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991
(BGBl. I S. 1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.
2.
Erlaubnisfreier Erwerb durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte (unbeschadet der
Eintragungspflicht nach § 10 Abs. 1a)
2.1
Wechsel- und Austauschläufe gleichen oder geringeren Kalibers einschließlich der für diese
Läufe erforderlichen auswechselbaren Verschlüsse (Wechselsysteme);
2.2
Wechseltrommeln, aus denen nur Munition verschossen werden kann, bei der gegenüber
der für die Waffe bestimmten Munition Geschossdurchmesser und höchstzulässiger
Gebrauchsgasdruck gleich oder geringer sind;
für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers einer Erlaubnis
eingetragen sind.
2a.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte
Einsteckläufe und dazugehörige Verschlüsse (Einstecksysteme) sowie Einsätze, die dazu
bestimmt sind, Munition mit kleinerer Abmessung zu verschießen, und die keine Einsteckläufe
sind;
für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers einer Erlaubnis
eingetragen sind.
3.
Erlaubnisfreies Führen
3.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
3.2
Armbrüste.
4.
Erlaubnisfreier Handel und erlaubnisfreie Herstellung
4.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
4.2
Armbrüste.
5.
Erlaubnisfreier Handel
5.1
Einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell vor
dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
5.2
Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden
ist.
6.
Erlaubnisfreie nichtgewerbsmäßige Herstellung
6.1
Munition.
7.
Erlaubnisfreies Verbringen und erlaubnisfreie Mitnahme in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes



7.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, sofern sie den Voraussetzungen der Nummer 1.1 oder 1.2
entsprechen;
7.2
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8 des
Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung 2 zur
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach §
25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
7.3
veränderte Langwaffen, die zu Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen
bestimmt sind (Salutwaffen), wenn sie entsprechend den Anforderungen der Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5 abgeändert worden sind.
7.4
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der Ersten
Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert worden
sind;
7.5
Munition für die in Nummer 7.2 bezeichneten Waffen;
7.6
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell vor
dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
7.7
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung oder mit Zündnadelzündung deren Modell vor
dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
7.8
Armbrüste;
7.9
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 5 zur Dritten
Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991
(BGBl. I S. 1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.
8.
Erlaubnisfreies Verbringen und erlaubnisfreie Mitnahme aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist
Sämtliche Waffen im Sinne des § 1 Absatz 2.
Unterabschnitt 3:
Entbehrlichkeit einzelner Erlaubnisvoraussetzungen
1.
Erwerb und Besitz ohne Bedürfnisnachweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 4)
1.1
Feuerwaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt
wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 der Ersten Verordnung zum
Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
1.2
für Waffen nach Nummer 1.1 bestimmte Munition.
2.
Führen ohne Sachkunde-, Bedürfnis- und Haftpflichtversicherungsnachweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 bis
5) - Kleiner Waffenschein
2.1
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen nach Unterabschnitt 2 Nr. 1.3.

Abschnitt 3:
Vom Gesetz ganz oder teilweise ausgenommene Waffen
Unterabschnitt 1:
Vom Gesetz mit Ausnahme von § 2 Abs. 1 und § 41 ausgenommene Waffen
Unterwassersportgeräte, bei denen zum Antrieb der Geschosse keine Munition verwendet wird
(Harpunengeräte).
Unterabschnitt 2:
Vom Gesetz mit Ausnahme des § 42a ausgenommene Waffen



1.
Schusswaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.1, ausgenommen Blasrohre), die
zum Spiel bestimmt sind, wenn aus ihnen nur Geschosse verschossen werden können, denen
eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 0,5 Joule (J) erteilt wird, es sei denn, sie können mit
allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so geändert werden, dass die Bewegungsenergie der
Geschosse über 0,5 Joule (J) steigt.
2.
Schusswaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.1), bei denen feste Körper durch
Muskelkraft ohne Möglichkeit der Speicherung der so eingebrachten Antriebsenergie durch
eine Sperrvorrichtung angetrieben werden (z. B. Blasrohre).
3.
Gegenstände, die zum Spiel bestimmt sind, wenn mit ihnen nur Zündblättchen, -bänder, -
ringe (Amorces) oder Knallkorken abgeschossen werden können, es sei denn, sie können
mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in eine Schusswaffe oder einen anderen einer
Schusswaffe gleichstehenden Gegenstand umgearbeitet werden.
4.
Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (Dekorationswaffen); dies sind
4.1
unbrauchbar gemachte Schusswaffen, die vor dem 1. April 2003 entsprechend den
Anforderungen des § 7 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S.
1285) in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung unbrauchbar gemacht worden sind;
4.2
unbrauchbar gemachte Schusswaffen, Zier- oder Sammlerwaffen, die in der Zeit vom 1. April
2003 an entsprechend den Anforderungen der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4
unbrauchbar gemacht worden sind und die ein Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 11
zur Beschussverordnung vom 13. Juli 2006 (BGBl. I S. 1474) aufweisen.
5.
Nachbildungen von Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 6.

Fußnoten

Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.2.1.1 (früher Nr. 1.2.1): Das festgesetzte Verbot von
Vorderschaftrepetierflinten, bei denen der Hinterschaft durch einen Pistolengriff ersetzt ist, tritt gem.
Art. 19 Nr. 1 G v. 11.10.2002 I 3970 mWv 17.10.2002 in Kraft
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.2.1.1 u. 1.2.1.2: Früher Nr. 1.2.1 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a
DBuchst. aa G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.2.5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. bb G v. 26.3.2008 I 426
mWv 1.4.2008; idF d. Art. 3 Abs. 5 Buchst. u DBuchst. aa G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.3.4: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. cc G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.3.6: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. dd G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.4.1 Satz 2: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. ee aaa bis ddd G v.
26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.4.2: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. ff G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.4.3: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. gg G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.5: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. hh G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.5.4: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. ii G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.5.6: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. jj G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 1 Nr. 1.5.7: Eingef. durch Art. 1 Nr. 39 Buchst. a DBuchst. kk G v. 26.3.2008 I 426
mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 2 UAbschn. 1 Satz 3 u. 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 39 Buchst. b DBuchst. aa G v.
26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 2 UAbschn. 2 Nr. 1.4: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. b DBuchst. bb aaa G v. 26.3.2008 I
426 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 2 UAbschn. 2 Nr. 1.5: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. b DBuchst. bb bbb G v. 26.3.2008 I
426 mWv 1.4.2008



Anlage 2 Abschn. 2 UAbschn. 2 Nr. 2 u. 2a: Früher Nr. 2 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. b DBuchst.
bb ccc G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
Anlage 2 Abschn. 2 UAbschn. 2 Nr. 3.2: IdF d. Art. 1 Nr. 39 Buchst. b DBuchst. bb ddd G v. 26.3.2008 I
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Zum 26.02.2010 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 6 G v. 17.7.2009 I 2062
Mittelbar geändert durch Art. 3 Abs. 4 G v. 17.7.2009 I 2062

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl.
EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Fußnoten

 
(+++ Textnachweis ab:  1.12.2003 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Beachtung der
       EGRL 34/98    (CELEX Nr: 398L0034) +++)
 
 

Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen

Gültigkeit  Vorschrift   Änderung   geänderte Norm  
ab bis i.d.F.

§ 36 S 1 Inkraftsetzung AWaffV 1.12.2003    
§ 36 S 2 Aufhebung WaffV 1 1976 1.12.2003    
§ 36 S 2 Aufhebung WaffV 2 1976 1.12.2003    

Eingangsformel

Auf Grund des § 6 Abs. 4, § 7 Abs. 2, § 15 Abs. 7 Satz 2, § 22 Abs. 2, § 25 Abs. 1, § 27 Abs. 7
Satz 2, § 34 Abs. 6, § 36 Abs. 5 und § 47 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S.
3970, 4592, 2003 I S. 1957), jeweils auch in Verbindung mit Artikel 17 des Gesetzes vom 11.
Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4013), verordnet das Bundesministerium des Innern:
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Inhaltsübersicht: Entsprechend den bei den einzelnen Vorschriften ausgewiesenen Änderungen
fortgeschrieben

Abschnitt 1 Nachweis der Sachkunde

 

§ 1 Umfang der Sachkunde

(1) Die in der Prüfung nach § 7 Abs. 1 des Waffengesetzes nachzuweisende Sachkunde
umfasst ausreichende Kenntnisse

1. über die beim Umgang mit Waffen und Munition zu beachtenden Rechtsvorschriften des
Waffenrechts, des Beschussrechts sowie der Notwehr und des Notstands,
 

2. auf waffentechnischem Gebiet über Schusswaffen (Langwaffen, Kurzwaffen und
Munition) hinsichtlich Funktionsweise, sowie Innen- und Außenballistik, Reichweite und
Wirkungsweise des Geschosses, bei verbotenen Gegenständen, die keine Schusswaffen
sind, über die Funktions- und Wirkungsweise sowie die Reichweite,
 

3. über die sichere Handhabung von Waffen oder Munition einschließlich ausreichender
Fertigkeiten im Schießen mit Schusswaffen.
 

(2) Die nach Absatz 1 nachzuweisenden Kenntnisse über Waffen und Munition brauchen
nur für die beantragte Waffen- und Munitionsart und nur für den mit dem Bedürfnis geltend
gemachten und den damit im Zusammenhang stehenden Zweck nachgewiesen werden.

(3) Wird eine Erlaubnis nach § 26 des Waffengesetzes beantragt, so umfasst die
nachzuweisende Sachkunde außer waffentechnischen Kenntnissen auch Werkstoff-,
Fertigungs- und Ballistikkenntnisse.

§ 2 Prüfung

(1) Die zuständige Behörde bildet für die Abnahme der Prüfung Prüfungsausschüsse.

(2) Ein Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Die
Mitglieder müssen sachkundig sein. Nicht mehr als ein Mitglied des Ausschusses darf in der
Waffenherstellung oder im Waffenhandel tätig sein.

(3) Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, der den Nachweis
der ausreichenden Fertigkeiten nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 einschließt. Über das Ergebnis und den
wesentlichen Inhalt der Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.

(4) Über das Prüfungsergebnis ist dem Bewerber ein Zeugnis zu erteilen, das Art und
Umfang der erworbenen Sachkunde erkennen lassen muss und vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist.

(5) Eine Prüfung kann bei Nichtbestehen auch mehrmals wiederholt werden. Der
Prüfungsausschuss kann bestimmen, dass die Prüfung erst nach Ablauf einer bestimmten Frist
wiederholt werden darf.



§ 3 Anderweitiger Nachweis der Sachkunde

(1) Die Sachkunde gilt insbesondere als nachgewiesen, wenn der Antragsteller

1.
a) die Jägerprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung bestanden hat oder durch eine

Bescheinigung eines Ausbildungsleiters für das Schießwesen nachweist, dass er die
erforderlichen Kenntnisse durch Teilnahme an einem Lehrgang für die Ablegung der
Jägerprüfung erworben hat,
 

b) die Gesellenprüfung für das Büchsenmacherhandwerk bestanden hat oder
 

 

2.
a) seine Fachkunde nach § 22 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes nachgewiesen hat,

 

b) mindestens drei Jahre als Vollzeitkraft im Handel mit Schusswaffen und Munition tätig
gewesen ist oder
 

c) die nach § 7 des Waffengesetzes nachzuweisenden Kenntnisse auf Grund einer
anderweitigen, insbesondere behördlichen oder staatlich anerkannten Ausbildung
oder als Sportschütze eines anerkannten Schießsportverbandes erworben und durch
eine Bescheinigung der Behörde, des Ausbildungsträgers oder Schießsportverbandes
nachgewiesen hat,
 

 

sofern die Tätigkeit nach Nummer 2 Buchstabe b oder Ausbildung nach Nummer 2 Buchstabe
c ihrer Art nach geeignet war, die für den Umgang mit der beantragten Waffe oder Munition
erforderliche Sachkunde zu vermitteln. Ausbildungen im Sinne der Nummer 2 Buchstabe c
können auch durchgeführt werden im Rahmen von

1. Ausbildungen, die mit einer zum Führen eines Luft- oder Wasserfahrzeuges berechtigenden
staatlichen Prüfung abschließen,
 

2. staatlich anerkannten Berufsausbildungen der Luft- und Seefahrt.
 

Der Nachweis der waffenrechtlichen Sachkunde wird durch eine von der Prüfungskommission
erteilte Bescheinigung oder einen Eintrag im Prüfungszeugnis oder der Fahrerlaubnis geführt.

(2) Die staatliche Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung der Sachkunde im Umgang
mit Waffen und Munition erfolgt durch die zuständige Behörde; sie gilt für den gesamten
Geltungsbereich des Waffengesetzes. Eine Anerkennung des waffenrechtlichen Teils einer zum
Führen eines Luft- oder Wasserfahrzeuges berechtigenden staatlichen Prüfung soll erfolgen,
wenn die theoretische Ausbildung auf der Grundlage anerkannter Grundsätze, insbesondere
eines zwischen Bund, Ländern und Verbänden abgestimmten Fragenkatalogs, stattfindet und
die praktische Unterweisung im Umgang mit Seenotsignalmitteln durch sachkundige Personen
erfolgt.

(3) Lehrgänge dürfen nur anerkannt werden, wenn in einem theoretischen Teil die in § 1 Abs. 1
Nr. 1 und 2 bezeichneten Kenntnisse und in einem praktischen Teil ausreichende Fertigkeiten
in der Handhabung von Waffen und im Schießen mit Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.
3 vermittelt werden; § 1 Abs. 2 bleibt unberührt. Außerdem dürfen Lehrgänge nur anerkannt
werden, wenn

1. der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung für die
Durchführung des Lehrgangs besitzt,
 

2. die fachliche Leitung des Lehrgangs und die von dem Lehrgangsträger beauftragten
Lehrkräfte die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung gewährleisten,
 

3. die Dauer des Lehrgangs eine ordnungsgemäße Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse
und Fertigkeiten gewährleistet und
 

4. der Antragsteller mit den erforderlichen Lehrmitteln ausgestattet ist und über einen
geeigneten Unterrichtsraum verfügt.
 



(4) Der Lehrgang ist mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung abzuschließen. Sie
ist vor einem Prüfungsausschuss abzulegen, der von dem Lehrgangsträger gebildet wird. Im
Übrigen gilt § 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Lehrgangsträger verpflichtet ist,

1. die Durchführung der Prüfung und die Namen der Prüfungsteilnehmer der für den Ort
der Lehrgangsveranstaltung zuständigen Behörde zwei Wochen vor dem Tag der Prüfung
anzuzeigen und
 

2. einem Vertreter der Behörde die Teilnahme an der Prüfung zu gestatten. Im Falle seiner
Teilnahme hat der Vertreter der Behörde die Stellung eines weiteren Beisitzers im
Prüfungsausschuss; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
 

(5) Schießsportliche Vereine, die einem nach § 15 Abs. 3 des Waffengesetzes anerkannten
Schießsportverband angehören, können Sachkundeprüfungen für ihre Mitglieder abnehmen.
Absatz 2, zweiter Halbsatz und die Absätze 3 und 4 finden hierfür entsprechende
Anwendung. Zur Durchführung der Prüfung bilden die schießsportlichen Vereine eigene
Prüfungsausschüsse.

Fußnoten

§ 3 Abs. 1 Satz 2 u. 3: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 3 Abs. 2 Satz 2: Eingef. durch Art. 2 Nr. 2 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 2 Nachweis der persönlichen Eignung

 

§ 4 Gutachten über die persönliche Eignung

(1) Derjenige,

1. dem gegenüber die zuständige Behörde die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder
fachpsychologischen Gutachtens angeordnet hat, weil begründete Zweifel an von ihm
beigebrachten Bescheinigungen oder durch Tatsachen begründete Bedenken bestehen,
dass er

a) geschäftsunfähig oder in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
b)
abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder debil
ist,
 

c) auf Grund in seiner Person liegender Umstände mit Waffen oder Munition nicht
vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig
verwahren kann oder dass die konkrete Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung
besteht, oder
 

 

2. der zur Vorlage eines Gutachtens über die geistige Eignung verpflichtet ist, weil er
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und eine erlaubnispflichtige Schusswaffe,
ausgenommen Schusswaffen der in § 14 Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes genannten Art,
erwerben und besitzen will,
 

hat auf eigene Kosten mit der Begutachtung einen sachkundigen Gutachter zu beauftragen.

(2) Die Begutachtung in den Fällen des Absatzes 1 soll von Gutachtern folgender
Fachrichtungen durchgeführt werden:

1. Amtsärzten,
 

2. Fachärzten der Fachrichtungen Psychiatrie, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrie
und Neurologie, Nervenheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
 

3. Psychotherapeuten, die nach dem Psychotherapeutengesetz approbiert sind,
 



4. Fachärzten für Psychotherapeutische Medizin oder
 

5. Fachpsychologen der Fachrichtungen Rechtspsychologie, Verkehrspsychologie oder
klinische Psychologie.
 

Das Vorliegen der Sachkunde auf dem betreffenden Gebiet beurteilt sich nach
berufsständischen Regeln.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 teilt die Behörde dem Betroffenen unter Darlegung
der Gründe für die Zweifel oder der die Bedenken begründenden Tatsachen hinsichtlich
seiner persönlichen Eignung mit, dass er sich innerhalb einer von ihr festgelegten Frist auf
seine Kosten der Untersuchung zu unterziehen und ein Gutachten beizubringen hat. Der
Betroffene hat die Behörde darüber zu unterrichten, wen er mit der Untersuchung beauftragt
hat. Die Behörde übersendet zur Durchführung der Untersuchung auf Verlangen des
Gutachters bei Vorliegen der Einwilligung des Betroffenen die zur Begutachtung erforderlichen
ihr vorliegenden Unterlagen. Der Gutachter ist verpflichtet, sich mit der Erstattung des
Gutachtens von den Unterlagen zu entlasten, indem er sie der Behörde übergibt oder
vernichtet.

(4) Zwischen dem Gutachter und dem Betroffenen darf in den letzten fünf Jahren kein
Behandlungsverhältnis bestanden haben. Der Gutachter hat in dem Gutachten zu
versichern, dass der Betroffene in dem vorgenannten Zeitraum nicht in einem derartigen
Behandlungsverhältnis stand oder jetzt steht. Die Sätze 1 und 2 schließen eine Konsultation
des in den genannten Zeiträumen behandelnden Haus- oder Facharztes durch den Gutachter
nicht aus.

(5) Der Gutachter hat sich über den Betroffenen einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.
Das Gutachten muss darüber Auskunft geben, ob der Betroffene persönlich ungeeignet ist, mit
Waffen oder Munition umzugehen; die bei der Erstellung des Gutachtens angewandte Methode
muss angegeben werden. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist in der Regel ausreichend
ein Gutachten auf Grund anerkannter Testverfahren über die Frage, ob der Betroffene
infolge fehlender Reife geistig ungeeignet ist für den Umgang mit den dort aufgeführten
Schusswaffen. Kann allein auf Grund des Tests nicht ausgeschlossen werden, dass der
Betroffene geistig ungeeignet ist, ist mit einer weitergehenden Untersuchung nach dem
jeweiligen Stand der Wissenschaft vorzugehen.

(6) Weigert sich in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 der Betroffene, sich untersuchen zu lassen,
oder bringt er der zuständigen Behörde das von ihr geforderte Gutachten aus von ihm zu
vertretenden Gründen nicht fristgerecht bei, darf die Behörde bei ihrer Entscheidung auf die
Nichteignung des Betroffenen schließen. Der Betroffene ist hierauf bei der Anordnung nach
Absatz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 hinzuweisen.

(7) Dienstwaffenträger können an Stelle des in § 6 Abs. 3 des Waffengesetzes genannten
Zeugnisses eine Bescheinigung ihrer Dienstbehörde vorlegen, dass eine Begutachtung ihrer
geistigen Eignung durch einen sachkundigen Gutachter bereits stattgefunden hat und dass sie
uneingeschränkt zum Umgang mit Dienstwaffen berechtigt sind.

Abschnitt 3 Schießsportordnungen;
Ausschluss von Schusswaffen; Fachbeirat

 

§ 5 Schießsportordnungen

(1) Die Genehmigung einer Sportordnung für das Schießen mit Schusswaffen setzt
insbesondere voraus, dass das Schießen nur auf zugelassenen Schießstätten veranstaltet wird
und

1. jeder Schütze den Regeln der Sportordnung unterworfen ist,
 

2. ausreichende Sicherheitsbestimmungen für das Schießen festgelegt und dabei
insbesondere Regelungen zu den erforderlichen verantwortlichen Aufsichtspersonen (§ 10)
getroffen sind,
 

3. mit nicht vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§ 6) durchgeführt wird,
 



4. nicht im Schießsport unzulässige Schießübungen (§ 7) durchgeführt werden,
 

5. jede einzelne Schießdisziplin beschrieben und die für sie zugelassenen Waffen nach Art,
Kaliber, Lauflänge und Visierung bezeichnet sind, wobei bei einzelnen Schießdisziplinen
auch ausdrücklich festgelegt werden kann, dass nur einzelne oder auch keine speziellen
Vorgaben (freie Klassen) erfolgen, und
 

6. zur Ausübung der jeweiligen Schießdisziplinen zugelassene Schießstätten zur
regelmäßigen Nutzung verfügbar sind.
 

(2) Dem Antrag auf Genehmigung einer Schießsportordnung sind die zur Prüfung des
Vorliegens der Voraussetzungen wesentlichen Regelungen und Angaben, insbesondere
auch die Beschreibung des Ablaufs der einzelnen Schießdisziplinen, beizufügen. Die
Genehmigung von Änderungen der Schießsportordnung, insbesondere von der Neuaufnahme
von Schießdisziplinen, ist vor Aufnahme des jeweiligen Schießbetriebs nach den geänderten
Regeln einzuholen. Der Wegfall oder der Ersatz der regelmäßigen Nutzungsmöglichkeit von
nach Absatz 1 Nr. 6 angegebenen Schießstätten ist unverzüglich anzuzeigen.

(3) Im Einzelfall kann ein Verband oder ein ihm angegliederter Teilverband zur Erprobung
neuer Schießübungen Abweichungen von den Schießdisziplinen der genehmigten
Schießsportordnung zulassen. Zulassungen nach Satz 1 sind auf höchstens ein Jahr zu
befristen und müssen die Art der Abweichung von der genehmigten Schießsportordnung
bezeichnen; sie sind dem Bundesverwaltungsamt vor Beginn der Erprobungsphase
anzuzeigen. Das Bundesverwaltungsamt kann zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung Zulassungen nach Satz 1 untersagen oder Anordnungen treffen.

(4) Für das sportliche Schießen im Training und im Einzelfall für Schießsportveranstaltungen
können Schießsportordnungen Abweichungen von den in ihr festgelegten Schießdisziplinen
zulassen.

§ 6 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen

(1) Vom sportlichen Schießen sind ausgeschlossen:

1. Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter (drei Zoll) Länge;
 

2. halbautomatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer
vollautomatischen Kriegswaffe hervorrufen, die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über
die Kontrolle von Kriegswaffen ist, wenn

a) die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter beträgt,
 

b) das Magazin sich hinter der Abzugseinheit befindet (so genannte Bul-Pup-Waffen) oder
 

c) die Hülsenlänge der verwendeten Munition bei Langwaffen weniger als 40 Millimeter
beträgt;
 

 

3. halbautomatische Langwaffen mit einem Magazin, das eine Kapazität von mehr als zehn
Patronen hat.
 

(2) Das Verbot des Schießsports mit Schusswaffen und Munition im Sinne der Anlage 2
Abschnitt 1 des Waffengesetzes bleibt unberührt.

(3) Das Bundesverwaltungsamt kann auf Antrag eines anerkannten Schießsportverbandes
Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, insbesondere wenn es sich um in
national oder international bedeutenden Schießsportwettkämpfen verwendete Schusswaffen
handelt.

(4) Zuständige Behörde für die Beurteilung der Schusswaffen nach Absatz 1 ist das
Bundeskriminalamt.

Fußnoten

§ 6 Abs. 4: Eingef. durch Art. 2 Nr. 3 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008



§ 7 Unzulässige Schießübungen im Schießsport

(1) Im Schießsport sind die Durchführung von Schießübungen in der Verteidigung mit
Schusswaffen (§ 22) und solche Schießübungen und Wettbewerbe verboten, bei denen

1. das Schießen aus Deckungen heraus erfolgt,
 

2. nach der Abgabe des ersten Schusses Hindernisse überwunden werden,
 

3. das Schießen im deutlich erkennbaren Laufen erfolgt,
 

4. das schnelle Reagieren auf plötzlich und überraschend auftauchende, sich bewegende
Ziele gefordert wird,

a) ausgenommen das Schießen auf Wurf- und auf laufende Scheiben,
 

b) es sei denn, das Schießen erfolgt entsprechend einer vom Bundesverwaltungsamt
genehmigten Sportordnung,
 

 

5. das Überkreuzziehen von mehr als einer Waffe (Cross Draw) gefordert wird,
 

6. Schüsse ohne genaues Anvisieren des Ziels (Deutschüsse) abgegeben werden,
ausgenommen das Schießen auf Wurfscheiben, oder
 

7. der Ablauf der Schießübung dem Schützen vor ihrer Absolvierung nicht auf Grund zuvor
festgelegter Regeln bekannt ist.
 

Die Veranstaltung der in Satz 1 genannten Schießübungen und die Teilnahme als Sportschütze
an diesen sind verboten.

(2) Das Verbot von Schießübungen des kampfmäßigen Schießens (§ 15 Abs. 6 Satz 2 des
Waffengesetzes) und mit verbotenen oder vom Schießsport ausgeschlossenen Schusswaffen
oder Teilen von Schusswaffen (§ 6), soweit nicht eine Ausnahme nach § 6 Abs. 3 erteilt ist,
bleibt unberührt.

(3) Die Ausbildung und das Training im jagdlichen Schießen einschließlich jagdlicher
Schießwettkämpfe werden durch die vorstehenden Regelungen nicht beschränkt.

§ 8 Beirat für schießsportliche Fragen

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Beirat für schießsportliche Fragen (Fachbeirat)
gebildet. Den Vorsitz führt ein Vertreter des Bundesministeriums des Innern. An den Sitzungen
des Fachbeirates nehmen Vertreter des Bundesverwaltungsamtes teil.

(2) Der Fachbeirat setzt sich aus dem Vorsitzenden und aus folgenden ständigen Mitgliedern
zusammen:

1. je einem Vertreter jedes Landes,
 

2. einem Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes,
 

3. je einem Vertreter der anerkannten Schießsportverbände,
 

4. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen e. V.
 

(3) Die Mitglieder des Fachbeirates sollen auf schießsportlichem Gebiet sachverständig und
erfahren sein.

(4) Das Bundesministerium des Innern kann Vertreter weiterer Bundes- und Landesbehörden
sowie weitere Sachverständige insbesondere auf schießsportlichem oder waffentechnischem
Gebiet zur Beratung hinzuziehen. In den Fällen, in denen der Fachbeirat über die Genehmigung
der Schießsportordnung eines nicht anerkannten Schießsportverbandes beraten soll, lädt das
Bundesministerium des Innern auch einen Vertreter dieses Verbandes ein.

(5) Das Bundesministerium des Innern beruft



1. die Vertreter jedes Landes einschließlich deren Stellvertreter auf Vorschlag des Landes;
 

2. die Vertreter der in Absatz 2 Nr. 2, 3 und 4 bezeichneten Verbände und Organisationen
nach Anhörung der Vorstände dieser Verbände.
 

(6) Die Mitglieder des Fachbeirates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus, sofern sie keine
Behörde vertreten.

Fußnoten

§ 8 Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 4 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 4 Benutzung von Schießstätten

 

§ 9 Zulässige Schießübungen auf Schießstätten

(1) Auf einer Schießstätte ist unter Beachtung des Verbots des kampfmäßigen Schießens (§
27 Abs. 7 Satz 1 des Waffengesetzes) das Schießen mit Schusswaffen und Munition auf der
Grundlage der für die Schießstätte erteilten Erlaubnis (§ 27 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes)
nur zulässig, wenn

1. die Person, die zu schießen beabsichtigt, die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von
Schusswaffen nachweisen kann und das Schießen mit Schusswaffen dieser Art innerhalb
des der Berechtigung zugrunde liegenden Bedürfnisses erfolgt,
 

2. geschossen wird

a) auf der Grundlage einer genehmigten Schießsportordnung,
 

b) im Rahmen von Lehrgängen oder Schießübungen in der Verteidigung mit Schusswaffen
(§ 22),
 

c) zur Erlangung der Sachkunde (§ 1 Abs. 1 Nr. 3) oder
 

d) in der jagdlichen Ausbildung, oder
 

 

3. es sich nicht um Schusswaffen und Munition nach § 6 Abs. 1 handelt.
 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, Nr. 2 Buchstabe c und Nr. 3 gilt § 7 Abs. 1 und 3 entsprechend;
beim Schießen nach Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bleibt § 7 unberührt. Der Betreiber der
Schießstätte hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 zu überwachen.

(2) Die zuständige Behörde kann dem Betreiber einer Schießstätte oder im Einzelfall dem
Benutzer Ausnahmen von den Beschränkungen des Absatzes 1 gestatten, soweit Belange der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht entgegenstehen.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Behörden oder Dienststellen und deren Bedienstete, die nach § 55
Abs. 1 des Waffengesetzes oder auf Grund einer nach § 55 Abs. 5 oder 6 des Waffengesetzes
erlassenen Rechtsverordnung von der Anwendung des Waffengesetzes ausgenommen sind.

§ 10 Aufsichtspersonen; Obhut über
das Schießen durch Kinder und Jugend

(1) Der Inhaber der Erlaubnis für die Schießstätte (Erlaubnisinhaber) hat unter
Berücksichtigung der Erfordernisse eines sicheren Schießbetriebs eine oder mehrere
verantwortliche Aufsichtspersonen für das Schießen zu bestellen, soweit er nicht selbst
die Aufsicht wahrnimmt oder eine schießsportliche oder jagdliche Vereinigung oder ein
Veranstalter im Sinne des § 22 durch eigene verantwortliche Aufsichtspersonen die Aufsicht
übernimmt. Der Erlaubnisinhaber kann selbst die Aufsicht wahrnehmen, wenn er die
erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat und, sofern es die Obhut über das Schießen
durch Kinder und Jugendliche betrifft, die Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit besitzt.
Aufsichtspersonen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Schießbetrieb darf
nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden, solange keine ausreichende Anzahl von



verantwortlichen Aufsichtspersonen die Aufsicht wahrnimmt. Die zuständige Behörde kann
gegenüber dem Erlaubnisinhaber die Zahl der nach Satz 1 erforderlichen Aufsichtspersonen
festlegen.

(2) Der Erlaubnisinhaber hat der zuständigen Behörde die Personalien der verantwortlichen
Aufsichtspersonen zwei Wochen vor der Übernahme der Aufsicht schriftlich anzuzeigen;
beauftragt eine schießsportliche oder jagdliche Vereinigung die verantwortliche
Aufsichtsperson, so obliegt diese Anzeige der Aufsichtsperson selbst. Der Anzeige sind
Nachweise beizufügen, aus denen hervorgeht, dass die Aufsichtsperson die erforderliche
Sachkunde und, sofern es die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche
betrifft, auch die Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit besitzt. Der Erlaubnisinhaber hat das
Ausscheiden der angezeigten Aufsichtsperson und die Bestellung einer neuen Aufsichtsperson
der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Bei der Beauftragung der verantwortlichen Aufsichtsperson durch einen schießsportlichen
Verein eines anerkannten Schießsportverbandes genügt an Stelle der Anzeige nach Absatz 2
Satz 1 eine Registrierung der Aufsichtsperson bei dem Verein. Dieser hat bei der Registrierung
das Vorliegen der Voraussetzungen der erforderlichen Sachkunde und, sofern es die Obhut
über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, auch der Eignung zur Kinder- und
Jugendarbeit zu überprüfen und zu vermerken. Der Aufsichtsperson ist durch den Verein
hierüber ein Nachweisdokument auszustellen. Die Aufsichtsperson hat dieses Dokument
während der Wahrnehmung der Aufsicht mitzuführen und zur Kontrolle Befugten auf Verlangen
zur Prüfung auszuhändigen. Für eine Überprüfung nach Satz 4 hat der Verein auf Verlangen
Einblick in die Registrierung der Aufsichtsperson zu gewähren. Die Sätze 1 bis 5 gelten
entsprechend bei der von einer jagdlichen Vereinigung beauftragten verantwortlichen
Aufsichtsperson mit der Maßgabe, dass während der Ausübung der Aufsicht ein gültiger
Jagdschein nach § 15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes mitzuführen ist.

(4) Ergeben sich Anhaltspunkte für die begründete Annahme, dass die verantwortliche
Aufsichtsperson die erforderliche Zuverlässigkeit, persönliche Eignung oder Sachkunde oder,
sofern es die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche betrifft, die Eignung zur
Kinder- und Jugendarbeit nicht besitzt, so hat die zuständige Behörde dem Erlaubnisinhaber
gegenüber die Ausübung der Aufsicht durch die Aufsichtsperson zu untersagen.

(5) Die Obhut über das Schießen durch Kinder und Jugendliche ist durch eine hierfür
qualifizierte und auf der Schießstätte anwesende Aufsichtsperson auszuüben, die

1. für die Schießausbildung der Kinder oder Jugendlichen leitend verantwortlich ist und
 

2. berechtigt ist, jederzeit der Aufsicht beim Schützen Weisungen zu erteilen oder die Aufsicht
beim Schützen selbst zu übernehmen.
 

(6) Die Qualifizierung zur Aufsichtsperson oder zur Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit
kann durch die Jagdverbände oder die anerkannten Schießsportverbände erfolgen;
bei Schießsportverbänden sind die Qualifizierungsrichtlinien Bestandteil des
Anerkennungsverfahrens nach § 15 des Waffengesetzes.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für ortsveränderliche Schießstätten im Sinne von § 27 Abs.
6 des Waffengesetzes.

§ 11 Aufsicht

(1) Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben das Schießen in der Schießstätte ständig
zu beaufsichtigen, insbesondere dafür zu sorgen, dass die in der Schießstätte Anwesenden
durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen, und zu beachten, dass die
Bestimmungen des § 27 Abs. 3 oder 6 des Waffengesetzes eingehalten werden. Sie haben,
wenn dies zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren erforderlich ist, das Schießen oder
den Aufenthalt in der Schießstätte zu untersagen.

(2) Die Benutzer der Schießstätten haben die Anordnungen der verantwortlichen
Aufsichtspersonen nach Absatz 1 zu befolgen.

(3) Eine zur Aufsichtsführung befähigte Person darf schießen, ohne selbst beaufsichtigt zu
werden, wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf dem Schießstand befindet.



§ 12 Überprüfung der Schießstätten

(1) Schießstätten sind vor ihrer ersten Inbetriebnahme hinsichtlich der sicherheitstechnischen
Anforderungen zu überprüfen. In regelmäßigen Abständen von mindestens vier Jahren sind
sie von der zuständigen Behörde zu überprüfen, wenn auf ihnen mit erlaubnispflichtigen
Schusswaffen geschossen wird. Ist das Schießen auf einer Schießstätte nur mit
erlaubnisfreien Schusswaffen zulässig, so ist eine Überprüfung mindestens alle sechs Jahre
erforderlich. Falls Zweifel an dem ordnungsgemäßen Zustand oder den erforderlichen
schießtechnischen Einrichtungen bestehen, kann die zuständige Behörde die Schießstätte in
sicherheitstechnischer Hinsicht überprüfen oder von dem Erlaubnisinhaber die Vorlage eines
Gutachtens eines anerkannten Schießstandsachverständigen verlangen. Die Kosten hierfür
sind von dem Erlaubnisinhaber zu tragen.

(2) Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, die eine Gefährdung der Benutzer
der Schießstätte oder Dritter befürchten lassen, kann die zuständige Behörde die weitere
Benutzung der Schießstätte bis zur Beseitigung der Mängel untersagen. Der weitere Betrieb
oder die Benutzung der Schießstätte ist im Falle der Untersagung nach Satz 1 verboten.

(3) Die sicherheitstechnischen Anforderungen, die an Schießstätten zu stellen sind,
ergeben sich aus den „Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von
Schießständen (Schießstandrichtlinien)“. Das Bundesministerium des Innern erstellt die
Schießstandrichtlinien nach Anhörung von Vertretern der Wissenschaft, der Betroffenen
und der für das Waffenrecht zuständigen obersten Landesbehörden als dem Stand der
Sicherheitstechnik entsprechende Regeln und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger. Die

Veröffentlichung ist auch im elektronischen Bundesanzeiger zulässig. 

1)

(4) Anerkannte Schießstandsachverständige nach Absatz 1 sind

1. öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für das Fachgebiet „Sicherheit von
nichtmilitärischen Schießständen“, die auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten
Schießstandrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung von Lehrgangsträgern ausgebildet
sind,
 

2. auf der Basis polizeilicher oder militärischer Regelungen als Schießstandsachverständige
ausgebildete Personen, die auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten
Schießstandrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung regelmäßig fortgebildet worden
sind.
 

(5) Eine Bestellung darf erfolgen, wenn die fachlichen Bestellungsvoraussetzungen auf dem

Sachgebiet „Sicherheit von nichtmilitärischen Schießstätten“  

2)
 in einer Prüfung nachgewiesen

worden sind. § 16 findet entsprechende Anwendung.

(6) Als anerkannte Schießstandsachverständige gelten auch diejenigen, die bis zum 31.
März 2008 auf der Grundlage bisheriger Schießstandrichtlinien ausgebildet und regelmäßig
fortgebildet worden sind. Die Anerkennung nach Satz 1 erlischt zum 1. Januar 2013,
sofern keine öffentliche Bestellung für das Fachgebiet „Sicherheit von nichtmilitärischen
Schießständen“ erfolgt ist.

 

1) Bis zur Veröffentlichung nach Absatz 3 Satz 2 sind Stand der Technik die „Richtlinien für die
Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schießständen (Schießstandrichtlinien),
Stand Januar 2000, herausgegeben vom Deutschen Schützenbund, Wiesbaden“.
 

 

2) Herausgegeben vom Institut für Sachverständigenwesen e. V., Köln.
 

Fußnoten

§ 12 Abs. 3 bis 6: Eingef. durch Art. 2 Nr. 5 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 5 Aufbewahrung von Waffen und Munition

 



§ 13 Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) In einem Sicherheitsbehältnis, das der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand:
Mai 1997)1) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) oder der
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 2)3) (Stand: Mai 1995) entspricht, dürfen nicht mehr
als zehn Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.6, dritter Halbsatz zum
Waffengesetz), zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, oder zehn nach Anlage
2 Abschnitt 1 Nr. 1.1 bis 1.2.3 zum Waffengesetz verbotene Waffen aufbewahrt werden;
unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm oder liegt die Verankerung
gegen Abriss unter einem vergleichbaren Gewicht, so verringert sich die Höchstzahl der
aufzubewahrenden Waffen auf fünf. Wird die in Satz 1 genannte Anzahl überschritten, so
darf die Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN
1143-1 Widerstandsgrad I (Stand: Mai 1997) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau
eines anderen EWR-Mitgliedstaates entspricht, oder in einer entsprechenden Mehrzahl von
Sicherheitsbehältnissen nach Satz 1 erfolgen.

(2) Werden mehr als zehn Langwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.6,
erster und zweiter Halbsatz zum Waffengesetz), zu deren Erwerb und Besitz es einer
Erlaubnis bedarf, aufbewahrt, so darf die Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis,
das mindestens einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten Normen entspricht, oder in
einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen nach § 36 Abs. 2 Satz 2 des
Waffengesetzes erfolgen.

(3) Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem
Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen
Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behältnis aufbewahrt werden.

(4) Werden Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, in einem
Sicherheitsbehältnis, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
entspricht, aufbewahrt, so ist es für die Aufbewahrung von bis zu fünf Kurzwaffen, zu deren
Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, und der Munition für die Lang- und Kurzwaffen
ausreichend, wenn sie in einem Innenfach erfolgt, das den Sicherheitsanforderungen nach
Absatz 1 Satz 1 entspricht; in diesem Fall dürfen die Kurzwaffen und die Munition innerhalb
des Innenfaches zusammen aufbewahrt werden. Im Falle der Aufbewahrung von Schusswaffen
in einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A oder B nach VDMA 24992 ist es für
die Aufbewahrung der dazugehörigen Munition ausreichend, wenn sie in einem Innenfach
aus Stahlblech ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen
Verschlussvorrichtung erfolgt; nicht zu den dort aufbewahrten Waffen gehörige Munition darf
zusammen aufbewahrt werden.

(5) Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen
zulassen. Insbesondere kann von Sicherheitsbehältnissen im Sinne des § 36 Abs. 1 und 2 des
Waffengesetzes oder im Sinne der Absätze 1 bis 3 abgesehen werden, wenn die Waffen und
die Munition in einem Waffenraum aufbewahrt werden, der dem Stand der Technik entspricht.

(6) In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu
deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung
darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden
Sicherheitsbehältnis erfolgen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die
Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen.

(7) Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei einer Waffen- oder Munitionssammlung
unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und ihrer
Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von den Vorgaben der Absätze
1 bis 6 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit zu Ausstellungszwecken
abweichen und dabei geringere oder höhere Anforderungen an die Aufbewahrung stellen;
bei Sammlungen von Waffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist,
und bei Munitionssammlungen soll sie geringere Anforderungen stellen. Dem Antrag ist ein
Aufbewahrungskonzept beizugeben.

(8) Die zuständige Behörde kann auf Antrag von Anforderungen an die Sicherheitsbehältnisse
nach § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder nach den Absätzen 1 bis 3 oder an einen



Waffenraum nach Absatz 5 Satz 2 absehen, wenn ihre Einhaltung unter Berücksichtigung der
Art und der Anzahl der Waffen und der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung eine besondere Härte darstellen würde. In diesem Fall hat sie die
niedrigeren Anforderungen festzusetzen.

(9) Bestehen begründete Zweifel, dass Normen anderer EWR-Mitgliedstaaten im Schutzniveau
den in § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder in den Absätzen 1 bis 4 genannten Normen
gleichwertig sind, kann die Behörde vom Verpflichteten die Vorlage einer Stellungnahme
insbesondere des Deutschen Instituts für Normung verlangen.

(10) Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte
Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig.

(11) Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 oder
des Absatzes 2 oder von Munition außerhalb der Wohnung, insbesondere im Zusammenhang
mit der Jagd oder dem sportlichen Schießen, hat der Verpflichtete die Waffen oder Munition
unter angemessener Aufsicht aufzubewahren oder durch sonstige erforderliche Vorkehrungen
gegen Abhandenkommen oder unbefugte Ansichnahme zu sichern, wenn die Aufbewahrung
gemäß den Anforderungen der Absätze 1 bis 8 nicht möglich ist.

Fußnoten

§ 13 Abs. 6 Satz 3: IdF d. Art. 2 Nr. 6 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 13 Abs. 7: Früherer Satz 3 aufgeh. durch Art. 2 Nr. 6 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 14 Aufbewahrung von Waffen oder Munition in
Schützenhäusern, auf Schießstätten oder im gewerblichen Bereich

Die zuständige Behörde kann auf Antrag eines Betreibers eines Schützenhauses, einer
Schießstätte oder eines Waffengewerbes Abweichungen von den Anforderungen des § 13
Abs. 1 bis 5 und 6 Satz 1 und 2 zulassen, wenn ihr ein geeignetes Aufbewahrungskonzept
vorgelegt wird. Sie hat bei ihrer Entscheidung neben der für die Aufbewahrung vorgesehenen
Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und des Grades der von ihnen ausgehenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Belegenheit und Frequentiertheit der
Aufbewahrungsstätte besonders zu berücksichtigen.

Fußnoten

§ 14: Früherer Satz 3 aufgeh. durch Art. 2 Nr. 7 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 6 Vorschriften für das Waffengewerbe

 

Unterabschnitt 1 Fachkunde

 

§ 15 Umfang der Fachkunde

(1) Die in der Prüfung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes nachzuweisende Fachkunde
umfasst ausreichende Kenntnisse

1. der Vorschriften über den Handel mit Schusswaffen und Munition, den Erwerb und das
Führen von Schusswaffen sowie der Grundzüge der sonstigen waffenrechtlichen und der
beschussrechtlichen Vorschriften,
 

2. über Art, Konstruktion und Handhabung der gebräuchlichen Schusswaffen, wenn die
Erlaubnis für den Handel mit Schusswaffen beantragt ist, und
 

3. über die Behandlung der gebräuchlichen Munition und ihre Verwendung in der
dazugehörigen Schusswaffe, wenn die Erlaubnis für den Handel mit Munition beantragt ist.
 

(2) Der Antragsteller hat in der Prüfung nach Absatz 1 Kenntnisse nachzuweisen über



1. Schusswaffen und Munition aller Art, wenn eine umfassende Waffenhandelserlaubnis
beantragt ist,
 

2. die in der Anlage aufgeführten Waffen- oder Munitionsarten, für die Erlaubnis zum Handel
beantragt ist.
 

Fußnoten

§ 15 Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 2 Nr. 9 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 16 Prüfung

(1) Die zuständige Behörde bildet für die Abnahme der Prüfung staatliche Prüfungsausschüsse.
Die Geschäftsführung kann auf die örtliche Industrie- und Handelskammer übertragen werden.
Es können gemeinsame Prüfungsausschüsse für die Bezirke mehrerer Behörden gebildet
werden.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Die Mitglieder
des Prüfungsausschusses müssen in dem Prüfungsgebiet sachkundig sein. Der Vorsitzende
darf nicht im Waffenhandel tätig sein. Als Beisitzer sollen ein selbstständiger Waffenhändler
und ein Angestellter im Waffenhandel oder, wenn ein solcher nicht zur Verfügung steht, ein
Angestellter in der Waffenherstellung bestellt werden.

(3) Die Prüfung ist mündlich abzulegen.

(4) Für die Erteilung eines Zeugnisses, die Anfertigung einer Niederschrift und die
Wiederholung der Prüfung gilt § 2 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 und 5 entsprechend.

Unterabschnitt 2 Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher

 

§ 17 Grundsätze der Buchführungspflicht

(1) Das Waffenherstellungs- und das Waffenhandelsbuch sind in gebundener Form oder
in Karteiform oder mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung im Betrieb oder in dem
Betriebsteil, in dem die Schusswaffen hergestellt oder vertrieben werden, zu führen und,
gegen Abhandenkommen, Datenverlust und unberechtigten Zugriff gesichert, aufzubewahren.

(2) Wird das Buch in gebundener Form geführt, so sind die Seiten laufend zu nummerieren; die
Zahl der Seiten ist auf dem Titelblatt anzugeben. Wird das Buch in Karteiform geführt, so sind
die Karteiblätter der zuständigen Behörde zur Abstempelung der Blätter und zur Bestätigung
ihrer Gesamtzahl vorzulegen.

(3) Alle Eintragungen in das Buch sind unverzüglich in dauerhafter Form und in deutscher
Sprache vorzunehmen; § 239 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches gilt entsprechend. Sofern eine
Eintragung nicht gemacht werden kann, ist dies unter Angabe der Gründe zu vermerken.

(4) Die Bücher sind zum 31. Dezember jeden zweiten Jahres sowie beim Wechsel des
Betriebsinhabers oder bei der Einstellung des Betriebs mit Datum und Unterschrift so
abzuschließen, dass nachträglich Eintragungen nicht mehr vorgenommen werden können. Der
beim Abschluss der Bücher verbliebene Bestand ist vorzutragen, bevor neue Eintragungen
vorgenommen werden. Ein Buch, das nicht mehr verwendet wird, ist unter Angabe des
Datums abzuschließen.

(5) Die Bücher mit den Belegen sind auf Verlangen der zuständigen Behörde auch in deren
Diensträumen oder den Beauftragten der Behörde vorzulegen.

(6) Der zur Buchführung Verpflichtete hat das Buch mit den Belegen im Betrieb oder in dem
Betriebsteil, in dem die Schusswaffen hergestellt oder vertrieben werden, bis zum Ablauf von
zehn Jahren, von dem Tage der letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Will er das
Buch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist nicht weiter aufbewahren, so hat er es der
zuständigen Behörde zur Aufbewahrung zu übergeben. Gibt der zur Buchführung Verpflichtete
das Gewerbe auf, so hat er das Buch seinem Nachfolger zu übergeben oder der zuständigen
Behörde zur Aufbewahrung auszuhändigen.



§ 18 Führung der Waffenbücher in gebundener Form

(1) Wird das Waffenherstellungsbuch in gebundener Form geführt, so ist es nach folgendem
Muster zu führen:
Linke Seite: Rechte Seite:
1. Laufende Nummer der Eintragung 4. Datum des Abgangsoder der Kenntnis des

Verlustes
2. Datum der Fertigstellung    
3. Herstellungsnummer 5. Name und Anschrift des Empfängers oder

Art des Verlustes
    6. Sofern die Schusswaffe nicht einem

einem Erwerber nach § 21 Abs. 1 des
Waffengesetzes überlassen wird, die
Bezeichnung der Erwerbsberechtigung
unter Angabe der ausstellenden Behörde
und des Ausstellungsdatums

    7. Sofern die Schusswaffe einem
Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des
Waffengesetzes überlassen oder an ihn
versandt wird, Bezeichnung und Datum der
Bestätigung der Anzeige

 
Für jeden Waffentyp ist ein besonderes Blatt anzulegen, auf dem der Waffentyp und der Name,
die Firma oder die Marke, die auf den Waffen angebracht sind, zu vermerken sind.

(2) Wird das Waffenhandelsbuch in gebundener Form geführt, so ist es nach folgendem Muster
zu führen:
Linke Seite: Rechte Seite:
1. Laufende Nummer der Eintragung 7. Datum des Abgangs oder der Kenntnis des

Verlustes
2. Datum des Eingangs    
3. Waffentyp 8. Name und Anschrift des Empfängers oder

Art des Verlustes
4. Name, Firma oder Marke, die auf der Waffe

angebracht sind
9. Sofern die Schusswaffe nicht einem

Erwerber nach § 21 Abs. 1 des
Waffengesetzes überlassen wird, die
Bezeichnung der Erwerbsberechtigung
unter Angabe der ausstellenden Behörde
und des Ausstellungsdatums

5. Herstellungsnummer    
6. Name und Anschrift des Überlassers 10. Sofern die Schusswaffe einem

Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des
Waffengesetzes überlassen oder an ihn
versandt wird, Bezeichnung und Datum
der Bestätigung der Anzeige durch das
Bundeskriminalamt.

(3) Die Eintragungen nach den Absätzen 1 und 2 sind für jede Waffe gesondert vorzunehmen.
Eine Waffe gilt im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 als fertiggestellt,

1. sobald sie nach § 3 des Beschussgesetzes geprüft worden ist,
 

2. wenn die Waffe nicht der amtlichen Beschussprüfung unterliegt, sobald sie zum Verkauf
vorrätig gehalten wird.
 

(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers nach Absatz 2 Nr. 6
kann abgesehen werden bei Schusswaffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt
worden ist,

1. mit Zündnadelzündung,
 



2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um einläufige
Einzelladerwaffen handelt,
 

3. mit Lunten- oder Funkenzündung.
 

§ 19 Führung der Waffenbücher in Karteiform

(1) Wird das Waffenherstellungsbuch oder das Waffenhandelsbuch in Karteiform geführt, so
können die Eintragungen für mehrere Waffen desselben Typs (Waffenposten) nach Absatz 2
oder 3 zusammengefasst werden. Auf einer Karteikarte darf nur ein Waffenposten nach Absatz
2 Nr. 1 oder Absatz 3 Nr. 1 eingetragen werden. Neueingänge dürfen auf demselben Karteiblatt
erst eingetragen werden, wenn der eingetragene Waffenposten vollständig abgebucht ist.
Abgänge sind mit den Angaben nach Absatz 2 Nr. 2 oder Absatz 3 Nr. 2 gesondert einzutragen.
Für jeden Waffentyp ist ein besonderes Blatt anzulegen, auf dem der Waffentyp und der Name,
die Firma oder die Marke, die auf der Waffe angebracht sind, zu vermerken sind.

(2) Das Waffenherstellungsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:

1. bei der Eintragung der Fertigstellung:

a) Datum der Fertigstellung
 

b) Stückzahl
 

c) Herstellungsnummern
 

 

2. bei der Eintragung von Abgängen:

a) laufende Nummer der Eintragung
 

b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes
c)
Stückzahl
 

d) Herstellungsnummern
 

e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes
 

f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 1 des Waffengesetzes
überlassen wird, die Bezeichnung der Erwerbsberechtigung unter Angabe der
ausstellenden Behörde und des Ausstellungsdatums
 

g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes
überlassen oder an ihn versandt wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der
Anzeige durch das Bundeskriminalamt.
 

 

(3) Das Waffenhandelsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:

1. bei der Eintragung des Eingangs:

a) Datum des Eingangs
 

b) Stückzahl
 

c) Herstellungsnummern
 

d) Name und Anschrift des Überlassers
 

 

2. bei der Eintragung von Abgängen:

a) laufende Nummer der Eintragung
 

b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes
 

c) Stückzahl
 



d) Herstellungsnummern
 

e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes
 

f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 1 des Waffengesetzes
überlassen wird, die Bezeichnung der Erwerbsberechtigung unter Angabe der
ausstellenden Behörde und des Ausstellungsdatums
 

g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes
überlassen oder an ihn versandt wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der
Anzeige durch das Bundeskriminalamt.
 

 

(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers nach Absatz 3 Nr. 1
Buchstabe d kann abgesehen werden bei Schusswaffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist,

1. mit Zündnadelzündung,
 

2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um einläufige
Einzelladerwaffen handelt,
 

3. mit Lunten- oder Funkenzündung.
 

(5) § 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern sowie auf die Vorlage
und Aufbewahrung der Karteiblätter und der Belege entsprechend anzuwenden.

§ 20 Führung der Waffenbücher in elektronischer Form

(1) Wird das Waffenherstellungs- oder das Waffenhandelsbuch in elektronischer Form geführt,
so müssen die gespeicherten Datensätze (aufzeichnungspflichtigen Vorgänge) die nach §
19 geforderten Angaben enthalten. Die Datensätze sind unverzüglich zu speichern; sie sind
fortlaufend zu nummerieren. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sind zu
beachten.

(2) Die gespeicherten Datensätze sind nach Ablauf eines jeden Monats in Klarschrift
auszudrucken. Der Ausdruck ist nach Maßgabe des § 19 in Karteiform vorzunehmen. Der Name
des Überlassers, des Erwerbers und die Erwerbsberechtigung können auch in verschlüsselter
Form ausgedruckt werden. In diesem Fall ist dem Ausdruck ein Verzeichnis beizugeben, das
eine unmittelbare Entschlüsselung der bezeichneten Daten ermöglicht. Die Bestände sind auf
den nächsten Monat vorzutragen.

(3) § 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern sowie auf die Vorlage
und Aufbewahrung der Karteiblätter und der Belege entsprechend anzuwenden. Der Ausdruck
der nach dem letzten Monatsabschluss gespeicherten Datensätze ist auf Verlangen der
zuständigen Behörde auch in deren Diensträumen oder den Beauftragten der Behörde auch
während des laufenden Monats jederzeit vorzulegen.

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 2 Satz 1 und 5 zulassen, wenn
der Gesamtbestand an Waffen zu Beginn eines jeden Jahres und die Zu- und Abgänge
monatlich in Klarschrift ausgedruckt werden und sichergestellt ist, dass die während des
Jahres gespeicherten Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde jederzeit in Klarschrift
ausgedruckt werden können.

Unterabschnitt 3 Kennzeichnung von Waffen

 

§ 21 Kennzeichnung von Schusswaffen

(1) Wird die Kennzeichnung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Waffengesetzes auf mehreren
wesentlichen Teilen angebracht, so müssen die Angaben auf denselben Hersteller oder
Händler hinweisen.



(2) Bei Schusswaffen mit glatten Läufen sind auf jedem glatten Lauf der Laufdurchmesser,
der 23 Zentimeter +- 1 Zentimeter vom Stoßboden gemessen wird, und die Lagerlänge
anzubringen. Schusswaffen, bei denen der Lauf oder die Trommel ohne Anwendung von
Hilfsmitteln ausgetauscht werden kann, sind auf dem Verschluss nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und 3 des Waffengesetzes zu kennzeichnen. Auf dem Lauf und der Trommel sind Angaben
über den Hersteller und die Bezeichnung der Munition (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des
Waffengesetzes) anzubringen.

(3) Wer eine Schusswaffe gewerbsmäßig verändert oder wesentliche Teile einer Schusswaffe
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.3 zum Waffengesetz gewerbsmäßig
austauscht und dabei die Angaben über den Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Waffengesetzes) entfernt, hat seinen Namen, seine Firma oder seine Marke auf der
Schusswaffe anzubringen. Auf der Schusswaffe und den ausgetauschten Teilen darf keine
Kennzeichnung angebracht sein, die auf verschiedene Hersteller oder Händler hinweist.

(4) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen

1. so verkürzt, dass die Länge nicht mehr als 60 Zentimeter beträgt,
 

2. in ihrer Schussfolge verändert,
 

3. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von nicht mehr als 7,5 Joule in Schusswaffen
mit einer höheren Bewegungsenergie der Geschosse umarbeitet,
 

4. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von mehr als 7,5 Joule in Schusswaffen mit
einer geringeren Bewegungsenergie der Geschosse umarbeitet,
 

5. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von weniger als 0,08 Joule in Schusswaffen mit
einer höheren Bewegungsenergie der Geschosse umarbeitet oder
 

6. in Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum Waffengesetz oder
in Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 zum Waffengesetz
abändert,
 

hat seinen Namen, seine Firma oder seine Marke auch dann auf der Schusswaffe dauerhaft
anzubringen, wenn er die Angaben über den Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des
Waffengesetzes) nicht entfernt. Haben die Veränderungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder 5
zur Folge, dass die Bewegungsenergie der Geschosse 7,5 Joule überschreitet, so ist auf der
Schusswaffe auch die Herstellungsnummer (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Waffengesetzes)
anzubringen und das Kennzeichen nach § 24 Abs. 2 des Waffengesetzes zu entfernen. Neben
der auf Grund der Änderung angebrachten Kennzeichnung ist dauerhaft der Buchstabe "U"
anzubringen.

Abschnitt 7 Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen

 

§ 22 Lehrgänge und Schießübungen

(1) In Lehrgängen zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen oder bei
Schießübungen dieser Art sind unter Beachtung des Verbots des kampfmäßigen Schießens
(§ 27 Abs. 7 Satz 1 des Waffengesetzes) Schießübungen und insbesondere die Verwendung
solcher Hindernisse und Übungseinbauten nicht zulässig, die der Übung über den Zweck
der Verteidigung der eigenen Person oder Dritter hinaus einen polizeieinsatzmäßigen oder
militärischen Charakter verleihen. Die Verwendung von Zielen oder Scheiben, die Menschen
darstellen oder symbolisieren, ist gestattet. Die Veranstaltung der in Satz 1 genannten
Schießübungen und die Teilnahme als Schütze an diesen Schießübungen sind verboten.

(2) Wer Lehrgänge zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen oder Schießübungen
dieser Art veranstalten will, hat die beabsichtigte Tätigkeit und den Ort, an dem die
Veranstaltung stattfinden soll, zwei Wochen vorher der zuständigen Behörde schriftlich
anzuzeigen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist ein Lehrgangsplan oder
Übungsprogramm vorzulegen, aus dem die zu vermittelnden Kenntnisse und die Art
der beabsichtigten Schießübungen erkennbar sind. Die Beendigung der Lehrgänge oder
Schießübungen ist der zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wochen ebenfalls anzuzeigen.



Der Betreiber der Schießstätte darf die Durchführung von Veranstaltungen der genannten Art
nur zulassen, wenn der Veranstalter ihm gegenüber schriftlich erklärt hat, dass die nach Satz 1
erforderliche Anzeige erfolgt ist.

(3) In der Anzeige über die Aufnahme der Lehrgänge oder Schießübungen hat der Veranstalter
die Personalien der volljährigen verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder
anzugeben. § 10 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die spätere Einstellung oder
das Ausscheiden der genannten Personen hat der Veranstalter der zuständigen Behörde
unverzüglich anzuzeigen.

(4) Auf die Verpflichtung des Veranstalters zur Bestellung einer verantwortlichen
Aufsichtsperson und von Ausbildern ist § 10 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

§ 23 Zulassung zum Lehrgang

(1) Zur Teilnahme an den Lehrgängen oder Schießübungen im Sinne des § 22 dürfen nur
Personen zugelassen werden,

1. die auf Grund eines Waffenscheins oder einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 des
Waffengesetzes zum Führen einer Schusswaffe berechtigt sind oder
 

2. denen ein in § 55 Abs. 1 des Waffengesetzes bezeichneter Dienstherr die dienstlichen
Gründe zum Führen einer Schusswaffe bescheinigt hat oder denen von der zuständigen
Behörde eine Bescheinigung nach Absatz 2 erteilt worden ist.
 

Die verantwortliche Aufsichtsperson hat sich vor der Aufnahme des Schießbetriebs vom
Vorliegen der in Satz 1 genannten Erfordernisse zu überzeugen.

(2) Die zuständige Behörde kann Inhabern einer für Kurzwaffen ausgestellten
Waffenbesitzkarte und Inhabern eines Jagdscheins, die im Sinne des § 19 des Waffengesetzes
persönlich gefährdet sind, die Teilnahme an Lehrgängen oder Schießübungen der in § 22
genannten Art gestatten.

§ 24 Verzeichnisse

(1) Der Veranstalter hat ein Verzeichnis der verantwortlichen Aufsichtspersonen, der Ausbilder
und der Teilnehmer gemäß Absatz 2 zu führen.

(2) Aus dem Verzeichnis müssen folgende Angaben über die in Absatz 1 genannten Personen
hervorgehen:

1. Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift;
 

2. Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Waffenscheins, der
Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 des Waffengesetzes oder der Bescheinigung des
Dienstherrn nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder der Ausnahmeerlaubnis nach § 23 Abs. 2;
 

3. in welchem Zeitraum (Monat und Jahr) sie als Aufsichtsperson oder als Ausbilder tätig
waren oder an einer Veranstaltung teilgenommen haben.
 

(3) Das Verzeichnis ist vom Veranstalter auf Verlangen der zuständigen Behörde auch in deren
Diensträumen oder den Beauftragten der Behörde vorzulegen.

(4) Der Veranstalter hat das Verzeichnis bis zum Ablauf von fünf Jahren, vom Tage der letzten
Eintragung an gerechnet, sicher aufzubewahren. Gibt der Veranstalter die Durchführung des
Verteidigungsschießens auf, so hat er das Verzeichnis seinem Nachfolger zu übergeben oder
der zuständigen Behörde zur Aufbewahrung auszuhändigen.

§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen;
Abberufung von Aufsichtspersonen oder Ausbildern

(1) Die zuständige Behörde kann Veranstaltungen im Sinne des § 22 untersagen,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Veranstalter, die verantwortliche
Aufsichtsperson oder ein Ausbilder die erforderliche Zuverlässigkeit, persönliche Eignung
oder Sachkunde nicht oder nicht mehr besitzt. Ergeben sich bei einer verantwortlichen
Aufsichtsperson oder einem Ausbilder Anhaltspunkte für die begründete Annahme des



Vorliegens von Tatsachen nach Satz 1, so hat die zuständige Behörde vom Veranstalter die
Abberufung dieser Person zu verlangen.

(2) Der Veranstalter hat auf Verlangen der zuständigen Behörde die Durchführung einzelner
Lehrgänge oder Schießübungen einstweilen einzustellen. Die Behörde kann die einstweilige
Einstellung verlangen, solange der Veranstalter

1. eine verantwortliche Aufsichtsperson oder die unter Berücksichtigung der Erfordernisse
eines sicheren Schießbetriebs erforderliche Anzahl von Ausbildern nicht bestellt hat oder
 

2. dem Verlangen der Behörde, eine verantwortliche Aufsichtsperson oder einen Ausbilder
wegen fehlender Zuverlässigkeit, persönlicher Eignung oder Sachkunde von seiner
Tätigkeit abzuberufen, nicht nachkommt.
 

Abschnitt 8 Vorschriften mit Bezug zur
Europäischen Union und zu Drittstaaten

 

Unterabschnitt 1 Anwendung des Gesetzes
auf Bürger der Europäischen Union

 

§ 26 Allgemeine Bestimmungen

(1) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Mitgliedstaat) ist § 21
Abs. 4 Nr. 1 des Waffengesetzes nicht anzuwenden.

(2) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, die in einem anderen Mitgliedstaat ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist § 21 Abs. 4 Nr. 2 des Waffengesetzes nicht anzuwenden,
soweit die Erlaubnis darauf beschränkt wird,

1. Bestellungen auf Waffen oder Munition bei Inhabern einer Waffenherstellungs- oder
Waffenhandelserlaubnis aufzusuchen und diesen den Erwerb, den Vertrieb oder das
Überlassen solcher Gegenstände zu vermitteln und
 

2. den Besitz nur über solche Waffen oder Munition auszuüben, die als Muster, als Proben
oder als Teile einer Sammlung mitgeführt werden.
 

(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden auf Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaates gegründet sind und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung
oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben. Soweit diese
Gesellschaften nur ihren satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch
ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben, gilt Satz 1 nur, wenn ihre
Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates
steht.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 zugunsten von Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaates sind nicht anzuwenden, soweit dies zur Beseitigung einer Störung der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer bevorstehenden Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Einzelfall erforderlich ist.

(5) Auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaates ist § 4 Abs. 2 des Waffengesetzes nicht
anzuwenden, soweit sie im Geltungsbereich des Waffengesetzes ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben und eine selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit ausüben, die den
Erwerb, den Besitz oder das Führen einer Waffe oder von Munition erfordert.

§ 27 Besondere Bestimmungen zur Fachkunde

(1) Der Nachweis der Fachkunde für den Waffenhandel im Sinne des § 22 des Waffengesetzes
ist für einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates als erbracht anzusehen, wenn er in
einem anderen Mitgliedstaat im Handel mit Waffen und Munition wie folgt tätig war:



1. drei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung,
 

2. zwei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung, wenn er für die
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufsinstitution als vollwertig
anerkannt ist,
 

3. zwei Jahre ununterbrochen als Selbstständiger oder in leitender Stellung sowie außerdem
drei Jahre als Unselbstständiger oder
 

4. drei Jahre ununterbrochen als Unselbstständiger, wenn er für den betreffenden Beruf
eine vorherige Ausbildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis
bestätigt oder von einer zuständigen Berufsinstitution als vollwertig anerkannt ist.
 

(2) In den in Absatz 1 Nr. 1 und 3 genannten Fällen darf die Tätigkeit als Selbstständiger oder
in leitender Stellung höchstens zehn Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung beendet
worden sein.

(3) Als ausreichender Nachweis ist auch anzusehen, wenn der Antragsteller die dreijährige
Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ununterbrochen ausgeübt hat, die Ausübung jedoch nicht
mehr als zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung beendet worden ist.

(4) Eine Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Absatzes 1 übt aus, wer in einem
industriellen oder kaufmännischen Betrieb des entsprechenden Berufszweigs tätig war

1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung,
 

2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser
Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder
Leiters entspricht, oder
 

3. in leitender Stellung mit kaufmännischen Aufgaben und mit der Verantwortung für
mindestens eine Abteilung des Unternehmens.
 

(5) Der Nachweis, dass die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 erfüllt sind, ist vom
Antragsteller durch eine Bescheinigung der zuständigen Stelle des Herkunftslandes zu
erbringen.

Unterabschnitt 2 Erwerb von Waffen und Munition in
anderen Mitgliedstaaten; Verbringen und Mitnahme

 

§ 28 Erlaubnisse für den Erwerb von Waffen
und Munition in einem anderen Mitgliedstaat

Eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 2 des Waffengesetzes wird als Zustimmung durch einen
Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt. Für die Erteilung hat der Antragsteller
folgende Angaben zu machen:

1. über seine Person:
Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Anschriften sowie Nummer,
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises;
 

2. über die Waffe:
bei Schusswaffen Anzahl, Art, Kaliber und Kategorie nach Anlage 1 Abschnitt 3 zum
Waffengesetz und gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen Anzahl und
Art der Waffen;
 

3. über die Munition:
Anzahl, Art, Kaliber und gegebenenfalls CIP-Prüfzeichen.
 

§ 29 Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen und Munition



(1) Eine Erlaubnis oder Zustimmung nach den §§ 29 bis 31 des Waffengesetzes wird durch
einen Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt.

(2) Für die Erteilung einer Zustimmung nach § 29 Abs. 2 und § 30 Abs. 1 Satz 2 des
Waffengesetzes hat der Antragsteller folgende Angaben zu machen:

1. über die Person des Überlassers und des Erwerbers oder desjenigen, der die Waffen oder
Munition ohne Besitzwechsel in einen anderen Mitgliedstaat verbringt:
Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, bei Firmen auch
Telefon- oder Telefaxnummer, sowie Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende
Behörde des Passes oder des Personalausweises und die Angabe, ob es sich um einen
Waffenhändler oder um eine Privatperson handelt;
 

2. über die Waffen:
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der Anlage 1 Abschnitt
3 zum Waffengesetz, Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers,
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und gegebenenfalls CIP-
Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen Anzahl und Art der Waffen;
 

3. über die Munition:
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 93/15/EWG des Rates vom
5. April 1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen und
die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und gegebenenfalls CIP-
Munitionsprüfzeichen;
 

4. über die Lieferanschrift:
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition versandt oder transportiert
werden.
 

Die Angaben nach Satz 1 sind auch für die Erteilung einer Erlaubnis zum Verbringen aus einem
Drittstaat nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes erforderlich; in diesen
Fällen muss der Erlaubnisschein alle in Satz 1 genannten Angaben enthalten.

(3) Wird gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21 des Waffengesetzes)
die Zustimmung nach § 29 Abs. 2 des Waffengesetzes allgemein zum Verbringen von
Waffen und Munition von einem gewerbsmäßigen Waffenhersteller oder -händler, der
Inhaber einer allgemeinen Erlaubnis des anderen Mitgliedstaats zum Verbringen von Waffen
und Munition nach Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni
1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. EG Nr. L 256 S.
51) ist, befristet erteilt, so kann bei Schusswaffen auf die Angaben des Kalibers und der
Herstellungsnummer verzichtet werden. Auf die in Satz 1 genannten Angaben kann auch bei
der Erteilung einer Erlaubnis zum Verbringen aus einem Drittstaat zwischen gewerbsmäßigen
Waffenherstellern oder -händlern nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 des Waffengesetzes
verzichtet werden, wenn besondere Gründe hierfür glaubhaft gemacht werden. Im Falle
des Satzes 2 müssen die genannten Angaben den nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes
zuständigen Überwachungsbehörden bei dem Verbringen mitgeteilt werden.

(4) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 1 des Waffengesetzes hat der Antragsteller
neben den in Absatz 2 Satz 1 genannten Angaben über die Versendung der Waffen oder
der Munition das Beförderungsmittel, den Tag der Absendung und den voraussichtlichen
Ankunftstag mitzuteilen.

(5) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des Waffengesetzes hat der Antragsteller
Angaben über Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer, Vor- und
Familienname, Geburtsort und -datum des Inhabers der Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 des
Waffengesetzes, Empfängermitgliedstaat und Art der Waffen und Munition zu machen. Bei
dem Transport der Schusswaffen oder der Munition innerhalb der Europäischen Union zu einem
Waffenhändler in einem anderen Mitgliedstaat durch einen oder im Auftrag eines Inhabers
der Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des Waffengesetzes kann an Stelle des Erlaubnisscheins nach
Absatz 1 eine Erklärung mitgeführt werden, die auf diesen Erlaubnisschein verweist. Die
Erklärung muss auf dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck erfolgen und folgende
Angaben enthalten:



1. die Bezeichnung des Versender- und des Empfängermitgliedstaates, der Durchgangsländer,
der Beförderungsart und des Beförderers;
 

2. über den Versender, den Erklärungspflichtigen und den Empfänger:
Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer;
 

3. über die Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des Waffengesetzes:
Ausstellungsdatum und -nummer, ausstellende Behörde und Geltungsdauer;
 

4. über die vorherige Zustimmung des anderen Mitgliedstaates oder die Freistellung von der
vorherigen Zustimmung:
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde, Angabe der Waffen; ein Doppel der
vorherigen Zustimmung oder der Freistellung ist der Erklärung beizufügen;
 

5. über die Waffen:
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der Anlage 1 Abschnitt
3 des Waffengesetzes, Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers,
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und gegebenenfalls CIP-
Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen Anzahl und Art der Waffen;
 

6. über die Munition:
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 93/15/EWG des Rates vom
5. April 1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen und
die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und gegebenenfalls CIP-
Munitionsprüfzeichen;
 

7. über die Lieferanschrift:
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition versandt oder transportiert
werden.
 

§ 30 Erlaubnisse für die Mitnahme von Waffen
und Munition nach oder durch Deutschland

(1) Eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes wird durch einen
Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt. Für die Erteilung der Erlaubnis nach Satz 1
hat der Antragsteller folgende Angaben zu machen:

1. über seine Person:
Vor- und Familienname, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, bei Firmen auch
Telefon- oder Telefaxnummer, sowie Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende
Behörde des Passes oder des Personalausweises;
 

2. über die Waffen:
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der Anlage 1 Abschnitt
3 zum Waffengesetz, Firma oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers,
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und gegebenenfalls CIP-
Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen Anzahl und Art der Waffen;
 

3. über die Munition:
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 93/15/EWG des Rates vom
5. April 1993 zur Harmonisierung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen und
die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und gegebenenfalls CIP-
Munitionsprüfzeichen;
 

4. über den Grund der Mitnahme:
genaue Angabe des Ortes, zu dem die Waffen oder die Munition mitgenommen werden
sollen, und der Zweck der Mitnahme.
 

Der Erlaubnisschein für die Mitnahme von Waffen oder Munition aus einem Drittstaat muss alle
in Satz 2 genannten Angaben enthalten.

(2) Bei der Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes kann die
Sachkunde auch als nachgewiesen angesehen werden, wenn eine ausreichende Kenntnis der



geforderten Inhalte durch einen Beleg des Staates, in dem die Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat, glaubhaft gemacht wird.

(3) Bei der Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 4 des Waffengesetzes kann die zuständige
Behörde auf einzelne der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 aufgeführten Angaben verzichten,
wenn diese nicht rechtzeitig gemacht werden können. Die Angaben sind der zuständigen
Behörde unverzüglich nachzureichen und bei der Einreise den nach § 33 Abs. 3 des
Waffengesetzes zuständigen Überwachungsbehörden mitzuteilen.

(4) Die zuständige Behörde kann in besonderen Fällen gestatten, dass Antragstellungen für
die Erteilung einer Erlaubnis nach § 32 Abs. 4 des Waffengesetzes durch mehrere Personen
gemeinsam auf dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck erfolgen. Im Falle des Satzes
1 sind für die Antragsteller jeweils die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 vollständig
zu machen, die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3, soweit die Behörde hierauf nicht
verzichtet hat.

§ 31 Anzeigen

(1) Eine Anzeige nach § 31 Abs. 2 Satz 3 des Waffengesetzes an das Bundeskriminalamt ist
mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten. Die
Anzeige muss die in § 29 Abs. 5 Satz 3 genannten Angaben enthalten. Das Bundeskriminalamt
bestätigt dem Anzeigenden den Eingang auf dem Doppel der Anzeige.

(2) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 4, erster Halbsatz des Waffengesetzes an das
Bundeskriminalamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck zu erstatten und
muss folgende Angaben enthalten:

1. über die Person des Überlassers:
Vor- und Familiennamen oder Firma, Wohnort oder Firmenanschrift, bei Firmen auch
Telefon- oder Telefaxnummer, Datum der Überlassung;
 

2. über die Person des Erwerbers:
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Anschriften in Mitgliedstaaten
sowie Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des
Personalausweises;
 

3. über die Waffen oder die Munition:
die Angaben nach § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3.
 

(3) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes an das Bundeskriminalamt ist
mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten und
muss folgende Angaben enthalten:

1. über die Person des Erwerbers oder denjenigen, der eine Schusswaffe zum dortigen
Verbleib in einen anderen Mitgliedstaat verbringt:
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und Anschrift, Beruf
sowie Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde des Passes oder des
Personalausweises, ferner Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde der
Waffenerwerbsberechtigung;
 

2. über die Schusswaffe:
Art der Waffe, Name, Firma oder eingetragene Marke des Herstellers, Modellbezeichnung,
Kaliber und Herstellungsnummer;
 

3. über den Versender:
Name und Anschrift des auf dem Versandstück angegebenen Versenders.
 

Beim Erwerb durch gewerbliche Unternehmen sind die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 über
den Inhaber des Unternehmens, bei juristischen Personen über eine zur Vertretung des
Unternehmens befugte Person mitzuteilen und deren Pass oder Personalausweis vorzulegen.
Bei laufenden Geschäftsbeziehungen entfällt die wiederholte Vorlage des Passes oder des
Personalausweises, es sei denn, dass der Inhaber des Unternehmens gewechselt hat oder bei
juristischen Personen zur Vertretung des Unternehmens eine andere Person bestellt worden
ist. Wird die Schusswaffe oder die Munition einer Person überlassen, die sie außerhalb des
Geltungsbereichs des Waffengesetzes, insbesondere im Versandwege erwerben will, so ist die



Angabe der Erwerbsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1 nicht erforderlich, ferner genügt an Stelle
des Passes oder des Personalausweises eine amtliche Beglaubigung dieser Urkunden. Das
Bundeskriminalamt bestätigt dem Anzeigenden den Eingang auf dem Doppel der Anzeige.

§ 32 Mitteilungen der Behörden

(1) Die zuständige Behörde übermittelt dem Bundeskriminalamt die Angaben nach § 29 Abs. 4
durch ein Doppel des Erlaubnisscheins.

(2) Das Bundeskriminalamt

1. übermittelt dem anderen Mitgliedstaat die Angaben nach § 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und
die nach Absatz 1 erhaltenen Angaben;
 

2. übermittelt die von anderen Mitgliedstaaten in den Fällen des § 29 Abs. 1 und des § 30
Abs. 1 des Waffengesetzes erhaltenen Angaben sowie die von anderen Mitgliedstaaten
erhaltenen Angaben über das Überlassen von Waffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 1
bis 3 (Kategorien A 1.2 bis C) zum Waffengesetz oder von Munition an Personen und den
Besitz von solchen Waffen oder Munition durch Personen, die jeweils ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Geltungsbereich des Waffengesetzes haben, an die zuständige Behörde;
 

3. übermittelt die von anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über
die Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen (BGBl.
1980 II S. 953) erhaltenen Mitteilungen über das Verbringen oder das Überlassen der in §
34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes genannten Schusswaffen erhaltenen Angaben an die
zuständige Behörde;
 

4. soll den Erwerb von Schusswaffen und Munition durch die in § 34 Abs. 5 Satz 1 des
Waffengesetzes genannten Personen der zuständigen zentralen Behörde des Heimat- oder
Herkunftsstaates des Erwerbers mitteilen, sofern Gegenseitigkeit gewährleistet ist; die
Mitteilung soll die Angaben nach § 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 enthalten.
 

(3) Die nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes zuständigen Überwachungsbehörden übermitteln
den zuständigen Behörden die nach § 29 Abs. 3 Satz 3 und nach § 30 Abs. 3 Satz 2
mitgeteilten Angaben.

Fußnoten

§ 32 Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 3 Abs. 6 G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 33 Europäischer Feuerwaffenpass

(1) Die Geltungsdauer des Europäischen Feuerwaffenpasses nach § 32 Abs. 6 des
Waffengesetzes beträgt fünf Jahre; soweit bei Jägern oder Sportschützen in ihm nur
Einzellader-Langwaffen mit glattem Lauf oder mit glatten Läufen eingetragen sind, beträgt sie
zehn Jahre. Die Geltungsdauer kann zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden. § 9 Abs.
1 und 2 und § 37 Abs. 2 des Waffengesetzes gelten entsprechend.

(2) Der Antragsteller hat die Angaben nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 zu machen. Er hat
ein Lichtbild aus neuerer Zeit in der Größe von mindestens 45 Millimeter x 35 Millimeter
im Hochformat ohne Rand abzugeben. Das Lichtbild muss das Gesicht im Ausmaß von
mindestens 20 Millimeter darstellen und den Antragsteller zweifelsfrei erkennen lassen. Der
Hintergrund muss heller sein als die Gesichtspartie.

Abschnitt 9 Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

 

§ 34 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 23 des Waffengesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 oder § 22 Abs. 1 Satz 3 eine Schießübung veranstaltet oder an
ihr teilnimmt,
 



2. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 auf einer Schießstätte schießt,
 

3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 die Einhaltung der dort genannten Voraussetzungen nicht
überwacht,
 

4. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4 den Schießbetrieb aufnimmt oder fortsetzt,
 

5. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 oder 3 oder § 22 Abs. 2 Satz 1 oder 3 oder Abs. 3 Satz 3 eine
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig erstattet,
 

6. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 4 das dort genannte Dokument nicht mitführt oder nicht oder
nicht rechtzeitig aushändigt,
 

7. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 5 Einblick nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,
 

8. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 das Schießen nicht beaufsichtigt,
 

9. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 das Schießen oder den Aufenthalt in der Schießstätte nicht
untersagt,
 

10. entgegen § 11 Abs. 2 eine Anordnung nicht befolgt,
 

11. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 eine Schießstätte betreibt oder benutzt,
 

12. entgegen § 13 Abs. 1, 2, 3 oder 6 Satz 1 oder 2 Waffen oder Munition aufbewahrt,
 

13. entgegen § 17 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, oder
§ 24 Abs. 3 das Buch, ein Karteiblatt oder das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig
vorlegt,
 

14. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1,
das Buch oder ein Karteiblatt nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt,
 

15. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 2, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1,
das Buch oder ein Karteiblatt nicht oder nicht rechtzeitig übergibt,
 

16. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 3, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder § 20 Abs. 3 Satz
1, oder § 24 Abs. 4 Satz 2 das Buch, ein Karteiblatt oder das Verzeichnis nicht oder nicht
rechtzeitig übergibt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,
 

17. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 den Lehrgangsplan oder das Übungsprogramm nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,
 

18. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 4 die Durchführung einer Veranstaltung zulässt,
 

19. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 sich vom Vorliegen der dort genannten Erfordernisse nicht
oder nicht rechtzeitig überzeugt,
 

20. entgegen § 24 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise führt,
 

21. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 1 das Verzeichnis nicht oder nicht mindestens fünf Jahre
aufbewahrt oder
 

22. entgegen § 25 Abs. 2 Satz 1 die Durchführung eines Lehrgangs oder einer Schießübung
nicht oder nicht rechtzeitig einstellt.
 

§ 35 (weggefallen)

-

Fußnoten

§ 35: Aufgeh. durch § 43 Satz 2 V v. 13.7.2006 I 1474 mWv 19.7.2006

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2003 in Kraft.



Fußnoten

§ 36: Früherer Satz 2 Aufhebungsvorschrift

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage (zu § 15 Abs. 2 Nr. 2)
Waffen- und Munitionsarten

( Fundstelle: BGBl. I 2008, 438 - 439 )

1. Schusswaffen und ihnen gleichstehende Geräte

1.1 Büchsen und Flinten einschließlich Flobertwaffen und Zimmerstutzen
 

1.2 Pistolen und Revolver zum Verschießen von Patronenmunition; Schalldämpfer
 

1.3 Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen gemäß Anlage 1 Abschnitt 1
Unterabschnitt 1 Nr. 2.7 bis 2.9 des Waffengesetzes
 

1.4 Signalwaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager von mehr als 12,5 mm
Durchmesser
 

1.5 Druckluft-, Federdruck- und Druckgaswaffen
 

1.6 Schusswaffen, die vor dem 1. Januar 1871 hergestellt worden sind
 

1.7 Schusswaffen und ihnen gleichstehende Geräte, die nicht unter 1.1 bis 1.5 fallen.
 

 

2. Munition

2.1 Munition zum Verschießen aus Büchsen und Flinten (1.1)
 

2.2 Munition zum Verschießen aus Pistolen und Revolvern (1.2)
 

2.3 Munition zum Verschießen aus Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (1.3)
 

2.4 Munition zum Verschießen aus Signalwaffen mit einem Kartuschenlager von mehr als
12,5 mm Durchmesser (1.4)
 

2.5 Munition zum Verschießen aus Schusswaffen, die vor dem 1. Januar 1871 hergestellt
worden sind, und aus sonstigen ihnen gleichstehenden Geräten (1.6 und 1.7).
 

 

Fußnoten

Anlage: Eingef. durch Art. 2 Nr. 15 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
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Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen

 

§ 1 Zweck, Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Prüfung und Zulassung von

1. Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen zum Antrieb Munition oder hülsenlose
Treibladungen verwendet werden, einschließlich deren höchstbeanspruchten Teilen,
 

2. Munition und
 

3. sonstigen Waffen
 

zum Schutz der Benutzer und Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1. Feuerwaffen, die zum Verschießen von Munition bestimmt sind, bei der die Ladung nicht
schwerer als 15 Milligramm ist,
 

2. veränderte Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 des
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) in der jeweils geltenden Fassung,
 

3. die Lagerung der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände in verschlossenen Zolllagern oder
in Freizonen.
 

(3) Der Bauartzulassung unterliegen

1. nicht tragbare Selbstschussgeräte,
 

2. bei anderen nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte
Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke bestimmt sind, nur die
Auslösevorrichtungen und die Teile des Gerätes, die dem Druck der Pulvergase unmittelbar
ausgesetzt sind.
 

Geräte nach Satz 1 Nr. 2 können außerdem der Einzelbeschussprüfung unterzogen werden.

(4) Auf Feuerwaffen, Böller, Geräte, Munition und sonstige Waffen im Sinne des Absatzes 1, die
für

1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank,
 

2. die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen
Streitkräfte,
 

3. die Polizeien des Bundes und der Länder,
 

4. die Zollverwaltung
 

in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen oder ihren
Bediensteten im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit jeweils überlassen werden, sind,
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften über die Prüfung und
Zulassung nach diesem Gesetz nicht anzuwenden.



(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 4 entsprechende Regelung für sonstige Behörden und
Dienststellen des Bundes einschließlich deren Bediensteter im Rahmen ihrer dienstlichen
Tätigkeit treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf eine andere Bundesbehörde
übertragen.

(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 4 entsprechende
Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Landes einschließlich deren
Bediensteter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit treffen. Die Landesregierungen können die
Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen.

Fußnoten

§ 1 Abs. 4 bis 6: Eingef. durch Art. 1a Nr. 1 G v. 27.5.2003 I 742 mWv 5.6.2003

§ 2 Beschusstechnische Begriffe

(1) Feuerwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Schusswaffen, bei denen ein Geschoss mittels heißer Gase durch den Lauf getrieben wird,
oder
 

2. Geräte zum Abschießen von Munition oder hülsenlosen Treibladungen, bei denen kein
Geschoss durch den Lauf getrieben wird.
 

(2) Höchstbeanspruchte Teile im Sinne dieses Gesetzes sind die Teile, die dem Gasdruck
ausgesetzt sind. Dies sind insbesondere

1. der Lauf; dabei sind

a) Austauschläufe Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder -system, die ohne
Nacharbeit ausgetauscht werden können,
 

b) Wechselläufe Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen
Laufs vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen,
 

c) Einsteckläufe Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren
Kalibers eingesteckt werden können;
 

 

2. der Verschluss als das unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den Lauf
abschließende Teil;
 

3. das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht bereits Bestandteil des Laufs ist;
 

4. bei Schusswaffen und Geräten nach § 1 Abs. 3, bei denen zum Antrieb ein entzündbares
flüssiges oder gasförmiges Gemisch verwendet wird, die Verbrennungskammer und die
Einrichtung zur Erzeugung des Gemisches;
 

5. bei Schusswaffen mit anderem Antrieb und Geräten nach § 1 Abs. 3 die
Antriebsvorrichtung, sofern sie fest mit der Schusswaffe oder dem Gerät verbunden ist;
 

6. bei Kurzwaffen das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die Aufnahme des
Auslösemechanismus bestimmt sind;
 

7. Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit gewechselt werden
können (Wechseltrommeln).
 

(3) Böller im Sinne dieses Gesetzes sind Geräte, die ausschließlich zur Erzeugung des
Schussknalls bestimmt sind und die keine Feuerwaffen oder Geräte zum Abschießen
von Munition sind. Böller sind auch nicht tragbare Geräte für Munition nach einer
Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 *). Gasböller sind Böller, bei denen die Erzeugung des
Schussknalls durch die Explosion bestimmter Gase bewirkt wird.



(4) Schussapparate im Sinne dieses Gesetzes sind tragbare Geräte, die für gewerbliche oder
technische Zwecke bestimmt sind und bei denen zum Antrieb Munition verwendet wird.

(5) Weißfertig im Sinne dieses Gesetzes sind Gegenstände, wenn alle materialschwächenden
oder -verändernden Arbeiten, ausgenommen die üblichen Gravurarbeiten, beendet sind.

(6) Munition im Sinne dieses Gesetzes ist Munition nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt
3 Nr. 1 des Waffengesetzes, darüber hinaus Munition, die der Definition entspricht, jedoch für
technische Geräte nach Absatz 1 Nr. 2 oder nach Absatz 4 bestimmt ist.

(7) Soweit dieses Gesetz waffentechnische oder waffenrechtliche Begriffe verwendet, sind die
Begriffsbestimmungen des Waffengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung maßgeblich,
soweit sie nicht in diesem Gesetz abweichend definiert werden.
-----

*) Tabelle 5 der Maßtafeln, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 38a vom 24. Februar 2000.
 

Fußnoten

§ 2 Abs. 6: Eingef. durch Art. 3 Nr. 1 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 2 Abs. 7: Früher Abs. 6 gem. Art. 3 Nr. 1 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Abschnitt 2 Prüfung und Zulassung

 

§ 3 Beschusspflicht für Feuerwaffen und Böller

(1) Wer Feuerwaffen, Böller sowie höchstbeanspruchte Teile, die ohne Nacharbeit ausgetauscht
werden können, herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt, hat sie, bevor
er sie in den Verkehr bringt, durch Beschuss amtlich prüfen zu lassen. Satz 1 gilt nicht für
Gasböller, die gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 in ihrer Bauart und Bezeichnung zugelassen sind. Wird
eine Feuerwaffe aus bereits geprüften höchstbeanspruchten Teilen zusammengesetzt, so gilt
Satz 1 entsprechend, wenn einzelne Teile zu ihrer Einpassung der Nacharbeit bedürfen oder
nicht mit dem für diese Waffe vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen sind.

(2) Wer an einer Feuerwaffe oder einem Böller, die nach Absatz 1 geprüft sind, ein
höchstbeanspruchtes Teil austauscht, verändert oder instand setzt, hat den Gegenstand
erneut durch Beschuss amtlich prüfen zu lassen. Dies gilt nicht für Feuerwaffen, deren
höchstbeanspruchte Teile ohne Nacharbeit lediglich ausgetauscht worden sind, sofern alle
höchstbeanspruchten Teile mit dem für diese Waffen vorgeschriebenen Beschussgasdruck
beschossen worden sind.

§ 4 Ausnahmen von der Beschusspflicht

(1) Von der Beschusspflicht sind ausgenommen:

1. Feuerwaffen und deren höchstbeanspruchte Teile, deren Bauart nach § 7 der Zulassung
bedarf,
 

2. Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager mit einem Durchmesser kleiner
als 6 Millimeter und einer Länge kleiner als 7 Millimeter sowie zum einmaligen Gebrauch
bestimmte höchstbeanspruchte Teile von Schusswaffen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, soweit
die Bauart nach § 7 oder § 8 der Zulassung bedarf,
 

3. Feuerwaffen, die

a) zu Prüf-, Mess- oder Forschungszwecken von wissenschaftlichen Einrichtungen und
Behörden, Waffen- oder Munitionsherstellern bestimmt sind,
 

b) vor dem 1. Januar 1891 hergestellt und nicht verändert worden sind,
 

c)
aa) vorübergehend nach § 32 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes oder

 

bb) zur Lagerung in einem verschlossenen Zolllager
 



in den Geltungsbereich dieses Gesetzes mitgenommen werden oder
 

d) für die in § 1 Abs. 4, auch in Verbindung mit Abs. 5 oder 6, genannten Behörden in
den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen oder ihren
Bediensteten im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit jeweils überlassen werden, soweit
eine diesem Gesetz entsprechende Beschussprüfung durch die jeweils zuständige Stelle
sichergestellt ist,
 

 

4. höchstbeanspruchte Teile von im Fertigungsprozess befindlichen Feuerwaffen nach § 3 Abs.
1 sowie vorgearbeitete höchstbeanspruchte Teile und Laufrohlinge.
 

(2) Eine Beschusspflicht nach § 3 besteht nicht für Feuerwaffen und höchstbeanspruchte Teile,
die das Beschusszeichen eines Staates tragen, mit dem die gegenseitige Anerkennung der
Beschusszeichen vereinbart ist.

(3) u. (4) (weggefallen)

Fußnoten

§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d: IdF d. Art. 1a Nr. 2 Buchst. a G v. 27.5.2003 I 742 mWv 5.6.2003
§ 4 Abs. 3 u. 4: Aufgeh. durch Art. 1a Nr. 2 Buchst. b G v. 27.5.2003 I 742 mWv 5.6.2003

§ 5 Beschussprüfung

(1) Bei dem Beschuss von Feuerwaffen ist zu prüfen, ob

1. die höchstbeanspruchten Teile der Feuerwaffe der Beanspruchung standhalten, der sie
bei der Verwendung der zugelassenen Munition oder der festgelegten Ladung ausgesetzt
werden (Haltbarkeit),
 

2. die Verschlusseinrichtung, die Sicherung und die Zündeinrichtung sowie bei
halbautomatischen Schusswaffen der Lademechanismus einwandfrei arbeiten und die
Waffe sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicherheit),
 

3. die Abmessungen des Patronen- oder Kartuschenlagers, der Verschlussabstand, die Maße
des Übergangs, der Feld- und Zugdurchmesser oder des Laufquerschnitts bei gezogenen
Läufen und der Laufinnendurchmesser bei glatten Läufen den Nenngrößen einer nach § 14
Abs. 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung entsprechen (Maßhaltigkeit) und
 

4. die nach § 24 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970)
oder die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 des Waffengesetzes
vorgeschriebene Kennzeichnung auf der Waffe angebracht ist.
 

(2) Auf Antrag ist der Beschuss von Schusswaffen mit glatten Läufen mit einem erhöhten
Gasdruck (verstärkter Beschuss) oder mit Stahlschrotmunition vorzunehmen.

(3) Bei dem Beschuss von Böllern ist zu prüfen, ob

1. die höchstbeanspruchten Teile der Beanspruchung standhalten, der sie bei der Verwendung
der vorgeschriebenen Ladung ausgesetzt werden (Haltbarkeit),
 

2. die Verschlusseinrichtung und die Abzugseinrichtung einwandfrei arbeiten und der Böller
sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicherheit),
 

3. die Rohrinnendurchmesser, Länge und Durchmesser des Kartuschenlagers, der
Zündkanaldurchmesser den Bestimmungen einer nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 erlassenen
Rechtsverordnung entsprechen (Maßhaltigkeit),
 

4. die durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vorgeschriebene
Kennzeichnung auf dem Böller angebracht ist.
 

§ 6 Prüfzeichen

(1) Feuerwaffen, Böller und deren höchstbeanspruchte Teile sind mit dem amtlichen
Beschusszeichen zu versehen, wenn sie mindestens weißfertig sind und die Beschussprüfung



keine Beanstandung ergeben hat. Andernfalls sind sie mit dem amtlichen Rückgabezeichen zu
versehen. Höchstbeanspruchte Teile, die nicht mehr instand gesetzt werden können, sind als
unbrauchbar zu kennzeichnen.

(2) In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d sind die Gegenstände mit einem Prüfzeichen
der jeweils zuständigen Stelle zu versehen.

§ 7 Zulassung von Schussapparaten, Einsteckläufen und
nicht der Beschusspflicht unterliegenden Feuerwaffen,

Systemprüfungen von Schussapparaten und der
in ihnen zu verwendenden Kartuschenmunition

(1) Schussapparate, Zusatzgeräte für diese Apparate, Gasböller, Einsätze für Munition mit
kleinerer Abmessung sowie Einsteckläufe ohne eigenen Verschluss für Munition mit dem
zulässigen höchsten Gebrauchsgasdruck dürfen als serienmäßig hergestellte Stücke nur dann
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden,
wenn sie ihrer Bauart und Bezeichnung nach von der zuständigen Stelle zugelassen sind.
Gleiches gilt für Feuerwaffen

1. mit einem Patronen- oder Kartuschenlager bis zu 5 Millimeter Durchmesser und bis
zu 15 Millimeter Länge oder mit einem Patronen- oder Kartuschenlager kleiner als 6
Millimeter Durchmesser und kleiner als 7 Millimeter Länge, bei denen dem Geschoss eine
Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule (J) erteilt wird, oder
 

2. zum einmaligen Abschießen von Munition oder eines festen oder flüssigen Treibmittels.
 

Bei Schussapparaten, die für die Verwendung magazinierter Kartuschen bestimmt sind und in
denen der Gasdruck auf einen Kolben als Geräteteil wirkt, gehört zur Bauartzulassung auch
eine Systemprüfung, durch die die Eignung der zu verwendenden Kartuschenmunition im
Gerät festgelegt wird. Kartuschenmunition zur Verwendung in Geräten nach Satz 3 ist einer
Systemprüfung zu unterziehen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schussapparate, Einsteckläufe und Feuerwaffen, die ein anerkanntes
Prüfzeichen eines Staates tragen, mit dem die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen
vereinbart ist.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. die Bauart nicht haltbar, nicht funktionssicher oder nicht maßhaltig ist oder
 

2. es sich um eine Schusswaffe nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 handelt, die mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen so verändert werden kann, dass die Bewegungsenergie auf
mehr als 7,5 Joule (J) erhöht wird.
 

(4) Die Zulassung der Bauart eines Schussapparates ist zu versagen, wenn

1. aus ihm zugelassene Patronenmunition verschossen werden kann,
 

2. er so beschaffen ist, dass Personen, die sich bei der Verwendung des Schussapparates
in seinem Gefahrenbereich befinden, bei ordnungsgemäßer Verwendung mehr als
unvermeidbar gefährdet oder belästigt werden,
 

3. mit ihm entgegen seiner Bestimmung in den freien Raum gezielt geschossen werden kann
oder
 

4. der Antragsteller nicht nachweist, dass er über die für die Durchführung von
Wiederholungsprüfungen erforderlichen Einrichtungen verfügt.
 

§ 8 Zulassung von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen

(1) Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager bis 12,5 Millimeter Durchmesser
und tragbare Geräte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ohne Patronen- oder Kartuschenlager, die zum

1. Abschießen von Kartuschenmunition,
 



2. Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder
 

3. Verschießen von pyrotechnischer Munition
 

bestimmt sind, sowie Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschießen pyrotechnischer
Geschosse dürfen nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder
gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Bauart und Bezeichnung nach von der
zuständigen Stelle zugelassen sind.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn

1. Patronenmunition in den freien Raum abgeschossen werden kann und die Geschosse mehr
als 7,5 Joule (J) erreichen,
 

2. vorgeladene Geschosse verschossen werden können und ihnen eine Bewegungsenergie
von mehr als 7,5 Joule (J) erteilt wird,
 

3. der Gaslauf der Waffe einen Innendurchmesser von weniger als 7 Millimeter hat,
 

4. mit der Waffe nach Umarbeitung mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die in Nummer
1 oder 2 bezeichnete Wirkung erreicht werden kann,
 

5. die Waffe oder das Zusatzgerät den technischen Anforderungen an die Bauart nicht
entspricht oder
 

6. den Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 3 entsprechende
Patronenmunition nach den Maßtafeln in die Kartuschenlager geladen und darin abgefeuert
werden kann.
 

(3) Hat die Schusswaffe ein Patronen- oder Kartuschenlager mit einem Durchmesser kleiner als
6 Millimeter und einer Länge kleiner als 7 Millimeter, so ist die Zulassung der Bauart ferner zu
versagen, wenn die Bauart nicht haltbar, nicht funktionssicher oder nicht maßhaltig ist. Das
Gleiche gilt für höchstbeanspruchte Teile von Handfeuerwaffen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis
3, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind.

§ 9 Anzeige, Prüfung, Zulassung von sonstigen
Waffen und Kartuschenmunition mit Reizstoffen

(1) Wer

1. Schusswaffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum Waffengesetz,
 

2. unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellte Gegenstände
 

eines bestimmten Modells gewerbsmäßig erstmals herstellen oder in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringen will, hat dies der zuständigen Stelle zwei Monate vorher schriftlich
anzuzeigen und den Gegenstand zur Prüfung und Zulassung einzureichen. Soweit es sich nicht
um Einzelstücke handelt, ist der Stelle ein Muster und eine Abbildung, eine Beschreibung der
Handhabung und der Konstruktion sowie der verwendeten Stoffe oder der zur Änderung nach
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 zum Waffengesetz benutzten Werkstoffe unter
Angabe der Arbeitstechnik in deutscher Sprache zu überlassen. Die Stelle unterrichtet die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt schriftlich vom Ergebnis der Prüfung.

(2) Wer

1. Schusswaffen, die weder einer Prüfung nach § 3 noch einer Bauartzulassung nach § 7 noch
der Prüfung und Zulassung nach Absatz 1 unterliegen,
 

2. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1 und 2.2.1 zum
Waffengesetz,
 

3. Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.2 zum Waffengesetz oder
 

4. Kartuschenmunition mit Reizstoffen
 

eines bestimmten Modells gewerbsmäßig erstmals herstellen oder in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringen will, hat dies der zuständigen Stelle zwei Monate vorher schriftlich



anzuzeigen. Der Anzeige sind beizufügen ein Muster, eine Beschreibung der Handhabung und
der Konstruktion. Die verwendeten Inhaltsstoffe sind zu benennen.

(3) Der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist darüber hinaus eine Erklärung des
Herstellers oder seines Bevollmächtigten in der Europäischen Union beizufügen,

1. ob und wie der Anwender die Leistung der Waffe verändern kann,
 

2. dass es sich im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 um einen Gegenstand handelt, bei
dessen Verwendung keine Gefahren für das Leben zu erwarten sind.
 

(4) Die zuständige Stelle kann für Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt
2 Nr. 1.2.1, 1.2.2 und 2.2.1 zum Waffengesetz, für die in § 14 Abs. 4 und 6 bezeichneten
Gegenstände sowie für Geschosse, Kartuschenmunition, Stoffe und sonstige Gegenstände
mit Reizstoffen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, um sicherzustellen, dass diese
Gegenstände nicht abweichend von dem geprüften Muster oder entgegen den festgelegten
Anforderungen vertrieben oder anderen überlassen werden. Sie kann die nach Absatz 3
gemachten Angaben prüfen oder mit der Prüfung oder Teilprüfung andere Fachinstitute
beauftragen.

(5) Werden die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Geräte durch eine staatliche Stelle ihrer
Bauart nach zugelassen und umfasst die Bauartzulassung die vorgeschriebenen Prüfungen,
tritt die Bauartzulassung an Stelle dieser Prüfungen.

§ 10 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrichtung
darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig
hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach
von der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind neben der gesetzlich
vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwendungshinweise anzubringen. Soweit sich die
Verwendungshinweise auf der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der
kleinsten Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen,

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter bei
bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist,
 

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, Maße,
den höchsten Gebrauchsgasdruck und die Bezeichnung gemäß einer nach § 14 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung nicht entspricht,
 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht,
 

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung oder wegen eines
unzureichenden Qualitätssicherungssystems nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass
die nachgefertigte Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach dem
zugelassenen Muster hergestellt wird.
 

(4) (weggefallen)

Fußnoten

§ 10 Abs. 4: Aufgeh. durch Art. 1a Nr. 3 G v. 27.5.2003 I 742 mWv 5.6.2003

§ 11 Zulassung sonstiger Munition

(1) Munition im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 bis 1.3 zum
Waffengesetz darf gewerbsmäßig nur vertrieben oder anderen überlassen werden, wenn sie
ihrem Typ und ihrer Bezeichnung nach von der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht für



1. Munition aus Staaten, mit denen die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen vereinbart
ist und deren kleinste Verpackungseinheit ein Prüfzeichen eines dieser Staaten trägt,
 

2. Munition, die für wissenschaftliche Einrichtungen, Behörden, Waffen- Waffen- oder
Munitionshersteller, als Teil einer Munitionssammlung (§ 17 Abs. 1 des Waffengesetzes)
oder für eine solche bestimmt, oder in geringer Menge für gewerbliche Einführer von
Munition, Händler oder behördlich anerkannte Sachverständige zu Prüf-, Mess- oder
Forschungszwecken hergestellt oder ihnen zu diesem Zweck überlassen wird.
 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn % 1.

der Antragsteller oder ein von ihm beauftragtes Fachinstitut nicht die zur Ermittlung der
Maße, des Gebrauchsgasdrucks oder der Vergleichswerte erforderlichen Geräte besitzt,
 

2. der Antragsteller oder ein von ihm beauftragtes Fachinstitut nicht über das zur Bedienung
der Prüfgeräte erforderliche Fachpersonal verfügt oder
 

3. die Prüfung der Munition ergibt, dass ihre Maße, ihr Gasdruck, die in ihr enthaltenen Reiz-
oder Wirkstoffe und ihre Bezeichnung nicht den Anforderungen einer Rechtsverordnung
nach § 14 Abs. 3 entsprechen.
 

Die Zulassung wird nach Satz 1 Nr. 1 und 2 nicht versagt, wenn der Antragsteller die
Überwachung der Herstellung der zuständigen Behörde übertragen hat.

§ 12 Überlassen und Verwenden beschuss-
oder zulassungspflichtiger Gegenstände

(1) Feuerwaffen, Böller und höchstbeanspruchte Teile, die nach § 3 der Beschusspflicht
unterliegen, dürfen anderen nur überlassen oder zum Schießen nur verwendet werden,
wenn sie das amtliche Beschusszeichen tragen. Dies gilt nicht für das Überlassen dieser
Gegenstände, wenn die zuständige Behörde bescheinigt, dass die amtliche Prüfung nicht
durchgeführt werden kann.

(2) Schusswaffen, Geräte, Einsätze, Einsteckläufe und Munition, die nach den §§ 7 bis 11
der Prüfung oder der Zulassung unterliegen, dürfen gewerbsmäßig anderen nur überlassen
werden, wenn sie das vorgeschriebene Prüf- oder Zulassungszeichen tragen und, im Falle des §
10 Abs. 2, die Verwendungshinweise angebracht sind.

§ 13 Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von dem
Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder
§ 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder
4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen,
wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 14 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, zur Durchführung der §§ 3, 5 und 6
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zu erlassen über

1. die Maße für das Patronen- und Kartuschenlager, den Übergang, die Feld- und
Zugdurchmesser oder den Laufquerschnitt, den Laufinnendurchmesser und den
Verschlussabstand (Maßtafeln), höchstzulässige Gebrauchsgasdrücke, Höchst- und
Mindestenergien sowie die Bezeichnung der Munition und Treibladungen,
 

2. die Art und Durchführung der Beschussprüfung, die Gegenstände und Messmethoden
sowie das Verfahren für diese Prüfung,
 

3. die Art, Form und Aufbringung der Prüfzeichen,
 

4. die Einführung einer freiwilligen Beschussprüfung für Feuerwaffen,
 

5. die Einbeziehung weiterer Teile von Feuerwaffen in die Beschussprüfung.
 



(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung der §§ 7 bis 11

1. zu bestimmen, welche technischen Anforderungen

a) an die Bauart einer Feuerwaffe oder eines Einstecklaufes nach § 7 Abs. 1 oder § 8 Abs.
2 und 3,
 

b) an einen Gegenstand nach § 9 Abs. 1 und 2,
 

c) an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, die Maße und den höchsten
Gebrauchsgasdruck von pyrotechnischer Munition nach § 10 Abs. 1 und 3 Nr. 2 und
 

d) an die Beschaffenheit der Prüfgeräte für Patronen- und Kartuschenmunition und
Treibladungen nach § 11 Abs. 1
 

sowie welche Anforderungen an die Bezeichnung dieser Gegenstände zu stellen sind,
 

2. die Art und Durchführung der Zulassungsprüfungen und das Verfahren für die Prüfung und
Zulassung zu regeln,
 

3. vorzuschreiben

a) periodische Kontrollen für Munition nach § 11 Abs. 1,
 

b) Kontrollen für Schussapparate und Einsteckläufe
 

sowie das Verfahren für diese Kontrollen zu regeln,
 

4. weitere Feuerwaffen oder Einsteckläufe in die Bauartprüfung und -zulassung
einzubeziehen,
 

5. Vorschriften zu erlassen über

a) die Verpflichtung zur Aufbringung eines Zulassungszeichens sowie dessen Art und
Form,
 

b) die Verpflichtung von Personen, die Munition im Sinne von § 11 Abs. 1 herstellen
oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen, zur Durchführung von
Fabrikationskontrollen,
 

c) Inhalt, Führung, Aufbewahrung und Vorlage von Aufzeichnungen über die in Buchstabe
b genannten Kontrollen,
 

d) die Anordnung einer Kontrolle und die Untersagung des weiteren Vertriebs von

aa) zugelassener Munition nach § 11 Abs. 1 durch die zuständige Behörde und
 

bb) zugelassenen Feuerwaffen, Schussapparaten, Einsteckläufen und Einsätzen durch
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
 

wenn diese Gegenstände nicht den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen,
 

e) Ausnahmen von der Zulassung, der Fabrikationskontrolle und der periodischen Kontrolle
von Treibladungen nach § 11 Abs. 1, wiedergeladener Munition, Beschussmunition und
von Munitionstypen, die für besondere Zwecke oder bestimmte Empfänger hergestellt
oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht werden,
 

f) Anforderungen an den Vertrieb und das Überlassen der in Buchstabe e bezeichneten
Munition,
 

g) die Durchführung von Wiederholungsprüfungen für Schussapparate und Böller, die
Unterhaltung von Einrichtungen zur Durchführung dieser Prüfungen, die Aufbringung
eines Prüfzeichens und dessen Art und Form sowie die Beifügung einer von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gebilligten Betriebsanleitung.
 

 

Soweit die Rechtsverordnung Schussapparate betrifft, ergeht sie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.



(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen die zulässigen höchsten normalen und überhöhten Gebrauchsgasdrücke, die
Mindestgasdrücke, die Höchst- und Mindestenergien und die Bezeichnung der Munition und
der Treibladungen nach § 11 Abs. 1 festzulegen. Munition, die auf Grund ihrer Beschaffenheit
eine schwere gesundheitliche Schädigung herbeiführt, die über die mit der üblichen
mechanischen Wirkung verbundene Schädigung hinausgeht, sowie Reiz- und Wirkstoffe, die
anhaltende gesundheitliche Schäden verursachen, dürfen nicht zugelassen werden.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen vorzuschreiben, dass bei der Verbringung in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
oder bei der Herstellung von

1. Schusswaffen,
 

2. Gegenständen, die aus wesentlichen Teilen von Schusswaffen hergestellt werden, oder
 

3. Munition
 

Anzeigen zu erstatten und den Anzeigen bestimmte Unterlagen oder Muster der bezeichneten
Gegenstände beizufügen sind.

(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen vorzuschreiben, dass

1. Munition und Geschosse in bestimmter Weise zu verpacken und zu lagern sind und
 

2. deren Bestandteile oder Ausgangsstoffe nur unter bestimmten Voraussetzungen vertrieben
und anderen überlassen werden dürfen.
 

(6) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Menschen Vorschriften über

1. Gegenstände im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.1, 1.2.2 und 2.2.1
zum Waffengesetz und über die Beschaffenheit und die Kennzeichnung von Geschossen,
Kartuschenmunition oder sonstigen Gegenständen mit Reizstoffen und
 

2. die Zusammensetzung und höchstzulässige Menge von Reizstoffen im Sinne von Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.2.2 zum Waffengesetz
 

zu erlassen und die für die Prüfung zuständige Stelle zu bestimmen.

Fußnoten

§ 14 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 116 V v. 25.11.2003 I 2304 mWv 28.11.2003 u. d. Art. 153 V v.
31.10.2006 I 2407 mWv 8.11.2006

Abschnitt 3 Sonstige beschussrechtliche Vorschriften

 

§ 15 Beschussrat

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates einen Ausschuss (Beschussrat) zu bilden, der es in technischen Fragen berät.
In den Ausschuss sind neben den Vertretern der beteiligten Bundes- und Landesbehörden
Vertreter von Fachinstituten und Normungsstellen, Vertreter der Wirtschaft nach Anhörung der
Spitzenorganisationen der beteiligten Wirtschaftskreise und Vertreter sonstiger fachkundiger
Verbände, die keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen, zu berufen.

Fußnoten



§ 15 Satz 1: Die enthaltenen Verordnungsermächtigungen treten gem. Art. 19 Nr. 1 G v. 11.10.2002 I
3970 mWv 17.10.2002 in Kraft

§ 16 Kosten

(1) Für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach diesem Gesetz und nach den
auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Kosten (Gebühren und Auslagen)
erhoben.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für den Bereich der Bundesverwaltung
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die
gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder
Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit der
Amtshandlung, Prüfung oder Untersuchung verbundene Personal- und Sachaufwand gedeckt
wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche
Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen berücksichtigt
werden.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die für die Prüfung
oder Untersuchung zulässige Gebühr auch erhoben werden darf, wenn die Prüfung oder
Untersuchung ohne Verschulden der prüfenden oder untersuchenden Stelle und ohne
ausreichende Entschuldigung des Antragstellers am festgesetzten Termin nicht stattfinden
konnte oder abgebrochen werden musste. In der Rechtsverordnung können ferner die
Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kostenschuldnerschaft, der Umfang der
zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung abweichend von den Vorschriften des
Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

Fußnoten

§ 16 Abs. 1: Früherer Satz 2 aufgeh. durch Art. 3 Nr. 2 Buchst. a G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
§ 16 Abs. 2 Satz 1: IdF d. Art. 3 Nr. 2 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 17 Auskunftspflichten und besondere behördliche
Befugnisse im Rahmen der Überwachung

(1) Wer mit Gegenständen im Sinne dieses Gesetzes umgeht, insbesondere die Herstellung
und den Vertrieb von diesen Gegenständen betreibt, hat der zuständigen Behörde auf
Verlangen die für die Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Auskunftspflichtige
Personen können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst
oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit aussetzen
würde.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt,

1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten die der Herstellung oder dem Vertrieb dieser
Gegenstände dienenden Grundstücke, Betriebsanlagen und Geschäftsräume zu betreten
und zu besichtigen,
 

2. alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Prüfungen einschließlich der Entnahme von
Proben durchzuführen,
 

3. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen einzusehen und hieraus
Ablichtungen oder Abschriften zu fertigen.
 

Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung können
Maßnahmen nach Satz 1 auch in Wohnräumen und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen
werden. Der Betreiber ist verpflichtet, Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 und nach Satz
2 zu dulden, die mit der Überwachung beauftragten Personen zu unterstützen, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, sowie die erforderlichen Geschäftsunterlagen
auf Verlangen vorzulegen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.



(3) Aus begründetem Anlass kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Inhaber der
tatsächlichen Gewalt über einen diesem Gesetz unterliegenden Gegenstand ihr diesen binnen
angemessener, von ihr zu bestimmender Frist zur Prüfung vorzeigt.

§ 18 Inhaltliche Beschränkungen,
Nebenbestimmungen und Anordnungen

(1) Zulassungen und andere Erlaubnisse nach diesem Gesetz können inhaltlich beschränkt
werden, um Leben oder Gesundheit von Menschen gegen die aus dem Umgang mit
Gegenständen im Sinne dieses Gesetzes entstehenden Gefahren zu schützen. Zu den in Satz 1
genannten Zwecken können Zulassungen und andere Erlaubnisse befristet oder mit Auflagen
verbunden werden; die Auflagen können nachträglich aufgenommen, geändert und ergänzt
werden.

(2) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Beseitigung
festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen notwendig sind. Sie kann
insbesondere die weitere Herstellung und den Vertrieb von Gegenständen im Sinne dieses
Gesetzes ganz oder teilweise untersagen, wenn

1. eine erforderliche Zulassung oder andere Erlaubnis nicht vorliegt oder die hergestellten
Gegenstände nicht der Zulassung oder anderen Erlaubnis entsprechen,
 

2. ein Grund zur Rücknahme oder zum Widerruf einer Zulassung nach den
Verwaltungsverfahrensgesetzen gegeben ist,
 

3. gegen Nebenbestimmungen oder Auflagen nach Absatz 1 verstoßen wird oder
 

4. diese Gegenstände Gefahren für Leib oder Gesundheit des Benutzers oder Dritter
hervorrufen.
 

§ 19 Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Zulassung oder andere Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt
wird, dass sie hätte versagt werden müssen.

(2) Eine Zulassung oder andere Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen
eintreten, die zu ihrer Versagung hätten führen müssen. Eine Zulassung oder Erlaubnis kann
auch widerrufen werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

(3) Eine Zulassung kann ferner widerrufen werden, wenn der Zulassungsinhaber

1. pyrotechnische Munition abweichend von der in der Zulassung festgelegten
Zusammensetzung oder Beschaffenheit gewerbsmäßig herstellt, in den Geltungsbereich
des Gesetzes verbringt, vertreibt, anderen überlässt oder verwendet,
 

2. die zugelassene pyrotechnische Munition nicht mehr gewerbsmäßig herstellt oder die auf
Grund der Zulassung hergestellten oder in den Geltungsbereich des Gesetzes verbrachten
Munitionssorten nicht mehr vertreibt, anderen überlässt oder verwendet.
 

§ 20 Zuständigkeiten

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen durch Rechtsverordnung bestimmten Stellen
können durch Rechtsverordnung die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden
bestimmen, soweit nicht Bundesbehörden zuständig sind.

(2) Zuständig für die Beschussprüfung, die Zulassung von Munition, für Kontrollen,
Anordnungen und Untersagungen für Munition ist jede Behörde nach Absatz 1, bei der ein
Gegenstand zur Beschussprüfung vorgelegt wird oder bei der eine Zulassung oder Kontrolle
beantragt wird. Die periodische Kontrolle der Munition ist bei der Behörde zu beantragen,
welche die Zulassung erteilt hat.

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der in § 9 Abs. 4
bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegenstände ist die Physikalisch-Technische



Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die
Prüfung und Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der in
§ 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum
Waffengesetz bezeichneten hülsenlosen Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung zuständig.

(4) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt führt eine Liste der Prüfungen und Zulassungen,
die folgende Angaben enthalten soll:

1. die Bezeichnung des Prüfgegenstandes,
 

2. die Art der Prüfung,
 

3. das vergebene Prüf- oder Zulassungszeichen und
 

4. die prüfende oder zulassende Stelle.
 

Soweit andere Stellen als die Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Prüfung oder
Zulassung nach den §§ 7 bis 11 zuständig sind, haben diese die hierfür erforderlichen
Meldungen über die durchgeführten Prüfungen und Zulassungen an die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt zu machen. Die Liste ist bei der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem
gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

Fußnoten

§ 20 Abs. 3 Satz 2: IdF d. Art. 3 Abs. 7 G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 25.7.2009

§ 21 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, oder Abs. 2 Satz 1, jeweils
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 5, einen dort
genannten Gegenstand nicht oder nicht rechtzeitig durch Beschuss amtlich prüfen lässt,
 

2. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder § 8 Abs. 1, jeweils auch
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, oder entgegen
§ 10 Abs. 1 einen dort genannten Gegenstand in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt oder gewerbsmäßig herstellt,
 

3. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

4. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Verwendungshinweise nicht oder nicht richtig anbringt,
 

5. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannte Munition anderen überlässt oder gewerbsmäßig
vertreibt,
 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 einen dort genannten Gegenstand oder einen Einstecklauf
anderen überlässt oder entgegen § 12 Abs. 2 einen dort genannten Gegenstand
gewerbsmäßig anderen überlässt,
 

7. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt,
 

8. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 3 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, eine dort
genannte Person nicht unterstützt oder eine Geschäftsunterlage nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt,
 

9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs. 3 zuwiderhandelt,
 

10. einer vollziehbaren Auflage nach § 18 Abs. 1 zuwiderhandelt, wenn diese nicht bereits
nach einer anderen Vorschrift bewehrt ist, oder
 

11. einer Rechtsverordnung nach

a) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder 5 Buchstabe a, b, d, f oder g oder
 



b) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Buchstabe c
 

oder einer auf Grund einer Rechtsverordnung erlassenen vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3, 4, 7, 8, 9 oder 11
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 48 Abs. 1 des Waffengesetzes zuständige Behörde.

Abschnitt 4 Übergangsvorschriften

 

§ 22 Übergangsvorschriften

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Zulassung im Sinne der §§ 7 bis 11 gilt im
bisherigen Umfang als Zulassung nach diesem Gesetz.

(2) Ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteiltes oder anerkanntes Prüfzeichen gilt als
Prüfzeichen im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Munition, die der Anlage III zur Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 22. Dezember
1976 (BGBl. I S. 3770) entspricht und die ihrer Art nach am 1. Januar 1981 im Geltungsbereich
des Gesetzes hergestellt oder vertrieben wurde, darf ohne Zulassung seit dem 1. Januar 1984
nicht mehr vertrieben und anderen überlassen werden. Munition nach Satz 1, die sich am
1. Januar 1981 im Geltungsbereich des Gesetzes bereits im Handel befand, darf seit dem 1.
Januar 1986 nicht mehr vertrieben und anderen überlassen werden. Auf der bezeichneten
Munition und ihrer Verpackung darf das auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 2
Satz 1 Nr. 5 Buchstabe a vorgeschriebene Zulassungszeichen nicht angebracht werden.

(4) § 8 Abs. 1 findet auf Zusatzgeräte zu diesen Waffen zum Verschießen pyrotechnischer
Geschosse nach dem 30. Juni 2004 Anwendung.

(5) Der Umgang mit im Verkehr befindlichen Gegenständen, die durch dieses Gesetz erstmals
einer Prüfpflicht unterworfen werden, ist längstens bis zum 31. Dezember 2003 ohne das
vorgeschriebene Prüfzeichen zulässig.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung zu diesem Gesetz findet die Dritte Verordnung
zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S.
1872), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S. 38), sinngemäß
Anwendung.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Kostenverordnung zu diesem Gesetz findet die
Kostenverordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 1990
(BGBl. I S. 780), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I S. 38),
sinngemäß Anwendung.
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Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz  
Beschussverordnung  

Zum 26.02.2010 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 8 G v. 17.7.2009 I 2062

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl.
EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Fußnoten

 
(+++ Textnachweis ab: 19.7.2006 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL 34/98            (CELEX Nr: 398L0034) +++)
 
 

Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen

Gültigkeit  Vorschrift   Änderung   geänderte Norm  
ab bis i.d.F.

§ 43 S 1 Inkraftsetzung BeschussV 19.7.2006    
§ 43 S 2 Aufhebung WaffV 3 19.7.2006    
§ 43 S 2 Aufhebung AWaffV 19.7.2006    

Eingangsformel

Auf Grund der §§ 14 und 15 des Beschussgesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970,
4003), von denen § 14 Abs. 2 Satz 2 durch Artikel 116 der Verordnung vom 25. November
2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, des § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c und des
§ 36 Abs. 5 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592, 2003 I S.
1957) in Verbindung mit § 1 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002
(BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. November 2005 (BGBl. I S. 3197)
verordnet das Bundesministerium des Innern, soweit Schussapparate betroffen sind, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und in Bezug auf § 36 Abs.
5 des Waffengesetzes nach Anhörung der beteiligten Kreise:
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Abschnitt 1 Beschussprüfung von Schusswaffen und Böllern

 

§ 1 Prüfverfahren

(1) Feuerwaffen, Böller sowie höchstbeanspruchte Teile nach § 2 Abs. 2 des Beschussgesetzes
(Gesetzes), die ohne Nacharbeit ausgetauscht werden können (Prüfgegenstände), sind nach
den §§ 3 bis 6 und der Anlage I Nr. 1 und 2 amtlich zu prüfen.

(2) Die amtliche Prüfung (Beschussprüfung) nach § 5 des Gesetzes besteht aus der
Vorprüfung, dem Beschuss und der Nachprüfung.

(3) Die Vorprüfung umfasst

1. die Prüfung der Kennzeichnung nach § 24 Abs. 1 des Waffengesetzes und nach § 21 der
Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung,
 

2. die Prüfung der Funktionssicherheit und die Sichtprüfung,
 

3. die Prüfung der Maßhaltigkeit,
 

4. die Beschaffenheitsprüfung bei Gegenständen, die auf Grund einer Zulassung oder
Bewilligung nach den §§ 8 und 9 des Gesetzes hergestellt oder in den Geltungsbereich des
Gesetzes verbracht wurden.
 

Die Sichtprüfung besteht aus der Prüfung aller höchstbeanspruchten Teile auf Materialfehler,
auf Ver- und Bearbeitungsmängel, die die Haltbarkeit beeinträchtigen können, sowie aus
der Prüfung auf Lauf- und Lagerverformungen. Die Maßhaltigkeitsprüfung besteht aus der
Prüfung der Maße nach Anlage I Nr. 1.1.3 in Verbindung mit den durch die Bekanntmachung
des Bundesministeriums des Innern im Bundesanzeiger vom 10. Januar 2000 (BAnz. Nr. 38a
vom 24. Februar 2000) veröffentlichten Maßtafeln in der jeweils geltenden Fassung. Neu
zugelassene Munition nach § 27 Abs. 1 steht der in den Maßtafeln aufgeführten gleich. In der
Beschaffenheitsprüfung überzeugt sich die zuständige Behörde durch Sichtkontrollen davon,
ob die Prüfgegenstände die im Zulassungsbescheid festgelegten Merkmale aufweisen.

(4) Der Beschuss ist nach Maßgabe der Prüfvorschriften der Anlage I Nr. 1 und 2 vorzunehmen.

(5) Bei der Nachprüfung sind die Prüfgegenstände erneut auf Funktionssicherheit,
Maßhaltigkeit und Mängel in der Haltbarkeit zu prüfen sowie einer Sichtprüfung nach Absatz 3
Satz 2 zu unterziehen.

§ 2 Prüfung von Schwarzpulverwaffen und Böllern

(1) Auf die Prüfung von Vorderladerwaffen sowie Hinterladerwaffen, die für die ausschließliche
Verwendung von nichtpatroniertem Schwarzpulver oder dem Schwarzpulver in der Wirkung
ähnlichen Treibladungsmitteln bestimmt sind (Schwarzpulverwaffen), sowie Böller sind die §§
1, 3 bis 6 entsprechend anzuwenden. Es gelten folgende Besonderheiten:

1. Bei Schwarzpulverwaffen und Handböllern kann die Beschussprüfung an weißfertigen
Läufen mit fertigem Verschluss und Zündkanal vorgenommen werden. Bei
Schwarzpulverwaffen darf der Zündkanal an der engsten Stelle im Durchmesser nicht
größer als 1 Millimeter, bei Böllern und Modellkanonen nicht größer als 2 Millimeter sein.
Für Böller - mit Ausnahme der Handböller - kann die zuständige Behörde in begründeten
Fällen Ausnahmen von der Durchmesserbegrenzung bewilligen.
 

2. Sofern die Böller Schildzapfenbohrungen aufweisen, dürfen diese nicht bis in die Rohrseele
durchgehen; das gilt auch dann, wenn diese eingeschraubt, eingeschweißt, eingepresst



oder eingelötet sind. Böller, deren Rohrende stumpf aufgeschweißt ist, werden nicht
geprüft.
 

3. Die Vorprüfung bei Böllern umfasst auch die Prüfung der Kennzeichnung mit der größten
zulässigen Masse in Gramm des in den Prüfgegenständen zu verwendenden Böllerpulvers
mit den Kennbuchstaben SP und der größten zulässigen Masse der Vorlage in Gramm.
 

4. Die Prüfung der Maßhaltigkeit (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Satz 3) beschränkt
sich auf die Ermittlung des Lauf- oder Rohrinnendurchmessers und auf die Prüfung, ob
der Zündkanal den in Nummer 1 vorgeschriebenen höchstzulässigen Durchmesser nicht
überschreitet.
 

5. Die Prüfung der Funktionssicherheit (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) umfasst die Kontrolle
des Zündkanals, die Geeignetheit und Sicherheit von Zündvorrichtungen und
Zündbohrlochbohrungen und Zündkanälen, bei Revolvern die freie Drehbarkeit und
die einwandfreie Arretierung der Trommel und das richtige Eintreten des Hahns in die
Sicherungs- und Spannraste, bei Böllern auch die Ladefähigkeit der Kartuschen und die
Abfeuerungsvorrichtung.
 

(2) Der Beschuss ist nach den Bestimmungen der Anlage I Nr. 2 durchzuführen. Die Prüfung
von Schwarzpulverwaffen und Böllern kann auf Antrag mit einer anderen Ladung als in den
Tabellen der Anlage I Nr. 2 aufgeführt vorgenommen werden. Auf Schwarzpulverwaffen ist in
diesem Fall die größte zulässige Masse Pulver in Gramm des in der Schwarzpulverwaffe zu
verwendenden Schwarzpulvers mit dem Kennbuchstaben SP und die größte zulässige Masse
des Geschosses in Gramm aufzubringen.

(3) Bei der Prüfung von Böllern sind folgende Auflagen in die Böller-Beschussbescheinigung
über die Prüfung aufzunehmen:

1. Die minimale Pulverladung eines Böllers muss so bemessen sein, dass eine sichere
Zündung grundsätzlich gewährleistet ist.
 

2. Eine Zündung durch die Rohrmündung ist nicht erlaubt. Die Zündung muss bei Auslösung
des Zündmechanismus sofort erfolgen. Die geprüfte und zulässige Zündungsart ist in die
Böller-Beschussbescheinigung aufzunehmen.
 

3. Als Vorlage in einem Böller dürfen nur Materialien verwendet werden, die zu keiner
Überschreitung der zulässigen Masse der Vorlage entsprechend der Ladetabellen führen.
Die Einbringung der Vorlage darf darüber hinaus keine Belastungserhöhung des Böllers
verursachen. Zulässig sind Kork und sehr leichte, weiche und nicht brennbare Materialien.
 

Fußnoten

§ 2 Abs. 2 Satz 2 u. 3: Früher Satz 3 u. 2 gem. Art. 4 Nr. 1 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 3 Mindestzustand des Prüfgegenstandes

(1) Die Beschussprüfung ist an gebrauchsfertigen Prüfgegenständen durchzuführen. Bei
Mehrladewaffen gehört zur gebrauchsfertigen Waffe auch die Mehrladeeinrichtung. Die
Beschussprüfung kann auch an weißfertigen Waffen und weißfertigen Teilen vorgenommen
werden.

(2) Bei der Prüfung höchstbeanspruchter Teile entfällt die Prüfung der Funktionssicherheit,
sofern das Teil für eine serienmäßig gefertigte Waffe bestimmt ist. Eine aus bereits
beschossenen höchstbeanspruchten Teilen zusammengesetzte Feuerwaffe ist zu beschießen,
wenn Nacharbeiten an diesen Teilen erfolgt sind oder wenn nicht alle diese Teile mit dem
für diese Waffen vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen worden sind. Werden
höchstbeanspruchte Teile als Einzelteile zur Prüfung vorgelegt, erfolgt diese in einer
minimal tolerierten Referenzwaffe. Zur Identifizierung ist vom Antragsteller auf jedem
höchstbeanspruchten Teil eine Nummer anzubringen.

(3) Nicht mindestens weißfertige Prüfgegenstände sind dem Antragsteller ohne Prüfung
zurückzugeben.



(4) Feuerwaffen und Läufe, aus denen Munition verschossen wird, sind dem Antragsteller auch
dann ohne Prüfung zurückzugeben, wenn die Munition nicht in den Maßtafeln aufgeführt ist.
Dies gilt nicht, wenn

1. eine Waffe für Munition, die nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes keiner Zulassung bedarf
oder auf Grund einer Ausnahmebewilligung nach § 13 des Gesetzes oder von der Behörde
eines Staates zugelassen ist, mit dem die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen
vereinbart ist, oder
 

2. eine Waffe zur Beschussprüfung vorgelegt wird, deren Abmessungen noch nicht in
den Maßtafeln enthalten sind; in diesen Fällen kann die Prüfung auf Grund der vom
Antragsteller gelieferten Waffen- und Munitionsdaten vorgenommen werden.
 

§ 4 Zurückweisung vom Beschuss

Die Prüfgegenstände sind zurückzuweisen und dem Antragsteller nach Aufbringung des
Rückgabezeichens entsprechend § 9 Abs. 5 zurückzugeben, wenn

1. bei der Vorprüfung festgestellt wird, dass eine der in Anlage I Nr. 1.1 genannten
Anforderungen nicht erfüllt ist,
 

2. sie durch den Beschuss erkennbar beschädigt wurden oder
 

3. bei der Nachprüfung gemäß § 1 Abs. 5 unter Berücksichtigung von Anlage I Nr. 1.3 Mängel
festgestellt werden.
 

§ 5 Instandsetzungsbeschuss

(1) Eine erneute amtliche Prüfung nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes ist vorzunehmen, wenn

1. ein höchstbeanspruchtes Teil nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes ausgetauscht und
dabei eine Nacharbeit vorgenommen worden ist oder
 

2. an einem höchstbeanspruchten Teil eines Prüfgegenstandes

a) die Maße nach Anlage I Nr. 1.1.3 verändert oder
 

b) materialschwächende oder -verändernde Arbeiten vorgenommen worden sind.
 

 

Satz 1 gilt nicht für Feuerwaffen, deren höchstbeanspruchte Teile ohne Nacharbeit lediglich
ausgetauscht worden sind, sofern alle höchstbeanspruchten Teile mit dem für diese Waffen
vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen worden sind.

(2) Ergibt sich anlässlich der Prüfung nach Absatz 1 einer der in Anlage I Nr. 1.1 oder 1.3
angeführten Mängel, ist § 4 entsprechend anzuwenden.

§ 6 Wiederholungsbeschuss und freiwillige Beschussprüfung

(1) Böller sind vor Ablauf von fünf Jahren einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen.

(2) Prüfgegenstände, die bereits ein Beschusszeichen tragen, sind auf Antrag einer freiwilligen
Beschussprüfung zu unterziehen. Satz 1 gilt auch für Gegenstände der bezeichneten Art, die
nicht der Beschusspflicht unterliegen. Eine freiwillige Beschussprüfung kann auch an einem
Gegenstand nach Satz 1 durchgeführt werden, der von der Behörde eines Staates, mit dem
die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen vereinbart ist, geprüft worden ist und der nach
dieser Prüfung keine Bearbeitung nach § 4 erfahren hat. Auf die Vornahme dieser Prüfung sind
§ 5 des Gesetzes sowie die §§ 1 bis 5 anzuwenden.

(3) Haben die Prüfgegenstände nach den Absätzen 1 und 2 die Beschussprüfung bestanden,
so sind die Prüfzeichen nach § 9 Abs. 1 bis 4 anzubringen.

(4) Haben die Prüfgegenstände nach den Absätzen 1 und 2 die Beschussprüfung endgültig
nicht bestanden, so ist auf ihnen das in § 9 Abs. 5 bezeichnete Rückgabezeichen anzubringen.



Abschnitt 2 Verfahren der Beschussprüfung

 

§ 7 Antragsverfahren

(1) Die Beschussprüfung ist in schriftlicher oder elektronischer Form zu beantragen; die
zuständige Behörde kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Der Antrag kann
die Prüfung mehrerer Gegenstände umfassen. Er muss folgende Angaben und Unterlagen
enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Antragstellers,
 

2. die Bezeichnung des Prüfgegenstandes sowie die laufende Nummer und, soweit es sich um
Gegenstände nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 handelt, die zugehörigen Bescheide,
 

3. die Bezeichnung der zugehörigen Munition oder die Angabe der Masse und der Art des
Pulvers der stärksten Gebrauchsladung oder die Zusammensetzung des entzündbaren
flüssigen oder gasförmigen Gemisches sowie Art und Masse der Vorlage,
 

4. die Angabe, ob ein höchstbeanspruchtes Teil ausgetauscht, instand gesetzt oder verändert
worden ist,
 

5. bei Feuerwaffen mit glatten Läufen die Angabe, ob ein verstärkter Beschuss oder die
Prüfung zur Verwendung von Stahlschrotmunition mit verstärkter Ladung beantragt wird,
 

6. bei Feuerwaffen mit Polygonläufen die Angabe, ob die Prüfung für die Verwendung von
Munition mit Massivgeschoss aus Tombak oder einem ähnlichen Werkstoff beantragt wird,
 

7. bei Böllern auch den Rohrinnendurchmesser in Millimeter; außerdem ist dem erstmaligen
Antrag eine Skizze mit Maß- und Werkstoffangaben beizufügen,
 

8. bei Böllern die Ladungsstärke, wenn sie geringer sein soll als nach den Tabellen der Anlage
I Nr. 2, und
 

9. bei Schwarzpulverwaffen die Ladungsstärke, wenn sie von den in der Anlage I Nr. 2
aufgeführten Bestimmungen abweicht.
 

(2) Der Antragsteller hat, wenn er für Dritte tätig wird, in dem Antrag eine Vollmacht
vorzulegen, den Namen und die Anschrift seines Auftraggebers anzugeben,

1. wenn er seinen eigenen Namen, seine Firma oder seine eingetragene Marke nach § 21 Abs.
3 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung auf den Prüfgegenstand angebracht hat,
 

2. wenn der Prüfgegenstand nicht die vorgeschriebene Kennzeichnung nach § 24 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 des Waffengesetzes trägt oder
 

3. wenn er die Beschussprüfung im Auftrag einer Person vornehmen lässt, die den
Prüfgegenstand in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht hat.
 

(3) Prüfgegenstände, die nach § 4 Satz 1 oder § 5 Abs. 2 mit dem Rückgabezeichen versehen
worden sind, können nur bei derselben Behörde erneut zur Beschussprüfung vorgelegt
werden, es sei denn, dass diese der Vorlage bei einer anderen Behörde zustimmt.

§ 8 Überlassung von Prüfhilfsmitteln

(1) Wird in Feuerwaffen und sonstigen Prüfgegenständen Munition oder eine Ladung
verwendet, die von der zuständigen Behörde nicht beschafft werden kann, so kann diese vom
Antragsteller die Überlassung von Gebrauchsmunition, bei Böllern von Kartuschen, Hülsen und
Zündmitteln verlangen.

(2) Zur Prüfung der Austauschläufe kann die zuständige Behörde vom Antragsteller die
Überlassung der zugehörigen Waffe oder eines geeigneten Verschlusses verlangen.
Einsteckläufe sind in der zugehörigen Waffe zu beschießen; wenn diese nicht vorgelegt werden
kann, ist eine Bescheinigung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes auszustellen mit der



Auflage, dass der Beschuss vor dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Einstecklaufes
vorzunehmen ist. Die Bescheinigung kann mehrere gleichartige Prüfgegenstände umfassen.
Satz 2 gilt auch für Einsteckläufe nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe c des Gesetzes.

(3) Liegt ein Antrag nach § 6 vor, so kann die zuständige Behörde vom Antragsteller die
Überlassung der für die Prüfung erforderlichen Hilfsmittel verlangen.

(4) Für die Prüfung eines Gasböllers ist vom Antragsteller der zuständigen Behörde eine
Bescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt darüber vorzulegen, dass das
Gerät den technischen Anforderungen nach Anlage I Nr. 2.3.2 bis 2.3.5 entspricht.

§ 9 Aufbringen der Prüfzeichen

(1) Die Prüfgegenstände sind mit dem amtlichen Beschusszeichen nach Anlage II zu versehen.
In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d des Gesetzes ist das Prüfzeichen der jeweils
zuständigen Stelle auf die Prüfgegenstände aufzubringen. Beschuss- und Prüfzeichen müssen
deutlich sichtbar und dauerhaft aufgebracht werden.

(2) Das Beschusszeichen nach Absatz 1 besteht aus dem Bundesadler nach Anlage II
Abbildung 1 mit den jeweiligen Kennbuchstaben.

(3) Das Beschusszeichen ist auf jedem höchstbeanspruchten Teil entsprechend § 2 Abs. 2 des
Gesetzes aufzubringen. Als weitere Prüfzeichen sind aufzubringen:

1. das Ortszeichen nach Anlage II Abbildung 3 auf einem höchstbeanspruchten Teil,
 

2. das Zeichen für die Stahlschrotprüfung nach Anlage II Abbildung 2 auf jedem Lauf zum
Verschießen von Stahlschrotmunition mit verstärkter Ladung und
 

3. das Jahreszeichen auf einem höchstbeanspruchten Teil. Das Jahreszeichen besteht aus den
beiden letzten Ziffern der Jahreszahl, denen die Monatszahl angefügt werden kann. Auf
Antrag können die beiden Ziffern der Jahreszahl durch die Buchstaben A = 0, B = 1, C = 2,
D = 3, E = 4, F = 5, G = 6, H = 7, I oder J = 8, K = 9 verschlüsselt werden.
 

(4) Jedes geprüfte höchstbeanspruchte Teil, das einzeln zur Prüfung vorgelegt wird, ist mit dem
Beschusszeichen, dem Ortszeichen und dem Jahreszeichen zu versehen.

(5) Das Rückgabezeichen besteht aus dem Ortszeichen und dem Jahreszeichen; vorhandene
Prüfzeichen sind durch ein "X" auf oder neben dem Prüfzeichen zu entwerten. Sind
höchstbeanspruchte Teile unbrauchbar, so sind sie ebenfalls mit einem "X" zu kennzeichnen.

§ 10 Bescheinigung über das Beschussverfahren

(1) Die zuständige Behörde hat eine beschusstechnische Bescheinigung auszustellen

1. auf Antrag,
 

2. nach einer Beschussprüfung gemäß § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 oder an Waffen nach § 7 Abs. 1
Satz 3 Nr. 6 oder
 

3. nach einer erstmaligen Prüfung und jeder weiteren Wiederholungsprüfung von Böllern.
 

(2) Bei Feuerwaffen, die der Beschusspflicht unterliegen oder die historische Waffen sind, kann
die zuständige Behörde auf Antrag eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass eine Prüfung
nicht oder nur unter der Gefahr einer Beschädigung oder Zerstörung der Waffe durchgeführt
werden kann. Die Bescheinigung muss den Hinweis enthalten, dass die Waffe zum Schießen
nicht mehr verwendet werden darf.

(3) Für Prüfgegenstände, die die Beschussprüfung nicht bestanden haben, ist dem
Antragsteller ein schriftlicher Prüfhinweis auszustellen,

1. aus dem die Daten des Prüfgegenstandes, der Grund der Zurückweisung und das Datum
des Beschusses hervorgehen und
 



2. der die Forderung enthält, dass der Prüfgegenstand zum Schießen nicht mehr verwendet
werden darf.
 

(4) Sind höchstbeanspruchte Teile nach § 9 Abs. 5 Satz 2 als unbrauchbar gekennzeichnet
worden, so stellt die zuständige Behörde auf Antrag eine Bescheinigung im Sinne des Absatzes
3 aus.

Abschnitt 3 Bauartzulassung und Zulassung für
besondere Schusswaffen und besondere Munition

 

§ 11 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(1) Die nach § 7 des Gesetzes der Zulassung unterliegenden Schussapparate, Einsteckläufe
ohne eigenen Verschluss für Munition mit einem zulässigen höchsten Gebrauchsgasdruck
bis 2 100 bar und nicht der Beschusspflicht unterliegenden Feuerwaffen müssen den in
Anlage I Nr. 3 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen. Schussapparate,
die Bolzensetzwerkzeuge nach § 7 des Gesetzes sind, müssen, wenn sie einen Kolben
enthalten und wenn sie zur Verwendung magazinierter Kartuschen bestimmt sind, außer der
Geräteprüfung einer Prüfung des Systems aus Gerät, Kolben und Kartuschen unterzogen
werden. Die Systemkomponenten werden vom Antragsteller festgelegt. Zu einem bereits
zugelassenen System kann von dem Zulassungsinhaber oder einem Dritten auch die
Zulassung anderer Kartuschen beantragt werden. Für die Anforderungen an die Maßhaltigkeit
gilt Anlage I Nr. 1.1.3 entsprechend. Die Prüfmodalitäten für Geräte nach Satz 2 werden im
Einzelnen durch die Prüfregel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt "Haltbarkeits- und
Systemprüfung von Bolzensetzwerkzeugen" in der jeweils gültigen Fassung beschrieben.

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, Schusswaffen nach
§ 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Munition nach § 10 des Gesetzes müssen
den in der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen.
Hülsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6a Absatz
1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3 der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage I
Ausnahmen zulassen, wenn

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die Sicherheit des Benutzers oder
Dritter in anderer Weise gesichert ist,
 

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen keine größere Gefahr
hervorrufen als diejenigen, die die Anforderungen der Anlage I Nr. 4 erfüllen.
 

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I hinausgehende Anforderungen
stellen, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird pyrotechnische Munition
entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klassen PM I und PM II eingeteilt.

(6) Für Schusswaffen, die nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes in Verbindung mit Anlage
2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 des Waffengesetzes anzuzeigen sind und deren
Geschossen eine Bewegungsenergie von höchstens 7,5 Joule erteilt wird, ist eine Messung
der Bewegungsenergie nach Anlage VI durchzuführen. Die Messung kann bei einem
Beschussamt beantragt werden oder durch den Antragsteller mit einer kalibrierten
Geschossgeschwindigkeitsmessanlage selbst durchgeführt werden. Es sind der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt fünf Messprotokolle und ein Hinterlegungsmuster, das aus
der Serie der Prüfgegenstände ausgewählt werden muss, einzureichen. Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt bestätigt die Anzeige und nach bestandener Prüfung die
Berechtigung zum Aufbringen des Kennzeichens nach Anlage II Abbildung 10. Soweit es
sich um Einzelstücke handelt, das heißt sofern nicht mehr als drei Stücke eines bestimmten



Modells hergestellt oder in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden, die nicht das
Kennzeichen nach Anlage II Abbildung 10 tragen, können von einem Beschussamt auf Antrag
mit diesem Kennzeichen versehen werden. Dabei müssen die Beschussämter das Ortszeichen
nach Anlage II Abbildung 3 zusätzlich auf der Schusswaffe anbringen.

Fußnoten

§ 11 Abs. 2 Satz 2 u. 3: Eingef. durch Art. 3 Abs. 8 G v. 17.7.2009 I 2062 mWv 1.10.2009
§ 11 Abs. 6 Satz 1: IdF d. Art. 4 Nr. 2 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

§ 12 Modellbezeichnung bei Bauartzulassungen

Die der Zulassung unterliegenden Gegenstände dürfen keine Modellbezeichnung haben,
die zur Irreführung geeignet ist oder eine Verwechslung mit Waffen oder Munition anderer
Beschaffenheit hervorrufen kann. Die Vorschriften des Markenrechts bleiben unberührt.

§ 13 Inverkehrbringen von Schussapparaten aus Staaten, mit denen
die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen vereinbart ist

Wer Schussapparate, die von der Stelle eines Staates zugelassen sind, mit dem die
gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen vereinbart ist, in den Geltungsbereich des
Gesetzes verbringt, darf diese nur unter Beifügung einer von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt inhaltlich gebilligten Betriebsanleitung in deutscher Sprache in Verkehr bringen.
Der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ist zur Prüfung der Betriebsanleitung auch ein
zugelassener, serienmäßig gefertigter Schussapparat zur Verfügung zu stellen. § 18 Abs. 2 Nr.
4 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 14 Beschaffenheit pyrotechnischer Munition

(1) Wer pyrotechnische Munition herstellt oder in den Geltungsbereich des Gesetzes verbringt,
darf diese anderen nur überlassen, wenn ihre Sätze

1. mechanisch oder chemisch nicht verunreinigt sind,
 

2. keine saure Reaktion zeigen, es sei denn, dass die Funktionssicherheit oder die
Lagerbeständigkeit nicht beeinträchtigt wird,
 

3. folgende Ausgangsstoffe nicht enthalten:

a) Schwefel mit freier Säure oder mit mehr als 0,1 Prozent unverbrennlichen
Bestandteilen,
 

b) Schwefelblüte,
 

c) weißen (gelben) Phosphor,
 

d) Kaliumchlorat mit mehr als 0,15 Prozent Bromatgehalt.
 

 

(2) Der Hersteller pyrotechnischer Munition und derjenige, der pyrotechnische Munition in den
Geltungsbereich des Gesetzes verbringt, haben sich auf Grund einer Analyse des Herstellers
der Ausgangsstoffe oder eines anerkannten Sachverständigen davon zu überzeugen, dass bei
den Ausgangsstoffen die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Die Nachweise über die
Prüfung sind drei Jahre lang aufzubewahren.

§ 15 Anforderungen an Reizstoffgeschosse, Reizstoffsprühgeräte
und Reizstoffe sowie an Elektroimpulsgeräte

(1) Kartuschenmunition mit Reizstoffen und Geräte, aus denen zu Angriffs- oder
Verteidigungszwecken Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, müssen hinsichtlich
ihrer Beschaffenheit den Anforderungen der Anlage IV Nr. 2 und die darin verwendeten
Reizstoffe hinsichtlich ihrer Reizwirkung und zulässigen Menge den Anforderungen der Anlage
IV Nr. 3 und 4 entsprechen sowie nach § 16 gekennzeichnet sein.

(2) Die Vorschriften über den Verkehr mit Giften, Arzneimitteln und Betäubungsmitteln sowie
des Lebensmittelrechts bleiben unberührt.



(3) Für die Prüfung der Anforderungen nach Anlage IV ist die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt zuständig. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt kann mit der
Durchführung von Teilen der Prüfung auf Kosten des Antragstellers andere Fachinstitute
beauftragen.

(4) Die Prüfung ist nach Methoden und Verfahren durchzuführen, die dem jeweiligen Stand der
Wissenschaft und Technik entsprechen.

(5) Die Anforderungen an Elektroimpulsgeräte sind in Anlage V geregelt. Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt prüft nach den anerkannten Methoden der Messtechnik an dem
übersandten Muster, ob die in Anlage V festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. Wenn
die Grenzwerte eingehalten werden, wird der Antragsteller darüber unterrichtet, dass er das
Prüfzeichen nach Anlage II Abbildung 12 auf die Elektroimpulsgeräte aufbringen darf. Ohne
dieses Prüfzeichen dürfen keine Elektroimpulsgeräte überlassen werden. Die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt kann mit der Durchführung von Teilen der Prüfung auf Kosten des
Antragstellers andere Fachinstitute beauftragen.

§ 16 Kennzeichnung der Verpackung von
Reizstoffgeschossen und Reizstoffsprühgeräten

(1) Auf der kleinsten Verpackungseinheit von Reizstoffgeschossen sind außer der
Kennzeichnung nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes folgende Angaben anzubringen:

1. die Aufschrift "Reizstoff",
 

2. die gebräuchliche wissenschaftliche Bezeichnung des Reizstoffes,
 

3. die Masse des in einem Geschoss enthaltenen Reizstoffes,
 

4. der Zeitpunkt (Jahr und Monat), bis zu dem der Reizstoff versprüht oder die Geschosse
verschossen werden dürfen, und
 

5. die Aufschrift "In Entfernungen unter 1 m Gefahr gesundheitlicher Schädigungen!".
 

(2) Geräte, aus denen Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, sind mit dem Namen
oder einer eingetragenen Marke des Herstellers, einer Produktbezeichnung und entsprechend
Absatz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 sowie mit der Angabe des Inhalts und der Konzentration der
Reizstofflösung zu kennzeichnen. Geräte mit auswechselbaren Reizstoffbehältern sind
entsprechend Absatz 1 Nr. 1 und 5, die auswechselbaren Reizstoffbehälter selbst nach Satz
1 zu kennzeichnen. Kartuschenmunition mit Reizstoffen ist auf dem Hülsenboden mit der
Kurzbezeichnung des in der Kartusche enthaltenen Reizstoffes zu kennzeichnen. Soweit sich
die Kennzeichnung auf dem Hülsenboden wegen der geringen Größe der Munition oder aus
sonstigen technischen Gründen nicht anbringen lässt, ist folgende Farbkennzeichnung am
Hülsenmund anzubringen:

Blau - Reizstoffmunition mit CN,
 

Gelb - Reizstoffmunition mit CS,
 

Rot - sonstige Reizstoffmunition.
 

 

(3) Jeder kleinsten Verpackungseinheit von Reizstoffgeschossen und jedem Sprühgerät
nach Absatz 2 ist eine Gebrauchsanweisung beizufügen, in der die Methoden sachgerechter
Anwendung und die Gefahren einer missbräuchlichen Benutzung zu beschreiben sind.

§ 17 Abweichungen vom Kennzeichnungsgrundsatz
bei besonderen Munitionsarten

(1) Auf pyrotechnischer Munition der Klasse PM II ist außer der Kennzeichnung nach § 24 Abs.
3 des Waffengesetzes die Jahreszahl der Herstellung und die Verbrauchsdauer anzubringen.
Lässt sich bei pyrotechnischer Munition der Klassen PM I und PM II die Kennzeichnung auf
der Hülse oder dem Geschoss wegen deren geringer Größe oder aus sonstigen technischen



Gründen nicht anbringen, genügt die Kennzeichnung der kleinsten Verpackungseinheit. Auf
dieser ist ferner das Bruttogewicht der Verpackungseinheit anzugeben.

(2) Munition, bei der der Zündsatz im Rand des Hülsenbodens untergebracht ist
(Randfeuermunition), ist auf dem Hülsenboden nur mit dem Herstellerzeichen zu
kennzeichnen. Bei Kartuschenmunition für Schussapparate mit einem eingebuchteten
oder gewölbten Boden, bei der der Zündsatz weder in einem besonderen Zündhütchen im
Hülsenboden (Zentralfeuermunition) noch im Rand des Hülsenbodens untergebracht ist und
bei der der Zünd- und Treibsatz nicht schwerer als 0,5 Gramm ist, braucht die Hülse nicht
nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes gekennzeichnet zu sein. Schreckschussmunition mit
gebördeltem Hülsenmund ist auf der Abdeckung mit grüner Farbe zu kennzeichnen.

(3) Bei Randfeuermunition und bei Kartuschenmunition für Schussapparate genügt es, das
Fertigungszeichen anstatt auf der kleinsten Verpackungseinheit auf einer besonderen Einlage
in der kleinsten Verpackungseinheit anzubringen. Bei Treibladungen nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 3 Nr. 2 des Waffengesetzes für Schussapparate braucht die Kennzeichnung
nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes nur auf der magazinierten Verpackung angebracht
werden.

(4) Bei Kartuschenmunition für Schussapparate ist auf der kleinsten Verpackungseinheit ein
deutlicher Hinweis auf die Art des Gerätes und den Stärkegrad der Ladung anzubringen. Der
Stärkegrad der Ladung ist durch folgende Farben zu kennzeichnen:
Ladungsstufe 1 weiß oder braun     schwächste Ladung 
Ladungsstufe 2 grün                  schwache Ladung
Ladungsstufe 3 gelb                  mittlere Ladung
Ladungsstufe 4 blau                    starke Ladung
Ladungsstufe 5 rot                sehr starke Ladung
Ladungsstufe 6 schwarz               stärkste Ladung. 

Die Farbkennzeichnung ist auch auf dem Hülsenboden der Kartusche oder auf der Kartuschen-
oder Zündsatzabdeckung anzubringen:

(5) Auf festen Körpern, die zum Verschießen aus Schussapparaten bestimmt sind (Bolzen),
ist das der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt angezeigte Herstellerkennzeichen
anzubringen; werden Führungs- oder Halterungsstücke verwendet, die auch nach dem Schuss
noch mit dem Geschoss verbunden bleiben, genügt die Angabe des Herstellerkennzeichens
auf einem dieser Teile. Die kleinste Verpackungseinheit der Bolzen ist nach § 24 Abs. 3 des
Waffengesetzes sowie außerdem mit der Typenbezeichnung zu kennzeichnen.

Abschnitt 4 Verfahren bei der Bauartzulassung

 

§ 18 Antragsverfahren

(1) Die Bauartzulassung ist in schriftlicher oder elektronischer Form zu beantragen. Der
Antragsteller hat in dem Antrag anzugeben:

1. seinen Namen oder seine Firma und seine Anschrift, bei der Verbringung in den
Geltungsbereich des Gesetzes den Namen oder die Firma und die Anschrift dessen, der die
Gegenstände verbringt,
 

2. die angezeigte Marke, die auf dem Gegenstand angebracht werden soll,
 

3. die Modellbezeichnung der Schusswaffe oder des Einstecklaufs oder die Bezeichnung
der pyrotechnischen Munition, wobei für Schusswaffen neben einer vorrangigen weitere
Modellbezeichnungen verwendet werden dürfen, wenn sie der zulassenden Behörde, auch
nach der Erteilung der Zulassung, angezeigt wurden,
 

4. im Falle der Zulassung nach § 10 des Gesetzes auch die Herstellungsstätte.
 

(2) Der Antragsteller hat dem Antrag beizufügen

1. bei der Zulassung nach



a) den §§ 7, 8 und 9 Abs. 1 des Gesetzes ein oder zwei Baumuster des Gegenstandes der
für die Systemprüfung benötigten Geräteteile und der dazugehörigen Munition oder
Geschosse,
 

b) § 10 des Gesetzes eine ausreichende Stückzahl der pyrotechnischen Munition,
 

 

2. eine nach den Regeln der Technik gefertigte Schnittzeichnung, die alle für die Zulassung
wichtigen Angaben über die Maße und Werkstoffe enthält, eine Ansichtszeichnung
gleicher Qualität, ersatzweise eine Fotografie, jeweils in dreifacher Ausfertigung, und
eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache, soweit sie den Gegenständen beim Vertrieb
beigegeben wird,
 

3. bei Bolzensetzwerkzeugen mit Kolben und magazinierten Kartuschen zur Durchführung der
Systemprüfung die Angaben darüber, durch welche Teile das System bestimmt sein soll,
sowie deren technische Daten,
 

4. bei Schusswaffen, Schussapparaten oder Einsteckläufen, die zum Verschießen von nach
§ 11 Abs. 1 des Gesetzes zugelassener Munition bestimmt sind, die für die Prüfung
erforderliche Munition und
 

5. bei Schussapparaten, die im Geltungsbereich des Gesetzes verwendet werden sollen,
außerdem eine Erklärung, aus der hervorgeht, an welchem Ort oder an welchen Orten
er die für die Durchführung von Wiederholungsprüfungen erforderlichen Einrichtungen
unterhält oder wen er mit der Durchführung dieser Prüfung beauftragt hat.
 

(3) Der Antragsteller hat der Zulassungsbehörde auf Verlangen

1. das in Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a bezeichnete Baumuster oder an dessen Stelle einen
serienmäßig gefertigten Gegenstand des zugelassenen Modells und, im Falle der Zulassung
pyrotechnischer Munition, auch eine serienmäßig gefertigte Schusswaffe zum Verschießen
dieser Munition zu überlassen und
 

2. Teilzeichnungen des Modells einzureichen.
 

(4) Bei Anträgen auf Zulassung von Schussapparaten und anderen nicht tragbaren Geräten,
in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die
für technische Zwecke bestimmt sind, soll die Physikalisch-Technische Bundesanstalt die
Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung e. V. anhören; bestehen Zweifel, ob der Prüfgegenstand den Anforderungen
an den Werkstoff und die Festigkeit entspricht, ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung zu beteiligen. Bei anderen nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb in Hülsen
untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke bestimmt
sind, unterliegen der Bauartzulassung nur die Auslösevorrichtung und die Teile des Gerätes,
die dem Druck der Pulvergase unmittelbar ausgesetzt sind.

(5) Bei nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte Treibladungen
verwendet werden und die für technische Zwecke bestimmt sind, die ortsfest eingebaut
werden, entfällt die Vorlage eines Baumusters nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a. Die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt kann im Benehmen mit der Berufsgenossenschaftlichen
Zentrale für Sicherheit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
Prüfungen am Betriebsort vornehmen.

Fußnoten

§ 18 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1: IdF d. Art. 11 Abs. 6 Nr. 1 Buchst. a G v. 30.10.2008 I 2130 mWv
5.11.2008
§ 18 Abs. 5 Satz 2: IdF d. Art. 11 Abs. 6 Nr. 1 Buchst. b G v. 30.10.2008 I 2130 mWv 5.11.2008

§ 19 Zuständigkeit und Zulassungsbescheid

(1) Über Anträge nach den §§ 7, 8 und 9 Abs. 2 und 4 des Gesetzes entscheidet die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Über Anträge nach § 9 Abs. 1 und 5 des Gesetzes



entscheidet die nach Landesrecht zuständige Stelle, über Anträge nach § 10 des Gesetzes die
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung durch schriftlichen Bescheid.

(2) Der Zulassungsbescheid hat Angaben zu enthalten über

1. den Namen und die Anschrift des Antragstellers,
 

2. die Art und Modellbezeichnung der Schusswaffe, des Schussapparates, des Einstecklaufes,
der Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe und bei pyrotechnischer Munition deren
Bezeichnung,
 

3. die wesentlichen Merkmale der Bauart

a) der zugelassenen Schusswaffe, des Schussapparates, des Einstecklaufes, der
Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe sowie die wesentlichen Merkmale und die
Bezeichnung der daraus zu verschießenden Gebrauchsmunition,
 

b) der zugelassenen pyrotechnischen Munition,
 

 

4. die Geltungsdauer der Zulassung und
 

5. das Zulassungszeichen nach § 20 Abs. 2.
 

(3) Nebenbestimmungen und inhaltliche Beschränkungen der Zulassung, welche die
Verwendung der zugelassenen Waffen, Schussapparate, Einsteckläufe und Munition betreffen,
sind vom Verwender zu beachten. Die Zulassung ist mit der Auflage zu verbinden, einen
Auszug des Zulassungsbescheides den Verwendern auszuhändigen, soweit darin die
Verwendung betreffende Nebenbestimmungen und inhaltliche Beschränkungen enthalten
sind. Die Bauartzulassung nach Maßgabe des § 9 Abs. 5 des Gesetzes kann auch mit der
Auflage verbunden werden, den zugelassenen Gegenständen sicherheitstechnische Hinweise
und eine von der Zulassungsbehörde gebilligte und bestätigte Betriebsanleitung beizufügen
und die zugelassenen Gegenstände einer Einzelbeschussprüfung nach § 5 des Gesetzes zu
unterziehen. Dies gilt auch für andere nicht tragbare Geräte, in denen zum Antrieb in Hülsen
untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke bestimmt
sind.

§ 20 Zulassungszeichen

(1) Die Zulassungsbehörde hat dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines
Zulassungszeichens vorzuschreiben.

(2) Das Zulassungszeichen setzt sich aus dem in der Anlage II Abbildung 5 bis 7 oder 10 bis 12
jeweils vorgesehenen Zeichen und einer Kennnummer zusammen. Die Kennnummer besteht
aus einer fortlaufenden Nummer. Bei pyrotechnischer Munition gehört zum Zulassungszeichen
außerdem die Klassenbezeichnung "PM I" oder "PM II".

(3) Der Zulassungsinhaber hat dauerhaft und deutlich sichtbar auf jedem nachgebauten
Stück und bei pyrotechnischer Munition auf jeder kleinsten Verpackungseinheit das
vorgeschriebene Zulassungszeichen anzubringen. Das Zulassungszeichen darf nicht auf einem
Teil angebracht werden, das üblicherweise zum Austausch bestimmt ist. Soweit sich das
Zulassungszeichen auf der pyrotechnischen Munition wegen deren geringen Größe oder aus
sonstigen technischen Gründen nicht anbringen lässt, genügt die Anbringung auf der kleinsten
Verpackungseinheit.

§ 21 Bekanntmachungen

(1) Die Zulassung der Bauart der in den §§ 7, 8 und 9 Abs. 5 des Gesetzes bezeichneten
Gegenstände, ihre Änderung, Berichtigung, Rücknahme und ihr Widerruf werden im
Bundesanzeiger und im Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
bekannt gemacht. Die Bekanntmachung soll die in § 19 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten
Angaben, die Kennnummer nach § 20 Abs. 2 Satz 1 und die Bezeichnung der zugehörigen
Gebrauchsmunition enthalten.



(2) Bei Zulassungen nach § 10 des Gesetzes hat die Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung eine Liste der erteilten Zulassungen für pyrotechnische Munition zu führen und diese
auf dem neuesten Stand zu halten. Die Liste soll die folgenden Angaben enthalten:

1. das vollständige Zulassungszeichen,
 

2. die Bezeichnung der pyrotechnischen Munition,
 

3. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers,
 

4. Beschränkungen, Befristungen und Auflagen, insbesondere die von der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung festgelegten Verwendungshinweise in Code-Nummern. Die
Bedeutung der Code-Nummern wird im Vorspann der Liste erläutert.
 

Die Liste ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung während der
Dienststunden auszulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung
eine Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

(3) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat dem Ständigen Büro der Ständigen
Internationalen Kommission für die Prüfung der Handfeuerwaffen Mitteilung zu machen über

1. Anordnungen nach § 23 Abs. 2 Satz 2,
 

2. die Erteilung, die Rücknahme oder den Widerruf einer Zulassung von Schussapparaten
nach den §§ 7 und 8 des Gesetzes. Die Mitteilung über die Erteilung besteht aus einer
Kopie des Zulassungsbescheides.
 

Abschnitt 5 Periodische Fabrikationskontrolle,
Einzelfallprüfung, Wiederholungsprüfung

 

§ 22 Periodische Fabrikationskontrollen
für Schussapparate und Einsteckläufe

Schussapparate und Einsteckläufe, deren Bauart von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt zugelassen ist, sind in Abständen von höchstens zwei Jahren an fünf
Gegenständen jeder Bauart durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zu prüfen. Für die
Prüfung sind die Vorschriften der Anlage I Nr. 3.1 bis 3.4 maßgebend. Der Zulassungsinhaber
hat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt die fünf Prüfgegenstände nach Satz 1
spätestens zwei Jahre nach der Zulassung und dann im Abstand von zwei Jahren aus der
laufenden Produktion oder, wenn dies nicht möglich ist, aus dem Lagerbestand vorzulegen.

§ 23 Überprüfung im Einzelfall

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass Prüfgegenstände nach den §§ 7 und 8 des
Gesetzes, deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen worden
ist, in ihren wesentlichen Merkmalen nicht den Vorschriften der Anlage I Nr. 3 oder 4 oder
der Zulassung entsprechen, nimmt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt eine Prüfung
vor. Können dabei festgestellte Mängel nicht unmittelbar behoben werden, kann diese dem
Zulassungsinhaber untersagen, weitere Gegenstände dieser Bauart zu vertreiben und anderen
zu überlassen.

(2) Werden der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Mängel nach Absatz 1 bei
Prüfgegenständen nach § 7 des Gesetzes bekannt, deren Bauart von der Behörde eines
Staates zugelassen worden ist, mit dem die gegenseitige Anerkennung der Zulassungszeichen
vereinbart ist, unterrichtet sie diese Behörde. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
kann den weiteren Vertrieb untersagen, wenn diese Gegenstände Gefahren für Leben und
Gesundheit des Benutzers oder Dritter hervorrufen.

§ 24 Wiederholungsprüfung betriebener Schussapparate

(1) Der Betreiber eines Schussapparates oder eines nicht tragbaren Gerätes, in dem zum
Antrieb in Hülsen untergebrachte Treibladungen verwendet werden und das für technische
Zwecke bestimmt ist, hat das Gerät dem Hersteller oder dessen Beauftragten jeweils nach



zwei Jahren, bei wesentlichen Funktionsmängeln unverzüglich vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für
Leinenwurfgeräte, die auf Seeschiffen verwendet werden, und nicht für Industriekanonen.

(2) Die Frist bis zur ersten Wiederholungsprüfung nach Absatz 1 beginnt

1. bei Bolzensetzwerkzeugen, Press- und Kerbgeräten mit der Auslieferung des Gerätes an
den Betreiber oder Händler,
 

2. bei anderen Schussapparaten mit der Auslieferung des Gerätes an den Betreiber.
 

Der Fristbeginn ist nachzuweisen im Falle von Satz 1 Nr. 1 durch eine vom Hersteller auf dem
Gerät anzubringende Plakette, im Falle von Satz 1 Nr. 2 durch eine Bescheinigung, die der
Hersteller oder Händler dem Schussapparat beim Überlassen an den Betreiber beizufügen hat.

(3) Der Hersteller oder sein Beauftragter hat zu prüfen, ob ein Gerät nach Absatz 1
funktionssicher (Anlage I) ist und ob es dem Baumuster entspricht. Bei aus einem anderen
Staat eingeführten Schussapparaten, die ein anerkanntes Prüfzeichen tragen, gilt als
Beauftragter des Herstellers der Verbringer, der im Geltungsbereich des Gesetzes eine
Niederlassung besitzt.

§ 25 Prüfzeichen bei Wiederholungsprüfungen

(1) Hat die Prüfung eines Gerätes nach § 24 Abs. 1 keine Beanstandungen ergeben, so hat die
prüfende Stelle das Prüfzeichen anzubringen.

(2) Das Prüfzeichen für Geräte nach § 24 Abs. 1 muss dem Muster der Anlage II Abbildung 8
entsprechen. Es ist auf dem Lauf oder dem Gehäuse dauerhaft so anzubringen, dass die Zahl
des Quartals, in dem das Gerät geprüft wurde, zur Laufmündung zeigt. Wird das Prüfzeichen
in Form einer Plakette angebracht, so muss diese in Schwarzdruck auf silbrigem Grund
ausgeführt sein.

(3) Über die Prüfung des Gerätes nach § 24 Abs. 1 hat der Hersteller oder sein Beauftragter
dem Betreiber eine Prüfbescheinigung auszustellen, aus der das Ergebnis und das Datum der
Prüfung, die prüfende Stelle und der Name des mit der Prüfung Beauftragten hervorgehen.

Abschnitt 6 Festlegung der Maße und Energiewerte für Feuerwaffen
(Maßtafeln), Einsteck- und Austauschläufe sowie für Munition

 

§ 26 Zulässige und nicht zulässige Munition

(1) In den Maßtafeln werden festgelegt

1. die Maße für die Patronen- oder Kartuschenlager und für die Übergänge, bei glatten
Läufen die Innendurchmesser und bei gezogenen Läufen die Feld- und Zugdurchmesser,
erforderlichenfalls auch die Laufquerschnitte von Feuerwaffen, Einsteckläufen und
Austauschläufen sowie die Verschlussabstände von Feuerwaffen (Maßtafeln - § 14 Abs. 1
Nr. 1 des Gesetzes),
 

2. die zulässigen Höchst- und Mindestmaße, die zulässigen höchsten Gebrauchsgasdrücke,
bei Schrotmunition auch für die verstärkte Ladung, oder die Höchst- und Mindestenergien,
außerdem bei Stahlschrotmunition die höchstzulässigen Mündungsgeschwindigkeiten,
Mündungsimpulse und Durchmesser der Schrote, und die Bezeichnung der Munition
und der Treibladungen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1 und 2 des
Waffengesetzes (§ 14 Abs. 3 des Gesetzes),
 

3. die zulässigen Höchstmaße, die Höchst- und Mindestgasdrücke oder -energien und die
Bezeichnung der pyrotechnischen Munition (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes).
 

(2) Ist die Hülse einer Munition ummantelt, so gelten die in den Maßtafeln festgelegten Maße
nur für die Hülse.

(3) Nicht zulässig sind



1. Munition nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.5.1 bis 1.5.6 des Waffengesetzes,
 

2. Schrotpatronen mit Schroten mit einer Vickershärte HV 1 von über 110 an der Oberfläche
oder von über 100 im Inneren,
 

3. Stahlschrotpatronen ohne geeignete Ummantelung der Schrotladung und
 

4. Revolver- und Pistolenpatronen mit Geschossen, die überwiegend oder vollständig aus
hartem Material - Brinellhärte größer als 25 HB 5/62,5/30 - bestehen.
 

§ 27 Abweichungen von den Maßtafeln

(1) Anstelle der in den Maßtafeln für Munition festgelegten Bezeichnung darf eine andere
Bezeichnung zugelassen werden, wenn sie eindeutig ist und sich von Bezeichnungen anderer
zugelassener Munition hinreichend unterscheidet. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
veröffentlicht die Bezeichnungen nach Satz 1 jeweils in ihrem Amts- und Mitteilungsblatt. Im
Falle von pyrotechnischer Munition nach § 10 des Gesetzes erfolgt die Veröffentlichung durch
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in der Liste gemäß § 21 Abs. 2.

(2) Lässt sich die Bezeichnung auf der Munition wegen deren geringer Größe nicht anbringen,
so genügt die Angabe des Kalibers mit einer Kurzbezeichnung, die die Munition eindeutig
charakterisiert. Ist die Angabe der Hülsenlänge vorgeschrieben, muss auch diese angebracht
werden.

(3) Neue, noch nicht in den Maßtafeln aufgeführte Munition darf bei übereinstimmenden
oder ähnlichen Abmessungen im Vergleich zu bereits zugelassener Munition nicht zugelassen
werden, wenn

1. sie einen höheren Gasdruck entwickelt und aus Waffen für zugelassene Munition mit einem
niedrigeren Gasdruck verschossen werden kann oder
 

2. bereits zugelassene Munition mit höherem Gasdruck aus Waffen für die neue Munition mit
einem niedrigeren Gasdruck verschossen werden kann.
 

(4) Die zuständige Behörde kann in Ausnahmefällen zulassen, dass von den normalen
Feld- und Zugprofilen abgewichen wird, wenn sichergestellt ist, dass die Abweichung
zu keiner Überschreitung des Gebrauchsgasdruckes führt und dass beim Beschuss mit
Beschussmunition ein Überdruck von 30 Prozent in jedem Fall erreicht wird.

(5) Die zuständige Behörde kann bei der Prüfung von Prüfgegenständen auf Antrag
eine Abweichung von den Maßen der Maßtafeln zulassen, wenn sie zu Versuchs- oder
Erprobungszwecken bestimmt sind. In diesen Fällen wird ein Beschusszeichen nicht
angebracht. In den Fällen des Satzes 1 hat die zuständige Behörde auf Antrag eine
Bescheinigung darüber auszustellen, dass die Prüfgegenstände haltbar und funktionssicher
sind, dass deren Maße von den Maßen der Maßtafeln abweichen und dass diese Gegenstände
zu Versuchs- oder Erprobungszwecken bestimmt sind. Aus der Bescheinigung müssen die
Abweichungen von den Maßen nach Anlage I Nr. 1.1.3 hervorgehen.

Abschnitt 7 Zulassung von Munition

 

§ 28 Begriffsbestimmungen

(1) Der Typ einer Patronen- oder Kartuschenmunition wird bestimmt durch die in den Maßtafeln
festgelegte Bezeichnung oder durch eine zugelassene Bezeichnung nach § 27 Abs. 1 Satz 1.

(2) Das Los einer Patronen- oder Kartuschenmunition ist

1. die Gesamtheit einer Munition desselben Typs, die von demselben Hersteller in einer Serie
gefertigt wird, ohne Änderung wesentlicher Komponenten,
 

2. bei Munition aus Staaten, mit denen die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen
nicht vereinbart ist, die Gesamtheit der Munition, die von demselben Verbringer in einer



Lieferung in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden soll, wenn sie die
Merkmale nach Nummer 1 aufweist.
 

§ 29 Zulassung und Prüfung von Patronen- und Kartuschenmunition

Die Zulassungsprüfung nach § 11 des Gesetzes umfasst die Prüfung

1. der vorgesehenen Bezeichnung der Munition,
 

2. der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf der kleinsten Verpackungseinheit,
 

3. der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf jeder Patrone oder Kartusche,
 

4. der Maßhaltigkeit,
 

5. des Gasdruckes oder an dessen Stelle im Falle fehlender Vorgabe oder erheblicher
messtechnischer Schwierigkeiten der entsprechenden Vergleichswerte,
 

6. des Aufbaus der Patronen, der Geschwindigkeit und des Impulses der Schrote bei
Stahlschrotpatronen,
 

7. der Funktionssicherheit.
 

§ 30 Antragsverfahren

(1) Der Antrag hat Angaben zu enthalten über

1. Name, Firma oder Marke und Anschrift des Herstellers oder desjenigen, dessen Name,
Firma oder Marke auf der Munition angebracht ist und der die Verantwortung für die
Munition übernimmt; im Falle der Verbringung aus Staaten, mit denen die gegenseitige
Anerkennung der Prüfzeichen nicht vereinbart ist, sind Name, Firma oder Marke und
Anschrift des Verbringers anzugeben,
 

2. Typenbezeichnung der Munition,
 

3. Herstellungsstätte, es sei denn, der Antragsteller ist ein Verbringer nach Nummer 1,
 

4. Prüfstätte für die Fabrikationskontrollen, es sei denn, diese werden der zuständigen
Behörde übertragen, und
 

5. Losgröße und Losnummer.
 

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Zeichnungen mit Maßangaben für Patrone, Patronenlager und Lauf,
 

2. Angaben über den zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes,
 

3. ein der Anlage III entsprechender Messlauf für den Patronentyp und
 

4. Patronenprüflehren.
 

Satz 1 gilt nicht für die Zulassung eines Munitionstyps, der bereits in den Maßtafeln aufgeführt
ist.

(3) Die Zulassungsbehörde kann vom Antragsteller die Vorlage von 3.000 Stück Patronen oder
Kartuschen zur wahllosen Probennahme verlangen.

§ 31 Prüfmethoden

(1) Prüfungen nach § 29 Nr. 4, 5 und 6 und die der statistischen Grenzwerte werden nach
den anerkannten Methoden der Messtechnik vorgenommen, wie sie in den Vorschriften der
Anlage III und in weiteren Einzelheiten in den jeweils gültigen und einschlägigen Prüf- und
Messrichtlinien der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt niedergelegt sind.

(2) Die Messung des Gasdruckes wird mittels mechanisch-elektrischen Wandlers
vorgenommen. Sofern in den Maßtafeln für das betreffende Kaliber ein zulässiger Höchstwert



des Gebrauchsgasdruckes nur für die Messung mittels Kupferstauchkörperverfahren
veröffentlicht ist, soll nach diesem Verfahren gemessen werden. Die Verwendung anderer
Messverfahren ist zulässig, sofern sie sich zur Messung schnell veränderlicher Drücke eignen
und Vergleiche mit den in Satz 1 genannten Verfahren vorliegen, die eine Umrechnung
gestatten.

(3) Die Funktionssicherheit der Munition ist nach den Vorschriften der Anlage III zu prüfen.

(4) Wird die Zulassung eines Munitionstyps beantragt, der noch nicht in den Maßtafeln
aufgeführt ist, sind der Prüfung die Angaben des Antragstellers über den Gasdruck und
die Maße der Patrone, des Lagers und gegebenenfalls des Laufes zugrunde zu legen. Die
zuständige Behörde hat in diesem Fall der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zur
Weiterleitung an das Ständige Büro der Ständigen Internationalen Kommission für die
Prüfung der Handfeuerwaffen gleichzeitig mit der Typenzulassung (§ 36) den für die Munition
zulässigen Höchstwert des Gasdruckes, den gemessenen mittleren höchsten Gasdruck und die
zugelassenen Maße zu übermitteln.

§ 32 Form der Zulassung

(1) Die Zulassung ist dem Hersteller oder demjenigen, dessen Name, Firma oder Marke auf
der Munition angegeben ist, schriftlich zu erteilen. Für Munition, die aus Staaten eingeführt
wird, mit denen die gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen nicht vereinbart ist, kann die
Zulassung auf Antrag einem Verbringer erteilt werden, der im Geltungsbereich des Gesetzes
eine gewerbliche Niederlassung hat.

(2) Der Zulassungsbescheid hat Angaben zu enthalten über

1. den Namen und die Anschrift des Antragstellers,
 

2. Typ und Bezeichnung der Munition und Name oder Marke, die auf der Munition angebracht
sind,
 

3. den zulässigen höchsten Gebrauchsgasdruck, die zulässigen Maße der Patrone oder
Kartusche und des Lagers bei Munition, deren Munitionstyp neu zugelassen wird,
 

4. das in Anlage II Abbildung 4 vorgeschriebene Prüfzeichen,
 

5. den Vorbehalt der endgültigen Zustimmung durch die CIP, falls die Munition noch nicht in
die Maßtafeln der CIP aufgenommen ist, und
 

6. die Berechtigung zur Durchführung der Fabrikationskontrolle mit Angabe der Prüfstätte.
 

§ 33 Fabrikationskontrolle

(1) Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, alle Munitionslose Fabrikationskontrollen nach
Anlage III zu unterziehen, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Er kann diese Kontrollen
einer zuständigen Behörde oder einem Fachinstitut übertragen, dessen Messeinrichtungen
in angemessenen Abständen nach Anlage III Nr. 1.1 von der zuständigen Behörde überprüft
werden. § 32 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Der Zulassungsinhaber hat über die durchgeführten Fabrikationskontrollen Aufzeichnungen
nach Satz 2 und Absatz 3 zu machen. Die Aufzeichnungen sind in gebundener Form, in
Karteiform oder mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung (ADV) im Betrieb oder in dem
Betriebsteil, in dem die Munition hergestellt oder vertrieben wird, zu führen.

(3) Aus den Aufzeichnungen müssen folgende Angaben hervorgehen:

1. Munitionstyp, Losgröße und Fertigungszeichen des Loses,
 

2. Art des Pulvers, Art und Masse der Geschosse, Zündungstyp,
 

3. die ermittelten Gasdrücke,
 

4. Art und Zahl der festgestellten Mängel

a) bei der Maß- und Sichtprüfung,
 



b) bei der Funktionsprüfung.
 

 

(4) Bei Munition, von der der Zulassungsinhaber höchstens 3.000 Stück im Jahr herstellt, sind
von ihm binnen zwei Wochen nach Fertigung Aufzeichnungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 zu
machen. Die Zulassungsbehörde kann weitere Kontrollen im Sinne von Absatz 1 und Absatz 3
Nr. 3 und 4 sowie von § 34 festlegen. Begrenzungen der Stückzahl oder zeitliche Befristungen
sind zulässig.

(5) Der Zulassungsinhaber hat der zuständigen Behörde die Aufzeichnungen nach Absatz 2
oder Absatz 4 auf Verlangen vorzulegen.

(6) Die Aufzeichnungen sind bis zur übernächsten behördlichen Kontrolle, mindestens jedoch
fünf Jahre aufzubewahren.

§ 34 Behördliche Kontrollen

(1) Der Zulassungsinhaber hat mindestens alle drei Jahre die Durchführung einer behördlichen
Kontrolle bei der Zulassungsbehörde zu beantragen. Verbringer aus Staaten, mit denen eine
gegenseitige Anerkennung der Prüfzeichen nicht vereinbart ist, haben die Durchführung
dieser Kontrollen mindestens einmal jährlich zu beantragen, wenn sie nicht für jedes Los eine
Fabrikationskontrolle durchführen oder durchführen lassen. Die Frist nach den Sätzen 1 und 2
beginnt mit dem auf die Zulassung folgenden Kalenderjahr.

(2) Wird Munition aus Staaten verbracht, mit denen eine gegenseitige Anerkennung der
Prüfzeichen nicht vereinbart ist, hat der Verbringer eine Bescheinigung des Herstellers
vorzulegen, aus der hervorgeht, dass dieser Fabrikationskontrollen durchführt, die den in der
Anlage III vorgeschriebenen gleichwertig sind. Diese Bescheinigung muss jedes Jahr erneuert
werden. Der Verbringer hat ferner auf Verlangen der Behörde das Protokoll über das Los, das
Gegenstand der behördlichen Kontrolle ist, vorzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn
vom Hersteller für jedes Los eine Fabrikationskontrolle durchgeführt und diese durch eine
Zulassungsbehörde überwacht wird.

(3) Bei der behördlichen Kontrolle sind die in Anlage III festgelegten Prüfungen vorzunehmen.

(4) Wird bei der behördlichen Kontrolle festgestellt, dass die Munition oder die Messgeräte den
Vorschriften der Maßtafeln oder der Anlage III oder der Zulassung nicht entsprechen, setzt die
zuständige Behörde eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel.

§ 35 Überprüfung im Einzelfall

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass Munition, deren Typ von der zuständigen
Behörde zugelassen ist, oder gewerbsmäßig wiedergeladene Munition den Vorschriften der
Maßtafeln oder der Anlage III oder der Zulassung nicht entspricht, nimmt diese eine Kontrolle
vor. Können dabei festgestellte Fehler nicht unmittelbar behoben werden, kann die zuständige
Behörde den weiteren Vertrieb der beanstandeten Munition untersagen.

(2) Werden der zuständigen Behörde Mängel nach Absatz 1 bei Munition bekannt, deren Typ
von der Behörde eines Staates zugelassen ist, mit dem die gegenseitige Anerkennung der
Prüfzeichen vereinbart ist, unterrichtet sie diese Behörde. Die zuständige Behörde kann den
weiteren Vertrieb untersagen, wenn die Munition Gefahren für Leben und Gesundheit des
Benutzers oder Dritter hervorruft. Sie trifft die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

§ 36 Bekanntmachung

(1) Die Zulassung nach § 11 des Gesetzes, ihre Änderung, Rücknahme und ihr Widerruf werden
im Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung soll die in § 32 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angaben enthalten.

(2) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat dem Ständigen Büro der Ständigen
Internationalen Kommission für die Prüfung der Handfeuerwaffen Mitteilung zu machen über

1. andere zugelassene Bezeichnungen nach § 27 Abs. 1,
 

2. die Erteilung, die Rücknahme oder den Widerruf einer Zulassung,
 



3. Anordnungen nach § 35 Abs. 2.
 

§ 37 Ausnahmen

(1) Der Zulassung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes sowie der Fabrikationskontrolle und der
periodischen behördlichen Kontrolle unterliegen nicht

1. Treibladungen nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes,
 

2. nicht gewerbsmäßig wiedergeladene Munition,
 

3. Beschussmunition, die von der zuständigen Behörde geladen und verwendet wird oder
durch einen Hersteller der zuständigen Behörde überlassen wird,
 

4. Munition, die nicht mehr serienmäßig hergestellt wird und ausschließlich in kleinen Mengen
zum Sammeln bestimmt ist.
 

Beschussmunition ist jedoch der Fabrikationskontrolle zu unterziehen. Munition nach Satz
1 kann auf Antrag einer losbezogenen Zulassungsprüfung unterzogen werden und darf das
Prüfzeichen nach Anlage II Abbildung 4 nur nach bestandener Zulassungsprüfung tragen.

(2) Patronen- und Kartuschenmunition nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 muss den
Anforderungen nach § 29 entsprechen.

Abschnitt 8 Verpackung, Kennzeichnung und Lagerung von Munition

 

§ 38 Verpackung von Munition

(1) Wer Munition gewerbsmäßig herstellt oder einführt, hat die Gegenstände in der
Verpackung so anzuordnen und zu verteilen, dass weder durch Reibung noch durch
Erschütterung, Stoß oder Flammenzündung eine Explosion des gesamten Inhalts der
Verpackung herbeigeführt werden kann.

(2) Kartuschenmunition für Schussapparate, bei denen die festen Körper den Schussapparat
verlassen, muss so verpackt sein, dass die Munition in der kleinsten Verpackungseinheit vor
Feuchtigkeit geschützt wird. Dies gilt nicht für Munition, deren Hülse so verschlossen ist,
dass auch in unverpacktem Zustand keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die in § 17 Abs. 5
bezeichneten Geschosse müssen in Behältern verpackt sein.

(3) Treibladungen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 2 des Waffengesetzes für
Schussapparate sind in magazinierter Form zu verpacken.

§ 39 Kennzeichnung der Verpackungen und Munition

(1) Außer der Kennzeichnung nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes müssen auf der kleinsten
Verpackungseinheit angebracht werden

1. die Anzahl der Patronen oder Kartuschen,
 

2. bei Munition nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes das Prüfzeichen nach Anlage II Abbildung 4 in
einwandfrei erkennbarer Ausführung,
 

3. bei Beschussmunition deutlich lesbar die Aufschrift: "Achtung! Beschussmunition!",
 

4. bei Schrotmunition die Werkstoffangabe für die Schrote, sofern es sich nicht um Blei
handelt,
 

5. bei Stahlschrotmunition die Aufschrift: "Achtung, erhöhte Gefahr von Abprallern!
Vermeiden Sie auf harte Oberflächen zu schießen!",
 

6. bei Munition mit verstärkter Ladung der Hinweis, dass sie nur aus verstärkt
beschossenen Waffen verschossen werden darf,
 



7. bei Stahlschrotmunition mit verstärkter Ladung zusätzlich der Hinweis, dass sie nur aus
Läufen verschossen werden darf, die der Stahlschrotprüfung unterzogen und mit dem
Prüfzeichen nach Anlage II Abbildung 2 für die Stahlschrotprüfung versehen sind,
 

8. bei Kartuschenmunition, die zum Verschießen von pyrotechnischer Munition geeignet ist,
der Hinweis: "Geeignet zum Verschießen von pyrotechnischer Munition",
 

9. bei Stahlschrotmunition Kaliber 12 mit Schroten über 4 Millimeter Durchmesser der
Hinweis, dass sie aus Läufen mit Würgebohrung nur verschossen werden darf, wenn die
Durchmesserverengung 0,5 Millimeter nicht überschreitet,
 

10. bei magazinierter Kartuschenmunition für Bolzensetzwerkzeuge die Gerätemodelle mit
ihrer Zulassungsnummer, in denen sie auf Grund einer durchgeführten Systemprüfung
verwendet werden darf.
 

(2) Außer der Kennzeichnung nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes ist auf Schrotpatronen der
Durchmesser der Schrote sowie die Länge der Hülse anzubringen, sofern sie größer ist als

- 65 Millimeter bei den Kalibern 20 und größer,
 

- 63,5 Millimeter bei den Kalibern 24 und kleiner,
 

bei Stahlschrotpatronen außerdem der Werkstoff der Schrote, bei Schrotpatronen mit einem
maximalen Gasdruck von 1.050 bar (Patronen mit verstärkter Ladung) außerdem dieser
Gasdruck auf der Hülse. Hinweise nach Absatz 1 Nr. 3 bis 9 müssen deutlich lesbar und,
sofern die Munition zum Vertrieb im Geltungsbereich des Gesetzes bestimmt ist, in deutscher
Sprache abgefasst sein. Ein Beipackzettel hierfür ist zulässig.

(3) Munition, die gewerbsmäßig wiedergeladen wird, muss auf der Hülse oder dem
Zündhütchen sichtbar und dauerhaft mit einem Zeichen versehen werden, aus dem der
Wiederlader zu erkennen ist. Bei Munition, die zur Ausfuhr bestimmt ist, muss das Zeichen
des Wiederladers auf der Hülse angebracht werden. Bei einer Kennzeichnung auf der Hülse ist
das Zeichen des Herstellers oder früheren Wiederladers ungültig zu machen. Wiedergeladene
Munition darf nur in geschlossenen Packungen abgegeben werden, auf denen die Anschrift
des Wiederladers und die Aufschrift "Wiedergeladene Munition" angebracht ist. Auf der
kleinsten Verpackungseinheit wiedergeladener Patronenmunition ist außerdem die Masse
und die Bezeichnung der Geschosse anzugeben. Die Sätze 1 bis 5 sind auf Munition, die nicht
gewerbsmäßig wiedergeladen wird, entsprechend anzuwenden, sofern der Wiederlader die
Munition einem Dritten überlässt, der nicht Mitglied der jagdlichen oder schießsportlichen
Vereinigung ist, der der Wiederlader angehört.

(4) Beschusspatronen sind auf dem Bodenrand durch eine Riffelung oder, wenn dies nicht
möglich ist, durch die deutlich lesbare Aufschrift "Beschussmunition" auf dem Hülsenmantel,
Schrotpatronen außerdem durch die Angabe des Beschussgasdruckes zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung als Beschussmunition erfolgt bei Kartuschen durch rosa Farbe und bei
Randfeuerpatronen auf dem Boden oder dem Hülsenmantel oder der Geschossspitze durch
rote Farbe.

(5) Die Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter
bleiben unberührt.

§ 40 Lagerung von Munition

(1) Wer gewerbsmäßig Munition oder Geschosse mit Reizstoffen vertreibt oder anderen
überlässt, darf sie nur in der verschlossenen Originalverpackung des Herstellers verwahren.
Geöffnete kleinste Verpackungseinheiten sind unverzüglich wieder zu verschließen.

(2) Pyrotechnische Munition mit einer Satzmasse, bestehend aus Treibladung und
pyrotechnischem Satz, von mehr als 20 Gramm, darf in der kleinsten Verpackungseinheit im
Verkaufsraum nur in einem Muster verwahrt werden.

Abschnitt 9 Beschussrat

 



§ 41 Beschussrat

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Beschussrat gebildet. Den Vorsitz führt ein
Vertreter des Bundesministeriums des Innern.

(2) Der Beschussrat setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden Mitgliedern zusammen:

1. je einem Vertreter der für die Prüfung von Feuerwaffen und Munition nach Landesrecht
zuständigen Behörden,
 

2. je einem Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung und des Bundeskriminalamts und einer Einrichtung
des Bundes, in der der Beschuss von Waffen für den Bereich der Polizeien des Bundes
durchgeführt wird,
 

3. je einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen
e. V., des Deutschen Instituts für Normung und der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung e. V.,
 

4. je drei Vertretern der Hersteller von Schusswaffen und der Hersteller von Munition,
 

5. je einem Vertreter der Hersteller von Schussapparaten und der Importeure von
Schusswaffen und Munition,
 

6. je einem Vertreter des Büchsenmacherhandwerks und der Waffenfachhändler.
 

(3) Die Mitglieder des Beschussrates müssen auf waffen- oder munitionstechnischem
Gebiet sachverständig und erfahren sein. Das Bundesministerium des Innern kann zu den
Sitzungen des Beschussrates Vertreter von Bundes- und Landesministerien sowie weitere
Sachverständige hinzuziehen.

(4) Das Bundesministerium des Innern beruft

1. die Vertreter der zuständigen Landesbehörden auf Vorschlag des Landes,
 

2. die Vertreter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung auf Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie,
 

3. die Vertreter der in Absatz 2 Nr. 3 bezeichneten Stellen nach Anhörung der Vorstände
dieser Stellen,
 

4. die Vertreter der in Absatz 2 Nr. 4, 5 und 6 bezeichneten Wirtschaftszweige nach Anhörung
der jeweiligen Spitzenorganisationen.
 

(5) Die Mitglieder des Beschussrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Fußnoten

§ 41 Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 11 Abs. 6 Nr. 2 G v. 30.10.2008 I 2130 mWv 5.11.2008

Abschnitt 10 Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

 

§ 42 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 11 des Gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen § 13 Satz 1 Schussapparate in Verkehr bringt,
 

2. entgegen § 20 Abs. 3 Satz 1 das Zulassungszeichen nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig anbringt,
 

3. entgegen § 20 Abs. 3 Satz 2 das Zulassungszeichen anbringt,
 



4. entgegen § 22 Satz 3 oder § 24 Abs. 1 Satz 1 einen Prüfgegenstand oder ein dort
bezeichnetes Gerät nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder
 

5. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 oder 2 die Durchführung einer behördlichen Kontrolle nicht
oder nicht rechtzeitig beantragt.
 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe b des Gesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 

2. entgegen § 33 Abs. 5 eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder
 

3. entgegen § 33 Abs. 6 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt.
 

§ 43 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Fußnoten

§ 43: Früherer Satz 2 Aufhebungsvorschrift

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage I Technische Anforderungen an und Prüfvorschriften für
Feuerwaffen und sonstige Gegenstände, die der Beschussprüfung
nach § 5 des Gesetzes unterliegen, und technische Anforderungen

an Prüfgegenstände nach den §§ 7 bis 10 des Gesetzes

( Fundstelle: BGBl. I 2006, 1488 - 1499 )
 

Symbole und ihre Bedeutung

Vi Einzelwert der Geschwindigkeit
 

n Gesamtzahl der Messungen
 

Vn Mittelwert der Geschwindigkeit bei n Messungen
 

ve, n Obere Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 95 % der Grundgesamtheit mit
einem Vertrauensniveau von 95 % bei n Messungen
 

k2, n Anteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 95 % der
Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95 %
 

sn Standardabweichung bei n Messungen
 

mk Masse des Zwischenelementes (Kolben)
 

mp Masse des Prüfbolzens
 

Emax Zulässiger Höchstwert der Energie der Gebrauchsmunition nach den Maßtafeln
 

Pmax Zulässiger Höchstwert des Gasdruckes der Gebrauchsmunition nach den Maßtafeln
 

En Mittelwert der Bewegungsenergie der Geschosse bei n Messungen
 

Ea, n Mittelwert der Auftreffenergie
 

Soweit in dieser Anlage Symbole für Abmessungen verwendet werden, wird bezüglich der
Bedeutung auf die Bekanntmachung der Maßtafeln für Handfeuerwaffen und Munition
verwiesen (Bundesanzeiger Nummer 38a vom 24. Februar 2000).



1 Beschussprüfung von Feuerwaffen und höchstbeanspruchten Teilen nach
den §§ 5, 7 und 8 des Gesetzes
 

1.1 Im Zuge der Vorprüfung ist zu prüfen, ob
 

1.1.1 die Kennzeichnung nach § 24 des Waffengesetzes und nach § 21 der Allgemeinen
Verordnung zum Waffengesetz ordnungsgemäß auf dem Prüfgegenstand
angebracht ist,
 

1.1.2 der Prüfgegenstand keine Materialfehler oder Bearbeitungsfehler aufweist, die die
Funktionssicherheit und Haltbarkeit beeinträchtigen können,
 

1.1.3 folgende Mindest- und, soweit angegeben, Höchstmaße oder Toleranzen der
Maßtafeln, unbeschadet der Regelung des § 3 Abs. 4, eingehalten sind:
 

1.1.3.1 bei Waffen mit gezogenen Läufen für Zentralfeuerpatronenmunition und bei Waffen
für Kartuschenmunition ∅P1, L3, ∅H2, L1/∅P2 und L2/∅H1, R bzw. E, ∅G1, i, G, ∅F,
∅Z und VA;
 

1.1.3.2 bei Langwaffen mit glatten Läufen für Zentralfeuerpatronenmunition ∅D, L, ∅H, T,
< )  α1, ∅B und VA;
 

1.1.3.3 bei Waffen für Randfeuerpatronenmunition ∅P1, L1, L3, ∅H2, R, ∅F, ∅Z und VA;
 

1.1.3.4 im Falle der Nummer 1.1.3.2 können die Waffen, die einen Laufdurchmesser B über
dem zulässigen Höchstwert haben, zur Prüfung angenommen werden, wenn das
Kaliber und die entsprechende Lagerlänge sowie der Laufdurchmesser oder das
entsprechende Kaliber auf dem Lauf angebracht sind;
 

1.1.4 der Prüfgegenstand, der auf Grund einer Zulassung nach § 7 oder 8 des Gesetzes
gefertigt oder in den Geltungsbereich des Gesetzes verbracht wurde, in seinen
wesentlichen Merkmalen, insbesondere denjenigen, die für die Freistellung von
ordnungsrechtlichen Vorschriften des Beschussgesetzes entscheidend sind, dem
zugehörigen Bescheid entspricht;
 

1.1.5 Revolver für Randfeuerpatronen in der Trommel Randeinsenkungen der Lager
aufweisen;
 

1.1.6 der Prüfgegenstand keine Korrosionsschäden oder starke Verschmutzungen
aufweist; bei gebrauchten Waffen können festgestellte Mängel unberücksichtigt
bleiben, wenn der Beschuss mit der dreifachen der in Nummer 1.2 genannten
Anzahl von Beschusspatronen vorgenommen wird.
 

1.2 Der Beschuss ist wie folgt vorzunehmen:
 

1.2.1 Die Haltbarkeit von Prüfgegenständen, die zum Verschießen von Munition bestimmt
sind, ist mit Beschussmunition zu prüfen. Die Beschussmunition soll mit dem
schwersten Geschoss der auf dem Markt befindlichen Gebrauchsmunition des
entsprechenden Kalibers laboriert werden.
 

1.2.2 Die Haltbarkeit von Feuerwaffen, die zum Abschießen von Ladungen bestimmt sind,
ist mit Beschussladungen zu prüfen.
 

1.2.3 Der Mittelwert des Gasdruckes der Beschussmunition muss den zulässigen
Höchstwert des Gasdruckes der Gebrauchsmunition Pmax nach den Maßtafeln,
der Mittelwert des Gasdruckes der Beschussladung oder des Prüfgemisches den
zulässigen Höchstwert der Gebrauchsladung oder des Gebrauchsgemisches
um mindestens 30 %, bei Langwaffen mit gezogenen Läufen 25 % sowie
mindestens den Energiewert EBeschuss übersteigen. Ist anstelle des Gasdruckes die
Bewegungsenergie der Geschosse zugrunde zu legen, so muss unter Verwendung
eines gleichartigen Treibmittels der Mittelwert der Bewegungsenergie der
Geschosse der Beschussmunition den zulässigen Höchstwert der Bewegungsenergie
der Geschosse der Gebrauchsmunition Emax nach den Maßtafeln, der Mittelwert
der Bewegungsenergie der Beschussladung oder des Prüfgemisches den zulässigen
Höchstwert der Gebrauchsladung oder des Gebrauchsgemisches um mindestens



10 % übersteigen. Kann mit der zur Verfügung stehenden Munition, der Ladung
oder dem Gemisch die erforderliche Energie nicht erreicht werden, so ist unter
Beibehaltung des Treibmittels ein Geschoss zu verwenden, dessen Masse um
mindestens 10 % höher ist als die des Gebrauchsgeschosses. Bei Waffen mit glatten
Läufen für Zentralfeuerpatronenmunition muss der Mittelwert des Gasdruckes der
Beschussmunition 162 mm vor dem Stoßboden (Messstelle II) mindestens 500 bar
erreichen.
 

1.2.4 Langwaffen mit glatten Läufen für Zentralfeuerpatronenmunition sind dem
normalen oder dem verstärkten Beschuss zu unterziehen.
 

1.2.4.1 Dem normalen Beschuss unterliegen Waffen mit einer Nenntiefe des Patronenlagers
kleiner als 73 mm, die für Munition bestimmt sind, deren zulässiger Höchstwert des
Gasdruckes der Gebrauchspatrone Pmax

– 740 bar für Kaliber 14 und größere Durchmesser,
 

– 780 bar für Kaliber zwischen 14 und 20 und
 

– 830 bar für Kaliber 20 und kleinere Durchmesser
 

beträgt.
 

1.2.4.2 Dem verstärkten Beschuss unterliegen Waffen für Munition, deren Gasdruck die in
Nummer 1.2.4.1. genannten Werte, nicht aber 1.050 bar übersteigt, sowie Waffen
mit einer Nenntiefe des Patronenlagers von 73 mm und größer.
 

1.2.4.3 Für Beschusspatronen mit Bleischroten sollen deren Durchmesser zwischen 2,5 bis 3
mm liegen; die Beschussladungen sind in der Masse wie folgt zu begrenzen:
 

Schrotmasse in gKaliberangabe min. max.
10 38 47
12 33 42
14 30 37
16 27 34
20 23 30
24 21 28
28 19 25
32 15 21

.410  7 13
9 mm  5 10

 

1.2.4.4 Der Beschuss ist in der Regel mit mindestens zwei Patronen vorzunehmen, deren
Gasdruck sowohl den Anforderungen der Nummer 5.6.4 als auch der Nummer
5.6.5 der Anlage III genügt. Für den Fall, dass Patronen nicht verfügbar sind, deren
Gasdruck beiden Anforderungen genügt, ist der Beschuss mit mindestens zwei
Patronen, deren Gasdruck der Anforderung der Nr. 5.6.4 der Anlage III und einer
Patrone, deren Gasdruck der Anforderung der Nummer 5.6.5 der Anlage III genügt,
vorzunehmen. Für Patronen, die nur die Anforderung der Nummer 5.6.5 der Anlage
III erfüllen, kann die Schrotladung größer als in Nummer 1.2.4.3 sein.
 

1.2.4.5 Läufe in den Kalibern 12 und 20 für Stahlschrotmunition mit verstärkter Ladung sind
wie folgt zu beschießen:

– je Lauf mit drei Beschusspatronen mit Stahlschroten einer Härte nach Vickers HV
1 zwischen 80 und 110 und einem Durchmesser von 4,6 mm für Kaliber 12 und
von 3,7 mm für Kaliber 20,
 

– mit einem Gasdruck von mindestens 1.370 bar an der ersten und mindestens 500
bar an der zweiten Messstelle,
 



– bei einem Impuls der Schrotgabe von mindestens 17,5 Ns bei Kaliber 12/76, 15 Ns
bei Kaliber 12/70, 14,5 Ns bei Kaliber 20.
 

 

1.2.5 Der Beschuss sonstiger Waffen ist wie folgt vorzunehmen:
 

1.2.5.1 Bei Langwaffen, die für eine Gebrauchsmunition mit einem zulässigen Höchstwert
des Gasdruckes Pmax nach den Maßtafeln von 1.800 bar oder mehr bestimmt sind,
durch Beschuss mit mindestens zwei Beschusspatronen,
 

1.2.5.2 bei Langwaffen, die für eine Gebrauchsmunition mit einem zulässigen Höchstwert
des Gasdruckes Pmax nach den Maßtafeln bis zu 1.800 bar bestimmt sind, durch
Beschuss mit mindestens einer Beschusspatrone,
 

1.2.5.3 bei Pistolen, unabhängig vom Gasdruck der Gebrauchsmunition, durch Beschuss mit
mindestens zwei Beschusspatronen,
 

1.2.5.4 bei Revolvern und bei Waffen, bei denen das Patronenlager vom Lauf getrennt ist,
unabhängig vom Gasdruck der Gebrauchsmunition durch Beschuss mit mindestens
einer Beschusspatrone in jedem Patronenlager, unbeschadet der Regelung in
Nummer 1.2.5.1,
 

1.2.5.5 bei Waffen, für die nur die kinetische Energie des Geschosses der
Gebrauchsmunition in den Maßtafeln angegeben ist, durch Beschuss mit
mindestens zwei Beschusspatronen.
 

1.2.6 Werden beim Beschuss von Waffen für Kleinschrotmunition Funktionsstörungen
festgestellt, so ist die Funktionssicherheit bei Waffen mit mehreren Lagern mit
zwei derartigen Patronen je Lager zu prüfen. Die Waffen sind auf normale Funktion
und Deformationen des Laufes zu untersuchen. Wenn der Lauf verstopft ist, wird
er vollständig gereinigt und die Prüfung mit der doppelten Anzahl der in Satz 1
genannten Patronen wiederholt. Danach darf die Waffe keine Mängel aufweisen.
 

1.2.7 Der Beschuss von Waffen mit mehreren Läufen ist mit der in Nummern 1.2.4.2
bis 1.2.5.5 vorgeschriebenen Anzahl von Beschusspatronen aus jedem Lauf
vorzunehmen.
 

1.2.8 Höchstbeanspruchte Teile im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes sind nach den
Vorschriften, die für die Waffe gelten, für die sie bestimmt sind, zu beschießen.
Einsteckläufe für Waffen zum Verschießen von Zentralfeuerpatronen sind in der
Waffe zu prüfen, für die sie bestimmt sind.
 

1.3 Nach dem Beschuss sind die Prüfgegenstände auf Funktionssicherheit und
Mängel in der Haltbarkeit zu prüfen. Bei Kipplaufwaffen ist vor dem Entladen
der abgeschossenen Hülse festzustellen, ob die größte zulässige Spaltweite
zwischen Lauf und Basküle von 0,10 mm nicht überschritten ist. Außerdem
ist zu überprüfen, ob keine Risse oder die Sicherheit der Waffe gefährdende
Dehnungen am Lauf, am Patronen- oder Kartuschenlager oder am Verschluss
eingetreten sind, bei mehrläufigen Waffen, ob die Laufverbindungen noch
einwandfrei sind. Weist der Prüfgegenstand nach dem Beschuss Fehler auf oder
ergeben sich Zweifel hinsichtlich der Haltbarkeit oder wird ein Mangel an einer
abgeschossenen Beschusspatronenhülse festgestellt, so führt das Beschussamt
über die vorgeschriebene Anzahl von Patronen hinaus zusätzliche Prüfungen
mit Beschusspatronen durch. Wird ein Funktionsfehler vermutet, so sind für die
Funktionsprüfung Gebrauchspatronen zu verwenden.
 

2 Beschussprüfung von Schwarzpulverwaffen und Böllern nach § 5 des
Gesetzes
 

2.1 Schwarzpulverwaffen
 

2.1.1 Als Beschusspulver ist Schwarzpulver in folgender Zusammensetzung und mit
folgender Kontrolle und Vorbehandlung zu verwenden:
 
– Feuchtegehalt max. 1,3 %,
– Dichte 1,70 g/cm3 bis 1,80 g/cm3,



– Körnung: 0,63 mm Rückstand max. 5 %
    0,20 mm Durchsatz max. 5 %,
– Chemische

Zusammensetzung:
 

  – Gehalt an Kaliumnitrat (75 ± 1,5) %,
  – Gehalt an Schwefel (10 ± 1) %,
  – Gehalt an Holzkohle (15 ± 1) %,
– Aschegehalt max. 0,8 %,
– Wasseraufnahme (12

Stunden)
max. 1,8 %,

– Schüttdichte mind. 0,85 g/cm3.
 

2.1.2 Zum Vergleich und zur Kontrolle des Gasdruckes wird eine Schrotpatrone im Kaliber
16 unter Verwendung folgender Bestandteile geladen:
 
– Hülse: Papphülse mit einer Länge von 67,5 bis 70 mm, einer

Bodenkappe aus Metall von 8 bis 20 mm Höhe sowie
einer in den Boden der Hülse eingearbeiteten Einlage
aus Pappe oder Plastik mit einer Stärke von ca. 0,6 mm
und einer Höhe, die das Volumen des zu benutzenden
Schwarzpulvers berücksichtigt,

– Zündung: Schrotpatronenzündung, dreiteilig, Durchmesser 6,15
bis 6,20 mm,

– Schwarzpulver nach 2.1.1: 3 g,
– Pfropfen: Fettfilzpfropfen mit einer Höhe von 10 bis 12 mm,
– Schrote: 33 g Schrote mit einem Durchmesser von 2,5 mm,
– Bördelung: rund mit Verschlussscheibe aus Pappe, Dicke 1,5 mm,
– Länge der geladenen

Patrone:
etwa 64 mm.

Vor der Ermittlung des Gasdruckes sind die Patronen mindestens 24 Stunden bei
einer Temperatur von (21 ± 1) °C mit einer relativen Luftfeuchte von (60 ± 5) %
zu lagern. Der Mittelwert des Gasdruckes von 10 dieser Patronen muss in einem
entsprechenden Messlauf nach den Nummern 5.1.1 und 5.1.2 der Anlage III an der
Messstelle I, gemessen mit einem Druckaufnehmer nach den Nummern 5.4.2 und
5.4.3 der Anlage III, ∏10 = (275 ± 25) bar betragen. Andernfalls ist das Pulver für
den Beschuss zu verwerfen.
 

2.1.2.1 Vor dem Beschuss ist das Schwarzpulver unter den in Nummer 2.1.2 Satz 2
genannten Bedingungen zu lagern.
 

2.1.3 Ladetabelle für Schwarzpulverwaffen
Der Beschuss ist bei den nachstehenden Kalibern mit den folgenden
Beschussladungen durchzuführen:
 

Gebrauchsladung
– zulässige

Höchstwerte –

Beschussladungzulässiger
Gebrauchs-
gasdruck

in g in gKaliber
Richtwert

in bar
Pulver Schrot

bzw.
Langgeschoss

Pulver Schrot
bzw.

Langgeschoss
a) 10   750 6,5 36 13 65
  12   750 6,5 36 13 65
  14   750 6,5 36 13 65
  16   800 5,5 32 12 60
  20   850 5   25 10 55
  24   850 5   25 10 55
  28   850 4   22 9 40



Gebrauchsladung
– zulässige

Höchstwerte –

Beschussladungzulässiger
Gebrauchs-
gasdruck

in g in gKaliber
Richtwert

in bar
Pulver Schrot

bzw.
Langgeschoss

Pulver Schrot
bzw.

Langgeschoss
  32   850 4   22 9 40
  36   850 3,5 17 8 30
  9 mm   850 3,5 17 8 30
b) .31 1.200 2,5  6 6 10
  .36 1.200 3,5  8 7 12
  .41 1.200 5   12 8 16
  .44 1.400 6   15 9,5 19
  .45 1.400 6   16 10 19
  .50 1.400 8   20 13 24
  .54 1.400 9   28 14,5 28
  .58 1.400 10    31 16,5 31

  .69 1.400 12    40 20 45
Buchstabe a = Waffen mit glatten Läufen
Buchstabe b = Waffen mit gezogenen Läufen
 

2.1.4 Der Beschuss ist wie folgt durchzuführen:
Waffen mit glatten Läufen sind in der Regel mit Schrot, sofern sie jedoch für den
Kugelschuss bestimmt sind, mit einem Langgeschoss, Waffen mit gezogenen
Läufen grundsätzlich mit einem Langgeschoss zu laden. Nach Einfüllen der
vorgeschriebenen Pulverladung wird ein Filzpfropfen von mindestens 20 mm Höhe
auf das Pulver gesetzt. Anschließend werden Schrote mit einem Durchmesser
zwischen 2,5 mm und 3 mm bzw. das Langgeschoss geladen. Im Falle der
Schrotladung wird abschließend zur Fixierung der Schrote im Lauf ein Filzpfropfen
von mindestens 10 mm Höhe gesetzt. Das Pulver darf beim Ladevorgang nicht
gepresst werden.
 

2.1.5 Für die Pistolen mit einem oder mehreren Läufen, für die ein Beschuss nach
Nummer 2.1.3 in Verbindung mit Nummer 2.1.2 nicht möglich ist, wird die
Beschussladung unter Berücksichtigung der Länge des Laufes oder der Läufe nach
der für diesen Waffentyp vorgesehenen maximalen Gebrauchsladung festgelegt.
Das Pulver darf beim Ladevorgang nicht gepresst werden.
 

2.1.6 Für Revolver und Waffen, deren Pulverraum oder deren Ladehülse ohne
Zündhütchen die Aufnahme der in Nummer 2.1.2 genannten Beschussladung
nicht erlaubt, wird das Volumen des Pulverraumes durch die maximal mögliche
Menge an Beschusspulver gefüllt. Das Geschoss wird eingeführt und bis zum glatten
Abschließen eingedrückt.
 

2.1.7 Der Beschuss ist mit zwei Schüssen durchzuführen, bei Revolvern und Waffen, deren
Lauf nicht mit dem Patronenlager verbunden ist, mit mindestens einem Schuss je
Patronenlager.
 

2.1.8 Ladetabelle für Modellkanonen zum sportlichen Schießen
Der Beschuss ist bei den nachstehenden Innendurchmessern mit folgenden
Beschussladungen durchzuführen:
 

Rohrinnen-
durchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
min. max. Pulver Geschoss Pulver Geschoss
 7  8,9   2,0     4,5   2,0     6,0
 9 10,9   3,0     8,0   3,0    10,5
11 11,9   6,0    10,0   6,0    13,5



Rohrinnen-
durchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
min. max. Pulver Geschoss Pulver Geschoss
12 12,9   8,0    13,0   8,0    17,5
13 13,9   9,0    16,0   9,0    21,0
14 14,9  10,0    20,0  10,0    26,5
15 15,9  12,0    25,0  12,0    33,0
16 16,9  13,0    30,0  13,0    40,0
17 17,9  15,0    35,0  15,0    46,5
18 18,9  20,0    45,0  20,0    60,0
19 19,9  25,0    60,0  25,0    80,0
20 21,9  30,0    75,0  30,0   100,0
22 24,9  35,0   100,0  35,0   130,0
25 29,9  40,0   160,0  40,0   210,0
30 34,9  45,0   280,0  45,0   370,0
35 39,9  50,0   380,0  50,0   500,0
40 44,9  60,0   500,0  60,0   660,0
45 49,9  80,0   750,0  80,0 1.000,0
50 60,0 100,0 1.200,0 100,0 1.600,0

 

2.2 Böller für Schwarzpulver
 

2.2.1 Als Beschusspulver ist ein Schwarzpulver nach Nummer 2.1.1 zu verwenden.
 

2.2.2 Böller werden wie Schwarzpulverwaffen mit glatten Läufen beschossen. Die
Haltbarkeit von Böllern, die zum Abschießen von Ladungen bestimmt sind, ist
unter Zugrundelegung der in den Nummern 2.2.3 bis 2.2.7 vorgeschriebenen
Ladedaten mit Beschussladungen zu prüfen. Böller sind mit einem Schuss
je Rohr zu beschießen. Weist der Böller nach dem Beschuss Fehler auf oder
ergeben sich Zweifel hinsichtlich der Haltbarkeit, so kann das Beschussamt einen
zusätzlichen Schuss abgeben.Das Beschussamt hat auf dem Böller eine fortlaufende
Gerätenummer und sein Prüfzeichen anzubringen.
Ladetabellen für Böller:
 

2.2.3 Handböller (auch Schaftböller)
 

Rohrinnen-
durchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
min. max. Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot
 8  8,9  4,0  3,0  4,0  15,0
 9  9,9  5,0  3,0  5,0  20,0
10 10,9  6,0  4,0  6,0  25,0
11 11,9  7,0  4,0  7,0  30,0
12 12,9  8,0  5,0  8,0  35,0
13 13,9 10,0  5,0  9,0  40,0
14 14,9 12,0  6,0 10,0  45,0
15 15,9 13,0  6,0 12,0  50,0
16 16,9 15,0  7,0 14,0  55,0
17 17,9 17,0  8,0 17,0  60,0
18 18,9 20,0  8,0 20,0  65,0
19 19,9 25,0  9,0 25,0  70,0
20 22,9 30,0 10,0 30,0  75,0
23 24,9 35,0 13,0 35,0  90,0
25 30,0 40,0 15,0 40,0 100,0

 



2.2.4 Standböller
 

Rohrinnen-
durchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
  Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot

15,0  20,0 10,0  25,0   100,0
23,0  40,0 15,0  40,0   190,0
25,0  50,0 18,0  50,0   220,0
30,0  60,0 20,0  60,0   300,0
35,0  80,0 20,0  80,0   400,0
40,0 100,0 25,0 100,0   500,0
45,0 120,0 25,0 120,0   630,0
50,0 150,0 30,0 150,0   750,0
60,0 200,0 30,0 200,0   850,0
70,0 260,0 35,0 260,0   950,0
80,0 330,0 35,0 330,0 1.100,0
90,0 400,0 40,0 400,0 1.200,0

 

2.2.5 Vorderlader – Böller – Kanonen
 

Rohrinnen-
durchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
min. max. Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot
  7   8,9   3,0  2,0   3,0    10,0
  9  10,9   4,0  2,0   4,0    15,0
 11  11,9   6,0  3,0   6,0    20,0
 12  12,9   7,0  3,0   7,0    25,0
 13  13,9   8,0  4,0   8,0    30,0
 14  14,9  10,0  5,0  10,0    40,0
 15  15,9  11,0  5,0  11,0    45,0
 16  16,9  13,0  6,0  13,0    50,0
 17  17,9  14,0  6,0  14,0    55,0
 18  18,9  16,0  7,0  16,0    65,0
 19  19,9  18,0  8,0  18,0    70,0
 20  21,9  20,0  9,0  20,0    80,0
 22  24,9  24,0 10,0  24,0    95,0
 25  29,9  30,0 12,0  30,0   120,0
 30  34,9  45,0 15,0  45,0   175,0
 35  39,9  60,0 20,0  60,0   240,0
 40  44,9  80,0 22,0  80,0   310,0
 45  49,9 100,0 25,0 100,0   400,0
 50  59,9 125,0 30,0 125,0   500,0
 60  69,9 180,0 34,0 180,0   710,0
 70  79,9 240,0 38,0 240,0   960,0
 80  89,9 320,0 45,0 320,0 1.250,0
 90  99,9 410,0 45,0 410,0 1.600,0
100 119,9 500,0 50,0 500,0 1.950,0
120 150,0 600,0 50,0 600,0 2.500,0

 

2.2.6 Salutkanonen mit Kartuschen
 



Kartuschen
Außendurchmesser

Gebrauchsladung
– zulässige Höchstwerte –

Beschussladung

in mm in g in g
  Böllerpulver Vorlage Pulver Schrot

18   5,0  5,0   5,0  50,0
23  15,0  8,0  15,0  70,0
26  20,0 10,0  20,0  90,0
30  30,0 12,0  30,0 120,0
40  40,0 18,0  40,0 200,0
46  60,0 22,0  60,0 280,0
50  80,0 24,0  80,0 330,0
57 100,0 26,0 110,0 430,0
64 150,0 30,0 150,0 550,0
75 350,0 30,0 350,0 750,0
81 350,0 30,0 350,0 750,0

 

2.2.7 Bei anderen Durchmessern sind die Ladedaten zwischen zwei angrenzenden
Durchmessern linear zu interpolieren.
 

2.3 Gasböller
 

2.3.1 Gasböller sind mit Propan- oder Butangas oder anderen Alkanen zu betreiben. Sie
müssen haltbar und funktionssicher sein und folgenden technischen Anforderungen
genügen:
 

2.3.2 Der dem Explosionsdruck ausgesetzte Raum des Gasböllers muss nach den
Technischen Regeln für Druckbehälter (TRB) rechnerisch für mindestens 10 bar
ausgelegt sein. Es dürfen keine mechanischen Beschädigungen des Gerätes
auftreten.
 

2.3.3 Das Gerät muss über eine Dosiereinrichtung verfügen, die nach Abgabe einer
bestimmten Gasmenge automatisch abschaltet und im Fehlerfall die Gaszufuhr
unterbricht.
 

2.3.4 Das Gerät muss über eine elektrische Zündung verfügen.
 

2.3.5 Die zum Betrieb des Gasböllers verwendeten Zufuhrvorrichtungen und deren
Verbindungen müssen gasdicht sein und den Anforderungen der Technischen Regeln
Flüssiggas 1988 entsprechen.
 

2.3.6 Die Anforderungen nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.5 werden nicht geprüft,
wenn die Physikalisch-Technische Bundesanstalt den Gerätetyp geprüft und die
Prüfung Beanstandungen nicht ergeben hat. Die Prüfung der zuständigen Behörde
beschränkt sich in diesem Fall auf die Feststellung, ob der zur Prüfung eingereichte
Böller nach seiner Beschaffenheit und Funktionsweise mit dem geprüften Typ
übereinstimmt.
 

3 Technische Anforderungen an Gegenstände nach § 7 des Gesetzes
 

3.1 Feuerwaffen, Einsteckläufe, Einsätze und Schussapparate müssen im Sinne der
Nummern 1.1 bis 1.3 haltbar, maßhaltig und funktionssicher sein.
 

3.2 Der Prüfgegenstand muss den beigefügten Unterlagen, insbesondere den
eingereichten Zeichnungen entsprechen.
 

3.3.1 Die Abmessungen des Patronen- oder Kartuschenlagers und des Laufes müssen den
in den Maßtafeln festgelegten Maßen entsprechen.
 

3.3.2 Sofern für Schussapparate in den Maßtafeln keine oder nicht alle Maße aufgeführt
sind, müssen die Abmessungen den Angaben des Herstellers und den in den
Maßtafeln festgelegten Maßen L1, L2, R, ∅R1,∅P1, ∅P2, ∅H1 der vorgesehenen
Munition entsprechen. Die Maße L3 und ∅H2 können der Faltung der Kartusche
angepasst sein.
 



3.4 Die Festigkeitseigenschaften der verwendeten Werkstoffe, insbesondere der am
höchsten beanspruchten Teile, müssen den zu erwartenden Belastungen genügen.
Der Beschuss ist wie folgt vorzunehmen:
 

3.4.1 Bei Feuerwaffen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes, Einsteckläufen und
Einsätzen mit Beschusspatronen, die den nach Nummer 1.2.3 in Verbindung
mit den Maßtafeln vorgeschriebenen Gasdruck entwickeln oder, falls keine
Beschusspatronen hergestellt werden können, mit fünf Gebrauchspatronen des
Typs, der den höchsten Gasdruck entwickelt,
 

3.4.2 bei Feuerwaffen zum einmaligen Abschießen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des
Gesetzes durch Abschießen von fünf Geräten gleicher Bauart,
 

3.4.3 bei Schussapparaten mit zehn Beschusspatronen oder -kartuschen, die den nach
Nummer 1.2.3 in Verbindung mit den Maßtafeln vorgeschriebenen Gasdruck
entwickeln oder, falls keine Beschussmunition hergestellt werden kann, mit zehn
Gebrauchspatronen oder -kartuschen mit der stärksten Ladung, wenn gleichzeitig
Maßnahmen zur Erreichung des Gasdruckes im Sinne der Nummer 1.2.3 getroffen
werden,
 

3.4.4 bei der behördlichen Kontrolle nach § 22 mit zwei Patronen oder Kartuschen nach
Nummer 3.4.1 bzw. Nummer 3.4.3.
 

3.4.5 Der Prüfgegenstand darf nach dem Beschuss an den am höchsten beanspruchten
Teilen keine Dehnungen, Risse oder andere Fehler aufweisen. Es dürfen keine
Risse an der Hülse auftreten, ausgenommen kleine Längsrisse am Hülsenmund.
Außerdem darf der Schlagbolzen den Hülsenboden nicht perforieren. Dies gilt
jedoch nicht für Schussapparate, bei denen die Hülse in den Verbrennungsraum
ausgestoßen wird. Bei Feuerwaffen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes sind
funktionsbedingte Formveränderungen und Risse zulässig, soweit sie keine Gefahr
für den Benutzer darstellen.
 

3.4.6 Für die behördliche Kontrolle nach § 22 sind die Prüfgegenstände wahllos aus der
laufenden Produktion oder dem Lager zu entnehmen.
 

3.5  

3.5.1 Feuerwaffen, Schussapparate, nichttragbare Geräte, andere nicht tragbare Geräte,
in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte Treibladungen verwendet werden
und die für technische Zwecke bestimmt sind und in Feuerwaffen eingebaute
Einsteckläufe und Einsätze müssen leicht zu laden und zu entladen sein. Hülsen
abgeschossener Munition und Magazine, unabhängig von der Zahl abgefeuerter
Patronen oder Kartuschen, müssen sich leicht und ohne Gefahr entfernen lassen.
Feuerwaffen, Schussapparate und nichttragbare Geräte, andere nicht tragbare
Geräte, in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte Treibladungen verwendet
werden und die für technische Zwecke bestimmt sind, dürfen weder beim Laden
noch beim Entladen unbeabsichtigt auslösen. Einsteckläufe müssen so beschaffen
sein, dass sie nach Einbau in für sie vorgesehene Waffen weder beim Laden noch
beim Entladen zu unbeabsichtigtem Auslösen führen. Schussapparate und nicht
tragbare Geräte, andere nicht tragbare Geräte, in denen zum Antrieb in Hülsen
untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke
bestimmt sind, dürfen keinen Explosionsknall oder Rückstoß verursachen, der nach
dem Stand der Technik vermieden werden kann. Schussapparate müssen außerdem
bei der Auslösung ohne Verkrampfung zu halten sein.
Schussapparate müssen gegen ungewolltes Auslösen beim Zureichen, Anstoßen,
Andrücken und Fallen ausreichend gesichert sein.
 

3.5.2 Schussapparate, die zum Verschießen fester Körper bestimmt sind – ausgenommen
Leinenwurfgeräte –, werden nach der maximal erreichbaren Geschwindigkeit und
Energie in die Klassen A und B eingeteilt. Als Geschwindigkeit gilt die mittlere
Geschwindigkeit eines Prüfbolzens nach Durchdringen einer dünnen Prüfplatte
aus Aluminiumknetlegierung zwischen zwei 0,5 m und 1,5 m von der Mündung
entfernten Punkten der Flugbahn. Klasse A umfasst
 



3.5.2.1 Schussapparate, bei denen der Mittelwert der Geschwindigkeit 100 m/s und die
obere Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 95 % der Grundgesamtheit bei
einem Vertrauensniveau von 95 % 110 m/s nicht überschreitet;
 

3.5.2.2 andere Schussapparate, bei denen der Mittelwert der Geschwindigkeit 100 m/
s oder/und die obere Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 95 % der
Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95 % 110 m/s überschreitet,
jedoch der Mittelwert der Geschwindigkeit 160 m/s und die obere Anteilsgrenze bei
einseitiger Abgrenzung 95 % der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von
95 % 176 m/s nicht überschreitet und der Mittelwert der Auftreffenergie kleiner als
420 J ist.
 

3.5.2.3 Klasse B umfasst sonstige Schussapparate, die zum Verschließen fester Körper
bestimmt sind.
 

3.5.2.4 Bei der Klassifizierung der Schussapparate ist die höchste Geschwindigkeit
zugrunde zu legen, die sich mit handelsüblicher Munition und
bestimmungsgemäßem Zubehör erreichen lässt. Dabei ist jeweils die stärkste
Ladung aller Patronen oder Kartuschen zu berücksichtigen, die sich ohne
Gewaltanwendung laden lassen. Sofern zu dem Schussapparat unterschiedliche
Zwischenelemente (Kolben) gehören, muss auch das Zwischenelement zugrunde
gelegt werden, mit dem sich auf Grund der innerballistischen Verhältnisse die
höchste Geschwindigkeit ergibt.
 

3.5.3 Schussapparate, die zum Verschießen fester Körper bestimmt sind – ausgenommen
Leinenwurfgeräte –,
 

3.5.3.1 dürfen ohne die missbräuchliche Anwendung von Hilfsmitteln oder Vornahme von
Änderungen nicht in den freien Raum auszulösen sein,
 

3.5.3.2 dürfen mit Ausnahme der Schussapparate, die durch einen Schlag mit dem Hammer
ausgelöst werden, nicht auszulösen sein, ohne dass sie vor Betätigung des Abzuges
mit einer Kraft, die mindestens das 1,5-fache ihres Gewichts, jedoch nicht weniger
als 50 N beträgt, gegen die Arbeitsfläche gedrückt werden.
 

3.5.4 Schussapparate der Klasse A nach Nummer 3.5.2.2 dürfen nicht auszulösen sein,
wenn die Laufachse und die Senkrechte zur Arbeitsfläche einen Winkel von mehr als
15° bilden,
 

3.5.5 Schussapparate der Klasse B dürfen nicht auszulösen sein, wenn die Laufachse und
die Senkrechte zur Arbeitsfläche einen Winkel von mehr als 7° bilden,
 

3.5.6 Schussapparate der Klasse B, die zum Eintreiben eines festen Körpers in einen
Werkstoff dienen, müssen mit einer Schutzkappe versehen sein, die den Benutzer
gegen Rückpraller, Splitter oder sonstige sich ablösendefeste Körper schützt. Dies
gilt auch für Sonderschutzkappen. Der Mindestabstand zwischen Schutzkappenrand
und Laufbohrungsachse muss bei zentrischer Einstellung mindestens 50 mm
betragen.
 

3.5.7 Schussapparate, die dazu bestimmt sind, feste Körper anzutreiben, die sich nicht
vom Schussapparat trennen, müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, die
den festen Körper zuverlässig abfängt. Diese Schussapparate müssen gegen ein
ungewolltes Auslösen beim Fallen auf die Mündung aus einer Höhe von 1,50 m
gesichert sein. Für Schussapparate, die durch einen getrennten Vorgang vor dem
Auslösen von Hand gespannt werden, gilt dies sowohl in gespanntem als auch
ungespanntem Zustand.
 

3.5.8 Sofern diese Schussapparate vor dem Ansetzen und Auslösen durch einen
gesonderten Vorgang von Hand gespannt werden, brauchen sie nur in
ungespanntem Zustand gegen ungewolltes Auslösen beim Zureichen und Anstoßen
gesichert zu sein.
 

3.5.9 Aus nicht tragbaren Selbstschussgeräten, in denen zum Antrieb in Hülsen
untergebrachte Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke



bestimmt sind, darf zugelassene Patronenmunition ohne missbräuchliche Vornahme
von Änderungen nicht zu verschießen sein.
 

3.6 Aus Leinenwurfgeräten darf bei Verwendung zugelassener Treibsätze kein
Feuerstrahl entstehen, der bei sachgemäßer Bedienung zu Brandverletzungen
führen kann. Die Befestigungselemente für die Leine müssen im Gerät so geführt
sein, dass sie bei sachgemäßer Bedienung nicht zu Handverletzungen des
Benutzers führen können.
 

4 Technische Anforderungen an Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen
nach § 8 des Gesetzes
 

4.1 Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen mit einem Durchmesser (P1) des
Kartuschenlagers kleiner als 6 mm, aus denen nur Kartuschen mit einer Länge
(L6) kleiner als 7 mm verschossen werden können, müssen haltbar, maßhaltig und
funktionssicher sein.
 

4.2 An die Bauart der Schusswaffe sind folgende technische Anforderungen nach § 8
Abs. 2 Nr. 4 und 5 des Gesetzes zu stellen:
 

4.2.1 Über die gesamte Länge des dem Lauf entsprechenden Rohres, abgesehen von
einer dem Innendurchmesser des Rohres entsprechenden Länge an der Mündung,
müssen Sperren eingebaut sein, die mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen
nicht zu entfernen sind.
 

4.2.2 In Kartuschenlager darf Patronenmunition nach den Maßtafeln weder zu laden
noch abzufeuern sein. In Magazinen von Pistolen und in Trommelbohrungen von
Revolvern darf keine handelsübliche Patronenmunition nach den Maßtafeln zu
laden sein, die im Kartuschenlager gezündet werden kann. Entsprechend dürfen die
Magazinschächte nur für Kartuschenmunition eingerichtete Magazine aufnehmen
können.
 

4.2.3 Kartuschenlager und Rohr müssen mindestens 30° gegeneinander geneigt oder so
gegeneinander versetzt sein, dass der Schlagbolzen zentrisch zum Rohr eingesetzte
handelsübliche Munition mit einem größeren Durchmesser (∅H2) als 5 mm nicht
zünden kann.
 

4.2.4 Bei Waffen nach Nummer 4.1 mit geneigtem Kartuschenlager kann auf den Einbau
von Sperren verzichtet werden, sofern zu verschießende feste Körper keine höhere
Energie als 7,5 J erreichen.
 

4.2.5 Bei Revolvern müssen die Ausströmungsöffnungen der Trommel gegenüber den
Kartuschenlagern verengt und versetzt sein.
 

4.2.6 Bei Waffen mit versetzten Kartuschenlagern muss die Befestigung des Rohres
bei dem Versuch, dieses zu entfernen, um einen zentrischen Lauf einschließlich
Patronenlager einzusetzen, aufbrechen.
 

4.2.7 Bei Geräten und Zusatzteilen, die der Signalgebung mittels pyrotechnischer
Munition dienen, darf das Geschoss über keine größere Länge als das 1,75-fache
seines Durchmessers oder das 1,2-fache seiner Länge geführt werden. Der für
den Antrieb erforderliche mittlere Mündungsgasdruck, gemessen direkt vor der
Antriebseite der pyrotechnischen Munition, darf den kritischen Gasdruckwert von
50 bar nicht überschreiten. Ein aufgeschraubter Zusatzlauf (Schießbecher) für
pyrotechnische Munition muss in Verbindung mit einer Waffe gewährleisten, dass
pyrotechnische Munition ohne Eigenantrieb eine Anfangsgeschwindigkeit von
mindestens 20 m/s erhält und die Zuordnung zur Waffe auf Grund entsprechender
Kennzeichnung eindeutig ist.
 

4.3 Bei Schusswaffen, die aus mehreren Teilen bestehen und auseinandergenommen
werden können, muss sichergestellt sein, dass mit den einzelnen Teilen nicht
geschossen werden kann.
 

4.4 Ein Versagungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 des Gesetzes ist nicht gegeben, wenn bei
der Umarbeitung der Schusswaffe
 



4.4.1 mit gebräuchlichen Werkzeugen nur die Wirkung erreicht werden kann, dass zu
verschießende feste Körper keine höhere Energie als 7,5 J erreichen,
 

4.4.2 die Waffe oder wesentliche Teile der Waffe auseinander fallen.
 

5 Technische Anforderungen an pyrotechnische Munition nach § 10 des
Gesetzes
 

5.1 Die pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr verbundenen
Antriebsvorrichtung muss folgenden Anforderungen entsprechen:
 

5.1.1 Pyrotechnische Munition muss so beschaffen sein, dass sie bei
bestimmungsgemäßer Verwendung handhabungssicher ist; ihre Sätze dürfen weder
herausfallen noch sich ablösen.
 

5.1.2 Pyrotechnische Munition muss gegen mechanische Beanspruchungen, denen sie
üblicherweise beim Umgang oder bei der Beförderung ausgesetzt ist, durch die Art
ihrer Verpackung gesichert sein.
 

5.1.3 Der Satzinhalt pyrotechnischer Munition muss so beschaffen, angeordnet
und verteilt sein, dass die üblicherweise beim Transport oder beim Umgang
auftretenden Beanspruchungen bei ihr keine Gefahrenerhöhung hervorrufen.
 

5.1.4 Die Zündvorrichtungen pyrotechnischer Munition müssen deutlich erkennbar
und gegen unbeabsichtigtes Entzünden zuverlässig gesichert sein, insbesondere
durch Schutzkappen oder gleichwertige Vorrichtungen oder durch die Art ihrer
Verpackung.
 

5.1.5 Die pyrotechnischen Sätze in pyrotechnischer Munition dürfen nicht
selbstentzündlich sein; eine vierwöchige Lagerung bei + 55° und ≤ 20 % relativer
Luftfeuchte (Klima 55/20 DIN 50015, Ausgabe August 1975) darf an den Sätzen
und am Gegenstand keine Veränderungen hervorrufen, die eine Gefahrenerhöhung
bedeuten. Enthält die pyrotechnische Munition verschiedene Sätze, so dürfen die
Bestandteile dieser Sätze nicht in eine Reaktion untereinander treten können, die
zur Selbstentzündung führt.
 

5.1.6 Die pyrotechnischen Sätze in pyrotechnischer Munition dürfen folgende Stoffe nicht
enthalten:

– Chlorate zusammen mit Metallen, Antimonsulfiden oder Kaliumhexacyanoferrat
(II),
 

– Ammoniumsalze oder Amine zusammen mit Chloraten, außer in
raucherzeugenden Gemischen, wenn durch deren Zusammensetzung eine
hinreichende Beständigkeit gewährleistet ist.
 

 

5.1.7 Enthält die pyrotechnische Munition mehrere zulässige Sätze, so sind diese so
anzuordnen, dass keine Mischungen der in Nummer 5.1.6 genannten Art entstehen
können.
 

5.1.8 In den Sätzen der pyrotechnischen Munition, die Chlorate enthalten, darf der Anteil
an Chlorate 70 % nicht übersteigen. In Leuchtsätzen auf Bariumchloratgrundlage
sowie in Pfeifsätzen darf der Chloratanteil bis auf 80 % erhöht werden.
 

5.1.9 Geschosse oder Geschossreste von senkrecht nach oben abgeschossener
pyrotechnischer Munition dürfen nicht brennend oder glühend auf den Erdboden
fallen; sie sollen spätestens fünf Meter über dem Erdboden erloschen sein.
Bei pyrotechnischen Geschossen ohne Eigenantrieb, die zum Verschießen aus
dem Rohr oder aufgeschraubten Zusatzlauf (Schießbecher) von Schreckschuss-
und Signalwaffen bestimmt sind, bezieht sich diese Anforderung auf eine
Anfangsgeschwindigkeit von 20 m/s.
 

5.1.10 Pyrotechnische Munition muss so beschaffen sein, dass sie einem Mindestgasdruck
von 65 bar am Munitionsboden standhält.
 

5.2 Klasseneinteilung von pyrotechnischer Munition in PM I oder PM II
 



5.2.1 Pyrotechnische Munition ist der Klasse PM I zuzuordnen, wenn
 

5.2.1.1 sie keinen Knallsatz enthält,
 

5.2.1.2 die Masse ihrer pyrotechnischen Sätze und ihrer Treibladung zusammen nicht mehr
als 10 g beträgt,
 

5.2.1.3 ihre Steighöhe 100 m nicht überschreitet,
 

5.2.1.4 sie auch bei einer unbeabsichtigten Zündung nicht in scharfkantige Wurfstücke
zerlegt wird,
 

5.2.1.5 sie durch Brand nicht zur Explosion gebracht werden kann und
 

5.2.1.6 sie durch Schlag nicht zur Explosion gebracht werden kann.
 

5.2.2 Sofern eine der Forderungen nach Nr. 5.2.1 nicht erfüllt wird, ist die pyrotechnische
Munition der Klasse PM II zuzuordnen.
 

5.3 Kaliberanforderungen an pyrotechnische Munition
 

5.3.1 Der Durchmesser der pyrotechnischen Munition muss dem Durchmesser des Laufes
oder Rohres der Schusswaffe, aus der diese verschossen werden soll, entsprechen.
 

5.3.2 Bei Geschossen, die zum Verschießen aus dem Rohr oder aufgeschraubten
Zusatzlauf (Schießbecher) von Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen
bestimmt sind, muss der Durchmesser der Geschosse dem Innendurchmesser
des dazugehörigen Rohres oder aufgeschraubten Zusatzlaufes (Schießbechers)
entsprechen.
 

5.4 Gasdruckanforderungen an pyrotechnische Munition
 

5.4.1 Der Gasdruck muss bei pyrotechnischer Patronenmunition so bemessen sein, dass
Fehlreaktionen im pyrotechnischen System des Geschosses ausgeschlossen sind.
 

5.4.2 Der von der Patronenmunition entwickelte Gasdruck darf den zulässigen
Maximaldruck nicht überschreiten.
 

6 Technische Anforderungen an umgebaute und unbrauchbar gemachte
Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellte Gegenstände nach § 9
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Beschussgesetzes
 

6.1 Definition
 

6.1.1 Schusswaffen i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes i. V. mit Anlage 2, Abschnitt
2, Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 WaffG, sind veränderte Langwaffen für Zier- oder
Sammlerzwecke, zu Theateraufführungen, Film- oder Fernsehaufnahmen, die nur
Kartuschenmunition verschießen können.
 

6.1.2 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellt
Gegenstände i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. mit Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt
1, Nr. 1.4 des WaffG, sind erlaubnispflichtige Waffen, die auf Dauer so abgeändert
sind, dass sich weder Munition noch Treibladungen laden oder verschießen lassen.
 

6.2 Umbau-/Abänderungs- und Prüfvorschriften für Schusswaffen nach Nr. 6.1.1
 

6.2.1 Schusswaffen sind so abzuändern oder auszuführen, dass

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, damit sich außer
Kartuschenmunition nach der Tabelle 5 der Maßtafeln keine sonstige Patronen-,
pyrotechnische Munition oder Treibladungen laden und abfeuern lassen,
 

– der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel mind. sechs kalibergroße,
nach vorn gerichtete unverdeckte Bohrungen oder andere gleichwertige
Laufveränderungen aufweist und vor diesen in Richtung Laufmündung mit einem
kalibergroßen gehärteten Stahlstift dauerhaft durch Verschweißen im Abstand des
halben Kaliberdurchmessers vor der Mündung verschlossen ist, damit sich keine
Geschosse vorladen lassen,
 



– der Lauf mit dem Gehäuse fest verbunden ist, sofern es sich um eine Waffe
handelt, bei der der Lauf ohne Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden
kann
 

 

6.2.2 Die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so
geändert werden können, dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische
Munition verschossen werden kann.
 

6.2.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster sowie Zeichnungen aus
denen die Art und Weise der Umbaumaßnahme mit Angabe der verwendeten
Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist bei der zulassenden Stelle
zu hinterlegen.
 

6.2.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für das geprüfte Waffenmodell
mit der Auflage das Zulassungszeichen nach Anlage II Abb. 11 mit der erteilten
Kennziffer auf jeder Waffe aufzubringen.
 

6.2.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder Waffe die Umbaumaßnahme
entsprechend 6.2.1 und 6.2.2 zu prüfen. Die jeweilige Kennziffer ist unterhalb des
Kennzeichens nach Anlage II, Abbildung 11, aufzubringen.
 

6.2.6 Außerdem sind umgebaute Schusswaffen einer Beschussprüfung nach § 3 des
Gesetzes zu unterziehen, mit Ausnahme der Schusswaffen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2.
 

6.3 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus Schusswaffen hergestellte
Gegenstände nach Nr. 6.1.2
 

6.3.1 Schusswaffen sind unbrauchbar wenn,

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass weder Munition noch
Treibladungen geladen werden können,
 

– der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
 

– in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen für Handfeuer-Kurzwaffen
der Auslösemechanismus dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
 

– bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, bei Pistolen im Patronenlager
beginnend,

– bis zur Laufmündung einen durchgehenden Schlitz von mindestens 4 mm Breite
oder
 

– im Abstand von jeweils 30 mm, mindestens jedoch 3 kalibergroße Bohrungen
oder
 

– andere gleichwertige Laufveränderungen
 

aufweist
 

– bei Langwaffen der Lauf unmittelbar in dem dem Patronenlager zugekehrten
Drittel

– mindestens 6 kalibergroße Bohrungen oder
 

– andere gleichwertige Laufveränderungen
 

aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kaliber- großen
gehärteten Stahlstift verschweißt und dauerhaft verschlossen ist.
 

 

6.3.2 Schusswaffen oder deren wesentliche Teile sind dann dauerhaft unbrauchbar
gemacht, wenn ihre Schussfähigkeit oder Funktion mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen nicht wieder hergestellt werden können.
 

6.3.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster sowie Zeichnungen aus
denen die Art und Weise der Unbrauchbarmachung mit Angabe der verwendeten



Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist bei der zulassenden Stelle
zu hinterlegen.
 

6.3.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für das geprüfte Waffenmodell
mit der Auflage das Zulassungszeichen nach Anlage II Abb. 11 mit der erteilten
Kennziffer auf jeder Waffen aufzubringen.
 

6.3.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder Waffe die Umbaumaßnahme
entsprechend 6.3.1 und 6.3.2 zu prüfen. Die jeweilige Kennziffer ist unterhalb des
Kennzeichens nach Anlage II, Abbildung 11, aufzubringen.
 

6.3.6 Die Festlegungen der Nr. 6.3.1 bis 6.3.5 sind sinngemäß auch auf aus Schusswaffen
hergestellte Gegenstände anzuwenden.
 

Anlage II Beschusszeichen, Prüfzeichen

( Fundstelle: BGBl. I 2006, 1500 - 1503; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )
 

Abbildung 1
Bundesadler mit Kennbuchstaben

(§ 9 Abs. 2)

N

Beschuss

bei Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Abs. 2 des
Gesetzes, die zum Verschießen von Munition mit Nitropulver bestimmt sind

V

Verstärkter Beschuss

bei Waffen mit glatten Läufen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Abs.
2 des Gesetzes, die zum Verschießen von Munition mit überhöhtem Gasdruck
bestimmt sind

SP

Beschuss

bei Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Abs. 2 des
Gesetzes, die zum Verschießen von Schwarzpulver bestimmt sind

L

Beschuss

bei Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Abs. 2 des
Gesetzes, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges
Gemisch oder eine Treibladung verwendet wird

J

Instandsetzungsbeschuss

bei Feuerwaffen oder höchstbeanspruchten Teilen nach § 2 Abs. 2 des
Gesetzes, die nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes erneut zu prüfen sind

F

 
Freiwilliger Beschuss
 
§ 6 Abs. 2

 
Beschuss
 
bei Böllern



B
Abbildung 2

Prüfzeichen für Handfeuerwaffen zum Verschießen von Stahlschrotmunition
mit verstärkter Ladung (§ 9 Abs. 3 Nr. 2)

 
 

Abbildung 3
Ortszeichen der zuständigen Behörden

(§ 9 Abs. 3 Nr. 1)

Hannover Kiel Köln Mellrichstadt

München Suhl Ulm

 

 
 
 

Abbildung 4
Prüfzeichen für Munition

(§ 32 Abs. 2 Nr. 4)

Hannover Kiel Köln Mellrichstadt München Suhl Ulm
       

 
 

Abbildung 5
Zulassungszeichen für Handfeuerwaffen, Schussapparate und Einsteckläufe
nach § 7 des Gesetzes und für nicht tragbare Geräte nach § 24 Abs. 1



Abbildung 6
Zulassungszeichen für bauartgeprüfte Schreckschuss-, Reizstoff- und
Signalwaffen nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes und Zusatzgeräte zu diesen
Waffen zum Verschießen pyrotechnischer Geschosse

Abbildung 7
Zulassungszeichen für pyrotechnische Munition nach § 10 Abs. 1 des
Gesetzes

Abbildung 8
Prüfzeichen nach § 25 Abs. 2 für Geräte nach § 24 Abs. 1. Die Zahl im kleineren
Quadrat bezeichnet die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl, die einstellige Zahl
in Richtung der Laufmündung das Quartal.

   
 

Abbildung 9
Prüfzeichen der Beschaffungsstellen

für die Bundeswehr, der Bundespolizei und die Bereitschaftspolizeien der Länder
(§ 9 Abs. 1 Satz 2)

 
Beschuss
 
bei Schusswaffen, die vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
beschossen wurden

Erstbeschuss

bei Schusswaffen, die von der in der Rechtsverordnung nach § 58 Abs.
1 des Bundespolizeigesetzes bestimmten Bundespolizeibehörde beschossen
wurden

Instandsetzungsbeschuss

bei Schusswaffen, die von der in der Rechtsverordnung nach § 58 Abs. 1 des
Bundespolizeigesetzes bestimmten Bundespolizeibehörde erneut beschossen
wurden

 
Abbildung 10
Kennzeichen für Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie
von nicht mehr als 7,5 J erteilt wird (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 des Gesetzes)

 
Abbildung 11

Zulassungszeichen nach Bauartprüfungen gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes



Hannover Kiel Köln Mellrichstadt

München Suhl Ulm

Berlin
       

Bei Prüfungen von Einzelstücken wird die Kennziffer nicht innerhalb sondern außerhalb direkt beim
Kennzeichen von Abb. 11 angebracht

 
Abbildung 12

Zulassungszeichen nach Bauartprüfungen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis Nr. 4 des Gesetzes

Elektroimpulsgeräte Reizstoffe
 

Fußnoten

Anlage II Abbildung 9 Unterschrift: IdF d. Art. 1 V v. 18.2.2008 I 245 mWv 1.3.2008

Anlage III Prüfvorschriften für Patronen- und Kartuschenmunition

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2006, 1504 - 1522;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Symbolde und ihre Bedeutung

d(tief)D Durchmesser der Druckübertragungsfläche des Druckaufnehmers
 

d(tief)M Durchmesser der Messbohrung
 

d(tief)L Durchmesser des Laufes an der Stelle der Messbohrung
 

d(tief)S Durchmesser des Druckübertragungsstempels
 

G(tief)1 Geschossdurchmesser am Hülsenmund
 

L(tief)3 Hülsenlänge nach den Maßtafeln
 

L(tief)c Länge des Messlaufes mit Patronenlager
 

s(tief)M Abstand der Messbohrung vom Stoßboden
 

 

 

 

 

 

P(tief)u, P(tief)o



unterer oder oberer Grenzgasdruck für die Auswahl des
Stauchzylinders und des Druckübertragungsstempels
 

P(tief)max zulässiger Höchstwert des Gasdruckes nach den Maßtafeln
 

P(tief)n aus einer Probe von n gemessenen Patronen errechneter Mittelwert
des Gasdruckes
 

P(tief)M von der Kartusche für Schussapparate entwickelter Gasdruck
 

a/b Koeffizient/Exponent zur Beschreibung des Gasdruckes von
Kartuschen
 

V(hoch)+(tief)n auf das Patronenlager entfallender Volumenanteil des
Verbrennungsraumes
 

V(tief)a Zusatzvolumen zwischen Kolben und Kartuschenlager
 

E(tief)max zulässiger Höchstwert der Energie nach den Maßtafeln
 

E(tief)n aus einer Probe von n gemessenen Patronen errechneter Mittelwert
der Energie
 

E(tief)Beschuss Minimale Energie der Beschussmunition für Langwaffen mit
gezogenen Läufen
 

k(tief)1,n Anteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 99%
der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95%
 

k(tief)2,n Anteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung von 95%
der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95%
 

k(tief)3,n Anteilsfaktor für die Anteilsgrenze bei einseitiger Abgrenzung für 90%
der Grundgesamtheit bei einem Vertrauensniveau von 95%
 

S(tief)n Standardabweichung einer Probe von n gemessenen Patronen
 

 

 

 

 

 

1 Zulassungsprüfung (Typenprüfung)
 

1.1 Bei der Zulassung sind zu prüfen

– die Übereinstimmung der Maße der für die Fabrikationskontrolle zu verwendenden
Messgeräte mit den Vorschriften der Maßtafeln und Nummer 5 dieser Anlage, wenn
eine Kalibrierung nicht möglich ist,
 

– die Richtigkeit der Gasdruckmesser unter Verwendung von Vergleichspatronen mit
Hilfe von Standardmessläufen oder mit anderen gleichwertigen Verfahren,
 

– die Lehren und Geräte zur Prüfung der Munition auf Maßhaltigkeit,
 

– die Waffen, die zur Kontrolle der Funktionssicherheit bestimmt sind.
 

 

1.2 Für die Prüfung besteht das Los aus mindestens 3.000 Stück. Die Mindestgröße kann
aus besonderen Gründen unterschritten werden. Die Prüfung für eine Munitionstype,
von der weniger als 3.000 Stück hergestellt worden sind, ist jeweils an einer im gleichen
Verhältnis zu dieser Zahl kleineren Anzahl von Munition vorzunehmen. Die Mindestzahl
beträgt für die
 

1.2.1   Prüfung der Maßhaltigkeit und Sichtprüfung      20 Stück,
1.2.2   Gasdruckprüfung                                 10 Stück,



1.2.3   Prüfung der Funktionssicherheit                 10 Stück. 
 

1.3 Die Prüfung der Munition wird nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle (Nummer 2)
und mit der doppelten Stückzahl vorgenommen.
 

1.4 Die Munition wird aus einem Los ausgewählt, dessen Laborierung für den vorgelegten
Munitionstyp den höchsten Gasdruck erwarten lässt.
 

1.5 Die erste Einfuhr eines Munitionstyps aus Staaten, mit denen die gegenseitige
Anerkennung der Prüfzeichen nicht vereinbart ist, in den Geltungsbereich des Gesetzes
wird der Prüfung nach Nummer 1.3 unterzogen.
 

1.6 Die Prüfung eines Munitionstyps nach den Nummern 1.3 und 1.4 kann wiederholt
werden, wenn die erste Prüfung Beanstandungen ergeben hat und der Hersteller dies
fordert.
 

 

2 Fabrikationskontrolle
 

2.1 Die Menge einer zugelassenen Munition, die der Fabrikationskontrolle zu unterziehen
ist und ein Prüflos bildet, darf nicht überschreiten

– 500.000 Stück bei Zentralfeuermunition,
 

– 1.500.000 Stück bei Randfeuermunition.
 

 

2.2 Entnahme der Stichproben
 

2.2.1 Die Entnahme ist wahllos vorzunehmen. Die Stichproben müssen für das der Prüfung
unterworfene Los repräsentativ sein.
 

2.3 Umfang der Stichproben:
 

 

        ---------------------------------------------------------------------
                                 I                 Losgröße
                                 I-------------------------------------------
               Prüfung           I          I  35.001  I 150.001  I 500.001 
                                 I bis zu   I    bis   I   bis    I   bis
                                 I 35.000 *)  150.000  I 500.000  I 1.500.000 
        ---------------------------------------------------------------------
        a) Prüfung der           I          I          I          I
           Maßhaltigkeit und     I          I          I          I
           Sichtprüfung          I   125    I   200    I   315    I   500
        b) Gasdruckprüfung       I    20    I    30    I    30    I    50
        c) Prüfung der           I          I          I          I
           Funktionssicherheit   I    20    I    32    I    32    I    50
        ---------------------------------------------------------------------
        d) Prüfung der           I                                      
           Funktionssicherheit   I                                 
           bei Kartuschenmunition                                  
           für Schreckschuss-,   I                                 
           Reizstoff- und        I                                  
           Signalwaffen          I                     50
        --------------------------------------------------------------------- 

*)

Für kleinere Losgrößen bis zu 3.000 Stück sind die Stichprobenumfänge für die Buchstaben a, b und c nach Losgröße linear
bis auf 20, 10 und 10 zu reduzieren.
 

Zur Gasdruckprüfung von Kartuschen für Schussapparate werden je Zusatzvolumen
zwölf Kartuschen der stärksten Ladung als Stichprobe entnommen.
 

2.4 Die für die Fabrikationskontrollen vorgeschriebenen Stückzahlen können vermindert
werden, wenn der Zulassungsinhaber über ein wirksames Qualitätssicherungssystem
verfügt. Dieser hat der zuständigen Behörde einen Prüfplan einzureichen. Die



zuständige Behörde genehmigt die Änderung der Stückzahlen, wenn durch das
Qualitätssicherungssystem die Maßhaltigkeit, die Funktionssicherheit sowie die
Einhaltung des vorgeschriebenen Gasdruckes oder des Energiewertes gewährleistet ist
und die Sichtprüfung Beanstandungen nicht ergeben hat.
 

 

3 Behördliche Kontrolle
 

3.1 Die behördliche Kontrolle nach § 34 Abs. 1 wird nach folgendem Verfahren
durchgeführt:
 

3.1.1 bei Herstellern

– Kontrollen der Prüfeinrichtungen nach dem Verfahren nach Nummer 1.1,
 

– Prüfung, ob Fabrikationskontrollen durchgeführt worden sind, auf Grund der
Aufzeichnungen über die Ergebnisse dieser Kontrollen,
 

– Vornahme einer Prüfung nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle,
 

 

3.1.2 bei Verbringern

– Prüfung, ob die in § 34 Abs. 2 genannten Bescheinigungen vorliegen,
 

– Prüfung, ob beim Hersteller Fabrikationskontrollen durchgeführt worden sind, auf
Grund von Prüfprotokollen des Herstellers,
 

– Vornahme einer Prüfung nach dem Verfahren der Fabrikationskontrolle für jeden
eingeführten Munitionstyp.
 

 

 

4 Einzelprüfungen und zulässige Anzahl von Fehlern
 

4.1 Sichtprüfung
 

4.1.0 Die entnommene Munition ist auf folgende Merkmale und Fehler zu prüfen:

– die vorgeschriebene Kennzeichnung auf jeder Patrone,
 

– falsche Kaliberangabe,
 

– Längsrisse am Hülsenmund,
 

– Längs- und Querrisse,
 

– Brüche des Hülsenbodens.
 

Falsche oder fehlende Kaliberangabe, Längsrisse am Hülsenmund von mehr als 3 mm
Länge, Längs- und Querrisse sowie Brüche des Hülsenbodens sind unzulässig.
Bei der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf jeder Patrone sind keine Fehler sowie
bei Längsrissen am Hülsenmund von bis zu 3 mm Länge sind in Abhängigkeit von der
Losgröße in der in Nummer 2.3 genannten Reihenfolge die Fehlerzahlen 2, 3, 5 und 8
zulässig.
 

4.1.1 Die kleinste Verpackungseinheit der entnommenen Munition ist auf folgende
Merkmale und Mängel zu prüfen:

– die nach § 24 Abs. 3 des Waffengesetzes und nach § 39 vorgeschriebene
Kennzeichnung,
 

– Vermischung von Patronen verschiedenen Typs in derselben kleinsten
Verpackungseinheit.
 

Fehler bei der Kaliberangabe, den Angaben nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 und bei
den Angaben nach § 29 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 6 und Abs. 4 sowie die Vermischung von
Patronen verschiedenen Typs sind nicht zulässig.



Bei der übrigen Kennzeichnung sind je nach Losgröße dieselben Mängelzahlen
zulässig wie nach Nummer 4.1.1 Satz 3.
 

4.1.2 Wird festgestellt, dass die in den Nummern 4.1.1 und 4.1.2 zulässigen Fehler- und
Mängelzahlen überschritten sind, wird das Los zur Nachbesserung zurückgegeben
und kann zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden.
 

4.2 Prüfung der Maßhaltigkeit
 

4.2.1 Bei der Prüfung der Maßhaltigkeit ist zu prüfen, ob

– die im technischen Anhang bezeichneten Patronenmaße den in den Maßtafeln
angegebenen Werten einschließlich der Toleranzen für die Maximalpatrone
für das Minimalpatronenlager oder im Falle des § 31 Abs. 4 den vom
Hersteller angegebenen Werten entsprechen; die Prüfung kann mit Hilfe von
Patronenprüflehren durchgeführt werden, wobei die Gesamtlänge L(tief)3 von
Kartuschen nach Tabelle 5 der Maßtafeln nach deren Verschießen aus einem
Messlauf bestimmt wird,
 

– das Zündhütchen nicht über den Hülsenboden herausragt.
 

 

4.2.2 Werden Mängel festgestellt, wird das Los zur Nachbesserung zurückgegeben und
kann zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden.
 

4.3 Prüfung des Gasdruckes oder der Bewegungsenergie
 

4.3.1 Die Messungen und die Versuchsauswertung für Gasdruck und Energie sind nach
Nummer 5 durchzuführen. Die Ergebnisse müssen die nach den Maßtafeln zulässigen
Grenzwerte von Druck und Energien einhalten, soweit sie angegeben sind.
 

4.3.2 Die Gasdruckmessung ist unter normalen Versuchsbedingungen bei

– einer Temperatur von 21 Grad C +- 1 Grad C und
 

– einer relativen Luftfeuchte von 60% +- 5%
 

durchzuführen.
Unmittelbar vor der Gasdruckprüfung im Rahmen der Zulassungsprüfung ist
die Munition diesen Versuchsbedingungen 24 Stunden lang auszusetzen. Die
Fabrikationskontrolle kann unter Gebrauchsbedingungen durchgeführt werden. Im
Zweifelsfall ist das Ergebnis der Prüfung mit klimatisierter Munition unter normalen
Versuchsbedingungen zu wiederholen.
 

4.3.3 Wenn die errechnete obere Anteilsgrenze den zulässigen Höchstwert des Gasdruckes
um nicht mehr als 25% überschreitet, ist eine Wiederholungsprüfung mit der auf das
Doppelte erweiterten Patronenzahl zulässig. Bei Kartuschen für Schussapparate ist die
Wiederholungsprüfung mit zwölf Kartuschen durchzuführen.
Entspricht das Ergebnis der Wiederholungsprüfung nicht den Anforderungen, darf die
Munition dieses Loses nicht vertrieben werden.
 

4.4 Prüfung der Funktionssicherheit
 

4.4.1 Die Prüfung der Funktionssicherheit im Rahmen der Zulassungsprüfung, der
Fabrikationskontrolle und der behördlichen Kontrolle ist unter Verwendung eines
Prüflaufes oder einer amtlich geprüften Waffe, deren Lagermaße den Maßen der
Maßtafeln oder im Falle des § 31 Abs. 4 den vom Hersteller angegebenen Werten
entsprechen, vorzunehmen. Für die Funktionssicherheitsprüfung der Patronen
für Waffen mit glattem Lauf (glatten Läufen) wird eine Waffe verwendet, bei der
die Maße des Lagers und des Verschlussabstandes Höchstmaße sind. Bei den
Fabrikationskontrollen kann die Funktionssicherheit unter Verwendung einer Waffe
geprüft werden, deren Maße von der zuständigen Behörde anerkannt wurden.
Die Maße der Prüfläufe und der Waffen werden von der zuständigen Behörde
aufgezeichnet.
 

4.4.2 Folgende Fehler dürfen nicht auftreten:



– Ausströmen von Gas nach hinten aus dem Verschluss auf Grund von Rissen im
Hülsenboden,
 

– Steckenbleiben des Geschosses oder von Teilen desselben im Lauf,
 

– Bruch der Hülse, die ganz oder teilweise im Lager bleibt,
 

– Bersten des Hülsenbodens.
 

Werden diese Mängel festgestellt, ist das Los zurückzugeben und kann nach
Nachbesserung zu einer späteren erneuten Prüfung vorgestellt werden. Bei
Kartuschenmunition für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen darf höchstens
einmal bei einer Probe von 50 Stück die Abdeckung, Teile der Abdeckung oder des
Verschlusses der Kartuschen im Lauf der Waffe stecken bleiben. Die Funktionsprüfung
dieser Munition ist mit den in Abbildung 3 dargestellten Läufen durchzuführen.
 

 

5 Prüfung des Gasdruckes, Energiewertes, Mündungsimpulses und der
Geschwindigkeit
 

5.1 Gasdruckmessung
 

5.1.1 Die Innenmaße des Messlaufes, die den Gasdruck beeinflussen, müssen mit den in
den Maßtafeln aufgeführten Maßen innerhalb der in Tabelle 1 genannten Toleranzen
übereinstimmen. Die Maßhaltigkeitsprüfung der Messläufe wird mit Hilfe von
Messsystemen durchgeführt, die direkten Zugang zu den zu messenden Werten
ermöglichen. Der Verschlussabstand darf nicht größer als 0,1 mm sein. Die Länge
des Messlaufes, die die kinetische Energie beeinflusst, soll mit dem in Tabelle 1
des Technischen Anhangs aufgeführten Maß innerhalb der genannten Toleranzen
übereinstimmen.
 

5.1.2 Der Abstand der Achsen der Messbohrungen vom Stoßboden ist nach Tabelle 2 zu
bemessen.
 

5.1.3 Die Messung des Gasdruckes von Patronenmunition ist gemäß der Vorschrift des § 31
Abs. 2 vorzunehmen.
 

5.1.4 Der Gasdruck von Kartuschenmunition – soweit für diese ein zulässiger Höchstwert
P(tief)max in den Maßtafeln angegeben ist – und der Vergleichspatrone nach Nummer
2.1.1.2 der Anlage I ist mittels mechanisch-elektrischem Wandler zu messen.
 

5.2 Stauchapparat
 

5.2.1 Es sind die in Tabelle 3 angegebenen Kombinationen von Druckübertragungsstempel
und Kupferstauchzylinder unter folgenden Bedingungen anzuwenden:
Gebrauchs- und Beschussmunition eines Munitionstyps sind mit der gleichen
Kombination von Druckübertragungsstempel und Stauchzylinder zu messen, soweit
die in Tabelle 3 Spalten 5 und 6 angegebenen Auswahlbereiche dies zulassen.
Erfüllen im Grenzfall zwei Kombinationen diese Anforderungen, so ist der
Stauchzylinder mit den größeren Abmessungen zu wählen. In den Fällen, in
denen die Auswahlbereiche unmittelbar aneinander anschließen, muss für die
Gebrauchsmunition P(tief)u <= P(tief)max < P(tief)o, für die Beschussmunition
P(tief)u <= 1,3 P(tief)max < P(tief)o sein. Für alle Munition, für die 240 bar <=
P(tief)max < 600 bar beträgt, ist der Druckübertragungsstempel von 6,18 mm
Durchmesser, in allen anderen Fällen der von 3,91 mm Durchmesser zu benutzen.
Für Munition, für die P(tief)max < 240 bar ist, sind Stauchkegel 5 x 13 ohne
Druckübertragsstempel zu verwenden.
 

5.2.2 Die in Tabelle 3 Spalten 1, 2 und 3 angegebenen Durchmesser und die Massen der
Druckübertragungsstempel sowie deren minimale Ausgangsführungslängen sind
einzuhalten.
Die Breite des Ringspaltes zwischen Druckübertragungsstempel und
Stempelführungsbüchse darf 0,002 mm nicht unter- und 0,006 mm nicht
überschreiten.
 



5.2.3 Der Durchmesser der Messbohrung, der sich vor oder unter der Stirnfläche des
Druckübertragungsstempels befindet, darf von dessen Durchmesser d(tief)s um nicht
mehr als 1,0 mm abweichen. Die Messbohrung darf in der Achse nicht länger als 3
mm sein. Sofern d(tief)s > 0,6 dL ist, soll sich der Durchmesser der Messbohrung
an der Stirnfläche des Druckübertragungsstempels ansetzend konisch mit einem
Winkel von 60 Grad auf 3 mm Durchmesser verengen (Abbildung 1). Toleranzen
der Durchmesser bis zu + 0,2 mm sind zulässig. Die Hülsen der Patronen- oder
Kartuschenmunition müssen so mit Anbohrungen versehen werden, dass diese nach
dem Laden möglichst konzentrisch zur Messbohrung sind. Der Durchmesser der
Anbohrung ist bei Munition für Waffen mit glatten Läufen 3 mm, bei aller anderen
Munition 2 mm. Die Messbohrungen sind mit Siliconpaste mit einer Konuspenetration
zwischen 180 und 210 (DIN 51580, Ausgabe April 1989) *) und einer Dichte von 1 g/
ccm zu füllen.
Die Resthöhe des Stauchkörpers ist bei einer zulässigen Abweichung von +- 0,005
mm mit einem Mikrometer, einer Messuhr oder einem Messtaster zu ermitteln und
der zugehörige Druck der beigefügten Stauchtabelle oder -kurve zu entnehmen oder
mittels einer entsprechenden Gleichung (Ausgleichspolynom) zu berechnen.
-----

*) Erschienen im Beuth-Verlag Berlin und Köln und beim Deutschen Patentamt in München archivmäßig gesichert
niedergelegt.
 

 

5.3 Mechanisch-elektrische Wandler für die Messung des Gasdruckes von
Zentralfeuerpatronenmunition für Waffen mit glatten Läufen
 

5.3.1 In der Regel ist der Gasdruck der Patronen mittels piezo-elektrischer oder
gleichwertiger Druckaufnehmer in tangentialer oder zurückgesetzter Einbauweise zu
messen. Es können auch mechanisch-elektrische Wandler anderer Bauart verwendet
werden, wenn zwischen deren Anzeige und der der vorgenannten ein eindeutiger
Zusammenhang bekannt ist. In jedem Falle ist auf die Anzeige der vorgenannten
Druckaufnehmer umzurechnen.
 

5.3.2 Der Durchmesser und die Tiefe der Messbohrungen sind abhängig von den
Abmessungen des Aufnehmers und der Einbauart. Der Einbau ist gemäß Abbildung 2
vorzunehmen.
 

5.3.3 Die Anbohrung der Hülse ist nach den Abbildungen 2a und 2b vorzunehmen. Bei
Verwendung geeigneter Aufnehmer in tangentialer Einbauweise kann auch ohne
Anbohrung der Hülse gemessen werden, sofern die Höhe der Bodenkappe 22 mm
nicht übersteigt (Abbildung 2c). Im Falle von Gebrauchspatronen mit Papphülse ist
dann der gemessene Wert mit 1,05 zu multiplizieren.
 

5.3.4 Indirekte Messung des Gasdruckes an der Messstelle II (S(tief)M = (162 +- 0,5) mm).
Die Messung des Gasdruckes an der Messstelle II erfolgt indirekt. Zu diesem Zweck
wird die Zeit der des Durchgangs des Treibmittelbodens durch den Querschnitt an
der Messstelle II registriert und der zur gleichen Zeit an der Messstelle I (S(tief)M
siehe Tabelle 2) herrschende Druck gemessen. Die Registrierung des Durchgangs des
Treibmittelbodens kann außer mit einem mechanisch-elektrischen Wandler auch mit
einem anderen geeigneten Messfühler vorgenommen werden, z. B. mittels Fotodiode
hinter einem Quarzglasfenster.
 

5.3.5 Eigenschaften der Aufnehmer:
 
        Mindestempfindlichkeit                  1,8 pC/bar
        Messbereich                             0 bar bis max. 6.000 bar
        Kalibrierbereich                        300 bar bis 1.800 bar
        Eigenfrequenz                           >= 100 kHz
        Abweichung von der Linearität           <= 1% des Endwertes. 
 

 

5.3.6 Wärmeschutz vor der Druckübertragungsfläche
Zur Vermeidung bzw. Minderung des Wärmeübergangs auf Membrane
und Druckplatte ist bei Anbohrung der Hülse eine geeignete Scheibe aus
wärmeisolierendem, flexiblem Werkstoff (z. B. PTFE) vor der Druckübertragungsfläche



anzubringen. Tangential eingebaute Abnehmer sind zusätzlich durch Aufkleben eines
die Patronenanbohrung überspannenden, dehnbaren Klebebandes auf die Patrone zu
schützen (siehe Abbildung 2a).
 

5.3.7 Verstärker:
 

 
        Grenzfrequenz                           (– 3 dB) >= 80 kHz
        Abweichung von der Linearität           <= 0,1% des Endwertes 
                                                (Vollaussteuerung)
        Ladungsverstärker:
        Eingangswiderstand                      >= 10(hoch)12 omega. 
 

5.3.8 Elektrischer Filter
Bessel-Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 20 kHz (– 3 dB), N = 2 (– 12 dB/Oktave).
 

5.4 Mechanisch-elektrische Wandler für die Messung des Gasdruckes von
Kartuschenmunition und der Vergleichspatrone nach Nummer 2.1.2 der Anlage I für
Schwarzpulverwaffen und Böller
 

5.4.1 Der Gasdruck von Kartuschenmunition mit Metallhülsen ist mit Aufnehmern in
zurückgesetzter Einbauweise zu messen (Abbildungen 5a und 5b in Verbindung mit
Abbildung 2b). Dabei sind die Messbohrungen mit Siliconpaste nach Nummer 5.2.3 zu
füllen. Soweit es sich um Kartuschenmunition für nach § 8 des Gesetzes zugelassene
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen handelt, ist die Messung in Läufen nach
den Abbildungen 3a und 3b ohne Vorladung eines Geschosses durchzuführen.
Der Gasdruck von Kartuschenmunition für Schussapparate ist unter Verwendung
eines Messlaufes nach Abbildung 5a und eines Kolbens nach Abbildung 5b in
Abhängigkeit vom Zusatzvolumen zu messen. Störende Eigenschwingungen des
Messlaufes sind durch Wahl einer ausreichenden Wandstärke gering zu halten. Im
Bereich des Stoßbodens ist für gute Abdichtung durch die konstruktiven Maßnahmen
nach Abbildung 5a oder auf andere geeignete Weise zu sorgen.
Ausreißerwerte werden durch Anwendung des Dixon-Tests eliminiert.
Der Auswertung wird die Abhängigkeit
P(tief)M = a (V(hoch)+(tief)n + V(tief)a)(hoch)b
zugrunde gelegt.
 

5.4.2 Der Gasdruck von Kartuschenmunition mit Papp- oder Kunststoffhülsen von nicht
unter 9 mm Durchmesser und der Vergleichspatrone für Schwarzpulverwaffen nach
Nummer 2.1 der Anlage I ist mit Aufnehmern in zurückgesetzter oder in tangentialer
Einbauweise mit Anbohrung der Hülse (Abbildungen 2a und 2b) zu messen.
 

5.4.3 Sofern als Treibmittel Schwarzpulver geladen ist oder Gasdrücke unter 1.000 bar
zu erwarten sind, sind abweichend von Nummer 5.3.5 Aufnehmer mit folgenden
Eigenschaften zu verwenden:
 
        Mindestempfindlichkeit           2,0 pC/bar
        Messbereich                      0 bar bis max. 2.500 bar
        Kalibrierbereich                 100 bar bis 1.000 bar. 
 

 

5.4.4 Bei Kartuschenmunition ist ein Filter nach Nummer 5.3.8 zu verwenden. Abweichend
hiervon beträgt die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters bei Kartuschenmunition für nach
§ 8 des Gesetzes zugelassene Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen 10 kHz.
 

5.5 Messung des Energiewertes
Anstelle des Gasdruckes oder neben dem Gasdruck ist die auf ein bestimmtes
Geschoss übertragene Bewegungsenergie zu ermitteln, wenn in den Maßtafeln die
Bewegungsenergie der Geschosse festgelegt ist.
 

5.5.1 Sofern es im gleichen Kaliber (Laufdurchmesser) eine entsprechende
Patronenmunition gibt, sollen die gleichen Geschosse und Läufe verwendet werden.
Sonst sind Flugbolzen und Prüfgeräte gemäß folgenden Abbildungen zu benutzen:



Abbildung 4 für Munition der Tabelle 5 der Maßtafeln, mit einem Flugbolzen von 4 g
nur für E(tief)max <= 100 J,
Abbildung 5 für Munition nach Tabelle 6 der Maßtafeln.
 

5.5.2 Die Innenabmessungen der Läufe müssen ebenfalls innerhalb der in Tabelle
1 angegebenen Toleranzen mit den in den Maßtafeln aufgeführten Maßen
übereinstimmen. Die Abmessungen der Läufe für Kartuschenmunition für
Schussapparate müssen außerdem den in Abbildung 5 festgelegten Maßen
entsprechen. Die Lauflängen nach Tabelle 1 sind einzuhalten.
 

5.5.3 Die Ermittlung der Bewegungsenergie erfolgt über eine Messung der Flugzeit
zwischen zwei 0,5 m und 1,5 m vor der Mündung entfernten Punkten der Flugbahn
(siehe Anlage VI).
 

5.6 Auswertung der Messungen
Die Auswertung der Messungen erfolgt nach den Regeln der statistischen
Qualitätskontrolle. Der Umfang der Stichprobe bei der Feststellung von Mittelwerten
und Anteilsgrenzen richtet sich nach Nummer 2.3.
Die genannten Faktoren zur Bestimmung der Anteilsgrenze sind Tabelle 4 zu
entnehmen.
 

5.6.1 Die Anforderungen, dass bei Gebrauchsmunition für Waffen mit gezogenen Läufen
der Gasdruckmittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 15% über dem nach
den Maßtafeln zulässigen Höchstwert
 

 
        P(tief)max liegt, gelten als erfüllt, wenn
                  --------
                  P(tief)n <= P(tief)max
        und bei Zentralfeuermunition
            --------
            P(tief)n + k(tief)1,n x S(tief)n <= 1,15 P(tief)max
        und bei Randfeuermunition
            --------
            P(tief)n + k(tief)2,n x S(tief)n <= 1,15 P(tief)max 
 

ist.
 

5.6.2 Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für Kurzwaffen mit
gezogenen Läufen 30% über dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes
P(tief)max liegt und dass eine zu starke Überlastung der Waffe vermieden wird, gelten
als erfüllt, wenn
 

-------- P(tief)n >= 1,30 P(tief)max, -------- P(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 1,15 P(tief)max und
P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,50 P(tief)max
 

ist.
 

5.6.3 Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für Langwaffen mit
gezogenen Läufen 25% über dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes
P(tief)max liegt, gelten als erfüllt, wenn
 
            --------
            P(tief)n >= 1,25 P(tief)max,
            --------
            P(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 1,15 P(tief)max,
            P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,40 P(tief)max und
            E(tief)n >= E(tief)Beschuss 
 

 

ist.
 

5.6.4 Die Anforderungen, dass der Gasdruck, bei Waffen mit glatten Läufen der
Gasdruckmittelwert nicht über und kein Einzelwert mehr als 15% über dem



nach Nummer 1.2.4 der Anlage I nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert des
Gebrauchsgasdruckes P(tief)max liegt, gelten als erfüllt, wenn
 
            --------
            P(tief)n <= P(tief)max
            --------
            P(tief)n + k(tief)2,n x S(tief)n <= 1,15 P(tief)max 
 

 

ist.
 

5.6.5 Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Beschussmunition für die normale oder
die verstärkte Beschussprüfung für Waffen mit glatten Läufen 30% über dem
gemäß Nummer 1.2.4 der Anlage I zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes
P(tief)max liegt und dass eine zu starke Überlastung der Waffe vermieden wird, gelten
als erfüllt, wenn
 
        an der Messstelle I nach Tabelle 2
            P(tief)n >= 1,30 P(tief)max
            --------
        und P(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 1,15 P(tief)max
            --------
        und P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,70 P(tief)max
        und an der Messstelle II nach Tabelle 2
            P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 650 bar 
 

 

ist, wobei für 1,15 P(tief)max und 1,30 P(tief)max jeweils die gerundeten Werte der
Maßtafeln einzusetzen sind.
 

5.6.6 Die Anforderungen an die Beschusspatrone gemäß Nummer 1.2.3 der Anlage I, dass
der Mittelwert des Gasdruckes an der Messstelle II mindestens 500 bar sein soll und
dass eine zu starke Überbelastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wenn
 

-------- P(tief)n >= 500 bar, -------- P(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 450 bar -------- und P(tief)n
+ k(tief)3,n x S(tief)n <= 650 bar und an der Messstelle I -------- P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n
<= 1,70 P(tief)max
 

ist.
 

5.6.7 Die Anforderungen, dass bei Kartuschengebrauchsmunition der Gasdruckmittelwert
nicht über und kein Einzelwert mehr als 15% über dem nach den Maßtafeln
zulässigen Höchstwert P(tief)max liegt, gelten als erfüllt, wenn
 
            --------
            P(tief)n <= P(tief)max
            --------
        und P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,15 P(tief)max 
 

 

ist.
 

5.6.8 Die Anforderungen, dass der Gasdruck bei Kartuschenbeschussmunition 30% über
dem zulässigen Höchstwert des Gebrauchsgasdruckes liegt und dass eine zu starke
Überbelastung der Waffe vermieden wird, gelten als erfüllt, wenn
 

 

            --------
            P(tief)n >= 1,30 P(tief)max,
            --------
            P(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 1,15 P(tief)max,
        und
            --------
            P(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,7 P(tief)max 



ist.
 

5.6.9 Die Anforderungen, dass bei Gebrauchsmunition der Energiemittelwert nicht über und
kein Einzelwert mehr als 7% über dem nach den Maßtafeln zulässigen Höchstwert
E(tief)max liegt, gelten als erfüllt, wenn
 

 

            --------
            E(tief)n <= E(tief)max
            --------
        und E(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,07 E(tief)max 

ist.
 

5.6.10 In Analogie zur Gasdruckmessung sind bei Beschussmunition die Anforderungen
 

 

            --------
            E(tief)n >= 1,10 E(tief)max,
            E(tief)n – k(tief)3,n x S(tief)n >= 1,07 E(tief)max
        und E(tief)n + k(tief)3,n x S(tief)n <= 1,25 E(tief)max 

zu erfüllen.
 

 

Technischer Anhang zur Anlage III

1 Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit zu prüfende Maße
 

1.1 Patronen für Waffen mit gezogenen Läufen, einschließlich Patronen für Pistolen und
Revolver, Patronen mit Randfeuerzündung und Kartuschen für Schusswaffen und
Bolzensetzgeräte:

a) L(tief)3 =

Gesamtlänge der Hülse (maximal)
 

L(tief)6 = Gesamtlänge der Kartuschenhülse vor dem Schuss
 

H(tief)2 = Durchmesser am Hülsenmund, bei Kartuschen am Ende des
zylindrischen Teils (maximal)
 

G(tief)1 = Geschossdurchmesser am Hülsenmund (maximal)
 

P(tief)1 = Pulverraumdurchmesser vor dem Rand oder im Abstand E vom
Hülsenboden bei Kleinschrotmunition
 

R = Randstärke der Hülse bei Kleinschrotmunition.
 

 

 

Diese Maße müssen kleiner oder gleich den in den Maßtafeln vorgeschriebenen
Maximalmaßen sein. Die vorgegebenen Toleranzen sind einzuhalten.
 

b) Die Entfernung L(tief)3 + G (L(tief)3: Gesamtlänge der Hülse, Patrone maximal,
G: Abstand zwischen H(tief)2 und F im Patronenlager) unter Berücksichtigung der
Durchmesser von:

F: Durchmesser der Laufbohrung – Felddurchmesser (Patronenlager
minimal)
 

G(tief)1: Durchmesser am Anfang des Übergangs (Patronenlager minimal)
 



H(tief)2: Durchmesser im vorderen Teil des Patronenlagers (bei der Entfernung
L(tief)3) (Patronenlager minimal)
 

 

 

und der Längen von:

s: Entfernung von H(tief)2 bis zum Ende des zylindrischen Teils beim Durchmesser
G(tief)1 (Patronenlager minimal)
 

G: Länge der Entfernung von H(tief)2 bis F (Patronenlager minimal) nach einer
besonderen Prüfmethode.
 

Die kontrollierte Entfernung muss kleiner oder darf höchstens gleich L(tief)3 + G, wie
vorstehend definiert, sein.
 

c) Maße, die den Verschlussabstand beeinflussen:
 

 

 

            1.  Patronen ohne Rand mit Schulter:
                L(tief)1: Länge von Hülsenboden
                          bis Durchmesser P(tief)2,     Toleranz: – 0,20 mm;
                L(tief)2: Länge von Hülsenboden
                          bis Durchmesser H(tief)1
                          des Übergangs,                Toleranz: – 0,20 mm;
                H(tief)2: Durchmesser am Hülsenmund
                          in der Entfernung L(tief)3,   Toleranz: – 0,20 mm.
             2. Patronen ohne Rand und Schulter:
                L(tief)3: Gesamtlänge der Hülse,        Toleranz: – 0,25 mm.
             3. Patronen mit Rand:
                R: Dicke des Hülsenrandes,              Toleranz: – 0,25 mm.
             4. Patronen mit Magnum-Hülsenboden:
                E: Dicke des Hülsenbodens,              Toleranz: – 0,20 mm.
             5. Pistolenpatronen ohne Schulter:
                L(tief)3: Gesamtlänge der Hülse,        Toleranz: – 0,25 mm.
             6. Revolverpatronen:
                R: Dicke des Hülsenrandes,              Toleranz: – 0,25 mm.
             7. Randfeuerpatronen:
                R: Dicke des Hülsenrandes,              Toleranz: – 0,18 mm. 

Diese Maße und Toleranzen, gemessen mit Hilfe einer geeigneten Methode, müssen
denen der "Maßtafeln für Handfeuerwaffen und Munition" entsprechen und sind
getrennt zu kontrollieren.
 

 

1.2 Bei Patronen für Waffen mit glatten Läufen gilt entsprechend

d = Durchmesser der Bodenkappe der Hülse,
 

t = Randstärke der Hülse.
 

Diese Abmessungen und Toleranzen müssen den in den Maßtafeln vorgeschriebenen
entsprechen.
 

 

2 Zur Bestimmung des Typs zu prüfende Maße
Patronen für Waffen mit gezogenen Läufen, einschließlich Patronen für Pistolen und
Revolver, Patronen mit Randfeuerzündung und Kartuschen für Schusswaffen und
Bolzensetzgeräte:

L(tief)1: Länge von Hülsenboden bis Durchmesser P(tief)2
 

L(tief)2: Länge von Hülsenboden bis Durchmesser H(tief)1 des Übergangs
 

L(tief)3: Gesamtlänge der Hülse
 



L(tief)6: bei Kartuschen deren Gesamtlänge vor dem Schuss
 

R: Dicke des Hülsenrandes
 

R(tief)1: Randdurchmesser
 

E: Dicke des Hülsenbodens
 

P(tief)1: Durchmesser der Hülse am Ende von Rille, Rand oder Gürtel
 

P(tief)2: Durchmesser der Hülse in der Entfernung L(tief)1
 

H(tief)1: Durchmesser am Hülsenhals in der Entfernung L(tief)2
 

H(tief)2: Durchmesser am Hülsenmund in der Entfernung L(tief)3
 

G(tief)1: Geschoßdurchmesser am Hülsenmund.
 

 

 

 

Die Größe E ist maßgebend für die Festlegung der Position des Durchmessers P(tief)1,
ausgenommen bei Patronen mit "Magnum"-Hülsenboden, bei denen der Wert E streng
eingehalten werden muss.
 

2.1 Patronen für Waffen mit glatten Läufen:
Die unter Nummer 1.2 angegebenen Maße und außerdem:
I = Gesamtlänge der Hülse vor dem Schuss.
Unter Berücksichtigung der Toleranzen müssen die gemessenen Maße innerhalb der
Grenzen liegen, die in den Maßtafeln vorgeschrieben sind. Außerdem muss sich die
Hülse leicht in ein minimales Patronenlager mit den in den Maßtafeln vorgeschriebenen
Maßen einpassen.
 

 

Tabelle 1: I n n e n m a ß e d e r M e s s l ä u f e

a) Innenmaß-Toleranzen für gezogene Läufe für Zentralfeuermunition (Büchs- und
Kurzwaffenläufe)
 

    Linearabmessungen
    ---------------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I    F     I    Z     I L(tief)3 I P(tief)1  
    ---------------------------------------------------------------    
    Toleranz in mm    I  + 0,02  I  + 0,03  I  + 0,1   I + 0,03    
    ---------------------------------------------------------------
 
    ----------------------------------------------------           
    Größenbezeichnung I P(tief)2 I H(tief2) I G(tief)1             
    ----------------------------------------------------               
    Toleranz in mm    I  + 0,02  I  + 0,02  I  + 0,03              
    ----------------------------------------------------                   
    Übergangswinkel i
    ---------------------------------------------
    Winkelbereich i   I <= 12 Grad I i > 12 Grad
    ---------------------------------------------
    Toleranz –        I 5/60 i     I – 1 Grad
    --------------------------------------------- 

Eine positive Toleranz für i ist ebenfalls zulässig, solange folgende Ungleichung erfüllt ist:
 

                           G(tief)1 ist - F
         tan i(tief)ist <= ----------------      bei rein konischen Übergängen,
                           2 G + G(tief)1
                            - H(tief)2 
 
                           G(tief)1 ist - F
         tan i(tief)ist <= ---------------- tan i bei zylindrisch-konischen
                            G(tief)1 - F    
                                                  Übergängen. 



Die mit ist indizierten Größen sind Mess-, die anderen sind Tabellenwerte aus den
Maßtafeln.
 

b) Innenmaß-Toleranzen für glatte Läufe für Zentralfeuermunition (Flintenläufe)
 

    Linearabmessungen
    --------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I Durchmesser B(tief)min I G(tief)min 
    --------------------------------------------------------
    Toleranz in mm    I          + 0,1         I  + 0,05
    --------------------------------------------------------
 
    --------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I Durchmesser D(tief)min I H(tief)min 
    --------------------------------------------------------
    Toleranz in mm    I          + 0,05        I  + 0,05
    --------------------------------------------------------
 
    --------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I T(tief)min I L(tief)min I    i      
    --------------------------------------------------------
    Toleranz in mm    I   + 0,05   I    + 2     I   - 30' 
    --------------------------------------------------------           
 
    Der Übergangswinkel i(tief)ist mit i = 10 Grad +- 30' festgelegt. 

c) Toleranzen für gezogene Läufe für Randfeuerpatronen
 

    Linearabmessungen
    ----------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I   F    I   Z    I L(tief)3 I P(tief)1      
    ----------------------------------------------------------
    Toleranz in mm    I + 0,02 I + 0,02 I   + 0,1  I + 0,03 
    ----------------------------------------------------------
 
    ----------------------------------------------------        
    Größenbezeichnung I H(tief2) I   R    I R(tief)1               
    ----------------------------------------------------        
    Toleranz in mm    I   + 0,02    I + 0,03 I  + 0,05   
    ----------------------------------------------------
 
 
    Der Übergangswinkel i ist mit +- 20' toleriert. 

d) Toleranzen für glatte Läufe für Randfeuerpatronen
 

    Linearabmessungen
    ------------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I F = Z  I L(tief)3 I P(tief)1 I P(tief)2   
    ------------------------------------------------------------
    Toleranz in mm    I + 0,02 I  + 0,1   I + 0,05   I + 0,05          
    ------------------------------------------------------------
 
    -----------------------------------------                  
    Größenbezeichnung I H(tief)2 I G(tief)1                        
    -----------------------------------------
    Toleranz in mm    I  + 0,05  I  + 0,03 
    -----------------------------------------
 
    Übergangswinkel i
    ----------------------------------------------- 
    Winkelbereich     I i <= 12 Grad I i > 12 Grad
    -----------------------------------------------
    Toleranz          I – 5/60 i     I – 1 Grad
    -----------------------------------------------
    Der maximale Verschlussabstand für alle Messläufe beträgt 0,10 mm. 



e) Toleranzen für Messläufe für Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalkartuschen und
Kleinschrotmunition
 

    ---------------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I   F = Z  I L(tief)3  I P(tief)1 I H(tief)2
    ---------------------------------------------------------------
    Toleranz          I H(tief)8 I H(tief)11 I H(tief)8 I H(tief)8 
    ---------------------------------------------------------------
 
    ---------------------------------------------------------------
    Größenbezeichnung I    R     I R(tief)1  I G(tief)1  I    i
    ---------------------------------------------------------------
    Toleranz          I H(tief)9 I H(tief)10 I H(tief)11 I +- 20    
    --------------------------------------------------------------- 

f) Lauflängen
 

    ---------------------------------------------------------------------
    lfd. I        Patronenart          I Lauflänge L(tief)c I Toleranz
    Nr.  I                             I       in mm        I   in mm
    ---------------------------------------------------------------------
     1   I Pistolen- und Revolver-     I                    I
         I patronen                    I        150         I   +- 10
    ---------------------------------------------------------------------
     2   I Kartuschenmunition für      I                    I   
         I Schussapparate, die nur     I                    I
         I einen Zündsatz enthält      I        200         I   +- 2
    ---------------------------------------------------------------------
     3   I Randfeuerpatronen           I        200         I   +- 2 
         I (wenn die Messung des Gas-  I                    I
         I druckes nicht möglich ist)  I                    I
         I Für Waffen mit:             I                    I   
         I a) gezogenem Lauf           I                    I 
         I    aa) Felddurchmesser      I                    I
         I        F: (4,05 +- 0,02) mm I                    I 
         I        Zugdurchmesser       I                    I
         I        Z: (4,30 +- 0,03) mm I                    I
         I    ab) Felddurchmesser      I                    I
         I        F: (5,45 +- 0,02) mm I                    I
         I        Zugdurchmesser       I                    I
         I        Z: (5,60 +- 0,03) mm I                    I
         I    Dralllänge u: 450 mm     I                    I
         I    Breite der Züge b:       I                    I
         I    (1,25 +- 0,10) mm        I                    I
         I    Anzahl der Züge N: 6     I                    I
         I b) glattem Lauf             I                    I 
         I    ba) F = (5,50 +- 0,03) mm                     I
         I    bb) F = (8,38 +- 0,03) mm                     I
    ---------------------------------------------------------------------
     4   I Flobert-Schrotpatronen und  I                    I
         I Claybirding                 I        600         I   +- 5
    ---------------------------------------------------------------------      
     5   I Randfeuerpatronen           I        600         I   +- 10
    ---------------------------------------------------------------------
     6   I Zentralfeuerpatronen        I                    I
         I (ohne/mit Rand)             I        600         I   +- 10
    ---------------------------------------------------------------------
     7   I Munition für Langwaffen mit I                    I
         I besonders hoher Leistung    I        650         I   +- 10
    ---------------------------------------------------------------------
     8   I Patronen mit Zentralfeuer-  I                    I
         I zündung für Waffen mit      I                    I
         I glattem Lauf                I        700         I   +- 10
         I                             I (zylindrischer Lauf
         I                             I     ohne Choke)    I
    ---------------------------------------------------------------------
 
 



Tabelle 2: A b s t a n d d e r M e s s b o h r u n g e n ( B o h r u n g s a c h s e ) v o m
S t o ß b o d e n
Für den Abstand der Messbohrungen gelten die nachstehenden Bestimmungen, soweit in den
Maßtafeln der CIP (TDCC) hierfür keine anderen Werte angegeben sind.

a) Gezogene Läufe für Zentralfeuermunition für Langwaffen
 

    ---------------------------------------------------------------
    Bereich der I L(tief)3 < 30 mm   I 30 mm <= L(tief)3 <= 40 mm  
    Hülsenlänge I                    I 
    L(tief)3    I                    I
    --------------------------------------------------------------
    Abstand     I 7,5 mm <= S(tief)M I     (17,5 +- 1) mm
    S(tief)M    I <= 0,75 x L(tief)3 I
    --------------------------------------------------------------
 
    -------------------------------
    Bereich der I 40 mm < L(tief)3  
    Hülsenlänge I                  
    L(tief)3    I                 
    -------------------------------
    Abstand     I  (25 +- 2) mm    
    S(tief)M    I 
    ------------------------------- 

b) Gezogene Läufe für Zentralfeuermunition für Kurzwaffen (Pistolen und Revolver)
Die Lage der Messbohrung wird individuell für jede Pistolen- und Revolvermunition
festgelegt. Die Festlegungen können den Maßtafeln der CIP (TDCC) entnommen werden.
 

c) Gezogene Läufe für Randfeuermunition S(tief)M = L(tief)3 + (1,80 +- 0,20) mm
 

d) Glatte Läufe
Für alle Hülsenlängen
 

    – bei Messung mittels mechanisch-elektrischem Wandler
      Messstelle I:  25 mm <= S(Tief)M <= 30 mm für Kaliber 24 und größere 
                     Durchmesser
                     S(tief)M = (17 +- 1) mm für kleinere Durchmesser
                     ausgenommen
                     S(tief)M = (12,5 – 0,5) mm für Kaliber .410 mit
                     L(tief)nom <= 51 mm
                     und Kaliber 9 mm
      Messstelle II: S(tief)M = (162 +- 0,5) mm für alle Kaliber
 
 

Tabelle 3: K o m b i n a t i o n v o n D r u c k ü b e r t r a g u n g s s t e m p e l n u n d
S t a u c h z y l i n d e r n
. . . ( Ta b e l l e n i c h t d a r s t e l l b a r , F u n d s t e l l e : B G B l . I 2 0 0 6 , 1 5 1 4 )
 
Tabelle 4: F a k t o r e n z u r B e r e c h n u n g d e r A n t e i l s g r e n z e n
---------------------------------------------------------------------
      n       I    k(tief)1,n     I    k(tief)2,n     I   k(tief)3,n
---------------------------------------------------------------------
       5      I      5,75         I      4,21         I     3,41
       6      I      5,07         I      3,71         I     3,01
       7      I      4,64         I      3,40         I     2,76
       8      I      4,36         I      3,19         I     2,58
       9      I      4,14         I      3,03         I     2,45
      10      I      3,98         I      2,91         I     2,36
      11      I      3,85         I      2,82         I     2,28
      12      I      3,75         I      2,74         I     2,21
      13      I      3,66         I      2,67         I     2,16
      14      I      3,59         I      2,61         I     2,11
      15      I      3,52         I      2,57         I     2,07
      16      I      3,46         I      2,52         I     2,03
      17      I      3,41         I      2,49         I     2,00
      18      I      3,37         I      2,45         I     1,97
      19      I      3,33         I      2,42         I     1,95
      20      I      3,30         I      2,40         I     1,93



      25      I      3,15         I      2,29         I     1,83
      30      I      3,06         I      2,22         I     1,78
      35      I      2,99         I      2,17         I     1,73
      40      I      2,94         I      2,13         I     1,70
      45      I      2,90         I      2,09         I     1,67
      50      I      2,86         I      2,07         I     1,65
      60      I      2,81         I      2,02         I     1,61
      70      I      2,77         I      1,99         I     1,58
      80      I      2,73         I      1,97         I     1,56
      90      I      2,71         I      1,94         I     1,54
     100      I      2,68         I      1,93         I     1,53
------------------------------------------------------------------------- 

Toleranzfaktoren für n Messungen, um eine statistische Sicherheit von 95% zu erhalten bei:
k(tief)1,n 99% der Fälle.
k(tief)2,n 95% der Fälle.
k(tief)3,n 90% der Fälle.
Zwischenwerte für andere Zahlen n gemessener Patronen (Umfang der Probe) sind linear zu
interpolieren.
Druckübertragungsstempel und Indizierkanal bei kleinen Laufinnendurchmessern
Abbildung 1 ... (nicht darstellbare Abbildung eines Druckübertragungsstempels, BGBl. I 2006,
1516)
Einbauweise von Druckaufnehmern (mechanisch-elektrischer Wandler)
unterschiedlicher Bauart
Abbildungen 2a, 2b und 2c ... (nicht darstellbare Abbildungen über die Einbauweise von
Druckaufnehmern, BGBl. I 2006, 1516 u. 1517)
Prüfläufe zur Funktionsprüfung und Gasdruckmessung an Kartuschenmunition
(Platz- und Knallpatronen sowie Reiz- und Wirkstoffmunition) nach Tabelle 5 der
Maßtafeln
Abbildungen 3a, 3b incl. Tabellen ... (nicht darstellbare Abbildungen von Prüfläufen zur
Funktionsprüfung und Gasdruckmessung an Kartuschenmunition, BGBl. II 2006, 1518 u. 1519)
Flugbolzen und Prüfgerät für Kartuschenmunition nach Tabelle 5 der Maßtafeln
Abbildung 4 ... (nicht darstellbare Abbildungen von Flugbolzen und Prüfgerät für
Kartuschenmunition, BGBl. I 2006, 1520)
Prüfgeräte und Flugbolzen für Kartuschenmunition für Schussapparate nach Tabelle
6 der Maßtafeln
Abbildung 5a, 5b ... (nicht darstellbare Abbildungen von Prüfgeräten und Flugbolzen für
Kartuschenmunition für Schussapparate, BGBl. I 2006, 1521 u. 1522)

Fußnoten

Anlage III Nr. 4.3.3: Früherer Satz 4 aufgeh. durch Art. 4 Nr. 3 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008

Anlage IV Anforderungen an Reizstoffgeschosse,
Reizstoffsprühgeräte und die dafür verwendeten Reizstoffe

( Fundstelle: BGBl. I 2006, 1523 )
 

1 Im Sinne dieser Anlage sind
 

1.1 Reizstoffe,
Stoffe, die bei ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung auf den Menschen eine
belästigende Wirkung durch Haut- und Schleimhautreizung, insbesondere durch einen
Augenreiz ausüben und resorbtiv nicht giftig wirken.
 

1.2 Der LCt50-Wert,
die Konzentration eines Reizstoffes, die nach einer Einwirkungszeit von einer Minute bei
50 % aller Versuchstiere eine tödliche Wirkung verursachen würde.
 

1.3 Der ICt50-Wert,
die Konzentration eines Reizstoffes, die nach einer Einwirkungszeit von einer Minute bei
50 % aller ungeschützten Betroffenen bewirkt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den
Angriff fortzusetzen.
 



2 Geschosse mit oder aus Reizstoffen und Geräte zum Versprühen oder
Ausstoßen von Reizstoffen müssen so beschaffen sein, dass
 

2.1 die Reizstoffe und etwaige Lösungsmittel beim Austritt aus dem Gerät nur gasförmig, als
Aerosol oder in gelöster Form auftreten,
 

2.2 der Entladevorgang die Zeit von einer Sekunde nicht übersteigt, es sei denn, die Geräte
enthalten nicht mehr Reizstoff als nach Halbsatz 2 oder 3 je Entladung zulässig ist; bei
Anwendung in gasförmigem Zustand und als Aerosol darf höchstens eine Reizstoffmenge
freigegeben werden, die nicht mehr als seinem vierfachen ICt50-Wert in mg entspricht;
bei der Anwendung in gelöster Form darf höchstens eine Reizstoffmenge freigegeben
werden, die dem einfachen ICt50-Wert in mg entspricht,
 

2.3 bei einer Anwendung im Freien der Reizstoff in einer Entfernung von mindestens 1,5 m
noch wirksam ist,
 

2.4 die Trägermaterialien der Reizstoffe, die Behälter und die Verschlußmaterialien beim
Verschießen oder Versprühen keine mechanischen Verletzungen verursachen.
 

3 Der verwendete Reizstoff muss folgenden Anforderungen entsprechen: Der
ICt50-Wert des Reizstoffes darf
 

3.1 100 mg x min/m3 und
 

3.2  1/100 des LCt50-Wertes
nicht überschreiten.
 

4 Der in gelöster Form angewandte Reizstoff muss folgenden Anforderungen
entsprechen:
 

4.1 Die Konzentration des Reizstoffes darf 0,1 MOL pro Kilogramm Lösungsmittel nicht
überschreiten,
 

4.2 die Reizwirkung der Reizstofflösung in der Anwendungskonzentration auf die Haut von
Versuchstieren darf bei einer Wirkungszeit von fünf Minuten bei Raumtemperatur, nicht
blasenziehend oder gewebezerstörend wirken,
 

4.3 das Lösungsmittel oder das Lösungsmittelgemisch darf nicht giftig sein,
 

4.4 die Reizstofflösung darf bei – 10 °C nicht zur Bildung von Kristallen führen,
 

4.5 der gelöste Reizstoff muss in gasförmigem Zustand den Anforderungen der Nummer 3
entsprechen.
 

5 Arsenverbindungen sind als Reizstoffe ausgeschlossen.
 

6 Bei den nachstehend genannten Reizstoffen in reiner Form gelten die
Anforderungen nach Nummer 3 als erfüllt:

1. Chloracetophenon (CN)
 

2. Ortho-Chlorbenzalmalondinitril (CS).
 

 

Anlage V Grenzwerte für Elektroimpulsgeräte nach § 15 Abs. 5

( Fundstelle: BGBl. I 2006, 1524 - 1526;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

1 Dauer der Anwendung (Entladezeit) bis 4 s
Stromstärke (Körperstrom) I(tief)eff* <= 500 mA (Lastwiderstand 1.000 Ohm)
bei einer Impulsdauer t <= 0,1 ms und Impulsfrequenz <= 50/s
und
Spezifische Energie* <= 5 x 10(hoch)-3 A(hoch)2s
(* = I2(tief)eff t (I(tief)ff = Körperstrom (Elektrodenstrom) Effektivwert))
 



2 Dauer der Anwendung (Entladezeit) bis 10 s
Stromstärke (Körperstrom) I(tief)eff* <= 300 mA (Lastwiderstand 1.000 Ohm)
bei einer Impulsdauer t <= 0,1 ms und Impulsfrequenz <= 50/s
und
Spezifische Energie* <= 5 x 10(hoch)-3 A(hoch)2s
(* = I(hoch)2(tief)eff t (I(tief)eff = Körperstrom (Elektrodenstrom) Effektivwert))
 

3 Dauer der Anwendung (Entladezeit) bis 100 s
Stromstärke (Körperstrom) I(tief)eff* <= 50 mA (Lastwiderstand 1.000 Ohm)
bei einer Impulsdauer t <= 0,1 ms und Impulsfrequenz <= 50/s
und
Spezifische Energie* <= 5 x 10(hoch)-3 A(hoch)2s
(* = I(hoch)2(tief)eff t (I(tief)eff = Körperstrom (Elektrodenstrom) Effektivwert))
 

4 Spezifische Energie
Die „spezifische Energie“, die sich auf Einzelimpulse bezieht, wird in den Nummern 1 bis 3
mit
                                       
                I(hoch)2(tief)eff x T 
                                       
 

bezeichnet. Es handelt sich hier nicht um eine Energie im physikalischen Sinn. Für die
Berechnung dieser Größe ist das Quadrat der effektiven Stromstärke multipliziert mit der
Periodendauer zu bestimmen.
 

5 Begrenzung der Anwendungsdauer
Die Geräte sollen sich nach der genannten Dauer der Entladezeit selbsttätig abschalten.
Eine erneute Auslösung des Elektroimpulses vor Ablauf von 2 s nach der Abschaltung soll
nicht möglich sein.
 

Fußnoten

Anlage V: Frühere Nr. 6 u. 7 aufgeh. durch Art. 4 Nr. 4 G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
Anlage V Nr. 4 u. 5: Frühere Nr. 4 u. 5 augeh., Nr. 4 u. 5 eingef. durch Art. 4 Nr. 4 G v. 26.3.2008 I 426
mWv 1.4.2008

Anlage VI Ermittlung der Bewegungsenergie der Geschosse

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2006, 1527;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Die Bewegungsenergie der Geschosse ist nach folgenden Grundsätzen zu prüfen:

1. Von einer wahllos aus einer Fertigung gegriffenen Waffe wird zunächst das arithmetische
Mittel der aus zehn Einzelmessungen resultierenden Geschossenergie (E(tief)10) gebildet.
Liegt E(tief)10 nicht über 5,0 J, so erübrigt sich die weitere Prüfung und es ist als gesichert
anzusehen, dass die Bewegungsenergie bei diesem Waffenmodell nicht über 7,5 J liegt.
Im anderen Fall sind vier weitere aus der Fertigungsserie entnommene Waffen zu prüfen.
Liegt das Gesamtmittel E(tief)5 x (tief)10 nicht über 7,5 J und bei keiner der fünf geprüften
Waffen die jeweilige obere Toleranzgrenze für 90% der Grundgesamtheit mit einer
statistischen Sicherheit von 95% über 8,5 J (E(tief)10 + k(tief)3, (tief)10 x s(tief)10 <=
8,5 J, k(tief)3, (tief)10 = 2,36), so gilt die Bewegungsenergie der Geschosse von 7,5 J bei
diesem Waffenmodell als eingehalten. Bei nur einer gegenteiligen Feststellung wird das
Gegenteil angenommen. Bei den Spielzeugwaffen erfolgt die Prüfung in entsprechender
Weise für das Gesamtmittel Ē5•10 nicht über 0,5 J. Die Prüfung vier weiterer Waffen aus der
Fertigungsserie erübrigt sich, wenn beim ersten geprüften Stück Ē10nicht über 0,4 J liegt.
Die jeweilige obere Toleranzgrenze im obigen Sinne darf nicht über 0,6 J liegen (Ē10 + K3,
10• S10≤ 0,6 J).
 

2. Wird die Prüfung der Bewegungsenergie der Geschosse von Amts wegen an einem
Einzelstück durchgeführt, so gilt der Wert von 7,5 J als nicht überschritten, wenn der



aus zehn Messungen resultierende Mittelwert E(tief)10 nicht über 8,0 J und die obere
Toleranzgrenze für 90% der Grundgesamtheit mit einer statistischen Sicherheit von 95%
nicht über 8,5 J liegt (E(tief)10 + k(tief)3, (tief)10 x s(tief)10 <= 8,5 J). Der Wert der
Bewegungsenergie von 0,5 J gilt als nicht überschritten, wenn der aus zehn Messungen
resultierende Mittelwert Ē10 nicht über 0,55 J und die obere Toleranzgrenze für 90 % der
Grundgesamtheit mit einer statistischen Sicherheit von 95 % nicht über 0,6 J liegt (Ē10 +
K3, 10• S10≤ 0,6 J).
 

3. Die Bewegungsenergie der Geschosse wird als halbes Produkt der Masse und des
Quadrates der Geschossgeschwindigkeit errechnet. Die mittlere Geschossgeschwindigkeit
zwischen zwei Punkten der Geschossbahn geht aus einer Messung der Flugzeit hervor.
Gemessen wird die Flugzeit mit einer Lichtschrankenanlage, wobei sich die erste
Lichtschranke 0,50 m und die zweite 1,50 m vor der Mündung befinden muss. Als
Anzeigegerät ist ein elektronischer Zähler mit einer Zeitauflösung von mindestens 10 x
10(hoch)-6s zu verwenden. Durch Division der Messstrecke zwischen den zwei Punkten der
Flugbahn (I,00 m) durch die gemessene Zeit wird die mittlere Geschwindigkeit errechnet.
 

Fußnoten

Anlage VI Nr. 1 Satz 4 Klammerzusatz: IdF d. Art. 4 Nr. 5 Buchst. a Altern. 1 G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage VI Nr. 1 Satz 6, 7 u. 8: Eingef. durch Art. 4 Nr. 5 Buchst. a Altern. 2 G v. 26.3.2008 I 426 mWv
1.4.2008
Anlage VI Nr. 2 Satz 2: Eingef. durch Art. 4 Nr. 5 Buchst. b G v. 26.3.2008 I 426 mWv 1.4.2008
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VORWORT

Der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen 
erschütterte am 11. März 2009 die gesamte 
Gesellschaft. Neben großem Schmerz und Leid 
warf er auch viele Fragen auf – u.a. jene nach 
der sicheren Aufbewahrung von Waffen und 
Munition. Deshalb wurden in Baden-Württem-
berg registrierte Waffenbesitzer aufgefordert, 
den zuständigen Behörden mitzuteilen, wie sie 
ihre Waffen aufbewahren. Damit einher gingen 
aktuelle Änderungen im Waffenrecht. Diese 
traten am 01. Oktober 2009 in Kraft. Gerade 
vor dem Hintergrund der schmerzhaften Er-
fahrungen des Amoklaufs ist eine zeitnahe und 
konsequente Umsetzung der neuen Regelungen 
dringend geboten. 

Künftig müssen Waffenbesitzer nachweisen, 
dass sie ihre Waffen und Munition sicher auf-
bewahren (§ 36 WaffG). Die Waffenbehörde ist 
befugt, dies zu kontrollieren, ohne dass – wie 

bislang – begründete Zweifel an einer sicheren 
Aufbewahrung bestehen. Ist unklar, ob ein 
Behältnis den waffenrechtlichen Vorschriften 
entspricht, wird die Polizei zur Prüfung hinzu-
gezogen. 

Infolgedessen erreichen immer mehr Anfragen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ört-
lichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen 
und der Technischen Kriminalprävention des 
Landeskriminalamtes Baden-Württemberg: Sie 
sollen Behältnisse oder die Gestaltung von 
Waffenräumen u.a. entsprechend bewerten. 

Zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei den Waffenbehörden und den 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wurde 
von der Technischen Kriminalprävention des 
Landeskriminalamtes Baden-Württemberg die 
nachfolgende Handreichung erarbeitet.

IMPRESSUM VORWORT

Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung Baden-Württemberg im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen 
Verpfl ichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten 
oder Helfern während eines Wahlkampfs zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Miss-
bräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe 
an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht 
so verwendet werden, dass dies als Parteinahme der Herausgeberin zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden 
werden könnte. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege 
und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, die Infor-
mationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
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WERTBEHÄLTNIS KURZWAFFEN LANGWAFFEN MUNITION

 Stückzahl Stückzahl 

STAHLSCHRANK      NEIN      NEIN      JA

(ohne Klassifi zierung) mit Schwenkriegel-
schloss oder gleichwertig (z.B. Stangenschloss) 

STAHLSCHRANK      NEIN      BIS 10 

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992   in abschließbaren Innenfach 
(beachte Einschränkungen Folgeseite)   (getrennte Aufbewahrung)
   

STAHLSCHRANK1)      BIS 5        BIS 10 

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992 im Innenfach  Munition für Langwaffen und Kurzwaffen
   zusammen im abschließbaren Innenfach
mit abschließbarem Innenfach   
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24 992
(sogenannter „Jägerschrank“)
(beachte Einschränkungen Folgeseite) 
  

STAHLSCHRANK1)      BIS 10        UNBEGRENZT

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24 992   Munition im abschließbaren Innenfach
Mindestgewicht 200 kg oder gleichwertige Verankerung, 
sonst max. 5 Kurzwaffen 
(beachte Einschränkungen Folgeseite)   

WERTBEHÄLTNIS      BIS 10      UNBEGRENZT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1   ohne räumliche Trennung
oder gleichwertiges Behältnis
(Tresore nach EN 1143-1, mit einem Gewicht unter 
1000 kg sind nach Herstellerangaben zu verankern).    

WERTBEHÄLTNIS      BIS 30      UNBEGRENZT

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1   ohne räumliche Trennung
oder gleichwertiges Behältnis 
(beachte Verankerung wie oben)   

WERTBEHÄLTNIS      UNBEGRENZT      UNBEGRENZT

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1   ohne räumliche Trennung
oder gleichwertiges Behältnis
(beachte Verankerung wie oben) 

1) beachte Hinweis zu VDMA (siehe Seiten 6 und 7)

AUFBEWAHRUNG VON SCHUSSWAFFEN UND MUNITION
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Wände / Decken / Böden:
- Mauerwerk nach DIN 1053-1, 
 Nenndicke  240 mm
- Stahlbeton nach DIN 1045, 
 Nenndicke  140 mm, Festigkeitsklasse 
 mindestens B25/C25 oder
- zertifi zierte Wandkonstruktion nach 
 EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 oder I2)

Belüftungseinrichtungen:
- Zur Raumbelüftung können Belüftungs-
 kanäle, max. Ø 12 cm, eingebaut werden.  

EINBRUCHMELDEANLAGE (EMA) 

Aufgrund örtlicher Gegebenheiten (Lage des 
Objekts, baulicher Zustand) und der Anzahl 
der Waffen, kann zusätzlich die Installation 
einer EMA erforderlich sein. Gefordert sind 
stets Anlagen nach DIN VDE 0833 (Teil 1 
und 3) bzw. mindestens nach VdS Klasse „B“. 

Neben der örtlichen Alarmierung (optisch / 
akustisch) ist ein Fernalarm zu einer ständig 
besetzten, Hilfe leistenden Stelle, erforderlich 
(zertifi zierter Wach- und Sicherheitsdienst). 

NICHT DAUERND BEWOHNTE GEBÄUDE

Nach § 13 Abs. 6 AWaffV dürfen in einem 
nicht dauernd bewohnten Gebäude (z.B. 
Ferienwohnung, Jagdhütte – Kriterium: 

wenig frequentiert) max. 3 erlaubnispfl ichtige 
Langwaffen in einem Wertbehältnis, nach 
EN 1143-1, Widerstandgrad I, aufbewahrt 
werden. 
Keine erlaubnispfl ichtigen Kurzwaffen!

SCHÜTZENHÄUSER, SCHIESSSTÄTTEN 

Gemäß § 14 AWaffV dürfen vereinseigene, er-
laubnispfl ichtige Kurzwaffen und Langwaffen 
aufbewahrt werden. Die Anzahl ist restriktiv 
zu begrenzen.

Empfohlen werden Wertbehältnisse nach 
EN 1143-1, mindestens Widerstandsgrad I, für 
5 – 10 Kurzwaffen und/oder 10 – 20 Langwaf-
fen. Größere Waffenbestände sind in einem 
Wertbehältnis, Widerstandsgrad III, aufzube-
wahren.   

VDMA  24 992

Stahlschränke nach VDMA 24 992, Sicher-
heitsstufe B, sind im WaffG als gleichwertige 
Behältnisse zu EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, 
bewertet und haben Bestandsschutz, sofern sie 
nach dem 01.05.1995 hergestellt wurden. Am 
31.12.2003 wurde diese Bauvorschrift zurück-
gezogen, weil sie laut VDMA nicht mehr „dem 
Stand der Technik“ entsprach. 

Bei nach diesem Zeitpunkt hergestellten „A-“ 
und „B-Schränken“ fi ndet weder eine stichpro-
benartige Marktüberwachung, noch eine son-
stige Kontrolle statt. Vom VDMA wird deshalb 
angestrebt, die Anerkennung dieser Schränke 
im WaffG aufzuheben. 
Daher keine Empfehlung durch die KBSt. 

WAFFENRAUM 

Gemäß § 13 Abs. 5 AWaffV ist, alternativ zu 
Waffenschränken, die Errichtung eines Waffen-
raumes zulässig. Der Waffenraum, möglichst 
fensterlos, ist wie folgt zu gestalten:

Tür:
- zertifi zierte Tür nach EN 1143-1, Wider-
 standsgrad 0 oder I, je nach Anzahl der 
 aufzubewahrenden Waffen2) 
- empfohlen wird ein Zahlenkombinations-
 schloss, um das Problem der sicheren 
 Schlüsselaufbewahrung zu vermeiden

AUFBEWAHRUNG VON SCHUSSWAFFEN UND MUNITION

2) mehr als 10 Kurzwaffen
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BEWERTUNG VON WAFFENSCHRÄNKEN

Gemäß § 36 Abs. 3 WaffG hat der Waffen-
besitzer die „sichere Aufbewahrung“ gegen-
über der Waffenbehörde auf Verlangen nach-
zuweisen.  

Zugelassene Waffenschränke sind z.B. an-
hand nachfolgender Konformitätserklärungen 
bzw. Zertifi zierungsmarken zu erkennen 
(keine abschließende Darstellung):

VDMA3)  24 992

Stahlschrank
Sicherheitsstufe A 

VDMA3)  24 992

Stahlschrank
Sicherheitsstufe B 

FUP4)

Wertschrank
RAL-RG 626/2
Sicherheitsstufe C 1
oder C 2 

FUP4)

Panzer-Geldschrank
RAL-RG 626/10
Sicherheitsstufe D 10
oder D 20 

vergleichbar mit einem
Wertbehältnis nach
EN 1143-1, Widerstandsgrad I
(gültig für beide Sicherheits-
stufen C 1 und C 2)

vergleichbar mit einem
Wertbehältnis nach
EN 1143-1, Widerstandsgrad III
(gültig für beide Sicherheits-
stufen D 10 und D 20)

3) VDMA: Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V. 4) FuP: Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V.
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FUP4) 

RAL-RG 627
Widerstandsgrad I
oder WG III

ECB-S5) / ESSA6)

EN 1143-1
Widerstandsgrad 0,
WG I oder WG III

VDS7) 2450

Widerstandsgrad N
(Gleichwertigkeit 
mit EN 1143-1:
WG N = WG  0,
WG  I = WG  I,
WG III = WG  III) 

entspricht den Widerstands-
graden der EN 1143-1

4) FuP: Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V. 5) ECB-S: European Certifi cation Boards – Securi   ty, Fire & Life Safety 7) VdS: VdS Schadenverhütung GmbH6) ESSA: European Security Systems Association e.V.

Sollten andere Kennzeichnungen oder 
Zertifi zierungsmarken angetroffen werden, 
wird eine Rücksprache mit dem LKA BW, 
Technische Kriminalprävention, angeregt. 

Waffenschränke ohne Kennzeichnung sollten 
durch die Kriminalpolizeilichen Fachberater 
nicht bewertet werden.



LANDESKRIMINALAMT


